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1. Uebersicht über die Verhandlungen 
Resume des deliberations 

105/80.048 n Arbeitslosenversichenmg. Bundesgesetz 

Botschaft und Gesetzesentwurf vom 2. Juli 1980 
(BBI m, 489) ilber die obligatorische Arbeitslosen
versicherung und die Insolvenzentschädigung. 

N Junod, Allenspach. Aubry, Borel., Couchepin, Daf
J,/cpJa.- flon. Darbellay, -61181i, Harl, Hösli. Jelmini, Keller, 
• L Kloter, Kühne, Kunz, Kilnzi, Lang, Linder, Loet

Schnrd&r- \.!,scher, Messmer, Morel, Reimann, Ri,i Seh.,-,i!; 
Schnyder-Bem, Weber-Schwyz, Wellauer, Zehnder 

(27) 
S Mlvi/Je, Baumberger, Belser, Debetaz, Dreyer, Ge• 

noud, Hänsenberger, Kündig, Meier, Meylan, Rey
mond, Schmid, Steiner (13) 

1981 18. JunL Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Entwurf des Bundesrates. 

ltll lo. Ttar-1:. leulJ\AaS lt~ Sft6w:;lc~ qJii ~ 
•~A\.ewt i01A,. ~ t;(e~ -.......Aum-¼. 

x 109/81.009 n Arbeitslosenversicherung. Übergangsord
nung 

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 25. Februar 
1981 (BBI I, 737) betreffend die Verlängerung des 
Bundesbeschlusses über die Einführung der obliga
torischen · Arbeitslosenversicherung (Übergangs
ordnung). 

N Junod, Allenspach, Aubry, Borel, Couchepin, Daf• 
Ma1.u:ir flon, Darbellay,~ Harl, Hösli, Jelmini, Keller, 

. Kloter, Kühne, Kunz,· Künzi, Lang, Linder, Loet-
.sdt11uler-l'¼cher, Messmer, More!, Reimann, R:isivSdtwJz, 

Schnyder-Bem, Weber-Schwyz, Wellauer, Zehnder 
(27) 

S Miviile, Baumberger, Belser, Debetaz, Dreyer, Ge
noud, Hänsenberger, Kündig, Meier, Meylan, Rey
mond, Schmid, Steiner (13) 

1981 18. Juni. Beschluss des Nationalrates nach Entwurf 
des Bundesrates. 

1981 7. Oktober. Beschluss· des Ständerates: Zustim
mung. 

1981 9. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Der Bun
desbeschluss wird in der Schlussabstimmung ange
nommen. 

1981 9. Oktober. Beschluss des Ständerates: Der Bun
desbeschluss wird in der Schlussabstimmung ange
nommen. 

Bundesblatt III, 252; Ablauf der Referendumsfrist: 
18. Januar 1982 

105/80.048 ,1 Assurance-chomage. Loi 

Message et projet de loi du 2 juillet 1980 (FF II, 
485) sur l'assurance-chömage obligatoire et l'indem
nite en cas d'insolvabilite. 

N Junod, Allenspach, Aubry, Bore!, Couchepin, Daf
llat.,e,- flon, Darbellay, ~. Harl, Hösli, Jelmini, Keller, 
,. L • . .. ~oter, Kühne, Kunz, Kilnzi, Lang, Linder, Loet
.>c11nü:lll!l'~her, Messmer, More!, Reimann, 8 · · S 1 

Schnyder-Beme, Weber-Schwyz, Wellauer, Zehnde; 
(27) 

E Miville, Baumberger, Belser, Debetaz, Dreyer, Ge
noud, Hänsenberger, Kllndig, Meier, Meylan, Rey
mond, Schmid, Steiner (13) 

1981 18 juin. Decision du Conseil national modifiant le 
projet du Conseil federal. 

IG~I fo L\t.Gn. :l>-ec i1.i-~ CÄ1.&».t( ol,,.s. ~ 
.....od.1"f-,"""" tt. ~ oll.. Co~l"( ful.U'CLL. 

x 109/81.009 n As.fflrance-chomage (Regime transitoire) 

Message et projet d'arrete du 25 fevrier 1981 (FF I, 
753) concernant la prorogation de l'arrete federal 
instituant l'assurance-chömage obligatoire (regime 
transitoire ). 

N Junod, Allenspach, Aubry, Bore!, Couchepin, Oaf-
11o„er flon, Darbellay, ~ Harl, Hösli, Jelmini, Keller, 

• Kloter, Kühne, Kunz, Kilnzi, Lang, Linder, Loet-
Schntdct.\.mcher, Messmer, More!, Reimann, ~isi iwlirr:,'ill. 

Schnyder-Berne, Weber-Schwyz, Wellauer, Zehnder 
(27) 

E Miville, Baumberger, Belser, Debetaz, Dreyer, Ge
noud, Hänsenberger, Kündig, Meier, Meylan, Rey
mond, Schmid, Steiner (13) 

1981 18 juin. Decision du Conseil national conforme au 
projet da Conseil federal. 

1981 7 octobre. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1981 9 octobre. Decision du Conseil national: L0arrete 

est adopte en votation finale. · 
1981 9 octobre. Decision du Conseil des Etats: L'arrete 

est adopte en votation finale. 

Feuille federale III, 228; delai d'opposition: 18 janvier 
1982 
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2.2 Detaill:>era ~-q.ng Discussion par article 

2.2.1 National- und Ständerat Conseil national et Conseil des Etats 

Nationalrat Ziff. Abs. Ständerat Differenzen 
Conseil national eh. al. Conseil des Etats Divergences 

Art. Bst. 
25.-27 .1.1982 art. let. 9.+10.3.1982 

617 Titel und Ingress 129 
Titre et preambule 

61'7 1, Titel 
titre 129 

617 Junod Miville 129 
617 Reimann 
618 Junod 
618 Reimann 

618 2-5 Hefti 129 
Honegger 129,149 

618 Günter 6 
619 Junod 
-619 Reimann 
619 Honeg~er 

620 Dafflon 7 1 129 
620 Junod 
620 Reimann 

621 2 
621 Junod 
621 Reimann 

621 Junod 8 129 

621 9 129 

622 Renschler 10 129 
622 Junod 
622 Reimann 
622 Honegger 

622 11 129 

623 12 Miville 129 

623 13 l Miville 130 

623 Lang 13 2 
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Nationalrat Ziff. Abs. Ständerat Differenzen 
Conseil national eh. al. Conseil des Etats Divergences 

Art. Bst. 
25 .-27 .1.1982 art. let. 9.+10.3.1982 

625 Junod 
625 Reimann 

629 14 Miville 130 
629 Junod Knüsel 130 
629 Reimann 
629 Leuenberger 
630 Junod 
630 Reimann 
630 Hone~er 

630 15 
631 Junod Miville 131 
631 Reimann 
631 Dafflon 
632 Carobbio 
632 Junod 
632 Reimann 
633 Leuenberger 
659 Rothen 
660 Junod 
660 Reimann 

630 15 1+2 Miville 131 
631 Junod 3 Meylan 131 
631 Reimann Miville 131 
631 Daf.flon Honeg:g:er 131 
632 carobbio 

4 Miville 131 
632 Junod 
632 Reimann 
633 Leuenberger 
659 Rothen 
660 Junod 
660 Reimann 

661 16 1 131 
661 Junod 
661 Reimann 
661 lbis 
661 Carobbio 
662 Junod 
662 Reimann 
662 Junod 2+3 
662 Mascarin 4 
662 Rothen 
663 Reimann 
663 Hone~g:er 
663 5 

663 Günter 17 13'1 
664 Weber-Schwyz 
664 Junod 
664 Reimann 
664 Honeg:ger 
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Nationalrat Ziff. Abs. Ständerat Differenzen 
Conseil national eh. al. Conseil des Etats Divergences 

Art. Bst. 
25.-27.1.1982 art. let. 9.+10.3.1982 

665 18 131 

665 19 Miville 131 

665 20 

665 21 1 Miville 132 
665 Darbellay 
666 Dafflon 
666 Zehnder 
667 Allenspach 
667 Junod 
667 Reim.arm 
668 2-4 Belser 132 
668 Allenspach Guntern 132 
669 Zehnder Genoud 133 
669 Keller Miville 133 
670 Mascarin Steiner 134 
670 Hösli Honegger 134 
670 Kunz Belser 135 
670 Eggli Honegger 135 
671 Junod Guntern 135 
671 Reimann 
671 Honegger 

672 22+23 135 

672 Morel 24 135 
673 Junod 
673 Reimann 

673 25 135 

673 26 Meylan 135 
673 Weber-Schwyz Miville 135 
674 Renschler Honegger 135 
674 Magnin 
675 Junod 
675 RE!limann 
675 Honegger 

824 27 1 Belser 136 
Miville 136 

824 Dafflon Hänsenberger 136 
825 Junod Genoud 136 
825 Reim.arm Honegger 137 

2-5 137 

825 28 137 
826 Schmid 
826 Honegger 

826 Dafflon· 29 Miville 137 
827 Eggli 
827 Junod 
827 Reimann 
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828 31 1 Miville 138 
828 Jeanneret 
829 Allenspach 
829 Hösli 
830 Ammann-Bern 
831 Keller 
831 Wagner 
832 Kunz 
832 Junod 
832 Reimann 
833 Hone5I~er 

2 Reymond 138 
Miville 139 
Genoud 139 
Knüsel 140 
Meylan 140 
Hone5:5:er 140 
Reymond 141 

833 32 3-5 141 
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834 Dafflon 
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Dreyer 124 
Genoud 122,133,136,139,146 
Guntern 132,135 
Hänsenberger 123,136 
Hefti 129,145,150 
Honegger, Bundespräsident 128,129,131,134-135,137,14ö,l44,145,l47-l49 
Knüsel 127 ,1_30,140 
Kündig 126,144 
Meier 147 
Meylan 
Miville,Berichterstatter 

Reymond 
Schmid 
Steiner -X\ 

131,135,140,148 

120,129-133,135-139,141-146,148 
138,141 
125 
134,144 



81 009 n Arbeitslosenversicherung. Uebe_rga_ngsr_egelung 
Assurance-chomage. Regime transitoire 

1. Nationalrat - Conseil national 

2. 

Antrag der Kommission 

Junod, rapporteur 
Titel und Ingress 

Ziff. I 

Kühne 

Ziff. II 

Gesamtabstimmung 

Schlussabstimmung 

Ständerat - Conseil des 

Antrag der Kommission 

Etats 

Miville, Berichterstatter 

Titel und Ingress 

Gesamtabstimmung 

Schlussabstimmung 

Proposition de la commission 

Ti tre et preambule 

Chiffre I 

Chiffre II 

Vote sur l' ensemble 

Vote final 

Proposition de la commission 

Titre et preambule 

Vote sur 1 'ensemble 

Vote final 

81 262 Petition Böni Ernst, Siebnen - Arbeitslosenversicherung 
Petition Böni Ernst, Siebnen - Assurance-chomage 

1. Nationalrat - Conseil national 

Junod, rapporteur 

2. Ständerat - Conseil des Etats 

Miville, Berichterstatter 

Seite/Page . 

848 

848 

848 

848 

848 

848 

848 

1392 

402 

402 

402 

402 

435 

848 

150 



Nationalrat 

Conseil national 

Sitzung vom 10.6.1981 

Seance du 10.6.1981 



10.Juni1981 N 

sechste Sitzung - Sixleme seance 

Mittwoch, 10. Juni 1981, Vormittag 
Mercredl 10 Juln 1981, matin 

8.00h 

Vorsitz- Presidence: Herr Butty 

80.048 

Arbeitslosenversicherung. Bundesgesetz 
Assurance-chomage. Lol 

Botschaft und Gesetzentwuri vom 2. Juli 1980 (BBI III 489) 
Message et projet de lol du 2 juillet 1980 (FF III 485) 

Antrag der Kommission 
Eintreten. 

Proposition de Ja commission 
Entrer-en matiere 

M. Junod, rapporteur: Le Conseil federal, se fondant sur 
l'article constltutionnel vote le 13 juln 1976, propose la mise 
sur pied d'un systeme d'assurance-chömage fondamenta
lement nouveau. II s'aglt lä d'une ceuvre de grande portee 
sociale pour notre pays. 
Compte tenu de 1a situation economique caracterisee par 
des changements structurels qui s'accomplissent a un 
rythme accelere, l'on ne pouvait se satisfaire d'une simple 
mise ä jour des dispositlons existantes. Ce qu'il nous taut, 
c'est un instrument qui permette de nous adapter a cette 
evolution · en repondant de maniere adequate aux pro
blemes souleves sur le plan de l'emploi. Aux mesures cura
tives que nous connaissons dejä. mais dont l'eventail est 
elargi, viennent s'ajouter les mesures preventlves prevues 
dans l'article constitutionnel. 
Permettez-moi, en guise d'lntroduction, de faire un bref rap
pel hlstorique. A l'origine de l'assurance-chömage, il taut 
souligner le röle de pionnier joue par differents groupe
ments et par les collectivites publiques qui voulaient lutter 
contre ce fleau social. Les · premieres initiatives remontant 
aux annees 1880. Pour la premiere fois en 1915, la Confede
ration se manifeste en versant des subventions aux 
caisses, en fonction des versements effectues par celles-ci 
aux chOmeurs. 
SI l'adoption d'une loi generale sur le subventionnement 
intervint en 1924, ce n'est pourtant qu'en 1942 que la 
Confederatlon, sous le regime des pleins pouvoirs, se dote 
de dispositlons specifiques en faveur des chömeurs vic
times de cette periode de crise causee par la seconde 
guerre mondiale. Meme si ces interventions sont a l'origine 
de la legislation sur l'assurance-chömage, il s'agissait prin
cipalement de mesures flnancieres. II faudra attendre la fin 
de la guerre et l'insertlon des articles economiques dans la 
constitution, notamment de l'article 341er, pour disposer de . 
la base necessaire ·permettant de legiferer dans ce 
domaine. C'est alnsi que M adoptee la loi sur l'assurance
chömage du 22 juin 1951, dont le chapitre relatif aux presta
tions est encore en vlgueur aujourd'hui. 
Sous la pression des clrconstances, cette legislatron a ete 
amendee et completee. Citons en particuiier l'arrete du 
20 juin 1975 instituant des mesures propres a cembattre le 
flechissement de l'empioi E!t des revenus. 
Mais depuis longtemps dejä, l'on considerait que le sys
teme mis en place, meme s'il etait ameliore sur certains 
points, etait lie a des conditions economiques et histori-
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ques teiles qu'il ne pouvait plus repondre a satisfaction aux 
besoins nes de l'evolution de la conjoncture et de la struc
ture de notre economie. 
L'idee de devoir repensei:. le probleme en vue d'eiabörer 
une nouvelle conception en matiere d'assurance-chömage 
remonte au debut des annees septante. La procedure de 
consultation lancee a cette epoque mit en evidence un cer
tain nombre de difficultes soulevees par le projet. Celui-ci, 
en partlculier, ne tenait · pas suffisamment compte de la 
structure des caisses existantes. Mais surtout, la perlode 
de haute conjoncture qui regnait alors a considerabiement 
reduit l'interet et la volonte d'innover dans le secteur de 
l'assurance-chömage. Le seui resultat pratique de cette 
consultation peut se resumer ainsi: . accord presque total 
quant a la necessite d'ameliorer le systeme, mais desac
cord profond sur ia maniere et sur les modalites permettant 
d'atteindre cet objectlf. 
Dans une teile situation, que fallait-il entreprendre? Le 
moyen le plus usuel de sortir d'impasses de ce genre 
consiste a nommer une commission federale d'experts. 
C'est bien ce que fit le Conseil tederal en janvier 1974. 
Cette commission, presidee par M. Bonny, directeur de 
l'OFIAMT, a rec;:u pour mandat d'examiner de quelle maniere 
il fallalt modlfler l'assurance-chömage pour que ceile-ci soit, 
a l'avenir, en mesure non seulement d'lndemniser les vic
times des effets du chömage, mais aussi de prevenir 
celui-ci en agissant sur les causes previsibles. Les soiu
tions devaient etre envlsagees en fonction du developpe
ment economique et structurel du pays et compte tenu des 
possibiiltes de realiser le programme prevu du point de vue 
politique. A la finde l'annee 1974 dejä, la commission a pu 
soumettre au Departement federal de l'economie publique 
et, par lui, .au Conseil federai, les grandes lignes retenues 
pour elaborer une nouvelle conception de l'assurance-chö
mage. Elle precisait ses objectifs principaux sous la forme 
d'un projet d'article constitutionnel. 
Ce nouvei article constitutlonnel a ete generalement bien 
accueilli lors de la procedure de consultation. II tut accepte 
a une tres torte majorite par ie peupie et par les cantons le 
13 Juin 1976. · 
Ainsi, le nouvei article 34,novies de la constitution precise que 
l'assurance-chömage est du domaine de la Confederatlon, 
qui rec;:oit la competence de legiferer dans ce domaine. 
II rend cette assurance obligatoire pour les travailleurs et 
donne mandat a la Confederation de faire en sorte que les 
personnes independantes puissent egalement s'affilier a 
l'assurance, sous certaines conditions. 
Outre une compensation convenable du revenu, l'assu
rance-chömage doit encourager, par le versement de pres
tations financieres, les mesures destinees a prevenir et a 
combattre le chömage lui-meme. 
La dlsposition constitutionneile regle egalement le finance
ment de l'assurance, qui est en principe pour une moitie a 
la charge des employeurs et pour l'autre moitie a la Charge 
des salaries. La faculte est ouverte aux pouvoirs publics 
cantonaux ou federaux de verser, dans des circonstances 
exceptionnelles, des subventions. 
Enfln, le demier alinea pose le principe de la coliaboration 
des cantons et des organisations economiques pour I' ela
boration comme pour l'execution des dispositlons legales. 
C'est sur cette base que devait s'elaborer une legislation 
sur l'assurance-chömage. C'est bien ce qui s'est produit ou 
ce qui va se produire, mais compte tenu des circonstances, 
les dispositions constitutionnelles seront executees par 
etapes successives. La premiere etape peut etre caracteri
see par l'adoptlon du regime transltoire entre envigueur le 
1er avril 19n. En effet, lors de la demiere recession, l'on 
demande de toutes parts que fussent introduites aussi vite 
que possible les dlspositions constitutionnelles prevoyant 
l'obligation generale d'assurance, tout en reglant les pro
blemes financiers et d'organisation que cela impliquait. Le 
regime transitoire, instltue pour cinq ans, c'est
a-dire jusqu'au 1er avril 1982, devait permettre l'elaboration 
d'une legislation qui se voulalt exhaustive dans ce domaine. 
A l'occasion de ia presentation du message sur la proroga-
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tion de ce regime transitoire. nous verrons las raisons pour 
lesquelles il convient de reporter a plus tard le delai primiti
vement arräte au 18' avril 1982. 
La deuxieme etape est celle qua nous vivons et qui 
consiste a mettre en place l'assurance-chömage dans la 
. mesure Oll celle-ci conceme las salaries assentiellement, 
.ainsi qua quelques autres personnes expressement desi
gnees dans la loi mais qui ne sont pas au benefice d'un 
contrat de travail. Ce.projet ast destine a remplacer les dis
posittons legislatives ancore an vigueur aujourd'hui, y com
pris celles du regime transitoire. 
La troisieme etape sera precisement celle qui verra la pre
sentation de dlspositions fixant las conditions legales a 
rempllr ·par las personnes exerc;:ant une actlvite indepen
dante qui entendent s'affiller a l'assurance-chömage. En 
effet. comme le dlt le Conseil federal dans son message, le 
delai imparti pour la presentation du projet de loi dont nous 
dlscutons maintenant n'a pas permis de mOrir suffisamment 
les questions complexes posees par l'assurance faculta
ttve. Le Conseil federal ajoute qu'il mettra an cauvre cette 
troisieme. etape des que la deuxleme sera devenue opera
tionnelle. 
J'en viens maintenant au projet de ioi lui-mäme, qui consti
tue la deuxieme etape dont je vous pariais a l'instant. Ce 
projet a ete elabore par la meme commission d'experts qua 
celle a qui l'on doit le projet d'article. constituttonnel et le 
projet de regime transitoire. II a egalement fait l'objet d'une 
procedure de consultatlon. Largement ouverte, celle-ci a 
perrnis de recueillir les avis d'une centaine d'organisatlons 
ou de partis polittques, avis qui, dans l'ansemble, saluent de 
maniere positive le projet de loi et les innovations qu'il impli
que. 
Quelles sont las caracteristiques principales du projet qui 
nous est soumis? Je vais essayer de les esquisser rapide
ment. 
Tout d'abord. le projet s'inspire tres largement des disposi
tions retenues pour le regime transitoire en ce qui conceme 
tant la perceptton des cotisations qua le financement et 
l'organisatlon. II convient neanmoins de preciser que ces 
dispositions ont ete affinees, compte tenu des experiences 
faites au cours de ces demieres annees dans le cadre de 
l'applicatlon du regime transitoire. De la sorte, l'on donne 
suite aux vcaux des partenaires sociaux, qui entendaient 
rester proches des assures pour pouvoir leur verser les 
indemnites auxquelles ceux-ci ont droit. mais aussi pour !es 
conseilier utilement. II faut se souvenir qua l'echec du pro
jet des annees 1970-1972 a ete dü avant tout a son carac
tere centralisateur. L'experience du regime transitoire a 
montre le röte important que las caisses jouaient et jouent 
envers les assures. Ce systeme peut valablement fonctlon
ner a l'avenir dans la mesure Oll des precautions ont ete 
prises an vue d'assurer las assises financieres des caisses. 
D'autre part, comme dans le regime transitoire, las cotisa
tions seront perc;:ues au lieu de travail, en meme temps qua 
las cotisatlons de l'employeur. Elles sont ensuite transfe
rees du fonds de compensatlon AVS au fonds de compen
sation de l'assurance-chömage. Ce fonds devient ainsi un 
centre coliecteur pour l'encaissement des cotisatlons. II est 
repartl ensuite entre les caisses pour couvrlr les depenses 
de celles-cl. Ce regime, qui a fait ses preuves, peut donc 
ätre reconduit. II offre toute securite aux beneficiaires 
comme aux autorites chargees du contröie. 
En revanche, le projet presente plusieurs innovatlons dans 
le domaine des prestatlons. A ca propos, il convient de sou
ligner une nouvelle fois qua la reglementation actuellement 
en vigueur, issue de la legislation de 1951, n'est plus adap..: 
tee a l'economie d'aujourd'hui. Cala est ·particulierement 
vrai des mesures destlnees a lutter contra le chömage et a 
le prevenir. Une autre innovation importante est apportee 
par le chapitre du projet consacre a la protection des tra
vailleurs en cas d'insolvabilite de leur employeur. Si !es 
indemnites en cas de reduction de i'horaire de travail, da 
«Kurzarbeit», et en cas d'intemperies ne constituant pas 
des prestations nouvelles, alles ont ete reglees selon des 
modalites tirees de l'experience recente. Enfin, las imbrica-

tions avec !es autres branches de l'assurance sociale reve
tent une grande importance pour l'ensemble de notre politl
que sociale, ce qui signifie qu'elles ont fait l'objet d'un exa
men attentlf et ont donne naissance a des dispositlons 

· entlerement nouvelles . 
Examinons brievement quelques-unes de ces diverses 
mesures. Commenc;:ons par les mesures präventives, qui 
constituent l'un des points forts du nouvel artlcle constltu
tionnel. Elles sont etroitement liees a la poiitique du marche 
du travail. A cet egard, il taut savoir qu'a l'avenir, il y aura 
lieu de faire face non seulement a des difficuites d'ordre 
conjoncturel mais aussi. dans une mesure accrue, a des dif
ficultes d'ordre structurel. Autrement dit, le chömage risque 
de soulever ces annees prochaines moins de questions 
d'ordre quantltatlf qua d'ordre qualitatlf. Dans l'offre de la 
main-d'cauvre, les criteres relatlfs a la qualificatlon de catte 
main-d'cauvre ne coi'ncideront pas toujours avec les exi
gences posees par la demande d'emploi. II s'agit des lors 
d'avoir recours a des mesures propres a encourager la 
mobilite professionnelle jusques et y compris sur le plan 
geographique. Concretement, ces mesures concement le 
reclassement et le perfectlonnement, l'octroi d'allocattons 
versees pour le tamps necessaire a l'initlation a un travail 
nouveau ou profondement modifle, le versement d'indemni
tes de deplacements quotldlens ou hebdomadaires. ou 
encore la contributlon ä des frais de demenagement. Mais 
ces prestatlons ne peuvent ätre aliouees qua dans la 
mesure Oll alles sont an etroite correlatlon avec le marche 
du travail et dans cette mesure seulement. En d'autres 
termes, ces prestations ne doivent ätre consenties qua si 
l'assure, taute de cet appui, devient chömeur, d'une part, et 
si l'on ade bonnes raisons de considerer qua l'on contribue 
de cette mantere a ameliorer l'aptltude au placement de 
l'assure. d'autre part. De divers cötes, on a demande, dans 
le cadre de la consultation, l'elarglssement de l'eventail des 
possibilites offertes, par exemple en permettant le financa
ment d'une education permanente. Or, manifestement. cet 
objectlf sort du cadre de l'assurance-chömage. Au raste. 
dans la mesure Oll ces prestatlons relevant de la politlque 
regionale, le projet confle le sein d'en decider aux autorites 
cantonales. bien placees pour apprecier la situation et pour 
proposer d'y remedier le plus efficacement possible. 
Quant au systeme d'interventlon en cas de reduction de 
l'horaire de travail, le projet se fonde sur la tres grande 
importance economique et sociale de ce moyen, qui permet 
de surmonter une periode economiquement difficile sans 
pour autant mettre fin aux rapports de travail. Mais precise
ment du fait qu.'11 est plus aise de recourir a ce moyen, il 
s'avere necessaire de lutter contre d'eventuels abus. C'est 
pourquoi la reglementatlon de ca secteur a ete faite avec 
minutie et de maniere nouvelle. Un des points cles est la 
procedure dlte d'avis, c'est-a-dire celle qui regle l'annonce 
de la reduction de l'horaire de travail par l'employeur a 
l'adresse de l'office du travail. Ce dernier a la possibilite 
d'exiger, en cas de deute, des renseignements comple
mentaires et, le cas echeant, de refuser le droit aux presta
tions, sous reserve de recours. II convient de noter qua 
l'employeur contlnue d'ätre soumis pendant cette periode ä 
l'obligatton d'acquitter ses cotlsatlons aux assurances 
sociales. Des remarques semblables peuvent ätre faites au 
sujet du systeme applicable au versement d'indemnites en 
cas d'intemperies. En outre, le principe du versement 
d'indemnites en cas d'insolvabilite de l'employeur a ete 
integre dans la legislation sur l'assurance-chömage (chapi
tre V du projet). On a pu hesiter quant a l'opportunite de 
ces mesures et a la place a leur assigner dans l'arsenal 
legislatlf de la Confederation. Repondant a des interven
tlons pariementaires, cette nouvelle prestation a ete gene
ralement bien accueillie lors de la procedure de consulta
tlon .. II taut. neanmoins signaler que la base constitutlonelle 
de ces dispositions ne se trouve pas ä l'article :J4.nov185 - arti
cle topique sur le chömage - mais bien ä l'article 34ter. qui 
confere a la Confederation le droit de legiferer an vue de 
proteger les employes et las ouvriers ou, selon la nouvelle 
terminologie, les travailleurs. 
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J'aborde maintenant le demier chapitre de mon rapport 
consacre aux travaux de la commission. Celle-ci a examine 
minutieusement le projet, tout en imprimant a cet examen 
un rythme de travail soutenu. 
Voici quelques donnees numeriques qui illustrent la täche 
accomplie par vos commissaires: 10 jours complets de 
seances; 208 pages de proces-verbal; 180 propositions de 
modifications, c'est-a-dire 1,5 par article. 
Parmi las preoccupatlons principales de la commission, il 
taut mettre en evidence celles qui ont trait aux aspects 
sociaux et politiques du projet. Meme vus sous !'angle du 
marche du travail, las points d'accrochage entre parte-· 
naires sociaux, entre la gauche et la droite de cette assem
blee, ne manquaient guere. Or, en depit de cela ou peut
etre meme a cause de cela, il a regne au sein de la commis
sion, du debut a la fin des travaux, une atmosphere positive, 
empreinte de comprehension mutuelle et d'une commune 
volonte d'aboutlr. 
La plupart des decisions ont ete prises a l'unanimite ou a 
de tres fortes majorites. La commission vous soumet 72 
propositions de modlfications. II subsiste 17 propositions 
de minorite - dont 8 sont presentees par un seul commis
saire - propositions qu'll vous appartiendra d'apprecier lors 
de la discussion des articles. L'ensemble du projet modlfie 
a ete accepte a l'unanlmite et sans abstention. Le Cpnseil 
tederal s'est rallie a la plupart, sinon a toutes les proposi
tions de modlfications faites par la commission ou par une 
majorite de ses membres. Cela prouve. qua le texte issu de 
nos deliberatlons ne remet pas en cause l'economie du 
projet. Celui-ci, tout en consacrant ce qua l'on peut definir 
comme un progres social bienvenu, demeure equilibre et 
contient les dispositions necessaires pour lutter contre 
ceux qui seraient tentes d'abuser des prestations offertes. 
Au ·cours de ses travaux, la · commission a ete l'objet de 
toute une serie de demarches de la part d'associations ou 
de groupes soucieux d'ameliorer le projet en leur faveur. 
Ainsi en est-il de la Communaute suisse de travail pour une 
nouvelle politique en faveur des ch6meurs, des ateliers pro
teges pour handicapes de Fribourg, d'un groupe de direc
teurs d'offices cantonaux du travail. La commission a exa
mine egalement ces requetes, auxquelles une suite 
concrete a ete donnee dans la mesure ou alles etaient ton
dees. 
J'aurai l'occasion, lors de la discussion de detail, de vous 
preciser la posltion de la commission a propos de tel dans 
lequel la loi est conque. C'est a une entreprise delicate et 
probablement encore imparfaite. que s'est livree la commis
slon. En effet, dans le domaine de l'assurance-ch6mage, la 
situation des interesses n'est pas aussi claire que dans 
d'autres assurances sociales. lci, tous tes cotisants ne sont 
pas des assures, mais il n'est pas necessaire d'etre coti
sant pour pouvoir pretendre, dans certains cas du moins, a 
des prestatlons de t'assurance! Enfin, malgre nos efforts, il 
n'a pas ete possible de trouver une formule satisfaisante 
pour exprimer l'idee que les personnes exerqant une acti
vite independante n'etaient pas soumises a la loi, meme par 
analogle et de maniere facultatiVe. L'autre raison d'ätre de 
cet article, la raison formelle, tient au fait qu'II paraissait un 
peu brutal qua le premier article de la loi, selon le projet, 
soit precisement celul qui contraint aux paiements de coti
sations. 
En ce qui conceme le travail convenable, le fameux «zumut
bare Arbeit .. , l'artlcle 15 du projet en propose une defini
tion. II s'agit la d'une Innovation, car dans le regime transi
toire, cette question etait reglee par l'ordonnance. 

Apres en avoir longuement dellbere, la commission est arri
vee a la conclusion qua cette dlspositlon protege le travail
leur, en ce sens que celui-ci sait ce qu'il taut entendre par 
travail convenable et qu'en cas de chömage, il sait aussi 
quel type de travail il peut accepter ou ~ien refuser. 

Apropos du gain assure, avant meme le debut des travaux 
de la commission, il existait un confllt latent ou meme 
ouvert entre les partisans du gai·n assure equivalant au 
salaire net et les partisans du gain assure equivalant au 

salaire brut. Le conflit ne conceme pas seulement l'assu
rance-chömage, mais d'autres lois sociale:;. 
La commission a essaye d'eviter cet ecueil: le gain assure 
sera le salaire brut, mais l'indemnite de ch6mage sera reco
nue comme un salaire au sens de la legislatlon AVS. Cela a 
pour consequence qua las cotisations sociales AVS, Al, 
APG et AC, c'est-a-dire assurance-vieillesse et survivants, 
assurance-invalidite, allocations pour perte de gain et assu
rance-chömage, seront deduites de l'indemnite-ch6mage. 
Ainsl, d'une part le beneficiaire de l'indemnite ne risque pas 
de recevoir· une somme plus importante que son salaire 
anterieur, d'autre part, II n'y a pas de lacunes dans le sys
teme de securite sociale du beneficiaire. Cette solutlon a 
ete rendue posslble gräce au fait qua les cotisations de 
l'employeur seront prises en charge par l'assurance-ch6-
mage. C'est pourquoi la commission vous propose a l'una
nimite un nouvel alinea 1b•s a l'article 21. 
Concemant le nombre d'indemnites joumalieres et l'aban
don de l'echelle degressive, tout en reprenant la notion de 
delai-cadre introduite dans le projet - notion dont l'applica
tlon est plus favorable aux travailleurs que le systeme 
actuellement en vigueur - la majorite de la commission a 
modlfie sur ce point le projet du Conseil federal: au lieu de 
prevoir trois possibilites en fonction du temps de cotisation, 
soit 85, 170 ou 250 indemnites selon le projet, la commis
sion n'en prevoit plus qua deux, soit 125 et 250 indemnites 
joumalieres au plus. 
De meme, le projet prevoit qu'apres un certain laps de 
temps, l'indemnite de chömage peut etre reduite- une pre
miere fois de 10 pour cent et une seconde fois a nouveau 
de 10 pour cent. La commission, dans sa majorite, estime 
que le systeme est arbitraire et propose de supprimer la 
degression de l'indemnlte joumaliere. Nous aurons l'occa
sion d'y revenir puisque des propositions de minorite ont 
ete deposees, l'une se rapportant ä l'article 21, l'autre a. 
l'article 26. 
Pour ce qui est de l'extension de la responsabilite des par
tenaires sociaux, le Conseil federal entendait associer etroi
tement lesdits partenaires a l'application de la loi sur l'assu
rance-chömage. La commission a salue cette volonte et a 
meme decide d'aller au-dela des propositions du Conseil 
federal. Cette volonte se manifeste notamment par l'exten
slon des täches confiees a la commission de surveillance. II 
taut noter qu'ainsi, la responsabilite des partenaires 
sociaux sera renforcee tout particulierement dans le sec
teur des mesures dites präventives. II convient de relever 
egalement qua, si la proposition de la commission ä cet 
egard est acceptee, les employeurs et las travailleurs 
auront desormais non plus 6, mais chacun 7 representants, 
soit autant que la Confederation, les cantons et les milieux 
scientlfiques reunis. Les nouvelles dispositlons arretees a 
l'article 88 de la loi sont sans doute pour beaucoup dans le 
consensus finalement realise au sein de la commission. · 
Le projet tient compte de ce qu'il est courant d'appeler las 
imbrications avec las autres assurances sociales. Le 
Conseil federal accorde en effet une grande attention ä la 
coordination entre les differentes assurances. La- commls
sion egalement. 
A defaut d'une conception globale des assurances 
sociales, que l'on ne saurait regler dans le cadre de cette loi 
et dont il taut peut-etre se mefier, il etait indispensable de 
prevoir des raccordements entre las differentes prestations 
offertes. Autrement dit, las dispositions de la loi sur l'assu
rance-ch6mage et la modlfication d'autres lois sociales 
devaient permettre des relais entre elles, dans l'interet des 
assures. Pour eela, II faßait eviter deux acueils: le cumul des 
preatations ou au contr.aire un conflit negatlf entre assu
rances, dans l'hypothese ou aucune d'entre alles ne voulait 
assumer de responsabilites en cas d'arret de travail. 
II ne taut pas se disslmuler la difflculte de la täche puisque, 
pour l'assurance-ch6mage, il s'agit d'une perte de gain due 
aux conditions du marche du travail, tandis que pour l'assu
rance-maladie ou pour l'assurance-accidents, par exemple, 
la perte de gain est due precisement et par definition a une 
maladie ou a un accident. Dans la discussion de detail, 
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nous verrons les solutions pratiques prevues pour assurer 
Ja liaison entre l'assurance-chömage et les autres assu
rances telles qua l'assurance-vieillesse et survivants, l'assu
rance-lnvalidite et l'assurance pour perte de gain des mill
taires, enfin l'assurance-maladie et accidents. II n'a. an 
revanche, pas ete possibte de prevoir une liaison avec le 
deuxieme pißer. puisque la loi speciate n'est pas ancore 
SOUS toit. 
Quetques mots encore an conclusion. 
Tout d'abord, une adresse a M. Honegger, conseitler fede
rat, a M. Jean-Plerre Bonny, directeur de l'OFlAMT, et a 
leurs cotlaborateurs, avec une mention speciale a Mme 
Ryter et M. Jost, redacteurs du projet, ainsi qu'a M. Büchi, 
le· representant de l'OFAS. Taut au long de ses travaux, la 
commission a pu dlsposer a temps des renseignements ou 
des etudes complementaires demandes. Dans une matiere 
ou les probtemes techniques ne sont pas moins complexes 
que les questions politiques, cette collaboration avec les 
representants du gouvernement et de l'administration a ate 
a la fais precieuse et fructueuse. Je leur exprtme la recan
naissance de la cammissian. Je vaudrais egalement dire 
pubtlquement ma gratitude a mes collegues paur la cani
prehenslan dont its ont fait preuve a l'egard de leur presi
dent, tauten rendant hommage a leur assiduite et a t'excel
lent esprtt qu'ils ant su donner a leurs discussians. 

. Je tlens egalement a sauligner qu'au--deta des considera
tions techniques ou potittques, Ja commission a au Je 
constant sauet. an remplissant sa mission legislative, de 
mettre au. premier chef le respect de la personne et la 
dignlte du travailleur; Elle n'a au garde d'oublier que 
l'indemnite que l'an peut recevoir an cas de chömage, sans 
doute bienvenue, ne saurait cacher le desir de chacun 
d'obtenlr avant taut un emptai ou de le recauvrer. Mais il est 
evident que plus !arges sont les passibilites d'intervention, 
,plus grandes sont aussi celles de voutoir an abuser. Ce ne 
serait toutefois pas canforme a la realite que d'affirmer, 
comme certains n'ant pas hesite a le faire, que cette loi 
brime les travaiiieurs. En fait, les mesures retenues pour 
prevenlr las abus ne sont lä que paur·decourager les even
tuelles tentatives d'emptoyeurs ou de travailleurs, qui ne 
constituent d'ailleurs qu'une tres faibie mlnorite des assu
res. 
En conclusion, la commission vous presente une nouvelle 
loi qui reprend, an las. completant. las anciennes disposi
tions reglssant le chömage. Elle a Ja conviction qu'il s'agit la 
d'une piece importante de notre edifice social, qui repond 
aux besoins de notre temps. 
Au vu de ces considerations, je vous invite au nom de la 
commission, qui s'est prononcee - je le rappelle - ä l'unani
mite et sans abstentlon, a antrer en matlere sur le projet et 
a passer a la dlscussion des articles. 

Relmann, Berichterstatter: Der Konjunktureinbruch im 
Herbst 1974 und die darauf folgenden Rezessionsjahre 
haben eindeutig gezeigt, dass das Bundesgesetz über die 
Arbeitslosenversicherung aus dem Jahre 1951 völlig unge
nügend ist, um· die Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen 
Folgen von Arbeitslosigkeit zu schützen; dies nicht nur, 
weil das rein reaktive System den Problemen struktureller 
oder technologischer Arbeitslosigkeit nicht gewachsen war, 
sondern auch deshalb, weil wegen des Fehlens eines 
umfassenden Bundesobligatoriums ein grosser Teil der 
Arbeitnehmer sich überhaupt nicht gegen Arbeitslosigkeit 
versicherte. 
Unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse wurden 
die Vorarbeiten für einen neuen Verfassungsartikel schnell 
vorangetrieben. Am 13. Juni 1976 haben Volk und Stände 
ihrem Willen zur Schaffung einer zeitgamässen Arbeitslo
senversicherung Ausdruck gegeben, indem sie dem neuen 
Artikel 34novies der Bundesverfassung mit grassem Mehr 
zustimmten. Der neue Verfassungsartikel beauftragt den 
Bund, auf· dem Wege der Gesetzgebung die Arbeitslosen
versicherung zu regeln, und gibt ihm die Kompetenz, Vor
schriften über die Arbeitslosenfürsorge aufzustellen. Für 
den Arbeitnehmer wird die Arbeitslosenversicherung obll-
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gatorisch erklärt, während für Selbständigerwerbende die 
Möglichkeit geschaffen werden soll, sich unter bestimmten 
Voraussetzungen versichern zu können. Die Verfassung 
bestimmt, dass nebst der Gewährung angemessener 
Erwerbsersatzentschädigungen durch finanzielle Leistun
gen auch Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit gefördert werden sollen. Die Finanzierung 
soll durch Beiträge der Versicherten erfolgen, wobei die 
Beiträge der versicherten Arbeitnehmer je zur Hälfte von 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen werden sollen. 
Durch das Gesetz soll die Höhe des beitragspflichtigen 
Erwerbseinkommens und des Beitragssatzes begrenzt wer
den. Der Bund und die Kantone erbringen bei ausseror
dentllchen Verhältnissen finanzielle Leistungen. Beim Erlass 
und Vollzug der Vorschriften sollen die Kantone und die 
Organisationen der Wirtschaft mitwirken. 
Schon in der Botschaft zum Verfassungsartikel wurde dar
gelegt, dass es wegen der unvermeidlichen strukturellen 
oder technologischen Arbeitslosigkeit einer modernen, 
d. h. insbesondere auch präventiven Arbeitslosenversiche
rung bedarf, um dem einzelnen Arbeitnehmer im Falle von 
Arbeitslosigkeit den Verdienstausfall in angemessenem 
Grade zu decken und ihm, zwecks Verhütung von Arbeits
losigkeit, durch finanzielle Leistungen die Ausschöpfung 
vorhandener Arbeitsmöglichkeiten zu erleichtern. Der neue 
Verfassungsartikel enthält denn auch einen entsprechen
den_ verbindlichen Auftrag an den Gesetzgeber. Noch im 
gleichen Jahr, als das Schweizervolk seine- Zustimmung zu 
einem neuen Verfassungsartikel für die Arbeitslosenversi
cherung gab, verabschiedete das Parlament eine Über
gangsordnung, welche bereits dä.s Bundesobligatorium ent
hielt, mit Vorschriften über die Leistungen und die Finanzie
rung. 
Im Jahre 1978 beauftragte der Bundesrat eine Experten
kommission mit der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfes 
für eine neue Arbeitslosenversicherung. Die Grundlagen bil
deten der neue Verfassungsartikel, ein Expertenbericht, die 
Anregungen aus der parlamentarischen Behandlung der 
Übergangsordnung, aber auch die Erfahrungen aus der 
Praxis. . 
Am 13. November 1979 unterbreitete das Eidgenössische 
Volkswirtschaftsdepartement im Auftrage des Bundesrates 
den Gesetzesentwurf den Kantonen. den Spitzenverbänden 
der Wirtschaft. den politischen Parteien und anderen inter
essierten Organisationen. insgesamt 97 Stellen, zur Ver
nehmlassung mit Frist bis 15. März 1980. Von diesen Stellen 
äusserten sich 78 zum Entwurf, 29 weitere Vernehmlassun
gen gingen von nicht eingeladenen Stellen ein. Im allgemei
nen wurde der Entwurf gut aufgenommen. Zahlreiche Stel
len wiesen darauf hin, dass er wesentliche Verbesserungen 
bringe, einen vernünftigen Kompromiss zwischen weit aus
einanderliegenden Forderungen und zwischen den ver
schiedenen Postulaten der Sozialpartner darstelle. bzw. 
eine ausgewogene und zaitgemässe Regelung sei. Zudem 
wurde erklärt, er sei ein wertvolles Instrument der Arbeits
markt- und Sozialpolitik. Besonders begrüsst wurde, dass 
mit den Präventivmassnahmen und weiteren Regelungen 
die Arbeitsannahme stark gefördert wird und somit die Aus
schöpfung vorhandener Arbeitsmöglichkeiten im Vorder
grunde steht. Begrüsst wurden auch die Einführung der 
Rahmenfrist, die Ausdehnung der Bezugsberechtigung auf 
zusammenhängende 300 Tage und die Schaffung der Insol
venzentschädigung. Von verschiedenen Seiten wurde eine 
umfassende Harmonisierung im Gesamtbereiche der 
SoZiatversicherung verlangt. Von Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerseite wurde ferner unter Hinweis auf die Finanzie
rung eine verstärkte Mitsprache der Sozialpartner im Berei
che der Arbeitslosenversicherung gewünscht. Aus Arbeit- · 
nehmerkreisen wurde vor allem beanstandet, das Konzept 
beruhe allzusehr auf Misstrauen. Die Hilfe an den Arbeitslo
sen müsste im Vordergrund stehen und nicht die Miss
brauchsbekämpfung. 
Die Kommission des Nationalrates hat ihre Arbeit an der 
Sitzung vom 27./28. Oktober 1980 begonnen und das 
Gesetz an sechs zum Teil zweitägigen Sitzungen, letztmals 
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am 9. und 10. April 1981, behandelt. Die Kommission hielt 
eine umfassende und gründliche Diskussion des Gesetzes 
für wichtig, da es sich nach ihrer Auffassung um eine Vor
lage von grösster sozial- und arbeitsmarktpolitischer 
Bedeutung handelt. Die Arbeiten der Kommission waten 
getragen vom Geiste der Verständigung. Ein grosser Teil 
der Beschlüsse konnte entweder einstimmig oder doch mit 
überzeugendem Mehr gefasst werden. Zu einigen Punkten 
liegen Minderheitsanträge vor. Der Entwurf des neuen Bun
desgesetzes regelt den gesamten Leistungsbereich der 
Arbeitslosenversicherung neu. Dieser erstreckt sich vorerst 
auf Entschädigungen bei Ganzarbeitslosigkeit, Kurzarbeit 
und Arbeitsausfall infolge schlechten Wetters sowie auf 
Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung vori Arbeits
losigkeit. Nicht nur unter dem Titel dieser Massnahmen, 
sondern durch das ganze Gesetz hindurch zeichnet sich 
immer wieder die- Tendenz ab, vor allem die Annahme 
zumutbarer Arbeit zu fördern, statt nur Arbeitslosentaggei
der auszurichten. Insgesamt wird die Arbeitslosenversiche
rung dadurch zu jenem Instrument zur Verhütung von 
Arbeitslosigkeit, das dem Verfassungsauftrag von 1976 ent
spricht. Daneben bringt der Gesetzesentwurf zwei wichtige 
Neuerungen. Die erste ist die sogenannte Insolvenzent
schädigung, d. h. die Sicherung des Arbeitnehmers bei 
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. Die zweite Neu
erung betrifft die Koordination mit anderen Sozialversiche
rungszweigen, soweit dies im Rahmen des vorliegenden 
Gesetzes möglich erschien. in den Bereichen «Organisation 
~nd Finanzierung„ ist dagegen die bewährte Regelung der 
Ubergangsordnung im wesentlichen übernommen worden. 
Die Kommission beantraQt. das Gesetz mit einem Grund
satzartikel einzuleiten, der dessen Zweck umschreibt: Die
ser ~esteht auf der einen Seite darin, Personen, die ganz 
arbeitslos sind oder Verdienstausfälle wegen Kurzarbeit 
~der schl~chten Wett~rs oder infolge Zahlungsunfähigkeit 
ihres Arbeitgebers erleiden, einen angemessenen Erwerbs
ersatz zu bieten. Auf der andern Seite soll mittels dieses 
Gesetzes drohende Arbeitslosigkeit verhütet und beste
hende bekämpft werdeJ1. 

Bezüglich der Beiträge wird im wesentlichen die Fortfüh
rung der zurzeit geltenden Regelung beantragt. Sie werden 
zusammen mit den AHV-Beiträgen erhoben. Der Beitrags
satz soll auf insgesamt 0,5 Prozent - je hälftig Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer - festgesetzt werden. Er soll jedoch 
gesenkt werden, wenn das Vermögen am Ende von zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren im Durchschnitt 2,5 Prozent 
der beitragspflichtigen Gesamtlohnsumme erreicht. Hier hat 
die Kommission einen Antrag aus Ihrer Mitte, auf nur 2 Pro
zent der Gesamtlohnsumm_e zu gehen, mehrheitlich abge
lehnt, dafür aber einstimmig beschlossen, dass sich die 2,5 
Prozent auf den Durchschnitt zweier Jahre beziehen sollen. 
Die Arbeitslosenentschädigung soll 70 Prozent des versi
cherten Verdienstes (d. h. von höchstens 3900 Franken 
monatlich) betragen, für Verheiratete und ihnen gleichge
stellte Personen 80 Prozent zuzüglich den Betrag der Kin
der- und Ausbildungszulagen. Eine Minderheit I der Kom
mission plädiert für 75 beziehungsweise 85 Prozent Lei
stungen, während eine Minderheit II generell 80 Prozent 
beantragt. Die Mehrheit der Kommission schiiesst sich der 
Version des Bundesrates mit 70 beziehungsweise 80 Pro
zent an. Dabei soll entgegen dem Antrag des Bundesrates 
von einer Kürzung des Taggeldes nach einer bestimmten 
Bezugsdauer abgesehen werden. Oie Kommission betrach
tet in ihrer Mehrheit eine Herabsetzung der Leistungen für 
Arbeitslose, welche besonders har:t von Arbeitslosigkeit 
betroffen werden, als unbegründete und unzumutbare 
Härte. Nach Antrag der Kommissionsmehrheit soll ein Ver
sicherter innerhalb von zwei Jahren nach mindestens sechs 
Monaten Beitragsz!!it höchstens 125 Taggelder und nach 
mindestens zwölf Monaten Beitragszeit höchstens 250 Tag
geider beziehen können. Eine Minderheit der Kommission 
plädiert für Festhalten am Vorschlag des Bundesrates mit 
höchstens 85 Taggeldern nach einer Beitragszeit von sechs 
Monaten, 170 Taggeidern nach einer Beitragszeit von zwölf 
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Monaten und 25Ö Taggeldern ·erst nach einer Beitragszeit 
von 18 Monaten. · 
Eingehend ha_t sich die Kommission auch mit dem Problem 
der Taggeldbemessung aufgrund des Brutto- oder Netto
lohnes auseinandergesetzt. Es sollte vermieden werden, 
dass ein Versicherter, der nicht mehr arbeitet und somit 
auch. keine Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen hat, 
ein Taggeld erzielt, das fast dem früheren Lohn entspricht. 
Die Kommission kam zum Schluss, dass es am besten 
wäre, wenn die Arbeitslosenentschädigung zwar auf dem 
vollen Lohn berechnet wird, dass sie aber ·bei der AHV wie 
Lohn behandelt wird. Die Entschädigung reduziert sich 
infolge dessen entsprechend. Die Arbeitslosenkasse müss
te anstelle des Arbeitgebers mit der AHV abrechnen, dia 
Hälfte des AHV-Beitrages zu Lasten der Versicherung über
nehmen und die andere Hälfte dem Versicherten vom Tag
geld abziehen. Dadurch würde auch vermieden, dass insbe
sondere bei längerer oder wiederholter Arbeitslosigkeit 
dem Versicherten in der AHV Beitragslücken entstehen. 

Nach dem neuen Gesetzesentwurf sollen auch kranke und 
verunfallte Ar'beitslose in den Genuss von Arbeitsiosentag
geld kommen. Die Kommission kam mehrheitlich zur Auf
fassung, dass sich für Leistungen an kranke und verunfallte 
Arbeitslose eine Wartezeit rechtfertige. Sie hat diese . 
jedoch von einer Woche auf zwei Tage herabgesetzt und · 
bei Mutterschaft und Spitalaufenthalt ganz fallen lassen. Die 
Entschädigung beträgt 30 Tage ab Beginn einer Krankheit, 
wobei von der Überlegung ausgegangen wird, dass ab 
_31; Krankheitstag die Kranken- bzw. Unfallversicherung Lei
stungen erbringen sollte. 
Im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartement unterbreitet Ihnen die ~mmission 
unter Artikel 113 und 113a entsprechende Änderungsvor
schläge des Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfall
versicherung bzw. des Bundesgesetzes über den Versiche
rungsvertrag. Die Anspruchsvoraussetzungen werden sehr 
eingehend im Gesetz umschrieben.· Unter anderem soll ein 
Arbeitsloser vorher während mindestens sechs Monaten 
innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren als Arbeitneh
mer beitragspflichtig gewesen sein. Das ganze Gesetz 
basiert Qbrigens auf diesen sogenannten Rahmenfristen 
von zwei Jahren, die es erlauben, die Versicherten und ihre 
Ansprüche gleichsam in einerh grösseren Zeitraum und 
somit weniger abhängig von Zufälligkeiten zu betrachten. 
Dies ist nach Auffassung de"r Kommission ein grosser Fort
schritt. Als Beitragszeiten sollen aber auch Schweizerischer 

· Militär- und Zivilschutzdienst, ferner zusammenhängende 
obligatorische Hauswirtschaftskurse gelten sowie in gewis
sem Rahmen Arbeitsunterbrüche wegen Schwangerschaft 
und Mutterschaft. Zudem sieht der Entwurf vor, dass Lei
stungen ohne vorgängige Beitragszeit erbracht werden 
können, wenn der Versicherte aus gewissen Gründen, wie 
Ausbildung, Krankheit, Arbeit im Ausland, nicht arbeiten 
konnte. Zudem sollen, wie unter dem geltenden Recht, Per
sonen, die wegen Trennung oder Scheidung ihrer Ehe, Inva
lidität und Todesfall des Ehegatten oder ähnlichen Gründen 
- neu auch wegen des Wegfalls einer Invalidenrente - aus 
wirtschaftlichen Gründen zur Aufnahme einer Arbeitneh
mertätigkeit gezwungen sind, auch ohne vorgängige Bei-
tragszeit Taggelder beziehen können. . 
Die Kommission hat sich auch sehr eingehend mit dem 
Begriff der zumutbaren Arbeit befasst. Ihrer Auffassung' 
nach sollen dabei Berufs- und Ortsüblichkeit der Arbeitsbe
dingungen, Gesamtarbeitsverträge, Fähigkeiten und bishe
rige Tätigkeiten. Alter, persönliche Verhältnisse und 
Gesundheitszustand angemessen berücksichtigt werden, 
und der Lohn soll nicht geringer sein als die in A:..ssicht ste
hende Arbeitslosenentschädigung. 

Die Kommission hielt auch am Grundsatz fest, dass sich ein 
Arbeitsloser wie bisher regelmässig beim Arbeitsamt zu 
Arbeitsvermittlungsgesprächen und zur Kontrolle zu mel
den habe. Die Einzelheiten dazu sollen aber in der Verord
nung geregelt werden. Der Arbeitsvermittlung kommt effek
tiv künftig noch grössere Bedeutung zu als bisher. Soweit 
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Arbeit vorhanden ist. soll sie dem Arbeitslosen vermittelt 
werden. Nach Auffassung der Kommission ist es deshalb 
angezeigt, dass aus dem Vermögen der Versicherung auch 
Beiträge an besondere Massnahmen auf dem Gebiete der 

-Arbeitsvermittlung ausgerichtet werden können. Es sollen 
aber auch hier Grenzen gesetzt werden. Die Kommission 
vertritt die Meinung, dass.den Sozialpartnern bei der Durch
führung des Gesetzes neue, wesentliche Befugnisse einge
räumt werden sollen, nachdem die Versicherung doch über
wiegend von diesen finanziert wird. Dies geschieht im Rah
men der bereits heute eingesetzten Aufsichtskommission, 
dle aus je sieben Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitneh
mer sowie aus sieben Vertretern von Bund, Kantonen und 
Wissenschaft zusammengesetzt sein soll. Dieser Kommis
sion sollen sehr weitgehende Überwachungs-, Beratungs-, 
Antrags- und Entscheidungsbefugnisse eingeräur:!lt wer
den. Dies gilt vor allem in finanziellen Fragen. wie Uberwa
chung von Stand, Entwicklung und Anlage des Vermögens 
sowie Änderungen des Beitragssatzes und Festlegung der 
Verwaltungskosten der Kassen im allgemeinen und im Ein
zelfalle. Sie soll aber auch bei Gesetzes- und Verordnungs
änderungen den Bundesrat beraten und Antrag stellen kön
nen. Insbesondere aber soll diese Aufsichtskommission im 

. Bereich der sogenannten Präventiv- und der weiteren 
Massnahmen, zu welchen sowohl der erwähnte Ausbau der 
Arbeitsvermittlung als auch Beiträge der Arbeitsmarktfor
schung gehören, mitsprechen können. Gerade das Gebiet 
der Massnahmen zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit stellt 
eines der Kernstücke des vorliegenden Gesetzes dar. Dazu 
gehören Umschulung, Weiterbildung und Eingliederung der 
Arbeitslosen, die auf Weisung oder mit Zustimmung des 
kantonalen Arbeitsamtes durchgeführt werden. Die einzel
nen Versicherten erhalten Taggelder und Kurskostenvergü
tung sowie angemessene Beiträge an auswärtige Unter
kunft und Verpflegung. Unter gewissen Voraussetzungen 
sollen auch Trägerorganisationen solcher Kurse Beiträge 
ausgerichtet werden; jedoch nur mit Zustimmung der Aus
gleichsstelle des BIGA. bei grösseren Umschulungs- oder 
Weiterbildungsprojekten auch der Aufsichtskommission. 
Umzugskostenentschädigungen sowie zeitlich begrenzte 
Beiträge an Pendler und an Wochenaufenthalter sollen die 
Arbeitsannahme ausserhalb des Wohnortes erleichtern. 
Wochenaufenthalter sollen pauschale Beiträge für auswär
tige Unterkunft und Mehrkosten der Verpflegung sowie 
Ersatz der wöchentlichen Fahrkosten erhalten. Die Auf
sichtskommission soll jedoch periodisch über die effektiv 
getroffenen Massnahmen orientiert werden und gegebe~ 
nenfalls dem BIGA im Rahmen der rechtlichen Vorschriften 
Richtlinien geben können zur Durchführung der Präventiv
massnahmen. 
Abschllessend sei auf die wirtschaftliche Bedeutung einer 
umfassenden Arbeitslosenversicherung hingewiesen. Die 
lückenlose Versicherung verhindert bei Kriseneinbrüchen 
ein zu starkes Absinken der Kaufkraft der Arbeitnehmer. 
Etfahrungsgemäss kann damit die Beschleunigung einer 
einsetzenden Rezession vermieden werden. 
Ich benütze die Gelegenheit, die gute Zusammenarbeit der 
Kommission mit den verantwortlichen Instanzen des BIGA 
hervorzuheben. Im Namen der Kommission danke ich ins
besondere Herrn Bundesrat Honegger, Herrn Jean-Plerre 
Bonny (Direktor des BIGA) und seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, insbesondere Frau Ryter und Herrn Jost ( den 
Verfassern des Projektes) und Herrn Büchi vom Bundesamt 
für Sozialversicherung. Angesichts der Komplexität der 
Materie war die Kommission auf die Mithilfe dieser Mitarbei
ter sehr angewiesen. Ich beantrage Ihnen im Namen der 
einstimmigen Kommission, auf den Gesetzesentwurf einzu
treten. 

Kunz: Parallel zu unseren Verhandlungen, die wir hier füh
ren, findet in Polen eine Sondersitzung des Zentralkomitees 
der kommunistischen Partei statt, · an der es um die Frage 
geht, ob eine fremde Macht in dieses Land einmarschiert 
oder nicht - und zwar weil gewisse Forderungen der Arbeit-
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nehmer durch die polnische Regierung erfüllt werden. Das 
Ganze findet vor der Kulisse eines desolaten Zustandes der 
polnischen Wirtschaft statt. 
Wir in diesem Saal befinden uns in der glücklichen Lage, 
über eine Sozialgesetzgebung beraten zu können; eine 
Lage, in der es die Wirtschaft ermöglicht, eine derartige 
Sozialgesetzgebung aufzubauen. Wir sehen hier die Überle
genheit eines Wirtschaftssystems und eines politischen 
Systems über ein anderes Wirtschaftssystem und über ein 
anderes politisches System; so dass ich mich manchmal 
frage. wie die Vertreter dieser ·anderen politischen Richtung 
noch die Kraft. den Mut, die Arroganz finden. ihre politische 
Zielsetzung in dleser:n Saale zu vertreten. 
Wir wollen aber nicht vergessen. dass die freie Marktwirt
schaft nieht eine heilige Kuh an sich ist, sondern nur das 
Vehikel, auf dem wir versuchen, unseren einzelnen Bürgern 
vermehrt Lebensqualität zu bieten. Das wollen wir uns ver
gegenwärtigen, wenn wir das Sozialwerk der Arbeitslosen
versicherung angehen, einer Arbeitslosenversicherung, die 
versucht. die Risiken der Arbeitnehmer zu vermindern, 
ohne aber die Risiken der Unternehmer wegnehmen zu 
können oder zu wollen. 
Unsere Arbeitslosenversicherung reiht sich würdig an die 
grossen Sozialwerke unseres. Landes an. Sie zeichnet sich 
durch eine Verständigung, durch Praktikabilität, durch Ver
nunft und durch Mass aus. Trotz der Vernunft, dem Augen
mass für das Machbare. ist unsere Arbeitslosenversiche- · 
rung eine der fortschrittlichsten im europäischen Gebiet. 
Dar1 ich hier eine politische Bemerkung anbringen und das 
böse Wort von der sozialen Demontage einmal mehr Lügen 
strafen? In der Zeit der leeren Kasse wird hier ein Geset
zeswerk vorgebracht. das nicht nur den Arbeitslosen Geld 
zahlt, sondern das vorbeugende Massnahmen bringt: 
Arbeitsmarktforschung, Arbeitsbeschaffung, Umschulung, 
Weiterbildung, Eingliederung, Insolvenzentschädigungen, 
alles in einer Zeit, in der von gewisser Seite dargelegt wird, 
man mache in sozialer Demontage. 

Jetzt kommt allerdings das Aber. ein Aber, das zu gewisser 
Kritik führt und zu gewisser Kritik geführt hat: Es geht um 
die Tendenz dieses Gesetzeswerkes, Missbräuche zu ver
hindern. Schon bei der jetzigen Regelung, die noch in Kraft 
ist. hat man im Volk herum da und dort sehr lautstark 
gehört. man möge die Missbräuche, die jetzt noch möglich 
sind, verhindern und verhüten. Man zeigte mit Fingern auf 
diese Missbräuche, und diese Missbräuche muss man ernst 
nehmen. 
Wenn wir einen Blick über die Grenze nach Deutschland 
tun, so empfehle ich Ihnen. die Zeitschrift «Spiegel .. , datiert 
von gestern, autzuschlagen und dort zu lesen, wie die Miss
bräuche bei der Arbeitslosenversicherung in Deutschland 
Platz greifen. Sie machen nach Schätzungen über 1 Mil
liarde Mark aus. und ·es zeigt sich, dass dort teilweise mit 
Erfolg versucht wird, aus der Teilzeitarbeit mehr Lohn her
auszuschlagen. als wenn man voll arbeiten würde. Man dar1 
also die Missbrauchsbekämpfung nicht leicht nehmen: man 
muss sie ernst nehmen. und man muss zuerst die richtige 
Grosswetterlage schaffen. 
Man dar1 für die Arbeitslosensituation nicht eine so lukrative 
Lage schaffen, dass der Arbeitslose finanziell besser weg
kommt als der Arbeitende. Missbräuche sind gerade in 
Alterskategorien wahrscheinlich, in denen man das hohe 
Lied der Arbeit nicht gleich begeistert singt. wie das viel
leicht bei älteren Kategorien der Fall ist. 
Es gibt tatsächlich aber den betroffenen älteren Arbeitneh
mer, der seinen Posten verloren hat und der unter der 
Arbeitslosigkeit nicht nur finanziell, sondern auch moralisch 
schwer leidet. Auch diesen Arbeitslosen muss man vor 
Augen haben, wenn man ein derartiges Gesetzeswerk baut. 

Es gibt aber daneben das BIid des Proflteurs, der die Allge
meinheit für sein dolce far niente, unter dem er gar nicht lei
det, aufkommen lässt. Diesen Missbrauch wollen wir vor 
Augen haben! Dabei dürfen wir den Missbrauch nicht aus 
einer einseitigen Optik anschauen, beispielsweise aus der 
Optik des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer ist an der 
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Bekämpfung des Missbrauchs genauso interessiert, denn 
er zahlt ebenfalls die Hälfte der Arbeitslosenversicherung. 
Der Arbeitnehmer kann also nicht dulden, wenn mit seinem 
Geld, das er einzahlt, Missbrauch betrieben wird. 
Unsere Fraktion stimmt dem Gesetz einheitlich zu, sofern 
es auch nach den Beratungen im Parlament auf den beiden 
entscheidenden Beinen steht: auf der einen Seite dem Fort
schritt und der sozialen Verpflichtung und auf der anderen 
Seite der Missbrauchsbekämpfung. Unsere Fraktion steht 
damit mehr oder weniger auf der Linie des Bundesra
tes.aber auch der Mehrheit der vorberatenden Kommission. 

Immerhin ist zu sagen, dass gegenüber der Vorlage des 
Bundesrates zahlreiche Änderungen durch die Kommission 
vorgenommen worden sind: nämlich über 60. Aber nur 
wenige davon sind heute noch Differenzen ZWischen Bun
desrat und Kommission; Die wichtigste der verbliebenen 
Differenzen ist wohl die Degression der Taggelder nach 
einer gewissen Dauer der Arbeitslosigkeit. Die Kommission 
lehnt diese Degression in ihrer Mehrheit ab. Hier kommt die 
Einschränkung in der Missbrauchsbekämpfung zur Gel
tung, auf die ich bereits zu reden gekommen bin. So wird es 
dem Gesetz - obschon es ein Verständigungswerk ist -
nicht an Stoff zu Auseinandersetzungen fehlen. Es wird fünf 
Minderheitsanträge geben aus der Kommission heraus, die 
für eine weitere Basserstellung der Arbeitslosen plädieren. 
Und es wird etwa gleichviel Minderheitsanträge aus der 
Kommission heraus geben, die in der Missbrauchsbekämp
fung noch etwas weiter gehen wollen, als dies die Kommis
sionsmehrheit tut. Meines Erachtens ist hier ein legitimes 
Feld der Auseinandersetzungen gegeben. 
Das ist aber nicht der Fall bei den Minderheitsanträgen·- es 
sind zehn oder elf - unseres Ratskollegen Dafflon. Im glei
chen Kapitel geht es auch nicht an, hier sich mit den Anträ
gen der SINAP - der Arbeitslosenorganisation - auseinan
derzusetzen. Man sieht dort nach wie vor in gewissen Ten
denzen des Gesetzes eine herabwürdigende Haltung 
gegenüber den Arbeitslosen. Diese Auffassung kann man 
durchaus haben. Aber man muss auch in Realpolitik 
machen. Gerade nach der «Mltenand»-lnitiative muss man 
klar sehen. dass Tendenzen, wie sie hier vorgetragen wer
den - beispielsweise von der SINAP -, direkt dahin führen, 
dass das Arbeitslosenversicherungsgesetz nicht akzeptiert 
wird, dass es ein «totgeborenes Kind ist, das sich im Sande 
verlaufen hat», wie man so schön sagt. Man muss sich also 
entscheiden, ob man ein derartiges Gesetz will oder ob 
man es nicht will, ob man es mit Tendenzen belasten will, 
die direkt dazu führen, dass das Gesetz nicht in Kraft 
gesetzt werden kann, weil es keine Zustimmung findet. 
Unsere Fraktion will dieses Gesetz, unsere Fraktion will 
diese Verständigungslösung, solange sie sich ungefähr auf 
der Ebene des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit 
hält. Wir hoffen, dass dies auch nach den Beratungen in 
diesem Rate der Fall sein wird. Auch ich schliesse mich 
dem Dank der Vorredner an die Expertenkommission, das 
BIGA, den Bundesrat und die Kommission an. Es ist eine 
tragfähige Gesetzesvorlage entstanden, der man zustim
men kann. Ich unterstütze im Namen meiner Fraktion das 
Eintreten. 

Zehnder: Wir sind auf dem Weg, ein neues, umfassendes 
Gesetz zu schaffen, das das wirtschaftliche Risiko abdek
ken und damit die soziale Sicherheit für alle Arbeitnehmer 
verstärken wird. Ohne ausreichenden und für alle Lohnemp
fänger gültigen Schutz bei Arbeitslosigkeit sind wir in die 
Krise der siebziger Jahre hineingeschlittert. In aller Eile 
musste eine Verfassungsbestimmung aufgenommen und 
eine gesetzliche Übergangsordnung geschaffen werden. 
Eine definitive Regelung soll nun diesen Zweig der Sozial
versicherung endgültig ordnen. 
Im Vergleich zum alten Zustand bedeutet der vorliegende 
Vorschlag einen echten Fortschritt. Alle Arbeitnehmer sind 
obligatorisch den Schutzbestimmungen unterstellt, und ein 
neues _Fin~ierungssystem, dem Solidaritätsprinzip getreu, 
garantiert dte vorgesehenen Leistungen. Neu finden Einzug 
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in diesem Gesetz die Kurzarbeit und Insolvenzentschädi
gungen sowie Präventivmassnahmen für die Betroffenen. 
Wir bauen auf etwas historisch Gewachsenem auf, das 
seine Anfänge im letzten Jahrhundert genommen und sich 
in verschiedenen Phasen entwickelt hat. Nachdem die 
ersten privaten Unterstützungskassen in den achtziger Jah
ren von Arbeitnehmerverbänden gegründet worden waren, 
folgten kommunale Kassen, jene der Städte Bern 1893 und 
$t. Gallen 1894. Sie waren die ersten öffentlichen Arbeits
losenkllssen in Europa. Schliesslich entstanden auch die 
paritätischen Kassen. In der langen Entwicklung waren ent
scheidend: das lnitiativbegehren «Recht auf Arbeit„ 1893, 
der Bundesbe~chluss über die _Förderung des Arbeitsnach
weises 1909 und das Subventionsgesetz vom Jahre 1924. 
Zäsuren bildeten vor allem die beiden Weltkriege. Die Welt
wirtschaftskrise der dreissiger Jahre führte erstmals zum 
Versicherungsobligatorium in verschiedenen Kantonen. 
Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war es eine 
staatspolitische Notwendigkeit, rechtzeitig die erforderli
chen Vorbereitungen zu treffen, um eine allfällige Arbeits
losigkeit zu bekämpfen und ihre Folgen zu mildern. Im Jahre 
1942 waren Vollmachtenbeschlüsse für Nothilfen an 
Arbeitslose notwendig. Den eigentlichen Durchbruch 
brachte im Jahre 1947 die Revision der Wirtschaftsartikel. 
Mit dem Bundesverfassungsartikel 34ter wurde endlich der 
Weg frei für eine Arbeitslosenversicherung ohne Vollmach
tenbeschlüsse. Noch heute gilt weitgehend das erste 
Arbeitslosenversicherungsgesetz aus dem Jahre 1951. 
Warum habe ich diese Entwicklung in kürze aufgezeigt? Mir 
scheint, es sei gut, wenn wir uns bewusst sind, dass es die 
Arbeitnehmer selbst waren, die sich diesen Schutz aufbau
ten; wenn man weiss, dass über Jahrzehnte hinweg die 
öffentliche Hand immer wieder gezwungen war, einzugrer
fen und massive Mittel zu investieren. Schliesslich möge 
jeder zur Kenntnis nehmen, dass Arbeitslosigkeit ein 
Zustand ist, der ungewollt und periodisch auftritt, ohne 
dass der Betroffene selbst diesen steuert oder dazu b.ei
trägt. Wtr leben mit einem Wirtschaftssystem, das Höhen 
und Tieten in sich birgt und von dem wir wissen, dass es 
von Zeit zu Zeit versagt und das Grundbedürfnis aller Men
schen nach Arbeit nicht zu befriedigen vermag. Dieses Wis
sen verpflichtet uns daher in ausserordentlichem Masse, 
nicht nur Schutzeinrichtungen zu schaffen, sondern diese 
auch so zu gestalten, dass sie die Würde des Menschen 
respektieren, die wirtschaftliche Existenz sichern, kein 
soziales Absinken zulassen und, wo immer möglich, auch 
präventive Wirkungen erzielt werden können. Ich bitte Sie 
inständig, das Arbeitslosenbild vom «Faulenzer .. , vom 
«Drückeberger" beiseite zu lassen und die Not und seeli
sche Belastung des Arbeitslosen zu sehen, der ungewollt 
die Unbill der Wirtschaftslage zu verkraften hat. Bisher ist 
es nicht gelungen, dieses Vorurteil gänzlich abzubauen und 
einen Vorschlag zu gestalten, der sichtbar macht, dass die 
Situation des Arbeitslosen in der heutigen Zeit verstanden 
wird. Nach wir vor zeugen viele Gesetzesbestimmungen 
von einem Misstrauen den Arbeitslosen gegenüber, und 
dies, obwohl Arbeitslosigkeit, gerade aus bürgerlicher Wirt
schaftsbetrachtung, als etwas Normales dargestellt wird. 
Sie wird als Folge wirtschaftlicher Prozesse verstanden, in 
die aus marktwirtschaftlichen Überlegungen nicht eingegrif
fen werden darf. Der Arbeitslose hat also, wie bereits 
erwähnt, als einzelner keinen Einfluss auf dieses Gesche
hen; er ist an seiner Situation unschuldig. Das neue Gesetz 
muss daher von dieser seiner effektiven Stellung ausgehen, 
nämlich davon, dass er ein normaler Arbeitnehmer ist, nach 
dessen Arbeitskraft zurzeit nicht gefragt ist. Und gerade 
das ist leider nicht in allen Teilen der Kernpunkt der Revi
sion: Missbrauchsverhütung wird nach wie vor gross 
geschrieben. 
Die Fraktion der Sozialdemokraten ist Ihnen, Herr Bundes
rat Honegger, sehr dankbar, wenn Sie wie in der Kommis
sion diesem Rate bestätigen, dass in der Verordnung mit 
aller Sorgfalt und besonderem Verständnis für den Arbeits
losen die Kontrollvorschriften und die kontrollfreien 
Bezugstage nach Artikel 16 einer flexiblen und den Verhält-
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nissen entsprechenden Lösung zugeführt werden sollen. 
Es ist auch nicht gelungen, mit anderen Gesetzes- und För
derungsmassnahmen zusammen ein eigentliches Instru
ment der Arbeitsmarktpolitik zu schaffen. Auch hier hat 
man sich jenen Überlegungen gebeugt, die jegliches Ein
greifen in sogenannte «natürliche Prozesse» der StruktUr
politik in unserem Wirtschaftssystem für verheerend 
betrachten. Die Gesetzesbestimmungen gleichen weiterhin 
dem Arsenal der Feuerwehr, die erst bei Brandausbruch auf 
den Plari tritt. Darüber können auch die an sich begrüs
senswerten Neuerungen nicht hinwegtäuschen, die unter 
dem Titel „präventivmassnahmen» Einzug im Gesetz halten 
werden. Sie wollen vor allem die Situation des einzelnen 
Arbeitslosen dahingehend verbessern, dass seine Mobilität 
gefördert wird. aber auch dies immer erst dann, wenn die 
Arbeitslosigkeit bereits ihr Opfer gefunden hat. Unter den 
bereits erwähnten Ansichten über Strukturpolitik soll nicht 
eigentlich Arbeitslosigkeit verhütet werden; es wird ledig
lich dafür gesorgt. dass der Wirtschaft dort, wo sie noch 
aufnahmefähig ist, kein Ausfall an Arbeitskräften entsteht. 
Trotz diesen kritischen und teils negativen Feststellungen 
stimmen auch wir Sozlaldemokraten und Gewerkschafter 
für Eintreten. In der Detailberatung gilt es, noch einige Ver
besserungen durchzubringen. Die Schwergewichte liegen 
einerseits bei der Ergänzung des Personenkreises, welcher 
von den ordentlichen Beitragszeiten befreit ist (Art. 13), bei 
der ungenügenden Taggeldbemessung und -höhe sowie 
bei der- Bekämpfung des unsinnigen und bedauerlichen 
Antrages, dass bei langdauernder Arbeitslosigkeit die Tag
geldleistungen gekürzt werden sollen (Antrag auf Degres
sion im Art. 21). Zu reden geben werden auch die Bestim
mungen betreffend Ferienbezug der Arbeitslosen (Art. 10), 
der Lohndifferenzausgleich bei Ersatzarbeit (Art. 24), die 
Höchstzahl der Taggelder (Art. 26), die Höchstdauer der 
Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Art. 29), aber 
auch unser Minderheitsantrag zu Artikel 62 bezüglich Lei
stungen an Massnahmen bei koliektlven regionalen Wirt
schaftshilfen. Ich ersuche Sie, diese Anträge unter Beach
tung meiner Ausführungen ernsthaft zu prüfen- und sie zu 
unterstützen. Wir sollten mit dem neuen Gesetz eine aufge
schlossene Haltung beweisen und einen überzeugten 
Schritt in die Zukunft tun. 
Zum Schluss noch eine Bemerkung: Gesetzestexte sind 
eines, der Vollzug der Bestimmungen etwas anderes. 
Gerade das Gesetz zugunsten der Arbeitslosen überlässt 
dem Vollzug einen weiten Spielraum. Begriffe wie cczumut
bare Arbeit» oder «Berücksichtigung persönlicher Verhält
nisse» geben nicht nur der Interpretation im Bereich der 
Verordnung und der Weisungen eine beachtliche Breite; sie 
können im Einzelfall vom vollziehenden Kassenbeamten 
oder vom Arbeitsamt zugunsten oder zuungunsten des 
Arbeitslosen ausgelegt werden. Wir erwarten deshalb vom 
BIGA und den Arbeitsämtern, dass Richtlinien und Verfü
gungen geschaffen werden, die von einem vermehrten 
Sich➔iAfühien-Können in die · äusserst schwierige psychi
sche-und soziale Situation eines Arbeitslosen Zeugnis able
gen werden - eines Arbeitslosen, der unverschuldet sich 
selbst und seiner Familie, ja seiner Umgebung gegenüber. 
verantworten muss, dass seine Arbeitskraft trotz all seines 
guten Willen nicht gefragt ist. Diese Forderung müssen 
gerade wir stellen, die wir in der politischen Verantwortung 
stehen und als erste eine Politik zu gestalten haben, die auf 
Vollbeschäftigung und damit auf ein menschliches Grund
bedürfnis ausgerichtet ist. 
Die sozialdemokratische Fraktion stimmt geschlossen für 
Eintreten: ich ersuche Sie, ein gleiches zu tun. 

M. Darbellay: Lorsqu'il s'agit d'elaborer une loi sur l'assu
rance-chömage, le chemin est tres etroit aussi bien pour 
les experts qua pour le Conseil federal et las membres de la 
commission, car iis doivent avancer entre deux berges 
assez resserrees. II s'agit taut d'abord d'assurer aux travaif
leurs qui ont perdu leur emploi et aux membres de leur 
famiiie des moyens d'existence decents. II s'agit ansuite 
d'eviter de leser las entreprises et de tenir campte de leurs 

interets legitlmes. II s'agit aussi, bien entendu, comme pour 
toute assurance sociale. d'eviter las abus. 
Le groupe democrate-chretien, qua je represente ici, pense
que le Conseil federal et, apres lui, la commission ont tenu 
cette gageure et qu'ils vous presentent aujourd'hui un pro
jet equilibre. II convient donc que le Parlament le soutienne. 
La nouvelle loi permettra l'indemnisation des ti'availleurs 
dans quatre situatlons particulieres: premierement, chö
mage complet; deuxiemement, reductlori de l'horaire de 
travait; troisiemement, intemperies; quatriemement, insolva
bilite de l'employeur. Las trois premiers cas d'indemnisa
tion ne sont pas nouveaux mais ils ne constituent 
aujourd'hui qu'une seule et meme affaire. Or chacun doit 
bien se rendre campte qua perdre son emploi et ignorer le 
moment Oll l'on an trouvera un autre n'equivaut pas du tout 
a une reductlon de l'horaire de travail d'un jour ou d'un jour 
et demi par semaine, ou encore a l'interruption de son acti-

• vite pendant un mois au un mois et demi en decembre et 
janvier. La loi qui nous est proposee prevoit des mesures 
differentes pour ces divers cas de cessation d'activite et 
c'est heureux. A cela s'ajoute la possibilite d'lntervenir dans 
les cas Oll l'employeur ne peut plus faire face a ses obliga
tions par suite de mise en faillite. 
Le groupe POC approuve egalement las moyens qui sont 
proposes pour lutter contre las· abus, qu'ils soient le fait 
des travailleurs au celui des entreprises. II estime que la 
flxatlon du montant des prestations a 70_ au 80 pour cent 
d'un revenu souvent dejä modeste constitue un moyen de 
lutte efflca_ce, dont le pendant, pour las entreprises, est la 
prise en charge d'un jour de chömage, prise en charge qui 
lui s.era imposee en cas de reductlon de l'horaire de travail 
ou d'intemperies. Les sacriflces demandes de part et 
d'autre paraissent equilibres et te groupe POC peut donner 
son accord a cette solution. 
En revanche, il se tient en deQa de la proposition de la com
mission et soutiendra le texte du projet du Conseil federal 
en ce qui concerne le nombre des indemnrtes ä verser. II se 
prononcera en faveur des normes suivantes: 85 indemnites 
apres six mois de cotisatlon. 170 indemnites apres douze 
mois de cotisatlon et 250 indemnites apres dix-huit mois et 
plus de cotlsation. D'autre part, il soutiendra la proposition 
de la commission relative a la degressivite. Comme vous le 
savez, la commission a supprime la double degressivite 
prevue apres 85, respectlvement 170 jours de chömage, la 
reductlon etant chaque fois de 1 O pour cent. 
Le groupe du Partl democrate-chretien estime qu'il faut dis
t!nguer le probleme des prestations de celui de la lutte 
contre las abus. Celle-ci doit viser ceux qui auraient ten
dance a commettre des abus. Or celui qui est au chömage 
depuis quatre ou huit mois se trouve deja dans une situa
tion materielle, et surtout dans une situation morale et psy
chologique, tres difflciles. Alors qu'il doit se contenter d'un 
revenu reduit, il verrait ses ressources reduites de 1 O pour 
cent une premiere fois apres une periode de quatre mois et 
de nouveau de 10 pour cent au bout de huit mois. Un tel 
traitement ne nous parait pas acceptable. C'ast pourquoi 
nous saluons avec satlsfaction la solutlon progressiste 
adoptee par la commission. . 
En matiere de lutte contre les abus, il nous sembie particu
lierement important de tenir compte du travail convenable 
et acceptable comme aussi de I'obligation imposee au tra
vailleur de s'efforcer de rechercher un nouvel emploi. Nous 
approuvons donc les dlspositions des artlcles 15 et 16 du 
projet qui nous est presente. 
Nous soulignons egalement les mesures prevues en vue de 
Ia prevention du chömage (recyclage, reintegration profes
sionnelle) et nous souhaitons en partlculier que las 
mesures an faveur des epouses et des femmes an general 
qui doivent reprendre une activite remuneree en raison de 
clrconstances particulieres ou exceptionnelles soient aussi 
genereuses que possible. Nous saluons egalement les faci
lites offertes aux travailleurs qui prennent un emploi dans 
une autre region du pays (mesures d'aide en cas de depla
cements journaliers ou hebdomadaires, voire en cas de 
demenagement). Nous saluons de meme avec satlsfaction 
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le progres realise en matiere d'intervention des partenaires 
sociaux, par la mise en place d'une commission de surveil
lance, dont notre commission propose l'institution sur une 
base paritaire puisqu'elle comprendrait sept representants 
des employeurs, sept representants ·des travailleurs et sept 
representants des pouvoirs publics. Elle se verrait attribuer 
des competences particulieres en ce qui concerne les 
mesures de prevention, la gerance du fonds et la legislation 
a mettre sur pied dans le futur. Nous sommes heureux de 
cette extension du droit parce que nous considerons que le 
probleme de l'assurance-ehömage est avant tout I'affaire 
des partenaires sociaux, cela d'autant plus que son finance
ment leur incombe, dans les circonstances ordfnaires. 
En conclusion, le groupe PDC estime que- le projet de loi 
presente aux Chambres est equilibre. II est heureux que ce 
projet puisse etre etudle dans une atmosphere sereine 
puisque le chömage est actuellement presque inexistant 
dans notre pays. Nous pouvons donc examiner ce projet 
sans passion. Certes, des ameliorations peuvent y etre 
apportees, mais nous espercins que, avec le groupe PDC, 
notre conseil entrera en matiere a l'unanimite et qu'ensuite 
il l'etudiera en toute serenite, comme il se doit dans les cir
constances präsentes. 

Hösll: Die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei hat 
sich eingehend mit der zur Diskussion stehenden Vorlage 
zu einer Neuregelung der Arbeitslosenversicherung ausein
andergesetzt. Sie beurteilt den Entwurf des Bundesrates 
als im grossen und ganzen genommen guten und ausgewo
genen Vorschlag. Sie bringt vor allem dort Vorbehalte an, 
wo die Kommissionsmehrheit das Parlament dazu bringen 
möchte, einmal mehr in ungutem Sinne weiterzugehen, als 
der Bundesrat dies vorgeschlagen hat. Im weiteren bedau
ert sie, dass im Interesse einer Verhinderung eines zu gros
sen verwaltungstechnischen Aufwandes bei der Miss
brauchsgesetzgebung Kollektivbestimmungen angewandt 
werden müssen, dies sowohl gegen die Arbeitnehmer- als 
auch gegen die Arbeitgeberseite. Die Fraktion ist der 
Ansicht, dass ein gewisses Gleichgewicht zwischen den 
Massnahmen zugunsten der Arbeitslosen und ihrer Arbeit
geber einerseits und der Missbrauchsbekämpfung anderer
seits bestehen muss. Der Sprecher selbst befürchtet, dass 
man speziell bei der Kurzarbeit zu stark aaf den 
verwaltungstechnischen Aufwand Rücksicht genommen hat 
und damit Gefahr läuft, konjunkturschwache Branchen, ihre 
Arbeitnehmer und die betroffenen Regionen zu stark zu 
treffen. Hoffentlich helsst es nicht später: Das haben wir 
nicht gewollt! Dies trifft aus meiner persönlichen Sicht ins
besondere für die Vertreter der Verwaltung zu, die 
geschickt leider nicht wegzuleugnende Missbräuche. 
sowohl einzelner Firmen, als auch von Arbeitnehmergrup
pen, in die Waagschale zu werfen wussten. 
Zu begrüssen sind die vorgesehenen Präventivmassnah
men gegen die Arbeitslosigkeit, doch sind die Gefahren 
einer interventionistischen staatlichen Strukturpolitik dabei 
nicht ausser acht zu lassen. Mit Genugtuung ist ebenfalls 
vermerkt worden, dass die mitarbeitenden Familienmitglie
der gemäss Bundesgesetz über die Familienzulagen in der 
Landwirtschaft, die den selbständigen Landwirten gleichge
stellt sind, inskünftig von der Beitragspflicht nicht betroffen 
werden. 
Festgehalten werden muss andererseits die Tatsache, dass 
mit diesem Gesetz der neue Artikel 34 novies unserer Bun
desverfassung nicht ganz erfüllt wird. Der zweite Satz von 
Absatz 2 lautet nämlich: «Der Bund sorgt dafür, dass Selb
ständigerwerbende sich unter bestimmten Voraussetzun
gen versichern können.• Unserer Kommission ist aber 
durch Herrn Bundesrat Honegger versichert worden, dass 
diese sogenannte freiwillige Versicherung nach Verabschie
dung dieser Vorlage durch die Räte nicht auf die lange Bank 
geschoben, sondern unverzüglich an die Hand genommen 
werde. Es wurde ausserdem festgestellt, dass man nicht 
mit einer übers Knie gebrochenen Lösung dem guten 
Grundgedanken einen schlechten Dienst erweisen wolle. 
Positiv beurteilen wir die Tatsache, dass die Kommission 

Abschnitt 4 von Artikel 16 streichen will. Dieser Abschnitt 
beinhal_tet nämlich, ohne dies ausdrücklich zu erwähnen, 
den umstrittenen Begriff der Stempelferien. Man ist aber 
der Ansicht, dass zum Beispiel während der sogenannten 
Uhrmacherferien durch geeignete Ansetzung der Kontroll
tage auf der Arbeitnehmerseite das ungute Gefühl von 
Schikanen vermieden werden kann und - ich möchte beifü
gen - auch vermieden werden soll. 
Der Degression der Taggeider darf deshalb zugestimmt 
werden, weil die Abschnitte 3 und 4 dieses Artikels dem 
Bundesrat die Möglichkeit geben, Härtefälle weitgehend zu 
vermeiden. Ablehnen müssen wir zusammen mit der Kom
missionsminderheit die Bestimmung, wonach der Bundes
rat für die Insolvenzentschädigung einen Zusatzbeitrag 
zulasten der Arbeitgeber einführen könnte. Damit würde 
eine ungerechte Kollektivhaftung im Gesetz verankert. 
Abschiiessend möchte ich festhalten, dass sich in unserer 
Stellungnahme die positiven und negativen Vorbehalte etwa 
die Waage halten. Die positive Grundeinstellung bleibt aber 
mit gutem Grunde erhalten. In diesem Sinne beantrage ich 
Ihnen namens der SVP-Fraktion Eintreten auf die Vorlage. 

M. Dafflon: Tout a !'heure, a cette trlbune, M. Kunz, porte
parole du grand Parti radical, a commence son intervention 
en evoquant la situation en Pologne. Par ce biais, il a atta
que ceux qui, dans la commission et dans ce Parlament, ne 
sont pas d'accord avec lui sur le plan philosophique. II ne 
comprend pas, dit-il en substance, que l'on puisse soutenir 
un systeme qui rencontre de pareilles dlfficultes. J'ai de la 
peine - quant a moi - ä comprendre M. Kunz. II oublie la 
paraboie de ia paille et de la poutre. En effet, une tres grave 
crlse, pas seulement ecenomique, trappe actuellement et 
depuis quelques annees l'ensemble des pays capitalistes. 
Les vingt-quatre pays membres de !'Organisation de 
cooperation et de deveioppement economique enregistrent 
un taux de chömage tres eleve puisqu 'lls comptent vingt
six millions de chömeurs. Et, selon les economistes. ce 
nombre s'etablira, dans las annees 1985/1986, au chiffre· 
extraordinaire de vingt-huit millions. Je vous rappelle que 
ces pays sont: le Canada, les Etats-Unis, ie Japon, l'Alle
magne federale, la Belgique, la France, le Luxembourg, 
l'Austraiie, la Nouvelie-Zelande, l'lsiande, ia Finlande, 
l'Autriche, l'ltalie, l'Espagne, le Portugal, la Grace, la Tur
quie, la Heliande, le Royaume-Uni, l'lrlande, le Danemark. la 
Suade, la Norvege et la Suisse. Dans la piupart de ces pays, 
ä l'exception de la Suisse, le chömage est permanent et ie 6 
pour cent au moins de la population active est constam
ment au chömage. Quant aux pays membres de ia Commu
naute economique europeenne, ils ne comptent pas moins 
de 8 600 000 chömeurs, seit 7,8 pour cent de ia populatlon 
actlve. Les pays qui nous entourent sont frappes par cette 
grave crise economique et voient ie nombre de Ieurs chö
meurs augmenter mois apres mois. 
Qu'en est-il chez nous? Dans le rapport explicatif concer
nant le projet de loi que nous discutons aujourd'hui, il est 
fait allusion aux annees de recession que nous venons de 
vivre. Or, il n'est pas inutile de se souvenir que notre pays a 
egalement traverse une tres grave crise et c'est la Chambre 
vaudoise du commerce et de l'industrie, que l'on ne soup-
9onnera pas de defaitisnie, qui declare: «On oublle, 
aujeurd'hui, que nous avons passe de 1974 a 1976 par une 
crise importante et que, si nous n'avons pas connu de trou
bles sociaux graves, cela est d0, bien s0r, au depart de 
nombreux etrangers.• En effet, la population active a dimi
nue de 12 pour cent par rappert ä 197 4, car on a supprlme 
340 000 emplois. Nous avons exporte netre chömage puis
que les victimes de ces suppressions d'emplois sont les 
240 000 travailleurs etrangers qui ont d0 retourner chez 
eux, certains apres avoir travaille pendant de nombreuses 
annees en Suisse. 
En ce qui concerne la main-d'ceuvre suisse, ce sont les 
femmes qui sont retournees dans leur foyer, les personnes 
ägees que l'on a incitees a prendre, parfois prematurement, 
leur retraite et les jeunes que l'on a renvoyes soit a leur 
famille, soit a leurs etudes. C'est ce qui nous pennet de dire 
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aujourd'hui qu'il n'y a. an Suisse, qua 6500 chömeurs, mais 
nous ne sommes pas ä l'abri d'un nouveau flechissement 
conjoncturel. C'est d'ailleurs ce qua declare l'Office federal 
des arts et metiers. ä la page 2 de son document; il ajoute: 
.. oe surcroit, des problemes structurels se posent inelucta
blement de teile sorte, qu'ä lang terme taut au moins, il fau
dra compter avec un chömage structurel et technologique.» 
Tout a !'heure, M. Junod, parlant de l'elaboration de la loi et 
des mesures que nous devrions prendre pour lutter contre 
ceux qui seraient tentes d'abuser du droit de toucher des 
prestations evoquait aussi le chömage structurel qua nous 
allons probablement connaitre. 
II est donc certain que nous n'elaborons pas une loi pour 
des asociaux, pour des faineants, des dellnquants an puis
sance, mais bien une loi qui conceme des travailleurs deve
nus chömeurs, qui n'ont ni choisl ni voulu leur situatlon. 11s 
sont les victimes les plus touchees par la crise economique 
car on les oblige a participer au financement de leur misere 
future alors qu 'ils ne sont pas responsables du chömage. 
Or, le projet que nous etudions contlent des conceptions 
basees sur de fächeux prejuges, c'est-a-dire sur l'idee que 
Jes travailleurs qui ont perdu leur emploi ne sont finalement 
pas mecontents et qu'ils font une banne affaire puisqu'ils 
sont pratiquement an vacances payees. A l'exception de M. 
Zehnder, porte-parole du Parti socialiste venu a cette trl
bune, tous les autres representants des groupes ont fait 
allusion aux abus et trlpatouillages que pourraient commet
tre les chömeurs. Taute la loi est impregnee de cet etat 
d'esprit. On ne parte qua de contröles severes, de surveil
lance, d'obligations peremptoires, de menaces de suppres
sion des indemnites de chömage et de punitions. Je le sou
ligne encore, meme M. Junod, dans son rapport. a evoque 
les mesures qui sont prevues par la loi pour poursuivre le 
chömeur qui se rendrait coupable d'abus. 

Les travallleurs qui sont actuellement sans emploi sont pro
fondement dll<;:us. Ceux qui les representent nous l'ont 
ecrlt: «Las chömeurs declarent que le projet de loi ne vaut 
guere mieux que las dispositions precedentes... En fait, le 
projet prevoit beaucoup de mesures de repression mais 
pas assez de mesures de preventlon. Nous avons le sentl
ment que l'on a elabore un projet de loi non seulement pour 
regler las modalites de l'assurance-chömage. mais aussi et 
surtout pour contraindre les chömeurs a s'humilier. Certes. 
le projet prevoit quelques ameliorations par rapport a la 
situatlon actuelle, mais ces ameliorations sont tres insuffi
santes. Jene pense pas qu'il suffise de declarer qua l'on ne 
brimera pas les chöme.urs. que l'on ne veut pas les humilier, 
comme le falsait observer M. Junod. Relisez bien le texte de 
loi; vous verrez que de nombreux articles ne sont penses 
qu'en termes de repression. II ne faut pas perdre de vue 
qua le chömeur est un travailleur qui a perdu son emploi, en 
general pour des raisons economiques. parfois a la suita 
d'un dlssentiment avec un chef ou avec son employeur. En 
periode de haute conjoncture, l'employeur ne congedie pas 
son employe car il en a trop besoin. Las motifs sont donc 
presque toujours d'ordre economique, personne ne choi
sissant de devenir chömeur. Las chömeurs ne sont pas res
ponsables de leur malheur. Cette permanent qui exigera 
des methodes plus serieuses et plus efficaces qua celles 
qui nous sont proposees dans cette loi. 

Nous avons la chance de ne compter dans notre pays qu'un 
nombre restreint de travallleurs sans emploi, mais ce nom
bre est deja insupportable. C'est ce que pense celle ou 
celui qui est victlme du chömage. Les mesures qui nous 
sont proposees sont manifestement insuffisantes. En effet, 
las seules mesures de lutte contre le chömage qui soient 
prevues sont celles qui obligent las travailleurs sans emploi 
a accepter un reclassement ou a suivre un cours de perfec
tlonnement en vue d'une reintegration. II est mäme prevu 
qua l'assurance-chömage accorde des subventions afin de 
promouvoir la recherche appliquee an matiere de marche 
de l'emplol. Ainsi. on va mettre partiellement a la charge du 
travailleur ce que le gouvemement et las patrons seuls 
devraient financer. 

Taus las specialistes et mäme le Conseil federal nous lais
sent entendre que le chömage va ä nouveau s'aggraver, 
surtout dans las regions peu developpees ou structurees 
autour d'une seule branche economique. II serait neces
saire da prendre des mesures structurelles dans ces 
regions. La projet n'en prevoit pas. Au contraire. il encou
rage le depart des sans-travail. il leur declare: «Allez voir ail
leurs», et il las contrairit a accepter n'importe quel emploi. II 
constitue evidemment un danger pour ces regions. qui ris
quent de se depeupler, mais egalement - ce qui est tres 
grave - il fait peser une menace sur las salaires et sur las 
conditions de travail puisque te chömeur sera oblige de tra
vailler au rabais. 
Le groupe du Parti du travail, du Parti socialiste autonome 
et des Organisations progressistes votera l'entree an 
matiere, mais il persiste a exiger que l'on tienne mieux 
campte des travailleurs. qua l'on cesse de vouloir las pour
chasser comme des malfaiteurs an puissance. II exige que 
l'on alabore une loi qui rende au travailleur sa dignite. et 
c'est dans ce sens qua les membres de notre groupe pre
senteront une serie de propositions et d'amendements. 

Klater: Wenn ich im Autrag meiner Fraktion hier zum neuen 
Arbeitslosenversicherungsgesetz zu sprechen habe, dann 
steigen in mir Jugenderinnerungen auf aus einer Zeit, die 
ich als junger Bursche miterlebt habe. nämlich die Zeit von 
1930 bis 1936; eine Zeit, in der unser Land wahrscheinlich 
die grösste wirtschafliche Krise überhaupt erlebt hat. die 
ausserordentlich hart und deprimierend verlaufen ist. In 
jener Zeit war mein Bruder beispielsweise arbeitslos gewor
den; mein Vater in der Fremden- und Hotelindustrie eben
falls. Dle Konsequenz war. dass ich aus der Mittelschule 
austreten musste. Es war die Zeit der Not. der Hoffnunglo
sigkeit und für viele eine Zeit der masslosan Erniedrigung. 
Es war auch eine Zeit. in der sich auch damals die Jugend 
Fragen stellte, wieweit der Staat dieser Jugend und der 
Wirtschaft im gesamten gegenüber versage. Jene Genera
tion hat sich in der Folge während ihres ganzen Lebens 
politisch engagiert, um zu verhindern, dass ein Gleiches 
wieder passiert. Wieder einmal kam damals der Ruf nach 
dem Recht auf Arbeit auf - und eine ganze Generation hat 
sich seither dafür eingesetzt. dass unser Land ein sozialer 
Staat werde. Es ist darum durchaus verständlich und 
begreiflich, dass jene Generation. die soviel für eine soziale 
Schweiz geleistet hat. sich diese Schweiz heute nicht in 
Frage stellen lässt, am Erreichten festhält und es mit ailen 
Mitteln verteidigt. Es war auch die Zeit der politischen 
Extreme; die Konsequenzen brauche ich nicht mehr auszu
malen. sie sind bekannt. 
Wenn ich das alles sage, dann weise ich auf einen Punkt 
hin, der noch wichtiger bzw. der verursachend für jene 
Zustände war: nämlich die Wirtschaftspolitik, die in unse
rem Land von 1930 bis 1936 geherrscht hat. Bundesrat und 
Nationalbank haben unerschütterlich eine Deflationspolitik 
betrieben. die letztlich für unseren Staat in grösstem Masse 
verhängnisvoll war. 
Es erstaunt. hört man Aussagen des Präsidenten des Natio
nalbankdirektoriums heute und vergleicht diese mit denjeni
gen des gleichen Präsidenten der genannten Jahre. Es ist 
so, als ob ganz verschiedene Vertreter verschiedener Rich
tungen, verschiedener Ansichten, verschiedener Meinun
gen sprechen würden. 
Nun diskutieren wir heute über ein neues Gesetz für die 
Arbeitslosenversicherung. Ich will auf die Details beim Ein
treten nicht eingehen. Das ist zwar schon mehrfach 
gemacht worden. Ich weise darauf hin, dass das Gesetz 
heute an eine Übergangsordnung anschliesst. die in der 
Rezession von 1974 rasch und notbehelfsmässig erstellt 
wurde. Damals hat Bundesrat Brugger ein!;! Vorlage unter
breitet mit dem Versprechen, diese Übergangsordnung 
baldmöglichst durch ein vollumfängliches Gesetz abzulö
sen. Als wichtigster Bestandteil jener Übergangsordnung 
wurde die obligatorische Versicherung aufgenommen. 
Jeder Arbeitnehmer wurde also zum Beitritt verpflichtet. Mit 
dieser Übergangsordnung wurden im Verlaufe der letzten 
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vier Jahre Erfahrungen gemacht, und diese Übergangs
ordnung ist nun in das neue Gesetz eingebracht worden. 

Ergänzend und neu und sehr wichtig kommen noch dazu 
eine Regelung für Insolvenz und - was ganz besonders 
bedeutungsvoll ist - die Massnahmen für die Verhütung von 
Arbeitslosigkeit, nämlich die Massnahmen für Umschulung 
und Weiterbildung. Dieser neue Teil ist notwendig und 
besonders lobenswert. Denken wir bereits heute schon, 
was mit der nun überall immer mehr in Erscheinung treten
den Elektronik auf uns zukommt, so sind diese Übergangs
und Ergänzungsmassnahmen ganz besonders ausgewie-
sen und notwendig. . 
Diesem neuen Gesetz wird da und dort vorgeworfen, es 
beschränke sich hauptsächlich auf die Missbrauchsbe
kämpfung, es täte so, als bestehe die schweizerische 
Arbeiterschaft aus Faulpelzen und Schmarotzern. Mir 
scheint, dieser Vorwurf sei ungerecht.und es ist in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich zu bekennen, dass wir auf 
eine solide, arbeitsame. grossmehrheitlich beste Arbeiter
und Arbeitnehmerschaft abstellen können. Es geht nicht 
darum, überall generalisierend Schmarotzer zu sehen, son
dern es ist im wohlverstandenen Interesse der Arbeitneh
merschaft, der Arbeitslosen im besonderen, wenn Miss
brauch erfasst und bekämpft wird. Wer die Ordnung 
respektiert, muss dieses Gesetz nicht fürchten - im Gegen
teil: Es ist für die Arbeitnehmerschaft ein grosses Plus, 
dass wir Missbräuche bekämpfen wollen. 
Gesamthaft darf festgehalten werden, dass wir über ein 
gutes, modernes Gesetz beraten. Es darf als ein Gesetz der 
politischen Reife beurteilt werden - der politischen Reife 
zwischen den Sozialpartnern. 
Die Kooperationsbereitschaft, auch innerhalb der Kommis
sion, war für mich persönlich ein Erlebnis und ein seltenes 
Ereignis. Ich habe mich sogar mitunter gefragt, ob diese 
Kooperationsbereitschaft nicht sogar etwas zu weit gehe. 
Was wir vorlegen, ist ein Reifezeugnis für ein beispielhaftes 
V~rgehen. _Es gibt wohl wenige Staaten, wenn überhaupt 
einen, der in der gleichen Manier und im gleichen Prozess 
zu einem letztlich derartigen Gesetze kommt und es dem 
Parlament vorlegen kann. Wir dürfen dazu stehen! Aus
druck für diese Reife und Kooperationsbereitschaft ist 
unsere· Fahne, die wir auf dem Tische des Hauses haben. 
Noch selten hat es Gesetze von dieser Gewichtigkeit gege
ben, bei denen die Fahne derart wenig Abänderungsan
träge wie gerade bei diesem Gesetz enthält. Zum Schluss 
nur eine Kritik, eine Kritik aus der Warte unserer Partei: Wir 
haben bereits beim Gesetz über den Übergang vor vier 
Jahren kritisiert, dass nach wie vor die ausserordentliche 
Vielgestaltigkeit unserer «Kässeli» mitübernommen wird. 
Wir selien die Notwendigkeit des Weiterbestandes dieser 
«Kässeli» in dieser Zahl und Form nicht mehr ein. 
Ich habe damals entsprechende Anträge gestellt. Herr Bun
desrat Brugger hat mir rechtgegeben: Beim BIGA wollte 
man die Zahl der Kassen ebenfalls reduzieren. Weder Herr 
Bundesrat Brugger noch ich sind durchgekommen - die 
ganze Organisation scheint bereits zu sehr eingelebt und 
gefestigt zu sein. Bei diesen «Kässeli» sind sowohl die 
Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer und der Staat mitbe
teiligt, an dieser Feste kann scheinbar nicht mehr gerüttelt 
werden, die Interessenlagen sind abgesteckt. Wir übertra
g~n _und übernehmen damit aber eine Verwaltungsstruktur, 
die uberproportional und unnötig ist, die auch keine Risiken 
mehr trägt, sondern lediglich noch Zahlstellen zur Verfü
gung stellt. Weil ich aber weiss, dass in dieser Frage keine 
Lorbeeren mehr zu holen sind, habe ich auf einen Abände
rungsantrag verzichtet. 

Meine Fraktion stimmt mit Überzeugung dem neuen Gesetz 
zu. Wir meinen auch, dass die Anträge in der Fahne die 
abgewogensten Vorschläge enthalten und dass einige nun 
noch eingebrachte Abänderungsanträge kaum zu unterstüt
zen sein werden. Wir geben mit unserer Zustimmung auch 
der Hoffnung Ausdruck, dass für die nächsten Jahre eine 
gleich gute und effiziente Wirtschaftspolitik unserem Lande 
beschieden sein möge. Eine solche Politik wird dann zur 
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Folge haben, dass das Gesetz, das wir jetzt beraten, das 
wir bejahen und das wir als gut befinden, möglichst wenig 
zur Anwendung kommt. 

Linder: Die liberale Fraktion stimmt für Eintreten auf den 
Ges~tzentwurf und für die vorgeschlagene Verlängerung 
d~: Ubergangsordnung. Sie ist sich allerdings der Komple
x1!at _des. ganzen Gesetzes und auch der teilweisen Frag
wurd1gke1t des Vorhabens durchaus bewusst. Diese Kom
plexität hängt damit zusammen, dass wir quasi eine Gesetz
gebung auf Vorrat bearbeiten. Wir wissen es alle: Heute 
stellt die Arbeitslosigkeit für unser Land praktisch kein Pro
blem dar. Wenn wir wüssten, dass wir in den nächsten 15 
oder 20 Jahren mit keiner grösseren Arbeitslosigkeit zu 
rechnen hätten als heute, dann würden wir uns wahrschein
lich mit der bestehenden Ordnung zufrieder.1geben. Das 
«rein reaktive System zur Abdeckung der Versicherten 
gegen wirtschaftliche Folgen von Arbeitslosigkeit» - so hat 
die Botschaft die bisherige Ordnung etwas diskriminierend 
bezeichnet - würde eigentlich bei Fortdauer der jetzigen 
Situation genügen. Nun geht es aber darum, sich für die 
Zukunft vorzusehen, die wir nicht in allen Teilen vorausse
hen. Wir arbeiten mit der Hypothese einer befürchteten 
künftigen, mittleren oder grossen Arbeitslosigkeit. Diese • 
Hypothese hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil liegt darin 
dass wir nicht unter dem Druck der realen Probleme ste: 
hen, weder zeitlich noch materiell. Wir können uns Zeit neh
men, wir können alles bis ins Detail durchdiskutieren, und 
wir stehen nicht unter dem momentanen Druck der Strasse 
und wir könnten auch Massnahmen vermeiden, die sich i~ 
Ernstfall als hilflos, kontraproduktiv, falsch, überschiessend 
oder als ungenügend erweisen würden. Wir können solche 
Dinge vermeiden, aber der Gesetzentwurf tut es nicht 
unbedingt allenorts. So komme ich nun auch zu den Nach
teilen. 
Wir leglferieren heute - in einer Zeit also, da wir den leidli
chen Gang der Wirtschaft bei praktisch nicht existenter 
Arbeitslosigkeit kennen - für eine Zeit der Grossarbeitslo
s(gkeit, . dere~ Rand~edingungen wir nicht kennen, ja uns 
diese nicht einmal sicher .und plastisch vorstellen können. 
Das ist ein Risiko. Wir wissen nicht mit Bestimmtheit. ob 
das nun vorgelegte, ausgeklügelte System der beantragten 
~esetzgebung dannzumai überhaupt tragen kann, ob es 
uberhaupt funktionieren wird. Wir Eidgenossen - das wurde 
bereits erwähnt - sitzen mit unserer Arbeitslosigkeit inmit
ten von Nachbarländern, die seit Jahren eine drückende 
und auch noch zunehmende Arbeitslosigkeit tragen, wobei 
diese Länder keineswegs bankrott am Boden liegen, son
dern zum Teil gleichzeitig auch wirtschaftliche Wunderlei
stungen vollbracht haben. Selbst das Wirtschaftswunder
land erster Klasse, Japan. von dem die USA und die ganze 
Europäische Gemeinschaft zittern, hat eine sehr hohe 
Arbeitslosenquote. Eine Parallelität zwischen Wirtschafts
prosperität und abnehmender Ärbeitslosigkeit gibt es nicht! 
Das Problem Arbeitslosigkeit ist also überaus komplex und 
vielschichtig, und die Impulse, die zur Arbeitslosigkeit füh
ren und sie vergrössern, sind zum Teil schwer erkennbar. 
Seit Jahren gibt es Propheten, auch in unserem Land die 
als Heilmittel gegen die Arbeitslosigkeit die Arbeitszeitver
kürz~ng, die F_erienv1:rlängerung und die Frühpensionierung 
~erkun_den, mit ~er uberzeugend scheinenden Rechnung: 
Je weniger der einzelne arbeitet, desto mehr Leute benötigt 
der Betrieb, oder desto mehr Leute finden Arbeit. Nun wis
sen wir jedoch bereits, dass diese Logik trügt: denn die 
~änder mit_ ~er _höchsten Arbeitslosenquote sind gleichzei
tig auch d1e1emgen mit den geringsten Arbeitszeiten und 
umgekehrt. Wenn wir von der Wasserkraft und von den Ski
pisten absehen, haben wir keine natürlichen Ressourcen. 
Wir haben keine Rohstoffe im Boden, und keine Bevöike
rung~gruppe lebt vom Fischfang. Wir haben keine Korn
kammer, und wenn wir einm·a1 von allen Einfuhren abge
schnitten sind, dann können wir uns nur noch mit Mühe 
ernähren. Das heisst: Nichts fällt uns in den Schoss. 
Ich komme aus einer Stadt, in der ich kürzlich an einer 
Wand angeschrieben sah: «Arbeit macht blöd ... Wir leben -
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und es geht uns gut dabei - dank der Arbeit und dem Fleiss 
unserer Bevölkerung. Die paar hundert Jugendlichen, wel
che sich niedersetzen, nach alternativem Leben rufen und 
die Arbeiter und die Arbeit verspotten, sollten sich das hin
ter die Ohren schreiben. Für die jedenfalls machen wir kein 
neues Gesetz. Ein solches Land wie die Schweiz, welches 
ausschliesslich von der Qualität und Quantität der manuel
len und intellektuellen Arbeit seiner Bewohner abhängt, 
muss seine .Arbeitsintensität erhalten und die Arbeitslosig
keit mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bin froh. dass der 
Gesetzentwurf diese Komponente der Frühverhütung, der 
Frühbekämpfung enthält, und bin nochmals froh, dass die 
Kommission den Akzent zur Verhütung und Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit noch verstärkt hat. 
Zur Verhütung der Arbeitslosigkeit gehört aber auch das 
Bestreben, die Arbeitslosigkeit mit der neuen Gesetzge
bung nicht allzu attraktiv zu gestalten. Ich weiss natürlich, 
dass das grob tönt, und gewärtige auch den Vorwurf, die 
unverschuldet arbeitslos gewordenen Mitbürger zu diskri
minieren. Ich weiss indessen zu unterscheiden: Diejenigen, 
dfe unverschuldet ihren Arbeitsplatz verlieren und trotz 
eigenem Bemühen· und Bereitschaft dazu keine neue Arbeit 
finden, verdienen unseren vollen Schutz und die Unterstüt
zung aller. Für diese machen wir doch in allererster Linie ein 
neues Gesetz! Aber gerade heute sind uns auch Fälle 
bekannt - das mag regional und örtlich verschieden sein -, 
bei denen die Versicherung, so, wie sie heute schon 
besteht, missbraucht wird und wo angebotene Arbeits
plätze, an denen andere ohne weiteres arbeiten. als unzu
mutbar abgelehnt werden. Wir müssen also zwischen der 
echten und weniger echten Arbeitslosigkeit unterscheiden. 
Eine Missbrauchsgesetzgebung ist nötig; sie ist nicht über
flüssig. Die Erfahrungen in den letzten Jahren, auch bei 
einer geringen Arbeitslosigkeit, beweisen das. -
Der Gesetzentwurf spricht von der Missbrauchsgesetzge
bung, ist aber meines Erachtens diesbezüglich allzu 
zurückhaltend. Wir werden in der Detailberatung zweifellos 
hierauf noch zurückkommen müssen. 
Der Gesetzentwurf enthält eine gewisse Missbrauchsbe
kämpfung, ist aber meines Erachtens diesbezüglich allzu 
zurückhaltend. Wir werden in der Detailberatung zweifellos 
hierauf noch zurückkommen müssen. 
weil sie die erhoffte Stelle nicht sofort finden; Hier beginnen 
wir den eigentlichen. ursprünglichen Sinn des Versiche
rungswerkes zu verlassen und treten in den nicht risikolo
sen Bereich ein, wo jedermann, der bisher keiner bezahlten 
Arbeit nachgegangen ist. unvermittelt, direkt und beitrags
los in den Kreis der Leistungsempfänger eintreten möchte. 
Unter dieser Kategorie bilden die Schulentlassenen natur
gemäss eine besondere Gruppe, die auch unserer beson
deren Aufmerksamkeit bedarf. Ich weiss, dass keine Schul
entlassenen zur Absolvierung" einer Lehre verpflichtet wer
den können. Wenn aber wie heute trotz Vorhandensein 
offener Lehrstellen und Vorhandensein von übrigen Hilfsar
beitsplätzen ein Jugendlicher überhaupt nicht arbeiten will 
und es vorzieht, zu stempeln, so ist etwas nicht in Ordnung. 
Das zeigt auf jeden Fall, dass viel auf die vernünftige Hand
habung - es wurde dies heute bereits mehrfach bemerkt 
und darauf hingewiesen - der neuen Gesetzgebung und 
der Kriterien der Arbeitsvermittlung und der Zumutbarkeit 
der vermittelten Arbeit ankommt. 
Die Kommission hat sich bei der Bearbeitung des Entwur
fes redlich bemüht, einen vernünftigen Ausgleich zu finden. 
Wenn auch Retuschen noch notwendig sind, so hat die 
Kommission das ganze Gesetz konstruktiv bearbeitet und 
legt einen bereinigten Entwurf vor, der als weitherzig qualifi
ziert werden muss. Ich glaube, er ist akzeptabel, aber gin
gen wir aber noch weiter, so verliessen wir die Gesetzesab
sicht der Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
und würden das Ganze damit gefährden 1 

Allenspach: Die Arbeitslosenversicherung ist als ein Werk 
der Sozialpartner konzipiert. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
finanzieren diese Arbeitslosenversicherung allein. Der Staat 
leistet keine l;jubventlonen und übernimmt auch keine 
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Kostenanteile. Dies ist meines Erachtens zu beachten. 
wenn von allen Seiten her Forderungen aller Art an dieses 
Sozialversicherungswerk gestellt werden. Es sind einige 
grundsätzliche Betrachtungen anzustellen; vor allem sind 
die Grenzen bei einem Gesetzentwurf aufzuzeigen, der in 
der Eintretensdebatte bis anhin hoch gelobt worden ist. 
Weil die Arbeitslosenversicherung von den Sozialpartnern 
finanziert wird, müssen die Sozialpartner auch ein entspre
chendes Mitspracherecht erhalten. Diese Mitspracherechte 
sind unerlässlich. Die Vorlage des Bundesrates enthielt 
kaum Elemente dieser Mitsprache und Mitverantwortung. 
Deshalb war die damalige Vorlage des Bundesrates für 
mich nicht annehmbar. Die Kommission hat mit der Aufwer• 
tung der Aufsichtskommission einen Schritt zu einer gewis
sen Verselbständigung dieses Sozialversicherungswerkes 
getan. Die Sozialpartner sind nun stärker in den Mitspra
che• und Mitverantwortungsbereich einbezogen. Der von 
der Kommission gemachte Schritt - es ist ein bescheidener 
Schritt - könnte meines Erachtens ruhig noch ausgeweitet 
werden. Jedenfalls darf der hoffnungsvolle Ansatz dan·n 
nicht in der Praxis durch restriktive Interpretationen wieder 
zunichte gemacht werden. 
Der Mitentscheidungsbereich der Sozialpartner muss aus
geweitet bleiben, um Loyalitätskonflikte in der Verwaltung 
möglichst zu vermeiden. Heute bestimmt die Verwaltung 
praktisch allein über die von den Sozialpartnern aufge
brachten Gelder. Das- hat offensichtlich auch zu Unzuläng
lichkeiten geführt. Ich möchte ein Beispiel hierfür nennen. 
Die Mittel des Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversiche-
rung wurden bis vor wenigen Wochen von der Finanzver
waltung ausschliessllch beim Bund angelegt. Diese Finanz
verwaltung fühlte sich naturgemäss in erster Wnie den Bun
desfinanzen verpflichtet und nicht etwa der Arbeitslosen
versicherung. Anders wäre nicht zu erklären, weshalb die 
Finanzverwaltung 250 bis 300 Millionen Franken vom 
Dezember 1980 bis April 1981 auf dem Kontokorrent zu 
Zinssätzen von 3, 3,5 und 4 Prozent liegen liess, obwohl die 
gleiche Finanzverwaltung zur gleichen Zeit für Dreimonats
gelder anderweitig 4,5. 6,5 und 7,4 Prozent Zins bezahlt hat. 
Weil die Finanzverwaltung in ihrem Loyalitätskonflikt für die 
Interessen der Bundeskasse und nicht für die Interessen 
der Arbeitslosenversicherung entschied und weil sie damit 
auch einen meines Erachtens unzulässigen Druck auf die 
Aufsichtskommission ausüben wollte, sind der Arbeitslo
senversicherung innerhalb weniger Monate einige Millionen 
Franken an Zinseinnahmen entgangen, die ohne Beein
trächtigung der Liquidität und der Sicherheit bei der sorgfäl
tigen Anlagepolitik zu erzielen gewesen wären. Weil solches 
nicht mehr vorkommen darf, müssen die Sozialpartner ein 
entscheidendes Wort bei der Aufbrlngung, bei der Verwal
tung und bei der Verwendung der Mittel der Arbeitslosen
versicherung mitsprechen können. 
Die Arbeitslosenversicherung soll ein Ersatzeinkommen 
gewährleisten. damit ein Arbeitnehmer, der unverschuldet 
keine Arbeit mehr findet, nicht Not leidet. Diese primäre 
Aufgabe der Arbeitslosenversicherung darf aber nicht von 
Nebenzwecken überwuchert werden. • 
Die weitergehende Verwendung der Mittel der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer für derartige soziale und gesell
schaftspolitische Nebenzwecke könnte meines Erachtens 
die Revision gefährden. Die Arbeitslosenversicherung ist 
nUfl einmal kein allgemeines Sozialhilfegesetz. Ihr darf nicht 
die Aufgabe überbunden werden, Personen die materlelle 
Existenzgrundlage zu gewährleisten, die nicht oder kaum 
wieder ins Erwerbsleben eingegliedert werden können. Für 
solche Personen muss die Öffentlichkeit aufkommen, bei
spielsweise über die Fürsorge, und nicht die Arbeitgeber 
und die Arbeitnehmer eben über die Arbeitslosenversiche
rung. 
Die Arbeitslosenversicherung ist auch keine Geldquelle zur 
Finanzierung des Zweiten Bildungsweges oder zur Subven
tionierung persönlicher Umschulungs- und Weiterbildungs
wünsche. Sie kann auch nur teilweise, aber keinesfalls alle 
Probleme lösen, die beim Wiedereintritt der verheirateten 
Frau ins Eiwerbsleben entstehen. Das überstiege den Auf-
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gabenbereich einer von den Arbeitgebern und Arbeitneh
mern allein finanzierten Sozialeinrichtung. 
Die Arbeitslosenversicherung kann auch nicht Instrument 
der Regional- oder Strukturpolitik sein, und sie ist keine 
unerschöpfliche G"eldquelle, aus der die Verwaltung all das 
finanzieren könnte, was sie nicht mehr im Bundesbudget 
unterbringen kann. Sie kann also beispielsweise nicht 
ersatzweise für den Bund die allgemeine Arbeitsmarktfor
schung finanzieren oder allfällige Computerspiele der dem 
Bund und den Kantonen übertragenen Arbeitsvermittlung 

· berappen. 
Die Arbeitslosenversicherung ist ein notwendiges soziales 
Auffangnetz für vermittlungsfähige Arbeitnehmer. Dieses 
soziale Auffangnetz darf aber nicht zu einer ·bequemen 
Hängematte werden; denn in allen Staaten, in denen man 
mit Arbeitslossein netto fast gleichviel verdient wie mit 
Arbeiten, steht die Sozialversicherung vor unlösbaren wirt
~chaftlichen, finanziellen und moralischen Problemen. 
Es ist eine Tatsache, dass die Arbeitslosenversicherung 
häufig missbraucht wird. Auch in der Schweiz, auch heute! 
Gespräche mit den Arbeitsämtern zeigen dies deutlich. Wir 
müssen also Schranken gegen die Missbrauchsmöglichkei
ten aufrichten: Der echte Arbeitslose, der sich mit allen 
Kräften bemüht, wieder Arbeit zu finden, wird solche 
Schranken nicht als Schikane oder als Misstrauen empfin
den. sondern als eine Abgrenzung gegenüber jenen, die 
nicht arbeiten wollen, gegenüber jenen, die aus physischen 
oder psychischen Gründen nicht mehr arbeiten können, 
und auch gegenüber jenen, die die Arbeit verspotten, von 
der Gesellschaft nur profitieren und sich von ihr aushalten 
lassen wollen. Nur dann, wenn wirklich Schranken gegen 
Missbräuche errichtet werden, gelingt es uns, die für viele 
schwer zu tragenden Vorurteile gegen Arbeitslose zu besei
tigen. Ich glaube, dass es eine wesentliche Aufgabe dieses 
Gesetzes ist, gegen diese Vorurteile anzukämpfen. 
In diesem Sinne trete ich auf die Vorlage ein und bitte den 
Rat. den Bogen nicht zu überspannen und den menschli
chen Unzulänglichkeiten auch bei der Gestaltung dieses 
Gesetzes Rechnung zu tragen. 

Eggll: Nach dem Votum von Herrn Allenspach möchte ich 
betonen, dass es mir nicht darum geht, ein reines Miss
brauchsgesetz zu konzipieren, sondern, dass der Arbeits
lose auch als Mensch geschätzt wird. Es stimmt nicht, Herr 
Allenspach, dass Arbeitslosenkassen heute häufig miss
braucht werden. Zweifellos werden sie -zwar von einzelnen 
missbraucht. 
Aber wenn man selber Erfahrungen gemacht hat und des
halb weiss, wer heute arbeitslos ist, muss man feststellen, 
dass mindestens -zwei Drittel dieser Arbeitslosen nach dem 
alten Arbeitslosenversicherungsgesetz nicht als arbeitslos 
gezählt würden, weil sie irgendwelche Leiden haben: Nach 
dem geltenden Gesetz werden sie gezählt, während es 
nach dem alten Arbeitslosengesetz eben fast keine Arbeits
losen in der Schweiz gäbe. 
Diese Arbeitslosen empfinden aber auch die Kontrolle auf 
dem Arbeitsamt nicht als Überwachung, sondern als Hilfe, 
weil die Arbeitsämter heute in der Regel immer wieder ver
suchen, ihnen zu helfen. Oft werden auch die Sozialdienste 
der Gemeinden beigezogen, weil man versucht, sie einzu
gliedern. Es geht also tatsächlich um eine echte Hilfe! Des
halb wende ich mich auch gegen das Radiointerview, das 
am Samstag im Rahmen der Sender.eihe «Mensch und 
Arbeit» ausgestrahlt wurde. Sepp Kaufmann von der 
Arbeitsgemeinschaft für ein neues Arbeitslosenversiche
rungsgesetz hat beispielsweise behauptet, dass das neue 
Gesetz die tägliche Stempelkontrolle wieder vorsehe. 
Ich weise bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass das Radio 
-zwar eine Mentalität hat. Minderheitsgruppen zu berück
sichtigen, aber gleichzeitig vergisst, dass es auch die Auf
gabe hat, das Volk und den Stimmbürger richtig zu orientie
ren. 
Im Gesetz bin ich beispielsweise als Mitglied der Kommis
sion davon ausgegangen, dass im Artikel 16 die Kontrolle 
auf den Verordnungsweg verwiesen wird, dass wir nicht 
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vorschreiben, der Arbeitslose müsse jeden Tag auf das 
Arbeitsamt gehen, sondern dass n:ian das flexibel gestaltet. 
entsprechend den Zeiten. Man kann ruhig einmal pro 
Woche gehen - und ich hoffe, dass der Bundesrat und das 
BIGA diese Haltung auch bei der Vollzugsverordnung 
durchziehen. 
Ähnlich bin ich der Meinung, dass das bei den «Stempelfe
rien» - ein sehr unglücklicher Ausdruck übrigens - auf dem 

· Verordnungsweg geflegelt werden soll; denn es geht nicht 
an, dass man einfach gesetzlich sagt, ein Arbeitsloser habe 
nach 75 Tagen Anspruch auf eine Unterbrechung, auf kon
trollfreie Tage. lcli kann mir vorstellen, dass in der Uhrenin
dustrie - wenn einer im Juni arbeitslos wird und die grossen 
Uhrmacherferien kommen - einer die Stempelkontrolle 
machen muss und nicht vermittelt werden kann. Das Ist ein 
Unsinn. Es soll vernünftig auf dem Verordnungsweg gere
gelt werden. Ich bitte den Bundesrat, zuhanden der Geset
zesmaterialien nochmals klarzustellen, dass er dazu bereit 
ist. 
In der gleichen Radiosendung hat Sepp Kaufmann ferner 
verbreitet, dass das Gesetz vorsehe, dass eine Degression 
der Leistungen nach dem 85. Tag erfolge. Das stimmt zwar, 
aber die Kommissionsmehrheit beantragt, diese Degres
sion zu streichen. Sepp Kaufmann hätte sich an den Ver
nehmlassungen der Kommission informieren können. um 
eine solche Fehlorientierung zu vermeiden. 
Das gleiche gilt bei der Kran.kheit: hier möchte ich noch
mals feststellen, dass auch das Radio gewisse Verpflichtun
gen hat. 
Bei dieser Gelegenheit auch noch eine weitere Bemerkung 
in diesem Zusammenhang: Es wurde festgestellt, dass die 
Gewerkschaften Mühe haben, sich mit sozialen Forderun
gen von Randgruppen zu identifizieren· und diese zu unter
stützen. Die Gewerkschaften sind sich gewohnt, solide und 
gute Arbeit zu leisten, und hausieren nicht mit Halbwahrhei
ten. 
Im übrigen möchte ich jetzt nicht wiederholen, was andere 
Redner schon gesagt haben, und beantrage ebenfalls Ein
treten. 

Künzl: Als Mitglied einer kantonalen Exekutive, der eine 
Kasse und ein Arbeitsamt unterstellt sind, liegen mir neben 
den in der Kommission gut vertretenen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerinteressen besonders die Anliegen der mit 
dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Amtsstellen - in 
erster Linie sind dies die öffentlichen Kassen und die soge
nannten zuständigen kantonalen Amtsstellen - am Herzen. 
Bei meiner Kommissionsarbeit setzte ich denn auch auf die
sen, mir wichtig erscheinenden Aspekten einen Schwer
punkt. Ein Gesetz ist nämlich nur so gut, wie es praktiziert 
wird bzw. werden kann. Theoretisch gute, aber unpraktika
ble Vorschriften sind schlechte, um nicht zu sagen keine 
Vorschriften. Ich pflog mit meinen zuständige Mitarbeitern 
darüber einen regen Gedankenaustausch und wollte wis
sen, wo sie der Schuh bei der heutigen Regelung wie auch 
beim bundesrätlichen Entwurf drückt. Diese Frontberichter
stattung war weniger von theoretischen, philosophischen 
oder politischen Überlegungen denn von pragmatischen 
und praxisbezogenen geprägt. Der Entwurf, insbesondere 
wie er. sich in der Fassung der Kommissionsmehrheit prä
sentiert, trägt diesem Anliegen sicher weitgehend Rech
nung. Grundsätzlich wird das vom Bundesrat entworfene 
Gesetz als gut und interessengleichgewichtig betrachtet. 
Natürlich war in einzelnen Punkten zu erwarten, dass 
unsere Kommission oder eine Minderheit derselben Ände
rungsvorschläge anbringen würde. Ich bin sehr froh dar
über, dass die Übergangsfrist verlängert werden soll und 
wir dann nicht mehr unter Zeitdruck stehen. Jetzt können 
wir eine ausgewogene Lösung präsentieren. Die Verord
nung kann ja definitiv erst entstehen, wenn das Gesetz fest
steht. Sie kann in Ruhe ausgearbeitet werden, und den Kas
sen bleibt ausreichend Zeit zur administrativen Umstellung, 
die sicher nicht klein sein wird. 
Wenn wir wollen, dass neben den öffentlichen Kassen die 
sehr vielen kleinen Kassen von Berufsverbänden, Arbeitge-
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bern, Gewerkschaften und so weiter, die sich nicht auf 
einen ganzen Stab von spezialisierten Mitarbeitern stützen 
können, weiterbestehen, müssen wir narrensichere, einfa
che, praktikable Regeln aufstellen. Zu periektionistische 
Vorschriften würden die Vollzugsorgane überiordern; eine 
Flut von Rechtsmittelveriahren wäre die Folge, wie Eriah
rungen besonders aus dem Ausland zeigen. Das Unerireu
lichste: Die Gefahr wäre gross, dass der Versicherte oft 
nicht wirklich das erhält, was ihm gesetzlich zusteht. Nicht 
mehr und nicht weniger soll er aber ohne langdauernde 
Beschwerdeverfahren möglichst rasch erhalten. Das Lei
stungsangebot soll auf Zeiten grosser Arbeitslosigkeit aus
gerichtet sein, soll schematisch angewendet werden kön
nen. Die grösseren Kassen können ihre Computer entspre
chend programmieren. Die kleineren werden weiterhin mit 
weniger leistungsfähigen Rechenmaschinen oder von Hand 
arbeiten müssen. 
Etwas kritisch müssen wir die Abweichungen vom Grund
satz betrachten: Da sind die über 55jährigen, die Invaliden, 
die von der Beitragspflicht Befreiten, die wiederholt Arbeits
losen, da ist das in jedem Fall gewährleistete Minimaltag
geld, da sind die 26 verschiedenen kantonalen Kinder- und 
Ausbildungszulagen, die eine gesamtschweizerisch tätige 
Kasse zu berücksichtigen hat, und von der komplizierten 
Berechnung in Rückforderungsfällen ist ganz zu schwei
gen. Es ist deshalb sehr zu hoffen, dass solche im einzel
nen an sich durchaus sinnvoll erscheinenden Vorschriften 
wirklich und vor allem bei massenweisem Andrang, für den 
wir das Gesetz ja in erster Linie machen, von allen Kassen 
richtig gehandhabt werden können. Was auf der Leistungs
seite gekürzt wird, darf nicht in zusätzlichen Vollzugsauf
wand, wer immer auch diesen trage, umgemünzt werden. In 
der Verordnung sollte diesem Punkt ebenfalls und beson
ders Rechnung getragen werden. Wir müssen uns bemü
hen, das gute Gesetz praktikabel zu gestalten, damit wirk• 
!ich das erreicht wird, was wir von ihm erwarten. 
Ich stimme mit Überzeugung für Eintreten zum vorliegen
den Gesetzesentwurf. 

Ott: Gestern wurde ich von einem Auslandschweizer 
gefragt, wieviel unser Parlament eigentlich zu sagen habe. 
Man habe manchmal den 8ndruck, nicht allzu viel. Ich ant
wortete ihm, dass ich die gelegentlich vertretene Theorie 
von der «Kolonisierung» unserer Politik durch die Wirtschaft 
nicht für richtig halte, aber dass in der Tat der parlamentari
sche Spielraum im Rahmen unserer Konkordanzdemokratie 
am Ende nicht mehr allzu gross ist. Immerhin bestehe ein 
beträchtlicher Einfluss des Parlaments noch da. wo man für 
die zukünftige Entwicklung Gesichtspunkte aufzeigen und 
neue Ideen gewissermassen salonfähig machen kann. In 
diesem Sinne glaube ich denn, dass wir jetzt der Vorlage 
von Bundesrat und Kommission, diesem gelungenen Pro
dukt eidgenössischer Konkordanzdemokratie, zustimmen 
müssen. Wir müssen ja schliesslich den Verfassungsauf
trag, den uns das Volk 1976 gegeben hat. erfüllen und. die 
Klippen des Referendums womöglich umschiffen. Aber was 
wir heute ·zu beschllessen haben, steht ja in einem grösse
ren Rahmen, und pro futuro möchte ich doch anmerken, 
dass meines Erachtens die Kritik des uns zugegangenen 
Dokuments der SINAP (dieses Büchleins, das Sie alle wohl 
erhalten haben) sehr ernst zu nehmen ist. Herr Kollege 
Eggli hat vorhin einige Fehler zitiert, die der SINAP unterlau
fen sind, aber das ändert nichts daran, dass die Gesamtten
denz etwas Berechtigtes hat. Vor allem betont dieses 
Dokument die menschliche Seite des Problems und sagt 
zum Beispiel, die Arbeitslosenversicherung soll «dem 
Arbeitslosen wertungsfrei und ohne unterschwelliges Miss
trauen .ökonomische Sicherheit garantieren, bis er wieder 
eine passende Arbeit gefunden hat». Das Problem der 
Arbeitslosenpolitik hat eine dominierende menschliche 
Komponente, die nicht in die dritte oder vierte Priorität ver
wiesen werden darf. Das Misstrauen gegenüber möglichen 
Missbräuchen darf nicht die vorherrschende Attitude wer
den. Verordnung und Praxis können dazu das ihrige beitra
gen, und auch unser Rat kann dazu beitragen, indem er 

zum Beispiel bei dem wichtigen - vielleicht wichtigsten -
Entscheid, wo es um die Degression oder Nichtdegression 
der Taggetder geht. der Mehrheit seiner Kommission folgt. 

Die Arbeitslosen- und Arbeitsmarktpolitik hat überdies aber 
auch eine gesamtgesellschaftliche und damit wirtschaftli
che Komponente. Hier darf ich pro futuro wiederum anmer
ken dass die Selbstbeschränkung der Vorlage (Seiten 
5 u~d 6). nämlich: keine education permanente, kein Bun
desumschulungsamt, keine vom Staat angeregte Struktur
politik usw., nur für dieses Gesetz gilt, aber kein C3:rund~tz 
ist, der für alle Zeiten Gültigkeit haben muss. Die Zeiten 
könnten sich ändern. Es könnte die Zeit kommen, wo der 
Arbeitslose nicht mehr die, bei nur 0,2 Prozent Arbeitslosig
keit, quasi marginale Figur im Bevölkerungsganzen ist, ?ie 
er heute für viele zu sein scheint. sondern wo der Arbeits
lose uns sehr, sehr nahe rückt. indem er zum Beispiel sich 
in unserer eigenen Verwandschaft oder Bekanntschaft fin
det! Damit würde sich sicher auch die allgemeine Mentalität 
auf diesem Sektor unserer Politik sehr rasch ändern. 
Prognosen über den schweizerischen Arbeitsmarkt sind ja 
bei der Auslandsabhängigkeit unserer Wirtschaft in jedem 
Falle schwierig und unsicher. Wir müssen auf alle Arten von 
Szenarien vorbereitet sein. Es ist meines Erachtens darum 
wohl zu kurzsichtig, ein Arbeitslosengesetz nur gerade 
unter dem Gesichtspunkt zu prüfen, ob es etwas zu «arbeit
nehmerireundlich» oder zu ocarbeitgeberireundllch» sei. 
Wichtig ist dcch allein die Frage, was die Arbeitslosenpolitik 
menschlich und gesellschaftlich und damit auch wirtschaft
lich bewirkt. Wird der Mensch im Rahmen unserer freien 
MarktWirtschaft zur Arbeit motiviert, oder wird er demoti
viert? Das lesenswerte Buch zum 50jährigen Bestehen des 
BIGA «Grundzüge und Probleme der schweizerischen 
Arbeitsmarktpolitik» spricht vom ambivalenten Verhältnis 
des Menschen zur Arbeit. Arbeit könne Last oder Erfüllung 
bedeuten. Ziel aller Arbeitsmarktpolitik sei es, «des Men
schen Verhältnis zur Arbeit zu entspannen». In anschauli
cher Weise wird in dem Buch des BIGA auch dargetan, wie 
die verschiedenen Schocks der Arbeitslosigkeit - wenn 
sich der Arbeitslose sagen muss: soll ich jetzt für weniger 
Lohn arbeiten? muss ich jetzt meinen Beruf aufgeben? 
muss ich jetzt den Wohnort wechseln? - einen Menschen 
schtiesslich in die Resignation treiben können. Eine Aus
breitung einer solchen Haltung kann ja weder vom mensch
lichen noch vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt bejaht wer
den. 
Ich möchte hier noch kurz auf zwei wichtige Gesichts
punkte hinweisen: 
1. Die Arbeitslosenunterstützung ist, vor allem im Falle 
eines grösseren Beschäftigungseinbruches, nicht nur eine 
soziale Geste einer dann - hoffentlich - selbstverständli
chen Solidarität. sondern sie hilft auch. die Kaufkraft unse
rer Bevölkerung zu erhalten, und hält somit auch die Wirt
schaft im Gang. 
2. Die in manchen Kreisen beliebte Forderung nach grös
serer Mobilität der Arbeitnehmerschaft ist ein gefährlicher 
Slogan. Zu weit getrieben; führt die Mobilität zur Entwurze
lung und unterhöhlt damit die politische Stabilität, weiche 
die Grundlage unserer gesunden Wirtschaft bildet. 
Wenn die Zukunftsforschung uns heute vor Augen malt, wie 
eine reine Produktionsgesellschaft sich in Zukunft mehr 
und mehr in eine «Bildungsgesellschaft» transformiert wird, 
wo wirtschaftliche Produktion und Bildung, wirtschaftlich 
produktives Arbeiten und kulturelle Betätigung als gleich
wertige Tätigkeiten und Verwirklichungen des Menschseins 
nebeneinanderstehen, so ist das gerade auch vom 
Gesichtspunkt der Arbeitsmarktpolitik nicht nur eine Uto
pie, sondern ein realistisches Leitbild. 
ich wollte Ihnen diese Überlegungen hier vorlegen, damit 
man nicht glaube, wir hätten durch dieses an sich gute, 
brauchbare und notwendige Gesetz das eigentliche dahin
terllegende Problem schon endgültig gelöst. 

-Kühne: Die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitneh
mern bei der Arbeitslosenversicherung liegen viel näher 
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beieinander, als es an diesem Pult dargetan wurde. Seiden 
muss viel an einem guten Versicherungsschutz gelegen 
sein; diesen bringt das Gesetz zweifellos. Die Kommission 
hat namentlich mit Artikel 21 Absatz 1 bis noch einen ent
scheidenden weiteren Schritt zur Verbesserung des Ver
sicherungsschutzes getan: Indem die Kasse an die Stelle 
des fehlenden Arbeitgebers tritt und die entsprechenden 
Prämien, also die Arbeitgeberbeiträge, an die zuständige 
AHV-Ausgleichskasse entrichtet. treten keine Versiche
nmgslücken bei AHV, IV, Erwerbsersatz ein. Somit können 
spätere Leistungskürzungen vermieden werden. Das ist 
doch einiges, nicht wahr, Herr Dafflon? ! 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind aber auch an einer 
strikten Verhinderung von Missbräuchen interessiert. Durch 
eine saubere Linie auf diesem Gebiet und zu diesem Punkt 
können die Prämien für alle tief gehalten werden. Die Prä
miensätze konnten ja erfreulicherweise schon gesenkt wer
den. Die Stellung der Gemeinden und Kantone in der 
Arbeitslosenversicherung hat sich mit dem neuen Recht 
geändert. Dieser Punkt wird oft übersehen. Kantone und 
Gemeinden üben nur noch Verwaltungs- und Kontrollfunk
tionen aus, ohne ein eigenes finanzielles Engagement zu 
übernehmen. Die frühere Mitbeteiligung der Gemeinden be.i 
den Kosten hatte zur Folge, dass man sich auf kommunaler 
Ebene sehr stark für die Arbeitsvermittlung eingesetzt 
hatte. Eine Oberaufsicht war bisher daher beinahe überflüs
sig. 
Ich möchte auch daran erinnern, dass die Arbeitslosenver
sicherung durch echte Solidaritätsleistungen mitgetragen 
wird, nämlich durch die Beiträge des Personals öffentlicher 
Dienste und durch diejenigen der Landwirtschaft. Das sind 
Gruppen, die das Risiko der Arbeitslosigkeit kaum kennen 
und somit vorwiegend anderen Kreisen helfen, die Kosten 
dieser Versicherung zu decken. 
Für die zweite Gruppe steht lediglich die Schlachtwetterent
schädigung für Betriebe mit arbeitsintensiven Monokulturen 
im Vordergrund; familienfremden Arbeitskräften können bei 
Regenwetter nicht mehr alle Arbeiten auf dem Feldezuge
mutet werden. 
Im übrigen wird die Landwirtschaft auch in Zukunft weit 
mehr mit Arbeitskräftemangel und Arbeitsüberlastung zu 
kämpfen haben. Die wenigsten finden Zeit für Ferien; an 
Arbeitslosigkeit denkt man überhaupt nicht. Wir wehren uns 
dagegen, dass die Arbeit in der Landwirtschaft im Sinne 
dieses Gesetzes generell als unzumutbar abqualifiziert 
wird, was verschiedentlich geschehen ist. Schliesslich ver
richten .wir diese Arbeiten täglich und fühlen uns wohl 
dabei. 
Das neue Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung 
räumt mit verschiedenen Unebenheiten des Übergangs
rechtes auf. ich begrüsse ganz besonders, dass das 
Gesetz die mitarbeitenden Familienmitglieder in der Land
wirtschaft den selbständigen Landwirten gleichstellt. Somit 
hält hier dieselbe Ordnung Einzug, wie sie im Bundesgesetz 
über die Familienzulagen in der Landwirtschaft bereits Gül
tigkeit hat. 
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen Eintreten auf das 
Gesetz. 

M. Carobblo: Faisant preuve de realisme politique, je vote
rai l'entree en matiere sur ie projet de loi en discussion. 
Mon groupe fera de mäme. Cependant, je dois dire que ce 
projet est loin de me satisfaire, qu'il s'agisse de ses dispo
sitions generales ou des mesures particulieres qu'il pro
pose. Et ceia, Monsieur Kunz, malgre ia Pologne et sa 
classe ouvriere tres combative, et mäme ä cause d'elles. 
Mon insatisfaction se fonde sur trois constatations d'ordre 
general et sur quelques considerations particulieres. Pre
miere constatation: le projet de loi contient, du point de vue 
de ia systematique et du fond, toute une serie de disposi
tions- qui representent un progres · certain, je Je reconnais, 
par rapport ä ia loi en vigueur. qui, rappelons-le, malgre des 
adaptations successives dont ia demiere remonte a l'annee 
1975, date pratiquement de 1951. Cela mis ä part, la 
conceptlon et l'esprit qui sont a la base du nouveau projet 
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reposent ä mon avis sur une conception desuete. 
Aujourd'hui comme hier, la preoccupation centraie qui 
emerge et qui semble etre a la base de tout le projet et du 
message qui l'accompagne est la lutte contre ies abus et la 
cuipabilisation du chömeur. En d'autres termes, le chömeur 
est considere essentiellement non pas comme la victime 
des distorsions de l'economie, du marche et de la loi du 
profit, mais au contraire comme ie responsable de sa situa
tion, voire comme un profiteur qu'il taut surveiller afin qu'il 
n'abuse pas de l'institution. L'insistance des porte-parole 
de presque tous las groupes bourgeois ä evoquer ce theme 
conflrme cette constatation, ä l'egal de l'affirmation de 
M. Allenspach seion laquelle l'assurance-chömage ne doit 
pas jouer un röle social. 

Deuxieme constatation: suivant cette logique, le Conseil 
federal ne parle pas ou presque pas dans son message des 
causes reelles du chömage. Le message ne comporte 
aucune analyse economique, politique ou sociale, ni de 
donnees sur le marche du travail et les tendances actuelles 
et Mures. Les graves questions qui se posent aujourd'hui, 
en Suisse aussi, en ce qui conceme le marche du travail -
l'agltation des jeunes dans quelques grandes villes les a 
portees ä l'avant-scene - sont les grandes absentes. C'est 
une grave lacune qui limite la valeur du projet de loi, com;:u 
des iors exagerement comme un moyen de repression des 
abus. Comment est-il possible aujourd'hui d'oublier que ie 
travail, surtout celui des jeunes, revet un caractere precaire 
dans des cas toujours plus nombreux: travail de duree limi
tee, travail ä temps partial? En effet, l'absence de toute 
reference ä cette slfuation, aux causes structurelles et 
conjoncturelles du chömage, aux besoins speciflques de Ja 
jeunesse qui cherche des solutlons de rechange, perrnet 
pratiquement d'inverser les problemes du chömage. Le 
chömage, au lieu d'etre convu dans sa dimension reelle, est 
convu comme un etat dont le seul responsable, je Je repete, 
est le travailleur lui-meme. Ce n'est donc pas l'effet du 
hasard si.le nouveau projet de loi n'attenue pas les mesures 
instltuant un contröie- «policier» du chömage, ni les disposi
tions punitives qui trapperaient ies chömeurs qui ne feraient 
pas tout pour reduire au minimum la duree du chömage et 
trouver une nouvelle occupation. Mefiance et suspicion 
sont encore trop presentes dans la loi, ce qui est grave a 
mon avis s'agissant d'une loi faite pour les travailleurs, 
financee par les travailleurs et qui devrait ies aider en tant 
que victimes. 

Ma troisieme remarque a trait a l'insuffisance 't:ies mesures 
de preventlon. Celles-ci, au lieu de s'attaquer avant tout aux 
causes du chömage et d'etre accompagnees de mesures 
au niveau de l'economie et du marche du travail, sont pure
ment et simplement des mesures personnelles, pour ou 
plutöt contre le chömeur. Elias visent en effet essentielle
ment a ameliorer la mobilite professionnelle et geographi
que du travailleur, et cela souvent sans tenir suffisamment 
campte des interäts de celui-ci et des consequences nega
tives du changement de travail ou du lieu de travail. 
Teiles sont les insuffisances et les lacunes de cette loi. Mal
gre certaines ameliorations apportees par le projet, je suis 
amene ä declarer que l'on a probablement manque une 
occasion de tenir campte, dans cette loi, des vrais pro
blemes que pose actuellement le marche du travaii dans ia 
perspective de l'assurance-chömage. Ces problemes ne 
peuvent pas ätre abordes seulement sous !'angle de la lutte 
contre les abus. Le risque que nous courons - j'aimerais 
qu'on me contredise sur ce point - est d'edicter 
aujourd'hui, en 1981, une loi en retard sur son temps, une 
loi qui passe ä cöte des vrals problemes poses par le chö
mage. 
Outre ces points generaux, divers aspects particuliers du 
projet de loi ne me satisfont pas completement. Je les rap
pelte ici, me reservant d'y revenir lors de la discussion de 
detail, en particulier en soutenant ies propositions qui vise
raient ä les corriger. Ainsi, je suis d'avis qu'il faudrait porter 
le montant maximum des cotisations au-delä des limites 
prevues par la loi sur l'assurance-accidents. II taut s'oppo-
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ser - comme le propose du raste la commission - ä la 
degressivite · des indemnites quand le chomage se pro
longe. Teile qu'elle est enoncee, la conception du pretendu 
travail convenable ne me satisfait pas non plus. Autre point 
ä mettre en dlscussion: !es relations entre l'assurance-chö
mage et les chömeurs. le röle des bureaux du travail prätant 
aide aux chömeurs. 
En conclusion. je voterai l'entree en matiere, mais je reaf
flrme mon insatisfaction vis-a-vis d'un projet de loi qui 
accorde trop d'importance aux contröles et pas assez aux 
mesures propres ä eliminer !es vraies causes du chömage. 

M. Junod, rapporteur: A la fin de ce debat d'entree en 
matlere. je constate avec satlsfaction qua les avis de ceux 
qui se sont exprimes tant au nom de leurs groupes respec
tifs qu'ä titre individual convergent: tous eoncluent en effet 
ä l'entree en matlere. Sans doute chacun s'est-il livre ä une 
analyse critique. selon son optique ou sa philosophie politl
que, pour se rapprocher finalement, ä quelques nuances 
pres. du projet du Conseil federal, amende par sa commis
sion. 
M. Dafflon, le neophyte Dafflon comme je l'ai appele, 
puisqu'll participait pour la premiere fois a une seance de 
commission depuis 1959, annee de- son entree dans notre 
conseil, a porte la critique la plus appuyee; M. Carobbio l'a 

· vigoureusement soutenu. lls s'en sont pris aux mesures 
destinees ä lutter contre les abus. A leurs yeux. les travail
leurs sans emploi sont des victimes involontaires. Leur 
vision n'est pourtant pas conforme a la realite. Je l'ai dit 
dans man rapport d'entree en matlere, je le rappelle ici 
sous une autre forme. 
Las dlspositlons relatives ä la lutte contre !es abus doivent 
ätre considerees davantage sous !'angle de Ieurs effe.ts pre
ventifs que sous celui de la repression ou de leur caractere. 
Ces dlspositlons sont avant tout destinees ä permettre la 
pleine application des mesures prevues en faveur de ceux 
qui remptissent las condltions legales. Elias ne sauraient an 
aucune maniere indlsposer ceux qui, veritablement. sont !es 
victimes du chömage, ce qui. encore une fois. est le fait de 
l'ecrasante majorite des assures. Des reflexions analogues 
pourraient d'ailleurs ätre faites ä l'agard des mesures appli
cables aux employeurs. 
Je m'an voudrais de m'etandra sur ca thema car ca n'est 
pas, et de loin, le point central de la nouvalla loi, mäma si 
!' on a un peu trop insiste sur cat aspact dans le debat 
d'antree an matiera. Mals chacun ou presque l'a bian com
pris. II ast evident qua l'on doit cepandant restar attentif a 
ces problemes pour qua !es masures, dont l'eventail est 
notablement elargi, conservant ou acquierent leur credibi
lite tant a l'egard des beneficiairas que da l'opinion publi
qua. 
En conclusion, je crois pouvoir degager da ca debat 
d'antree en matiere la volonte d'aboutir et de construira 
une legislation. comme ca tut le cas en commission. Cha
cun mesure la haute portee poiitique et sociala de ce projat 
de loi. Cela me parait da bon augura pour la discussion de 
detail qui va s'ouvrir. 

Relmann, Berichterstatter: Mit Genugtuung da.Ff festgestellt 
warden, dass sich alle Votanten - sowohl Fraktionsspre
cher wie Einzelvotanten - mehr oder weniger positiv zur 
Vorlage geäussert haben und ihre Notwendigkeit bestäti
gen. 
Wie zu erwarten war, gehen die Meinungen vor allem dar
über auseinander, wie weit die Missbrauchsbekämpfung 
gehen soll. Während die einen befürchten, eine ailzu pro
gressive Gesetzgebung öffne dem Missbrauch Tür und Tor, 
sehen die anderen eine ungerechte Bestrafung unschuldi
ger Opfer dar Arbeitslosigkeit durch eine zu engherzige 
Gesetzgebung. 
Für alle Votanten stehen die Leistungen und die Hilfe an die 
achten Opfer von Arbeitslosigkeit im Vordergrund; aber die 
meisten Diskussionsredner haben auch die im Gesetz vor
gesehenen Präventivmassnahman begrüsst. Im grossen 
und ganzen wurde auch die Ausgewogenheit das Gesetzes 

hervorgehoben. Naue Fragen wurden keine aufgeworfen; 
Eintraten ist nicht bestritten. Es bleibt mir die Würdigung 
der Kommissionsarbeit durch die Votanten zu verdanken. 

Bundesrat Honegger: Sie haben eine sehr eindrückliche 
Eintretensdebatte geführt. Ihre Voten und vor allem auch 
die sehr gründliche Arbeit Ihrer vorberatenden Kommission 
haben mir bestätigt, welche Bedeutung Sie mit Recht der 
neuen Arbeitslosenversicherungs-Vortage einräumen. Ins
besondere danke ich Ihrem Präsidenten. Herrn Junod, und 
Herrn Nationalrat Reimann dafür, dass sie die mit der Neu
ordnung angestrebten Zielsetzungen und die damit varbun-

. denen Probleme so umfassend dargelegt haben. 
Sie haben salbst feststellen können, dass es sich bei dieser 
Vorlage keineswegs um eine einfache Materie handelt: 
Erstens spielen sozialpolitische. marl<tWirtschaftlicha und 
vor allem auch finanZiella Erwägungen qis in die kleinsten 
Einzelfragen hinein eine bedeutende Rolle. Zweitens sind 
wir immer wieder auch mit durchführungstachnischan Pro
blemen konfrontiert. die auf eine möglichst vamünftlge Art 
und Weise gelöst werden müssen. Wir nehmen deshalb 
auch Ihre Anregungen die Durchführung betreffend - die 
vereinzelt gefallen sind - sehr emst. Ich möchte auch Herrn 
Künzi durchaus bestätigen. dass wir uns bemühen werden, 
in der Verordnung diesen durchführungstachnischen Pro
blemen unsere besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Sie haben in dar Eintretensdebatte mit Recht auf die Wich
tigkeit dar Präventivmassnahman hingewiesen - dieses 
Kapitel· ist in der Arbeitslosenversicherungs-Vorlage neu. 
Dia Präventivmassnahman sind in der Tat ein wichtiger Teil 
der Arbeitsmarktpolitik, aber sie sind nicht dar wichtigste 
Teil. Sie warden durch die Bestrebungen zu einer gewissen 
Verstetigung der Beschäftigung und zur Stabilisierung im 
Rahmen unserer Fremdarbeiterpolitik ergänzt. . 
Dar Staat kann im Rahmen unserer marktwirtschaftlichen 
Ordnung, die sich immer noch am besten bewährt hat, nur 
subsidiär ejngreifen. Im übrigen muss er sich darauf 
beschränken, möglichst günstige Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Darunter ist in erster Linie ein entsprechendes 
Barufsbildung~systam zu nennen. Dia Zeiten, als man den 
Beruf fürs Leben leman konnte, sind meines Erachtens vor
bei. Der Arbeitnehmer muss von Anfang an in die Lage ver
setzt werden, angesichts das ununterbrochenen technolo
gischen Wandels Stelle, Funktion oder Beruf zu wechseln. 
Somit muss vor allem die Allgemeinbildung verstärkt wer
den, damit notfails durch Ergänzungs- oder Umschulungs
kurse besser umgestiegen warden kann. Das bedeutet 
allerdings keineswegs. dass die barufsspazifischen Kennt
nisse nicht mit ebenso viel Sorgfalt vermittelt warden müss
ten: gerade sie sind zur Bewältigung dar lautenden techni
schen Nau1arungen unerlässlich. 
Der Gedanke «Arbeit vor Entschädigung», wie er in zahlrei
chen Voten zum Ausdruck gekommen ist, zieht sich in der 
Tat durch den ganzen Gesetzentwurf hindurch. Erlauben 
Sie mir in diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung: In 
letzter Zeit und auch zum Teil in der Eintretensdebatte ist 
wieder Klage geführt worden. dass der Gesetzentwurf im 
Arbeitslosen nicht das Opfer der Wirtschaftsantwicklun.g, 
sondern in erster Linie einen Arbeitsscheuen sehe, der sich 
zulasten der Versicherung freie Tage verschaffen möchte. 
Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit klarstellen, dass dies 
keineswegs meiner Optik entspricht. Bundesrat und Ver
waltung kennen das schwere Schicksal der Arbeitslosigkeit 
und wissen, wie schwer es für den einzelnen, der davon 
betroffen ist. wiegt. Gerade deshalb legen wir auch so gros
sen W~rt auf den Ausbau der P~äventivmassnahman. Wir 
sind davon überzeugt, dass der Grosstail der Arbeitslosen 
wirklich arbeiten möchte. Aber es gibt in unserer Gesell
schaft - auch das ist unbestritten - eben etliche - wie viele 
weiss niemand - schwarze Schafe. Gestern abend wurde 

. im Deutschen Fernsehen eine Sendung ausgestrahlt über 
die Missbräuche, wie sie im bundesdeutschen Sozialbe
reich vorkommen sollen. In diesem Beitrag war davon die 
Rede, dass 84 Prozent der Befragten die Meinung vartra-
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ten, im Arbeitslosenversicherungsbereich würden Miss
bräuche vorkommen. Ich nehme diese Zahlen nicht allzu 
ernst, aber sie zeigen doch, dass auch in andern Ländern 
dem Problem der Missbrauchsbekämpfung im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung eine gewisse Bedeutung 
zukommt. Gerade zum Schutze der Grosszahl der ehrlichen 
Arbeitslosen ist es meines Erachtens unerlässlich, dass die 
nötigen Instrumente - um diese geht es schliesslich - für 
die Bekämpfung der Missbrauchsfälle bereitgestellt wer
den. Der ehrliche Arbeitslose wird ja durch solche Bestim
mungen nicht betroffen. 
Aus der gleichen Optik sind auch die Bestimmungen über 
die Wartefristen, diversen Auflagen und Pflichten der Ver
sicherten sowie der Selbstbehalt des Arbeitgebers bei 
Kurzarbeit zu seher:. Ebenfalls in diese Gesamtzusammen
hänge sind die sogenannten Kontrollvorschriften zu stellen, 
von denen Herr Nationalrat Eggli gesprochen hat. Die regel
mässige Vorsprache auf dem Arbeitsamt dient keinesfalls 
nur der Kontrolle der Arbeitslosigkeit, sondern ist von ent
scheidender Bedeutung für die Vermittlungsgespräche. Ich 
bin aber mit Herrn Eggli durchaus einverstanden. dass wir 
vernünftige, durchführbare Regelungen in der Verordnung 
vorsehen müssen. im übrigen werden die Sozialpartner im 
Vernehmlassungsverfahren über die Verordnung Gelegen
heit haben, sich auch zu diesem Punkte noch zu äussern. 
Unter den zentralen Elementen der Neuordnung möchte ich 
eines nochmals besonders herausstreichen, nämlich die 
Mitsprache der Sozialpartner. Die Sozialpartner haben 
bereits im Rahmen der Expertenkommission bei der Festle
gung der Richtlinien für die Neuordnung meines Erachtens 
zu Recht entscheidend mitgesprochen. Der Gesetzentwurf 
hat diese Mitsprache dann noch ausgebaut. und Ihre Kom
mission möchte sie nochmals wesentlich verstärken. Dies 
geschieht im Rahmen der sogenannten Aufsichtskommis
sion, der sehr weitgehende Entscheidungsbefugnisse ein
geräumt werden sollen. Eine solche Mitsprache ist in der 
Arbeitslosenversicherung - mehr als bei andern Versiche
rungszweigen - am Platz, und zwar vor allem im Hinblick auf 
den engen Konnex der Versicherung mit Arbeitsmarktfra
gen. Die Sozialpartner begründeten ihre Begehren zudem 
damit, dass die Versicherung ja vorwiegend von ihnen 
selbst finanziert wird. Das ist richtig; deshalb ist auch die 
verstärkte Mitsprache, vor allem auch im Bereich der Prä
ventivmassnahmen, zu begrüssen. Der Bundesrat stimmt 
denn auch der erweiterten Fassung der Kommission durch
aus zu. 
Noch ein Wort an die Adresse von Herrn Allenspach. Herr 
Allenspach, Ihre Angriffe auf die Finanzverwaltung sind mei
nes Erachtens nicht gerechtfertigt. Die Finanzverwaltung 
hat sich gegenüber der Arbeitslosenversicherung, soweit 
ich es selbst beurteilen kann, bisher sehr loyal und korrekt 
verhalten. Ich. darf nur darauf aufmerksam machen, dass 
zum Beispiel die Kontokorrentguthaben durch die Finanz
verwaltung zu einem besseren Zinssatz verzinst werden, als 
wenn diese Guthaben durch die Banken geriert würden. Im 
übrigen war die Finanzverwaltung nicht berechtigt, Gelder 
der Arbeitslosenversicherung anderweitig anzulegen. wie 
Sie das vorgeschlagen haben. 
zusammenfassend glaube ich, darf man dies festhalten: Die 
ungewisse wirtschaftliche Zukunft macht es uns zur Pflicht, 
mit der Neuordnung der Arbeitslosenversicherung einen 
sehr wichtigen Zweig in unserem Sozialversicherungswe
sen noch besser als bisher zu regeln. Die soziale Sicher
stellung vor Erwerbsverlust ist unerlässlich, und die Bereit
stellung des notwendigen Instrumentariums für das Prinzip 
«Arbeit statt Entschädigung» entspricht nicht nur dem aus
drücklichen neuen Verfassungsauftrag, sondern ist auch 
aus menschlicher sowie aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 
vernünftig. Ich bitte Sie deshalb, auf die Vorlage einzutre
ten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angen<?mmen - Adopte 

Art. 11 

Antrag der Kommission 

ntel 
Zweck 

Wortlaut 
Das Gesetz will im Rahmen der nachfolgenden Bestimmun
gen 
a. den versicherten Personen, die arbeitslos sind, Arbeits
ausfälle wegen Kurzarbeit oder schlechten Wetters erleiden 
oder infolge Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers den 
Lohn für geleistete Arbeit nicht erhalten, einen angemesse
nen Erwerbsersatz bieten; 
b. drohende Arbeitslosigkeit verhüten und bestehende 
bekämpfen. 

Art. 11 

Proposition de /a commission 

Tltre 
But 

Texte 
Dans les limites des dispositions suivantes, la loi vise a: 
a. Permettre le versement d'une compensation convenable 
du revenu aux personnes assurees qui sont au chomage, 
supportent des pertes de travail en raison de la reduction 
de l'horaire de travail ou d'intemperies ou qui ne revoivent 
pas de salaire en contrepartie du travail fourni, par suite de 
l'insolvabilite de leur employeur; 
b. Prevenir le chömage et combattre le chomage existant . 

M. Junod, rapporteur: Avant de m'exprimer au sujet de 
l'artlcle 11 , je precise a l'intention de mes collegues de lan
gue franvaise que les textes mal traduits mais qui ne don
nent pas lieu a des divergences quant au fond ont ete ren
voyes directement a la Commission de redaction. 
Pour ce qui est de l'artlcle 1 \ j'ai deja expose dans mon 
rapport d'entree en matiere ies raisons materielles et for
melles qui militant en faveur de l'adoption de la disposition. 
Celle-ci doit figurer en tete de la loi puisqu'elle en definit 
les objectifs. Je vous prie d'y souscrlre. 

Relmann, Berichterstatter: Die Kommission vertritt die Auf
fassung, dass dem Gesetz ein Grundsatzartikel vorange
stellt werden soll, in dem der Zweck des Gesetzes 
umschrieben wird. Eine Umschreibung des Begriffes 
«Versicherter» wurde in der Kommission mit 13 zu 7 Stim
men abgelehnt. Die Kommission empfiehlt Ihnen, den 
Grundsatzartikel in der vorliegenden Fassung anzunehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Abs. 2 
Bst. a 
.... mit Beitragsmarken entrichten; 

Bst. d 
Arbeitgeber für Lohnzahlungen an dle unter a-c genannten 
Personen. 
Für den Rest von Abs. 2: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Art. 1 
Proposition de /a commission 

Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 
Lst. a 
... au moyen de timbres; 

Let. d 
Les employeurs pour les salaires verses aux personnes 
mentlonnees sous lettres a a c. 
Pour le reste de l'a/. 2: Adherer au projet du Conseil federal 

M. Junod, rapporteur: Le 1er allnea de cat artlcie n'appelle 
pas d'observations de la part de Ja commission. 
.A l'alinea 2. en revanche, il y a une modification. mais eile 
est de portee mineure. Seront dispenses du paiement des 
cotisations non seuiement toutes les personnes anumerees 
au 2e alinea mais agalement leurs empioyeurs. Dans le pro
jet du Conseil federal, ces derniers ne sont mentionnes 
qu'a la lettre a alors qua la dispense s'applique aux 
empioyeurs de toutes las personnes citaes aux lettres a, b 
et c. Je vous invite a approuver cette modification - il s'agit 
en fait d'une rectification - apportee au texte du Conseil 
federal par la commission, a. vrai dire a Ja suggestion de 
l'OFAS. 

Reimann, Berichterstatter: Der Artikel über die Beitrags
pflicht entspricht - mit der Ausnahme von zwei Neuerungen 
- jenem der Übergangsordnung. Erstens sind mitarbei
tende Familienmitglieder, die in der Familienzulagenord
nung für die Landwirtschaft als Selbständigerwerbende gel
ten, von der Beitragspflicht ausgenommen. zweitens wurde 
die Versicherungspflicht ausgedehnt auf Arbeitnehmer 
nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, die der AHV nach Arti
kel 6 AHV-ßesetz unterstellt sind. Es betrifft dies vor allem 
dle ständig in der SchweiZ tätigen Vertreter ausländischer 
Firmen sowie das Personal internationaler Organisationen 
und ausländischer diplomatischer Vertretungen. Die AHV
Rentner waren bereits unter der Übergangsordnung durch 
Verordnung von der Beitragspflicht ausgenommen worden 
und bleiben dies auch gemäss der Vortage. Die Beitrags
pflicht erstreckt sich grundsätzlich auf Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. In Buchstabe b und c sind nur Arbeitnehmer 
aufgeführt. Die Kommission beantragt Ihnen deshalb, in 
Buchstabe a «und ihre Arbeitgeber» zu streichen und die 
Arbeitgeber in einem neuen Buchstaben d aufzunehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
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Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3 
... Jahren im Durchschnitt 2.5 oder ... 

Art. 3 
Proposition de la commission 

Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al 3 
... atteint ou depasse en moyenne 2.5 pour cent... 

Angenommen - Adopte 

Art. 4-5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.4a5 
Proposition de ta. commission 
Adherer au projet du Conseii federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Günter 
Abs. 2 Bst. bbis (neu) 
An Institutionen, welche nicht oder nur schwer vermitt
lungsfähige Behinderte beschäftigen zur Aufrechterhaltung 
des Betriebes bei ungenügendem Auftragsbestand; 

Art. 6 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Günter 
Al. 2 /et. bb•s (nouvea.u) 
Aux institutlons occupant des handicapes qui ne sont pas 
aptes a etre placas ou alors seulement avec peine, da 
maniere qu'elles puissent subsister mäme lorsque les com
mandes sont insuffisantes; 

Günter: Ich glaube, dass die Stellung der Behinderten in 
diesem Gesetz noch ungenügend geschützt ist, und ?:War 
die Stellung der geistig und der körperlich Behinderten. Wir 
haben in der Rezession 1974 erleben müssen, wie 
geschützte Werkstätten vielerorts plötzlich keine Arbeit 
mehr hatten. Diese geschützten Werkstätten leben ja vor 
allem von Goodwill-Aufträgen des örtlichen Gewerbes. der 
Industrie und zum Teil der öffentlichen Hand. In wirtschaft
lich härteren Zeiten wird härter kalkuliert, und dann werden 
solche Aufträge abgestellt. Es ist vorgekommen, dass die 
geschützten Werkstätten teilweise schliessen mussten und 
die Behinderten einfach nach Hausa geschickt wurden. Es 
ist aber auch vorgekommen, dass die geschützten Werk
stätten aus lauter Not Aufträge angenommen haben oder 
übernehmen mussten, die für die Behinderten nicht geeig
net, oder zu Bedingungen, die für sie äusserst ungünstig 
waren. Ich bin der Meinung. dass es eine Aufgabe der 
Arbeitslosenversicherung wäre, hier einzugreifen, und zwar 
mit Beiträgen an diejenigen Institutionen, die die Behinder
ten beschäftigen, und nicht mit Beiträgen an die Behinder
ten direkt. Das nützt nichts und ist nicht gefragt. Wir haben 
das mit den Behindertenorganisationen und auch mit den 
Eltern und Betreuern von Behinderten abgeklärt. Wir müs
sen versuchen, diesen Institutionen zu gestatten, auch in 
wirtschaftlich härteren Zeiten ihren Betrieb einigermassen 
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geordnet weiterzuführen und die Behinderten sinnvoll zu 
beschäftigen. Ich glaube, dass diese Zielsetzung durchaus 
der Zielsetzung dieser Arbeitslosenversicherung entspricht 
bzw. mit ihr zu vereinbaren ist. 
Es ist eine etwas spezielle Idee, wenn man versucht, die 
Beiträge an die Institutionen und nicht an die Behinderten 
selbst auszuzahlen. Ich glaube daher, dass man in Artikel 6 
Absatz 2 ausdrücklich erwähnen sollte, dass dies möglich 
ist; denn wenn wir das nicht tun, besteht die Gefahr, dass 
dann plötzlich Juristen kommen und erklären, dieses 
«andere Massnahmen» in Absatz c könne unmöglich so 
weitgehend ausgelegt werden. 
Das Problem hat noch eine zweite Seite: Die Behinderten, 
die in geschützten Werkstätten arbeiten, erhalten ja fast alle 
eine IV-Rente. Nach der bisherigen Regelung waren Bezü
ger einer IV-Rente automatisch vom Bezug der Arbeitslo
senversicherung ausgeschlossen. Das hat dann zu der gro
tesken Situation geführt, dass die Behinderten in den 
geschützten Werkstätten von ihren kleinen Zusatzlöhnen 
zwar Beiträge an die Arbeitslosenversicherung bezahlen 
mussten, gleichzeitig aber im Gesetz nachlesen konnten, 
dass si~ von den Bezügen ausgeschlossen sind. Die 
Schwächsten unserer Gesellschaft werden also zu Zahlun
gen an die Gesuhden verpflichtet, und gleichzeitig schreibt 
man vor, dass sie nichts erhalten. 
Ich habe nun versucht, hier mit den Anträgen zu Artikel 6 
und 17 eine Änderung herbeizuführen. Ich glaube, dass 
diese Änderung auch im Falle einer grösseren Arbeitslosig
keit die Arbeitslosenkasse nie finanziell in Schwierigkeiten 
bringen wird. Sie kann aber äusserst segensreich für die 
Schwächsten unserer Gesellschaft wirken. Dieses Problem 
wird so'l<(ieso über kurz oder lang der Öffentlichkeit anheim
fallen; ·denn der Betrieb dieser geschützten Werkstätten ist 
letztlich doch eine Aufgabe der Öffentlichkeit, und es kann 
nicht sinnvoll sein, dass wegen Arbeitsmangels in einer 
Rezession die Behinderten nach Hause geschickt werden 
und der Werkstättenleiter stempeln geht. Das wäre nämlich 
auch sinnlos im Hinblick auf die übrigen Investitionen, die 
dort getroffen wurden. 
Es wäre sicher vernünftig, wenn im Jahre der Behinderten 
~ine grosszügige, klare und sozial fortschrittliche Lösung 
gefunden würde. Es ist doch nicht vernünftig und sinnvoll, 
wenn bei der Wahl von Leitern für diese geschützten Werk
stätten nicht vor allem Leute gewählt werden, die verstehen 
mit Behinderten umzugehen, sie anzulernen und ihnen 
Freude am Leben zu bereiten, sondern wenn vor allem 
immer darauf geschaut werden muss, dass der Leiter der 
Werkstätte möglichst vielerorts Beziehungen hat, damit er 
Arbeit heranschleppen kann. damit diese Werkstätte immer 
etwas zu tun hat. So ist nämlich der Zustand heute. Nach 
den Lehren von 1974 werden vielerorts als Werkstättenleiter 
vor allem Leute gesucht, die Beziehungen zu Arbeitgebern 
haben, und nicht primär solche, die Beziehungen zu Behin
derten haben. Ich wäre der Meinung, dass auch hier etwas 
getan werden sollte. Ich möchte Sie bitten, den Artikel 6 in 
dieser oder einer modifizierten Form nach meinem Vor
schlag anzunehmen und dann sinnvollerweise auch den 
Vorschlag zu Artikel 1?:anzünehmen, da die beiden zusam
menhängen. 

M. Junod, rapporteur: Ce probleme n'a pas ete discute en 
seance de commission. C'est pourquoi je m'exprimerai ici 
en mon nom personnel. 
Tout d'abord, je voudrais dire ä M. Günter que j'ai beau
coup de comprehension ä l'egard de sa proposition; l'idee 
de venir en aide aux institutions de handicapes est sympa
thique. Si nous n'avons pas discute de sa proposltion, en 
revanche un debat tres large s'est tenu a. propos des handi
capes; nous y reviendrons d'ailleurs lorsque nous parlerons 
de l'article 14 du projet. Toutefois, il taut preciser que cette 
proposition ne s 'inscrit guere dans la systematique de cet 
article 6, qui vise a. aider les chömeurs comme tels et non 
des institutions, dont la liste risquerait alors de s'allonger si 
l'on acceptait cette nouvelle lettre bbis, comme nous y invite 
notre collegue. Ensuite et surtout, le soutien a. de telles ins-
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titutions ressortit a. l'assurance-invalidite. En effet, ce tai
sant, l'on introduirait ici un cumul d'interventions, aiors que 
tous les efforts de la commission et ctu Conseil federal ont 
tendu precisement a veiller a. la coordination des differentes 
assurances sociales. II serait veritablement paradoxal de 
vouloir faire !'Inverse ici. 
En consequence, je vous invite a rejeter la proposition de 
M. Günter. Si cette proposition devait etre refusee, la deci
sion vaudrait aussi, me semble+il, pour la proposition falte 
a l'article 17, 4e alinea, qui lui est liee. 

Reimann, Berichterstatter: Die Kommission hatte keine 
Gelegenheit, zu diesem Antrag Stellung zu nehmen, weil er 
erst in den letzten Minuten abgegeben wurde. Ich habe 
grosses Verständnis für diesen Antrag von Kollege Günter 
und auch grosses Verständnis für die Anliegen der Behin
derten. Im übrigen waren die _ Probleme der Behinderten 
auch Gegenstand von Diskussionen während der Kommis
sionsberatungen. Dies kommt auch zum Ausdruck in Artikel 
14 dieser Vorlage, wo den Behinderten -besondere Auf
merksamkeit geschenkt wird. Immerhin handelt es sich mei
nes Erachtens beim Antrag von Herm Günter eher um eine 
Aufgabe der Invalidenversicherung. Es geht ja hier nicht um 
die direkte Unterstützung von Behinderten, sondern es 
geht um die Unterstützung der Behindertenwerkstätten. 
welche jedoch Leistungen aus der Invalidenversicherung 
geniessen. Man müsste sagen, dass hier eine Zweispurig
keit entstehen könnte, welche lediglich Schwierigkeiten 
bereiten würde. Es ist Aufgabe der Invalidenversicherung, 
und es sollten sich hier nicht zwei Institutionen des Bundes 
mit der gleichen Aufgabe befassen. Aus diesem Grunde 
neige ich - trotz dem Verständnis, das ich dem Antrag von 
Herm Günter entgegenbringe - eher zur Auffassung, dass 
man diesen ablehnen sollte. 

Bundesrat Honegger: Ich glaube, es kann nicht Aufgabe 
der Arbeitslosenversicherung sein, die in anderen Versiche
rungssystemen noch vorhandenen Lücken zu schliessen; 
vielmehr muss es Aufgabe dieser anderen Versicherungs
zweige sein, nötigenfalls die erforderlichen Anpassungen 
vorzunehmen. Es wäre möglich, dass sich die IV des Pro
blems der geschützten Werkstätten annimmt. wo das noch 
nicht in genügendem Masse der Fall ist. 
Wollte man dem Antrag Günter zustimmen. würde sich eine 
Verwischung zwischen Arbeitslosenversicherung und IV 
ergeben. Ich glaube auch deswegen, dass die Subventio
nierung von Institutionen wie der geschützten Werkstätten 
Sache der IV ist und deshalb auch über die IV geregelt wer
den sollte. Ich muss Sie deshalb bitten, den Antrag· Günter 
abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Günter 

Art. 7 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs. 1 Bst. d 

54 Stimmen 
34 Stimmen 

... die obligatorische Schulzeit zurückgelegt, jedoch das 
Rentenalter ... 
Für den Rest von Abs. 1: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Abs. 2 

Der Bundesrat regelt die Anspruchsvoraussetzungen für 
Personen, die vor der Arbeitslosigkeit als Heimarbeitneh
mer tätig waren. Er darf dabei von der allgemeinen Rege
lung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, als die Beson
derheiten der Heimarbeit dies gebieten. 

Minderheit 
(Dafflon) 
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Abs. 1 
Bst. d 
..• die obligatorische Schulzeit zurückgelegt, jedoch noch 
nicht 63 Jahre alt ist als Frau oder 66 Jahre alt ist als Mann; 

Bst. cfO!s 
Die Arbeitslosenentschädigung und die AHV/IV-Rente dür
fen zusammen die Höhe des letzten Lohnes nicht überstei
gen. ' 

Für den Rest von Abs. 1: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Art. 7 
Proposition de Ja commission 

Ma/orits 
Al. 1 /et. d 
A acheve sa scolarite obligatoire, mais n'a pas ... 
Pour le reste de l'al. 1: Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 
Le Conseil tederal regle Ies conditions dont depend Ie droit 
a l'indemnlte des personnes qui ont exerce, avant le chö
mage, une activite en tant que travailleurs a domicile. II ne 
peut s'ecarter de Ia reglementatlon · generale du present 
chapitre que dans la mesure ou !es particularites du travail a 
domicile l'exigent. 

Mlnorite 
(Dafflon) 

Al 1 
Let. d 
A acheve sa scolarite obllgatoire, mais n'a pas depasse 
l'äge de 63 ailS revolus pour une femme et 66 ans revolus 
pour un homme; 

Let. (ilJi.s 

L'lndemnite de chömage ajoutee a Ia rente AVS/AI n'exce
dera pas le montant du demier salaire; 
Pour ls reste de l'al. 1: Adherer.au projet du Conseil federal 

Abs. 1-AI. 1 

M. Dafflon, porte-parole de la minorite: La propositlon qui 
vous est faite a l'article 7 a pour but de permettre aux chö
meurs qui atteignent l'äge donnant droit a Ia rente AVS - 62 
ans pour Ies femmes et 65 ans pour les hommes - de rece
voir l'allocation de chömage dans I'annee qul suit Ia date 
fatidlque a Iaquelle naft le droit a cetta renta. Cependant. il 
taut bien s'entendre. II s'agit de permettre aux chömeurs 
non pas de percevoir cette allocatlon pendant une annee, 
mais de seulement toucher las prestatlons auxquelles ils 
ont droit pendant cette annee, cela afin d'eviter que la tra
vailleuse ou Ie trav.ailleur ne passe subitement de l'etat de 
salarie, qul Iui assure des conditlons flnancieres normales. ä 
celui de rentler AVS, qui ne Ie met pas en conditlon de jouir 
d'un revenu suffisant pour vivre. Je rappelle que Ia rante 
maximale est de 1100 francs pour une personne et de 1600 
francs pour un couple. La changement de situation est tres 
sensible; il peut mäme etre insupportable pour l'interesse. II 
a un train de vie identique; ses frais fixes sont Ies memes. 
Le fait d'etre chömeur est dejä pour lul un choc psychologi
que perturbant. N'ajoutons pas Ies difflcultes financieres a 
celles qu'il eprouve deja; elles arriveront toujours assez 
rapidement. · 
La modlflcation proposee n'a nullement pour but de pallier 
une insufflsance de Ia rente AVS. Elle vise simpfement a 
mettre le travaifleur qui est mis au chömage parce qu'il 
atteint l'äge de 65, respectlvement 62 ans - ca qui est fre
quent actuellement - apres avoir cotise pendant des 
annees, voire plusieurs dizaines d'annees, au benefice de 
l'assurance-chömage pendant au moins un an. D'un autra 
cöte, il serait injuste que I'on cumule I'lndemnite de l'assu-

rance-chömage avec Ia rente AVS. C'est pourquoi Ia Iettre 
d bis dlspose que l'indemnite de chömage ajoutee ä Ia rente 
AVS-AI n'excedera pas Ie montant du demier salaire . ..Cette 
proposition me parait extremement logique et je vous 
demande de I'accepter. 

M. Junod. rapporteur: Votre commission a en effet Iongue
ment debattu de Ia disposition de Ia lettra d de t'alinea 1er. 
notamment en ce qui conceme Ies jeunes. O'une maniere 
generale, Ia reglementation du regime transitoire, qui est 
semblable a ceffe du projet, a donne satisfaction. Ces dis
positlons ne doivent an aucune maniere enfever Ia respon
sabilite de Ia familfe, pas plus qu'elles ne dispensent las 
jeunes gens d'acquerir une formatfon professionnelle. II faut 
ajouter que Ies prestations de l'assurance-chömage ne sau
ralent servlr de maniere generale a financer Ia formatlon des 
jeunes. Pour cela. il faudralt que toutes Ies condltlons 
soient remplies conformement a Ia Ioi. En effet. il taut consi
derer que Ie droit du jeune homme ou de la jeune fille a une 
indemnite est subordonne aux memes exigences que celui 
des autres travailleurs sans emploi. 
La commission a flnalement admis a f'unanimite cette dls
position concemant Ies jeunes, mals en precisant que Ie 
Jeune doit avoir acheve sa scolarite obligatoire et non pas 
seulement etre äge de 15 ans revofus, comme Ie prevoyait 
Ie projet du Conseil federal. Compte tenu des dlfferences 
qui. existent encore entre Ies cantons au sujet, de Ia duree 
de Ia scolarite obligatoire, if taudra admettre une application· 
federaliste de cette dispositlon. Je vous prie d'approuver fa 
modlfication de Ia Iettre d, modlflcation a Iaqueffe adhere Ie 
Conseil federal. 
J'en viens malntenant a Ia proposition de M. Oafflon, qui, Iul, 
s'occupe des plus äges. Cette proposition a pour effet de 
rompre. avec las dispositions sur fes llmites d'äge flxees par 
la Iegisfation sur I'AVS. Son auteur voudrait en effet que, 
pendant une annee au moins, il puisse y avoir cumul de la 
rente AVS et d'une indE!mnite de chömage, le cas echeant. 
Pour eviter dans une certaine mesure un cumul excessif de 
ces deux prestatlons, ·u est prevu a I'allnea dbis un plafond 
correspondant au salaire anterieur. 
La commission. dans sa majorite - a vrai dlre, M. Dafflon est 
seul de son avis - ne peut se ranger ä cette maniere de 
voir. II s'agit en reallte de permettre le versement de deux 
prestations sociales dont le cumuf n'est pas admissibfe. 
Tant Ie Conseil federal que Ia commission ont ete attentifs ä 
I'harmonisation entre les differentes branches des assu
rances sociales. La proposition de M. Dafflon ouvrirait une 
breche dans Ie systeme. Au surplus, if est tout aussi arbi
tralre, Monsieur Dafflon, de prevoir un cumuf possible pen
dant une annee pfutöt que pendant six mois ou pendant 
deux, trois ou quatre ans. J'invite donc Ie conseil a rejeter Ia 
proposition de minorite faite par M. Dafflon. 

Relmann, Berichterstatter: Die Kommission beantragt 
Ihnen, in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d anstelle des Min
destalters von 15 Jahren die Beendigung der obligatori
schen Schulzeit in das Gesetz aufzunehmeQ_. Damit wird 
unserem Föderalismus im Schulwesen, welcher unter
schiedliche Altersgrenzen für den Abschluss der obligatori
schen Schulzeit und damit den Beginn des Erwerbslebens 
kennt. Rechnung getragen. 
Zu Litera d haben wir einen Minderheitsantrag Dafflon: Kol
lege Dafflon wünscht, dass der Anspruch auf Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung nach der Pensionierung noch 
ein Jahr weiterbesteht. In der Kommission wurde dieser 
~trag mit 19 zu 1 Stimme abgelehnt. Es trifft zu, dass noch 
immer viele AHV-Rentner nicht über eine zweite Säule ver
fügen. Nach Auffassung der Kommission wäre es aber 
falsch, diese Versicherungslücke mit dem Arbeitslosenver
sicherungsgesetz zu schliessan. Dazu sind ·die Ergänzungs
leistungen bestimmt, auf die ein AHV-Rentner bei entspre
chenden Voraussetzungen einen Anspruch hat. 
Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen also Ableh
nung des Antrages Dafflon. 
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Abstimmung - vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit. 

Abs. 2-AI. 2 

·84 Stimmen 
5 Stimmen 

M. Junod, rapporteur: Je me permets de revenir a. l'article 7, 
2e alinea, pour dire que la commission vous propose, ä. 
l'unanimite, de combler une lacune du projet, qui ne s'occu
pait pas expressement des problemes lies au travail ä. domi
cile. Cette disposition de principe a son pendant ä. l'arti
cle 17, qui fixe, lui, les regles relatives au montant de 
l'indemnite. Je vous prie de voter cette disposition de l'arti
cle 7, 2e alinea, et ensuite son pendant, ä. savoir l'article 17 
lorsque nous y arriverons. 

Retmann, Berichterstatter: Schon bei der Behandlung des 
Heimarbeitsgesetzes wurde bemängelt, dass in jenem 
Gesetz das Problem der Arbeitslosigkeit für Heimarbeiter 
nicht aufgenommen worden war. Darum wurde nun in der 
Kommission bei Behandlung des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes beantragt, hier einen entsprechenden Arti
kel aufzunehmen. 
Die Kommission beantragt Ihnen nun, in Artikel 7 einen 
Absatz 2 über die Heimarbeit aufzunehmen. Wir vertreten 
jedoch die Auffassung, dass die Anspruchsvoraussetzun
gen vom Bundesrat auf dem Verordnungsweg geregelt wer
den sollten. 

Angenommen - Adopte 

Art 8 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 2 und 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3 
Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor 
diesem Tag. 

Art 8 
Proposition de Ja commission 

Al. 1, 2, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 
Le delai-cadre applicable a la cotisation commence a courir 
deux ans plus töt. 

M. Junod, rapporteur: II est propose de modifier le 3e allnea 
de l'article 8. Salon l'alinea 1er, il y a, en fait, deux 
delais-cadres de deux ans. l'un pour la periode d'indemni
satlon, f'autre pour la periode de cotisation. L'alinea 3 signi
fle simplement que ces deux delais-cadres commencent ä 
courir le meme jour, soit deux ans plus töt pour les cotisa
tions et deux ans plus tard pour les indemnites. 

Retmann, Berichterstatter: Das Institut der Rahmenfristen 
stellt eine Neuerung dar, die in den Vernehmlassungen fast 
durchwegs sehr positiv aufgenommen worden ist. Sie 
erlaubt es, das Problem der Arbeitnehmertätigkeit und der 
Arbeitslosigkeit aufgrund eines längeren Zeitabschnittes zu 
beurteilen und damit vorübergehende Zufälligkeiten oder 
Ungerechtigkeiten auszuschalten. 
Der Lauf der beiden Rahmenfristen beginnt am ersten Tag, 
für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 
Der Versicherte hat somit für den Nachweis der vorgängi
gen beitragspflichtigen Beschäftigung ab diesem Datum 
zwei Jahre zurückgerechnet zur Verfügung. Auf der andern 
Seite wird sein Höchstanspruch auf Taggelder ebenfalls 
innerhalb von zwei Jahren - vorwärtsgerechnet ab dem glei
chen Tag - bemessen. 
Zu Absatz 3 beantragt Ihnen die Kommission eine redaktio
nelle Änderung, welche dem besseren Verständnis dienen 

soll. Nach bisherigem Recht wurden die Entschädigungen 
bei Ganzarbeitslosigkeit, bei Kurzarbeit und schlechtem 
Wetter gemeinsam und nach den gleichen Grundsätzen 
geor.dnet; nach dem Entwurf dagegen folgen die Regelun
gen verschiedenartigen Prinzipien und werden damit unab
hängig voneinander geordnet. Es bedarf deshalb einer 
Bestimmung, die den Sachverhalt der Ganzarbeitslosigkeit 
definiert und dadurch von den beiden anderen Bereichen 
abgrenzt. Das ist der Zweck dieses Artikels. 

Angenommen - Adopte 

Art 9 
Antrag der Kommission 

Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4 
Der Arbeitslosigkeit gleichgestellt wird die vorläufige Ein
stellung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses, 
wenn gegen dessen Auflösung durch den Arbeitgeber eine 
Beschwerde mit aufschiebender Wirkung hängig ist. 

Art 9 
Proposition de Ja commission 

Art. 1a3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 4 
La suspension provisoire d'un rapport de service fonde sur 
le droit public est assimilee a du chomage, lorsqu'un 
recours avec effet suspenslf contre la resiliation donnee par 
l'employeur est pendant. 

Angenommen -. Adopt~ 

Art 10 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3 
... Entschädigung.sansprüche zustehen. (Rest des Absat
zes streichen) 

Abs. 3bis 
Nach der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ist der 
Arbeitsausfall für so viele Tage nicht anrechenbar, als der 
Versicherte eine Ferienentschädigung bezogen hat oder 
eine solche in seinem Lohn eingeschlossen war. Diese 
Regel gilt nicht, wenn dem Versicherten bei der Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses eine Entschädigung für ein
zelne nicht bezogene Ferientage ausgerichtet wurde. 

Abs. 4 
Der Bundesrat regelt, wie der Arbeitsausfall bei der vorläufi
gen Einstellung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhält
nisses (Art. 9 Abs. 4) angerechnet wird. 

Antrag Renschter 
Abs. 3 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Art 10 
Proposition de Ja commission 

Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 
... des rapports de travail. (Blffer le raste de l'alinea) 
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Al. 3b1S 
Lorsque !es rapports de travail cessent, la perte de travail 
n'est pas prise en consideration durant le nombre de jours 
pour lesquels l'assura a rec;:u une indemnite de vacances ou 
sl une teile indemnite etait comprise dans son salaire. Catte 
regle ne s'applique pas lorsqu'un,a indemnite pour des 
jours de vacances isoles et non utilises est versee a 
l'assure a la fln des rapports de travail. 

Al. 4 
Le Conseil federal regle la prise en consideration de la 
perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rap
port de service fonde sur le droit public (art. 9, 48 al.). 

Proposition Renschler 
Al. 3 
Selon projet du Conseil federal 

Renschler: Zwei Gründe veranlassen mich, zu beantragen, 
bei Absatz 3 von Artikel 10 den vom Bundesrat vorgeschla
genen Text ohne Kürzung beizubehalten 1,Jnd somit auf 
Absatz 3bis, wie er von der Kommis·sion beschlossen 
wurde, zu verzichten. 
Der erste Grund, weshalb ich für Beibehaltung der Formu
lierung des Bundesrates bin, ist folgender: Die Formulie
rung des Bundesrates entspricht der gegenwärtig bewähr
ten Praxis, abgestützt auf den Bundesbeschluss vom 
20. Juni 1975, in welchem das geltende Arbeitslosenver
sicherungsgesetz ergänzt worden ist. 
Der zweite Grund: Mir scheint die Änderung dar Kommis
sion, d. h. Streichung der beiden letzten Sätze von Absatz 2 
und dafür Ergänzung durch Absatz 3bis, schwer verständ
lich, ja sogar widersprüchlich und mit der Absicht verbun
den, die heutige Praxis wieder durch die alte Regelung zu 
ersetzen. 
Um was geht es hier eigentlich koni<rat? Die Frage ist zu 
entscheiden, ob bei Auflösung eines Arbeitsverhältnisses 
nicht bezogene, aber durch Geld abgegoltene Ferien als 
nicht anrechenbarer Arbeitsausfall gelten sollen. Der Bun
desrat ist gemäss seinem Text grundsätzlich der Meinung, 
diese abgegoltenen Ferien in Form von Geldleistungen 
seien nicht zu berücksichtigen als anrechenbarer Arbeits
ausfall. Dadurch ist der arbeitslose Versicherte frei, das ihm 
für die nicht bezogenen Ferien ausbezahlte Geld dann für 
Ferien auszugeben, wann es ihm passt. Er kann also auf die 
Ferienzeit seiner schulpflichtigen Kinder Rücksicht nehmen 
oder braucht bereits vorgenommene Ferienreservationen 
nicht zu annullieren. Wären die vergüteten Ferienansprüche 
nicht anrechenbarer Arbeitsausfall, so müsste der arbeits
lose Versicherte dle Ferien zu Beginn seiner Arbeitslosig
keit einplanen, weil seine Berechtigung zum Bezug von 
Arbeitslosenunterstützung entsprechend hinausgeschoben 
wird. 
Abweichungen von der Regelung, wonach finanziell abge
goltene Ferienansprüche beim nicht anrechenbaren 
Arbeitsausfall unberücksichtigt bleiben. sieht der Bundesrat 
in seiner Fassung für jene Fälle vor. in denen eine Ferien
vergütung in dem vor dem Arbeitsausfall bezogenen Lohn 
eingeschlossen war. Dagegen ist kaum etwas einzuwen
den·. Dieses Verfahren ist bei Saisonstellen und bei tempo
rärer Beschäftigung anzutreffen, eben dass Ferienansprü
che im Lohn enthalten sind und auf diese Weise die Ferien 
abgegolten werden. Insbesondere bei Saisonstellen ist die 
Abweichung von der vom Bundesrat stipulierten Regelung 
durchaus zumutbar, weil häufig nach Beendigung einer Sai
sonarbeit von den betreffenden sowieso Ferien eingeplant 
werden. 
Die Kommission nimmt in ihrem ersten Satz des neuen 
Absatzes 3bis gerade die gegenteilige Haltung des Bundes
rates ein. Die Kommission legt fest, dass bezogene Ferien
entschädigungen grundsätzlich als nicht anrechenbarer 
Arbeitsausfall gelten sollen. Aber in ihrem zweiten Satz 
hebt sie ganz klar diesen Grundsatz für einzelne nicht bezo
gene, aber bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
finanziell abgegoltene Ferientage wieder auf. Abgesehen 

davon, dass der Vorschlag der Kommission nach meiner 
Meinung einer Schikane gegenüber dem Arbeitslosen 
gleichkommt, lässt die Formulierung der Kommission bei 
Absatz 3bis offensichtlich die Frage offen. wann nun tat
sächlich die restriktive Regelung und wann die gelockerte 
Regelung gelten soll. Nach meiner Meinung ist der Text von 
Absatz 3bis völlig widersprüchlich und schon aus diesem 
Grunde nicht annehmbar. Ich beantrage Ihnen deshalb, an 
der Fassung des Bundesrates bei Absatz 3 von Artikel 1 0 
festzuhalten. · 

M. Junod, rapporteur: A l'article 10, 38 atinea, nous avons 
essaye d'ameiiorer la version qui vous est soumise par le 
Conseil federal. En effet, la version prevue sous la forme 
d'un alinea 3 tronque et d'un nouvel alinea 3bis se fonde sur 
une etude plus approfondie de l'administration elle-meme. 
N'en depialse a M. Renschler, il n'y a pas de difference. 
quant au fond, entre la version du Conseil federal et celle de 
la commission. Taut au plus pourrait-on y discerner une 
nuance. A notre avis, la version de la commission est plus 
claire. L'alinea 3 regle !es cas normaux et le nouvel alinea 
3bis les exceptlons. Au demeurant, le Conseil federat s'est 
ratlle au texte de la commission. M. Renschler est donc plus 
royatiste que le roi. 
Je vous prie de vous ratlier egalement au texte de la com
mission et de rejeter la proposition de M. Renschier. 

Reimann, Berichterstatter: Bezüglich der Anrechenbarkeit 
des Arbeitsausfalles bei Ferienansprüchen ist schon von 
vielen Kantonen in der Vernehmlassung, auch vom Verband 
schweizerischer Arbeitsämter und öffentlicher Kassen, dar
auf hingewiesen worden, dass zumindest für gewisse 
Extremfälle, wie zum Beispiel Semesterferien von Lehrern. 
Ausnahmen von der allzu grosszügigen Nichtberücksichti
gung verbleibender Ferienansprüche ermöglicht werden 
müssten, um Doppelbezüge und Missbräuche zu verhüten. 
Aus diesem Grunde schlägt Ihnen die Kommission vor, Ali
nea 3 in zwei Abschnitte zu unterteilen, in Alinea 3 und 3bis. 
Die Kommission beantragt Ihnen mehrheitlich, diesem 
geänderten Text zuzustimmen. Der Antrag steht im Gegen
satz zum Antrag Renschler. Nach Antrag der Kommissions
mehrheit ist der Antrag Renschler deshalb abzulehnen. Per
sönlich stimme ich allerdings dem Antrag Aenschler zu. 

Bundesrat Honegger: Auch ein Bundesrat darf gescheiter 
werden. Die beiden Fassungen, die ursprüngliche des Bun
desrates und die der Kommission, laufen im Grundsatz auf 
das Gleiche hinaus. Ich habe mich in der Kommission 
durchaus überzeugen lassen, dass die Fassung der Kom
mission klarer zum Ausdruck bringt, was beide. Herr Ren
schier und ich. wollen. Die Kommissionsfassung ist auch 
logischer im Aufbau, indem man zunächst vom Grundsatz 
ausgeht und nachher von der Ausnahme spricht. Im übrigen 
ist die Kommissionsfassung auch umfassender, die ganze 
Regelung wird im Gesetze festgehalten, und es gibt keine 
Verweise auf die Verordnung. Ich glaube deshalb. dass es 
richtig ist, wenn Sie hier der Kommissionsfassung zustim
men und die ursprüngliche Fassung des Bundesrates auf
geben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Renschler 

Art. 11 
Antrag der Kommission 

75 Stimmen 
38 Stimmen 

.. wohnend, solange sie sich aufgrund einer Aufenthaltsbe
willigung zur Erwerbstätigkeit oder einer Saisonbewilligung 
tatsächlich •in der Schweiz aufhalten. 

Art. 11 
Proposition de /a commission 
... longtemps qu'ils y habitent soit au benefice... lucrative 
soit au beneflce d'un permis de saisonnier. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 12 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 Bst. b 
... Zivilschutzdienst, ferner obligatorische Hauswirtschafts
kurse, die ganztägig und ununterbrochen während minde
stens drei Wochen geführt werden; 
Für den Rest von Abs. 2: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Antrag Leuenberger 
Abs. 2 Bst. e (neu) 
Der Aufenthalt in einer Haft-, Arbeitserziehungs- oder einer 
ähnlichen Anstalt. 

Art. 12 
Proposition de la commission 

Al. 1, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 let. b 
... de protectlon civile en Suisse ou un cours obligatoire 
d'economie familiale qui a lleu pendant toute la joumee et 
durant trois semaines au moins de fac;:on ininterrompue. 
Pour le reste de /'al. 2: Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Leuenberger 
Al. 2 /et. e (nouveau) 
Sejourne dans une maison d'arrets, un centre de reeduca
tion ou tout autre etablissement similaire. 

Le prestdent: M. Leuenberger vient de me faire savoir qu'il 
retire sa proposition. L'article 12 est adopte seien la version 
de la commission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 13 al. 1 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal · 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Lang, Dafflon, Darbellay, Eggli, Loetscher, Morel, Reimann, 
Zehnder) · 

. . . Personen, die wegen Erziehungs- oder Betreuungs
pflichten keine Erwerbstätigkeit ausüben, oder die wegen 
Trennung oder Scheidung der Ehe, ... 

Art. 13 al. 2 
Proposition de Ja commission 

Majorite _ 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Lang, Dafflon, Darbellay, Eggli, Loetscher, Morel, Reimann, 
Zehnder) 

79-N 

... cotisation les personnes qui n'exercent aucune activite 
lucrative en raison de leurs devoirs d'education ou d'assis
tance ou qui, par suite de divorce ... 

Frau Lang, Sprecherin der Minderheit: Die Minderheit 
schlägt Ihnen vor, die Wiedereingliederung von Frauen zu 
fördern, die nach •der Erfüllung ihrer Erziehungs- und 
Betreuungspflichten wieder ins Erwerbsleben zurückkehren 
müssen und auch wollen. 
Über die Wiedereingliederung der Frauen wird mehr 
gesprochen, als für sie getan wird! Je nach Beschäftigungs
lage der Wirtschaft sei sie etwas Gutes oder Schlechtes. 
Diese Optik ist falsch, denn jede dritte Ehefrau übt eine 
Teil- oder Vollzeitbeschäftigung aus, und 80 Prozent dieser 
Frauen sind aus wirtschaftlichen Gründen zur Erwerbstätig
keit gezwungen. Sobald die Vollbeschäftigung nachlässt, 
die Auftragsbestände zurückgehen und sich ein Tief am 
Wirtschaftshimmel abzeichnet, werden zuerst die verheira
teten Frauen entlassen, oder sie werden auch nicht mehr 
eingestellt, unbesehen ob sie nun Versorgungs- oder • 
Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Mann und Familie 
erfüllen müssen. 
Unter dem Eindruck der Vorfälle Mitte der siebziger Jahre 
haben Bundesrat und Fraktionen in der Debatte zum Ver
fassungsartikel für die Arbeitslosenversicherung jeweils 
versprochen, dass die Anliegen der Frauen, besonders 
aber die Wiedereingliederung der Frauen, bei der Gesetz
gebung berücksichtigt würden. Mit der heutigen Vorlage 
werden diese Versprechen nicht eingelöst. Ängstlich ver
meidet der Bundesrat eine klare Stellungnahme. Er ist wohl 
bereit, in ausserordentlichen Fällen - wie er in der Bot
schaft auf Seite 56 schreibt - Sonderregelungen für Perso
nen zu treffen, die wegen Trennung oder Scheidung der 
Ehe, wegen Invalidität oder Tod des Ehegatten die Erwerb
stätigkeit wieder aufnehmen müssen. Zu diesen ausseror
dentlichen Fällen will er noch Ausnahmeregelungen, ähnli
che wie die genannten Gründe, anerkennen, aber immer 
nur dann, wenn eine Notlage vorliegt. Zu solchen Fürsorge
fällen zählt er ausnahmsweise eine ledige Tochter, die ihre 
betagten Eltern betreute und durch den Tod der Eltern zur 
Aufnahme eines Verdienstes gezwungen ist. Es ist leider 
symptomatisch, dass Frauenanliegen nur dann berücksich
tigt werden sollen, wenn es Fürsorgefälle sind. Die Minder
heit ist nicht allein mit ihrer Auffassung, sondern diese Wie
dereingliederung wird auch von zahlreichen Frauenverbän
den verlangt. In ihren Vernehmlassungen haben sie auch 
entsprechende Forderungen gestellt. Selbst die Eidgenös
sische Kommission für Frauenfragen, die weder linkslastig 
noch politisch einseitig zusammengesetzt ist, erklärte im 
Oktober letzten Jahres: «Die Wiedereingliederung von 
Frauen ins Erwerbsleben ist für die schweizerische Volks
wirtschaft von einer zunehmenden Bedeutung und sollte 
deshalb auch aus den Finanzmitteln der Arbeitslosenversi
cherung unterstützt werden ... 
Mit dem Minderheitsantrag zu Artikel 13 Absatz 2 werden 
die Voraussetzungen geschaffen für die Stützung der Wie
dereingliederungsmassnahmen. Wohl ordnet Artikel 13 die 
Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit, aber er ermög
licht nicht nur Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
generell, wenn Frauen keine Arbeit vermittelt werden kann, 
sondern er wird ihnen auch gestatten, an der in Artikel 58 
geordneten Umschulung oder Weiterbildung teilzunehmen . 
Diese kann es ihnen ermöglichen, künftig eine Erwerbstä
tigkeit auszuüben und für ihre Existenz und Versorgungs
verpflichtungen selbst aufzukommen und nicht länger von 
öffentlichen Unterstützungsgeldern abhängig zu sein. Des
halb beantragt Ihnen die Minderheit, in den berücksichtig
ten Personenkreis von Artikel 13 Absatz 2 auch solche ein
zubeziehen, die wegen Erziehungs- oder Betreuungspflich
ten keine Erwerbstätigkeit ausüben. 
Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zur Fahne in fran
zösischer Sprache, die im Antrag der Minderheit einen Feh
ler enthält, indem die Worte fehlen «wegen Trennung». Es 
sollte auch hier heissen «par suite de separation de corps 
ou de divorce» und nicht nur «par suite de divorce». 



Assurance-chömage 

Ich bitte die welschen Kollegen, diese Berichtigung des 
Minderheitsantrages zu berücksichtigen. 

M. Junod. rapporteur: A l'artlcle 13 sont enumerees les 
exceptloC,s a la regle relative a la periode de cotisation 
posee a l'artlcle 12. C'est ainsi qua sont liberes des obliga
tfons relatives a la periode de cotlsatlon mais peuvent pre
tendre a l'octroi d'une indemnite ceux qui n'ont pas eu de 
rapports de travail pour l'un des motifs suivants: 
a. Formation scolaire, reclassement ou perfectionnement 
professlonnel; b. Maladle, accident ou matemite; c. Sejour 
dans un etabllssement de detention ou d~s une maison de 
ca genre. 

L'alinea 2, qui nous Interesse plus partlculierement, vise 
ceux qui sont victlmes de difficultes partlculieres pouvant 
surgir de maniere imprevisible ou accidentelle au cours de 
leur existence: mort d'un conjoint, dlvorce ou separation de 
corps, par exemple. 
La minorite de la commission, representee par Mme Lang, 
voudrait faire entrer dans cette categorie toui. ceux et sur
tout toutes celles qui se vouent a des täches familiales, 
d'educatlon ou d'assistance. II s'agit de permettre a taute 
personne qui tlent le manage ou s'occupe des enfants de 
pretendre. du jour au lendemain et sans avoir ete au bene
fice d'un contrat de travail, des indemnites de chömage. 
Pour la majorita de la commission, ces cas ne sauraient 
rentrer dans la categorie des cas dlts difficiles. En accep
tant la propositlon de la minorite, on ferait de l'exceptlon 
une regle quasi generale. 
Au surplus, il convient de preciser qua la plupart des bena
ficiaires de l'extension proposee par la minorite de la com
misslon ne seraient pas «aptes au placement» selon les dis
positlons legales. D'ailleurs, des prestatlons an faveur de ce 
groupe de personnes sont expressement prevues a l'artlcle 
58, 48 alinea. Leur formation pourra ainsi etre financee a 
l'aide de fonds provenant aussi de l'assurance-chomage. 
En consequence, je vous propose de maintenir l'alinea 3 
dans la version du Conseil federal teile qu'elle est reprise 
par la majorite de la commission et de rejeter la propositlon 
de la minorita qui vient d'etre defendue par Mme Lang. 

Reimann, Berichterstatter: Wie unter dem bisherigen Recht 
sollen auch künftig gewisse Personengruppen ohne vor
gängige Beitragszeit Anspruch auf Leistungen haben, wenn 
sie vor Eintritt der Arbeitslosigkeit an der Ausübung einer 
Arbeitnehmertätigkeit verhindert waren. Eine Kommissions
minderheit, vertreten qurch Kollegin_ Lang, schlägt Ihnen 
vor, diese Personengruppe zu erweitern mit Personen, die 
wegen Erziehungs- oder Betreuungspflichten keine 
Erwerbstätigkeit ausüben können. Die Kommissionsmehr
heit widersetzt sich dieser Erweiterung. Persönlich stimme 
ich allerdings der Kommissionsminderheit zu. Dei: in Alinea 3 
von der Kommission • vorgeschlagene Text bedeutet 
eine Einschränkung für Schweizer, die nach einem Ausland
aufenthalt von über einem Jahr in die Schweiz zurückkeh
ren, indem sie sich über eine entsprechende Beschäftigung 
als Arbeitnehmer im Ausland ausweisen müssen. Die Kom
mission schlägt Ihnen also folgende Einschränkung vor, 
dass vom Ausland zurackkehrende Schweizer sich über 
eine Beschäftigung im Ausland ausweisen müssen, wenn 
sie Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung erheben wol
len. 

Bundesrat Honegger: Ich möchte Sie bitten, der Kommis
sionsmehrheit zu folgen und den Antrag von Frau Vizepräsi
dentin Lang abzulehnen. Was würde die Annahme dieses 
Minderheitsantrags bedeuten? Nichts anderes, als dass 
praktisch jede Hausfrau, die überhaupt nie gearbeitet hat 
und im Ernst auch nicht daran denkt, sie wolle arbeiten, 
Entschädigung beziehen könnte. lct, glaube, damit würde 
Missbräuchen Tür und Tor geöffnet. Da wir das gerade nicht 
wollen, muss ich Sie bitten, den Antrag von Frau Lang -
auch wenn er gut gemeint ist - abzulehnen. · 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 13 Abs. 3 
Antrag der Kommission 

N 10 juin 1981 

73 Stimmen 
52 Stimmen 

Schweizer,· die nach einem Auslandaufenthalt von über 
einem Jahr in die Schweiz zurückkehren, sind während 
eines Jahres von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, 
sofem sie sich über eine entsprechende Beschäftigung als 
Arbeitnehmer im Ausland ausweisen können. 

Antrag Lsuenberger 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Art. 13 m. 3 
Proposition de Ja commission 
Las Suisses de retour au pays apres un sejour de plus d'un 
an a l'etranger sont liberes des obligatlons relatives a la 
periode de cotlsation durant une annee, a conditlon qu'ils 
justlflent d'une actlvite salariee correspondante a l'etranger. 

Proposition Leuenberger 
Selen le projet du Conseil federal 

Leuenberger: Ich sc_hlage Ihnen vor, auf die ursprüngliche 
Formulierung des Bundesrates zurückzukommen und die
sen Text zu beschliessen. Mir scheint der Vorschlag des 
Bundesrates die weit praktikablere Lösung zu sein als die
jenige, die die Kommission vorschlägt. 
Ich frage mich zum Beispiel, wie ein vom Ausland zurückge
kehrter Schweizer den Nachweis erbringen kann, dass er 
überhaupt im Ausland gearbeitet. hat, und vor allem, wie er 
den Nachweis erbringen soll, dass er eine „entsprechende 
Arbeit• geleistet habe. Das scheint mir zu einer Aufblähung 
des administrativen Apparates auch der Abklärungsbehör
den zu führen. 
Eine weitere Frage: Wie ist es, wenn ein Schweizer im Aus
land eine Schule besucht hat oder dort eine Weiterbildung 
absolviert hat? Muss man, gestützt auf den neuen Absatz 3, 
den die Kommission vorschlägt, e contrario schliessen, 
dass Artikel 13 Zlffer 1 a nur für inländische Schulen gemeint 
sei? Hier ergibt sich also eine weitere Unklarheit. 
Vor allem aber möchte ich auf die Regelung bei der AHV 
verweisen. Dort besteht die Möglichkeit, dass man sich 
während eines Auslandaufenthaltes für eine kleine Pau
schale versichern kann. Das hat der Vorschlag des Bundes
rates zunächst beinhaltet; jetzt wäre es unter Umständen 
nicht mehr möglich, und ich ersuche Sie daher, auf den Vor
schlag des Bundesrates zurückzukommen und sicli so 
gewissermassen regierungstreu zu verhalten. 

M. Junod. rapporteur: J'ai peine a voir une difference mate
rielle entre la version du Conseil federal et celle de la com
mission. En revanche, cette demiere me parait beaucoup 
plus claire et personnellement, je vous prie de vous y railier. 
La nuance qua veut souligner M. Leuenberger consiste en 
ceci. Si la version du Conseil federal est adoptee, les 
Suisses devront avoir exerce une activite lucrative a l'etran
ger, tandis que si nous donnons la preference a la version 
de la commission, ils devront en faire la preuve formelle, 
mais je cr4>is que dans l'un et l'autre cas, il faudra bei et 
bien qu'ils apportent la preuve de l'exercice d'une activite 
lucrative a l'etranger. Finalement. c'est „marquise d'amour 
vos beaux yeux mourir me font•, quelle que soit la solution 
que vous choisissiez. Personnellement, je prefere la version 
de la commission et je serais tres heureux qua vous lui don
niez egalement la preference. 

Relmann, Berichterstatter: Ich muss das korrigieren, was 
ich vorhin gesagt habe: Materiell besteht k-ein Unterschied 
zwischen der Fassung des. Bundesrates und dem Vor
schlag der Kommission. Es handelt sich also eher um eine 
redaktionelle Änderung, darum habe ich auch etwas Mühe, 
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derrt Antrag von Kollege Leuenberger zu folgen. Deshalb 
beantrage ich Ihnen ebenfalls, der Fassung der Kommission· 
zu folgen. 

M. Bonnard: Je me creuse la täte pour comprendre le sens 
de la disposltion que la commission nous propose d'adop
ter. Si M. le president de la commission pouvait m'expliquer 
ce qu'est «une activite salariee correspondante .. , je pense 
qu'il rendrait service ä ceux qui appliqueront la loi plus tard. 

M. Junod, rapi,orteur: Je remercie M. Bonnard de me poser 
une question simple. La reponse est difficile. Je crois qu'il 
faut entendre par lä ceci: lorsqu'un Suisse sans travail ren
tre au pays et qu'il y cherche un emploi, il devra dire quelle 
a ete son activite ä l'etranger. II est necessaire de corinaitre 
cette precision si on veut lui offrir un travail convenabte -
eine zumutbare Arbeit - au sens de l'article 15 de la loi. II 
est dispense du paiement des cotisations, mais il ne saurait 
exiger un emploi qui ne «correspond„ pas ä celui qu'il 
exef'valt ä l'etranger. 
Voila l'explication que je peux donner ä M. Bonnard et, par 
lui, aux generations futures! 

.Bundesrat Honegger: Materiell besteht kein Unterschied 
zwischen der alten bundesrätlichen Fassung und der Fas
sung der Kommissionsmehrheit. Ob Sie der einen oder der 
anderen zustimmen: materiell ändert sich also nichts. 
Ich möchte vor allem Herrn Leuenberger sagen, dass die 
bundesrätliche Fassung nicht so ausgelegt werden darf, 
dass der Auslandschweizer nacti der Rückkehr in die 
Schweiz nicht den Nachweis zu erbringen hätte, dass er 
mindestens ein Jahr im Ausland gearbeitet hat. Das ist in 
der bundesrätlichen Fassung genau gleich wie in der Fas
sung der Kommissionsmehrheit vorgesehen. 
Mir scheint allerdings, dass die Kommissionsmehrheit das 
etwas deutlicher zum Ausdruck bringt; und gerade die 
Intervention von Herrn Leuenberger zeigt mir, dass sehr 
wahrscheinlich die Mehrheitsfassung klarer ist als die bun
desrätliche, so dass solche Interpretationsschwierigkeiten, 
wie sie jetzt Herr Leuenberger hinsichtlich der bundesrätli
chen Fassung aufgegriffen hat, vermieden werden können. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Leuenberger 

Art. 13 Abs. 4 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Dafflon) 
. . . während zweier Tage keinen Anspruch ... 

Art. 13 al. 4 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Dafflon) 

SO Stimmen 
30Stimmen 

... doivent attendre deux jours avant de pouvoir toucher ... 

M. Carobblo: Je motiverai la proposition presentee par mon 
collegue Dafflon au nom de notre groupe, proposition rela
tive au 4e allnea de l'article 13. 
Nous venons de decider de liberer certaines categories de 
personnes du paiement des cotisations pour differents 
motlfs: formation scolaire, reclassement ou. perfectionne
ment professionnels, maladie, accident ou matemite, sejour 
dans un etablissement de detention, d'education au travail 

ou dans une maison de jeunes, comme aussi en cas de 
separation de corps, de divorce, d'invalidite, de mort du 
conjoint, de suppression de la rente d'invalidite, etc. 
La decision de liberer ces personnes·du paiement des coti
sations est justifiee parce qu'elles se trouvent dans une 
situation particulierement difficile, notarnment sur le plan 
financier. Cependant, tant le Conseil federal qua la majorite 
de la commission voudraient qua le droit aux indemnites de 
l'assurance-chömage ne prenne naissance qu'apres un cer
taln nombre de jours, vingt au maximum, et qua le nombre 
de ces jours soit fixe par le Conseil federal. 
Cette regle nous inquiete parce qu'a notre avis, une periode 
d'attente de vingt jours correspond pratiquerrlent ä un mois 
et une teile periode nous parait trop longue. Elle peut 
meme devenir intolerable. La seul but de cette disposition 
est d'inciter le chömeur ä se debrouiller et a chercher du 
travail par tous las moyens, ce qui peut etre humiliant pour 
lui. 
Pour ces raisons, le camarade Dafflon propose de limiter la 
duree de la periode d'attente ä deux jours au maximum et 
d'introduire cette regle dans la loi, sans donner au Conseil 
federal d'autres competences en la matiere. 
Je vous invite ä appuyer la proposition de notre collegue 
Dafflon. 

M. Junod, rapporteur: La commission a examine differentes 
tormules et, finalement, eile est arrivee ä la conclusiori qu'il 
fallait laisser au Conseil federal une certaine marge d'appre
ciation a !'Interieur de ta limite de 20 jours fixee a l'article 13 
pour las personnes liberees des obligations relatives ä la 
periode de cotisation. II taut laisser a ces personnes quel
ques jours pour chercher du travail, le nombre de jours 
pouvant varier seien las -cas. La solution qui est preconisee 
par M. Daffton et qui a ete defendue par M. Carobbio est 
beaucoup trop laxiste aux yeux de ta majorite de la commis
sion, qui ne saurait par consequent la retenir. C'est pour
quoi· je vous invite en son nom a la repousser. 

Relmann, Berichterstatter: Man muss berücksichtigen, 
· dass es sich hier um Versicherte handelt, die noch keine 
Beiträge bezahlt haben. Das Gesetz gibt die Möglichkeit, 
Leistungen zu erbringen an Versicherte, die auch noch 
keine Beiträge bezahlt haben; dazu müssen aber gewisse 
Voraussetzungen erfüllt sein, und vor allem verlangt man 
wenigstens eine Karenzzeit von 20 Tagen. Kollege Dafflon 
beantragt, die Karrenzzeit bis zur Bezugsberechtigung von 
20 auf 2 Tage zu verkürzen. Man muss aber auch in, Rech
nung stellen, dass Leute, welche keine Arbeit ausgeübt 
haben, keiner Beschäftigung nachgegangen sind und spä
ter einer Beschäftigung nachgehen wollen, sich ja zuerst 
um Arbeit bewerben müssen, und der Kommission scheint 
es, dass zwei Tage zur Bewerbung nun doch zu kurz sind. 
Aus diesem Grunde beantragt Ihnen die grosse Mehrheit 
der Kommission, diesen Antrag Dafflor, abzulehnen . 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

81 Stimmen 
16Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.30 Uhr 
La seance est /evee a 12 h 30 
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Art. 14 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 3 
Zustimmung zum. Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
... Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt ... 

Antrag Leuenberger 
Abs. 4 (neu) 
Wird dem Versicherten aufgrund dieser Untersuchung die 
Vermittlungsfähigkeit abgesprochen, hat die Kasse Taggel
der bis zur Ablösung durch eine andere Sozialversicherung 
vorzuschiessen, wobei sie im Ausmass ihrer Leistungen in 
die Rechte des Arbeitslosen eintritt. 

Art. 14 
Proposition de la commission 

Al. 1, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 
... lui etre procure sur ie marche du travail. Le Conseil .. , 

Proposition Leuenberger 
Al. 4 (nouveau) 
SI, au vu de cet examen, l'assure est reconnu inapte a etre 
place, la caisse est tenue d'avancer les indemnites jouma
lieres jusqu'ä ce qu'elle ait ete retayee par une autre 
assurance sociale; ce faisant, eile se subroge au chömeur 
jusqu'ä concurrence de ses prestatlons. 

M. Junod, rapporteur: Nous reprenons nos debats par 
l'examen de i'article 14 ä propos duquel je voudrais faire 
quefques remarques. 
L'article 14 pose le principe de l'aptltude au placement, qui 
est une des notions importantes de l'assurance-chömage. II 
n'y a pas de difficultes partlculieres ä propos de l'alinea 1, 
qui enonce la regle. En revanche, l'alinea 2, qui traite de la 
sitl.iation du handicape physique ou du handicape mental, 
pose des probiemes delicats. La commission en a longue
ment discute. Finalement, eile a decide de maintenir l'alinea 
2 dans la version du Conseil federal, sous reserve d'une 
modification d'ordre redactionnel: l'expression ccmarche 

-libre de l'emploi .. ·est remplacee par celle de „marche du 
travail ... Cette solution n'a pas ete retenue sans hesitations. 
La commission a d'ailleurs charge ses deux rapporteurs de 
faire ä ce sujet une brave declaration devant le plenum: 1a 
volonte du Conseil federal, comme celle de la commission, 
vise a reduire les exigences requises pour l'aptitude au pla
cement du handicape. La disposition de l'article 14, 2e ali
nea, a d'aiileurs rec;:u l'assentiment des principales organi
sations de handicapes. 
Toutefois, d'autres organisations se sont exprimees a ce 
sujet. Les unes estiment qua les handicapes qui travaillent 
en atelier protege souffrent d'un handicap tel qu'ils sont 
pratiquement inaptes au placement. Or, ceux-ci paient des 
cotisations sans jamais pouvoir beneficier de prestations 
de ia part de l'assurance-chömage. Les autres estiment, au 
contraire, qu'il n'y a pas lieu de faire de discrimination entre 
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ies handicapes et las autres travailleurs. Elles proposent 
par consequent de bitter l'alinea 2. 
Or, ii taut bien peser les consequences de l'une ou l'autre 
solution. La question qui se pese est de savoir comment 
venir en aide aux handicapes sans froisser leur legitime 
sensibilite. Mais si on veut aller ä leur rencontre, il est diffi
cile de le faire concretement sans introduire une mention 
expresse dans la loi. II convient donc, en definitive, de main
tenir en principe l'alinea 2, sans quoi l'une des categories 
les plus defavortsees parmi nos concitoyens subirait un 
grave prejudice. 
Malgre les reticences exprimees par le Departemttnt federal 
de l'interieur et !'Office des assurances sociales, la commis
sion souhaite qu'une solution plus favorable soit trouvee en 
faveur des handicapes qui travaillent en atelier protege, en 
sorte que ceux-ci puissent etre dispenses du paiement des 
cotisations. Elle suggere que le Conseil federal et son admi
nistration proposent ies dispositions necessaires a la com
mission du Conseil des Etats. Les problemes qui se posent 
sont relativement compiexes, si bien qu'il n'est pas possi
ble de les resoudre aujourd'hui, mais iis ne sont pas com
plexes au point qu'II faille renoncer a rechercher une solu-
tion. • 
J'en ai fini avec l'article 14, alineas 1 ä 3. Si vous le voulez 
bien, nous examinerons l'alinea 4 (proposition Leuenber
ger) dans un deuxieme temps. 

Relmann, Berichterstatter: Wir kommen zu Artikel 14 über 
die Vermittlungsfähigkeit. Die Vermittlungsfähigkeit ist einer 
der zentralen Punkte der Arbeitslosenversicherung; das 
ergibt sich schon aus dem engen Kontakt zwischen 
Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung. Diese 
steht im Vordergrund, und nur wenn sich mangels passen
der offener Stellen keine Arbeit vermitteln lässt, soll der 
Versicherte Ar.ispruch auf Taggelder haben, wie dies von 
vereinzelten Vernehmlassungen gefordert wurde. 
Alinea 2 befasst sich m~ der Vermittlungsfähigkeit körper
lich oder geistig Behinderter. Die Kommission hat sich 
lange mit diesem Problem auseinandergesetzt, sie hat sich 
auch mit Vernehmlassungen von Behindertenorganisatio
nen befasst; hier gehen die Meinungen zum Teil auseinan
der. Einzelne Organisationen finden es nicht. am Platz, wenn 
die Behinderten Beiträge an die Arbeitslosenversicherung 
bezahlen müssen, und auf der anderen Seite wegen fehlen
der Vermittlungsfähigkeit keinen Anspruch auf Unterstüt
zung erheben können. Wieder andere Organisationen 
beharren darauf, dass die Behinderten dem Arbeitslosen
versicherungsgesetz unterstellt sind, daher die Gelegenheit 
haben, Beiträge zu bezahlen und auch die Möglichkeit 
haben, dass ihnen bei Arbeitslosigkeit Unterstützungen 
ausgerichtet werden. Die Kommission schliesst sich dieser 
letzteren Auffassung an, was im Absatz 2 von Artikel 14 
zum Ausdruck: kommt; die Kommission schlägt Ihnen eine 
kleine Änderung vor, was zu einer Erleichterung führt, 
indem das Wort «freier Arbeitsmarkt» aus dem Absatz 2 
gestrichen wird. Die Kommission empfiehlt Ihnen, diesem 
Artikel zuzustimmen. 
Zum Antrag Leuenberger werde ich mich später äussem. 

Abs. 1-3 - Al. 1 a 3 
Angenommen - Adopte 

Abs. 4 -Al. 4 

Leuenberger: Ich schlage Ihnen einen neuen Absatz 4 vor, 
der vorsieht, dass, wenn der Versicherte aufgrund einer 
ärztlichen Untersuchung als nicht verrnittlungsfähig angese
hen wird, die Arbeitslosenkasse ihre Taggelder trotzdem so 
lange vorschiessen muss, bis eine andere Sozialversiche
rung Leistungen erbringt. 
Nachdem Absatz 3 vorsieht, dass eine Arbeitsunfähigkeit 
ärztlich festgestellt" werden kann, wird die Folge einer sol
chen Feststellung sein: keine Vermittlungsfähigkeit, keine 
Arbeit, kein Einkommen und gleichzeitig keine Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung. Aber da ja dieser ver-
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trauensärztliche Befund nicht etwa mit einer Abklärung 
bezüglich Invalidität identisch ist, bekommt der Betroffene 
auch keine Leistungen aus der IV. im Interesse der Verein
heitlichung aller Sozialversicherungen sollte nun wenig
stens diese Kasse so lange Beiträge vorschiessen - und 
dementsprechend auch einen Regress auf die künftige 
Sozialversicherung, die eigentlich bezahlen müsste, haben 
-, bis der Betroffene in den Genuss dieser Leistungen 
kommt. Andernfalls würde der Betroffene während der ver
trauensärztlichen Untersuchung - also bereits, wenn Zwei
fel an seiner Arbeitsfähigkeit auftauchen - keine Taggefder 
erhalten und somit ausgerechnet in der alferschwierigsten 
Zeit kein Einkommen haben, so dass er sich dann bald ein
mal an das Fürsorgeamt wenden müsste. Und das kann 
nicht der Sinn dieses Absatz 3 sein, weil ja schliesslich der 
Betroffene vorher gearbeitet hat. vorher seine Beiträge an 
die Arbeitslosenkasse auch geleistet hat und nun minde
stens in den Genuss dieses Vorschusses kommen sollte. 
Ich bitte Sie also, diesen neuen Absatz autzunehmen. 

M. Junod, rapporteur: La commission n'a pas pu debattra 
de la propositlon visant a introduire un nouvel alinea 4 a 
l'article 14. Je m'exprimeral donc a titre personnel. 
Je rappelte ä l'assemblee mais surtout a M. Leuenberg qua 
l'article 14 traite de l'aptitude au placement. Cett.e notion, 
comme on l'a vu, est tres importante dans le cadre de 
l'assurance-chömage puisqu'il taut etre apte au placement 
pour pouvoir pretendre une indemnite a titre de chömage 
et, le cas echeant, l'obtenir. Or, la proposition de M. Leuen
barg est totalement contraire au systeme. Elle est „system
widrig». L'intentlon est an effet de faire beneficier d'lndem
nites joumalieres celui qui est declare inapte au placement. 
L'extension des prestations de l'assurance a une categorie 
de personnes inaptes au placement bouleverserait l'econo
mie du projet et s'inscriralt contre toute logique. Cepen
dant, M. Leuenberg veut aller encore plus loin. II souhaite
rait que l'assurance-chömage avance les prestations 
jusqu'a ca qu'une autra assurance sociale prenne le relais, 
quitte a ca qua l'assurance-chömage se subroga au chö
meur, a concurrence des prestations versees. 

Or, cette conception du röle de l'assurance-chömage n'est 
pas acceptable pour deux raisons au moins: taut d'abord, 
la coordlnation souhaitable entre assurances sociales, a 
laquelle nous avons souscrit. ne peut signifler qua l'assu
rance-chömage doive jouer le röle de terre-oeuve. Ensuite, 
iI n'est pas possible - et cela ne le sera sans deute jamais -
de combler toutes las lacunes, dans tous las cas. Ainsi, il 
peut tres bien arriver qu'aucune assurance sociale ne 
vienne jamais prendre le relais sl, par hasard, celui qui est 
declare inapte, selon la propositlon de M. Leuenberg, n'est 
pas assure contre la maladie ou contre les accidents. En 
conclusion, je vous invite a rejeter la propositlon de M. 
Leuenberg. 

Refmann, Berichterstatter: Kollege Leuenberger beantragt 
einen neuen Absatz 4, wonach bei Aberkennung einer Lei
stungspflicht die Arbeitslosenversicherung vorschussweise 
Leistungen zu erbringen hat, bis eine andere Sozialversi
cherung Leistungen erbringt. 
Im Grunde genommen wäre es zu begrüssen, dass man 
Versicherungslücken überall, wo dies möglich ist, schlies
sen würde. Aber das Problem liegt eben darin, dass ja nicht 
zum voraus feststeht, ob - wenn die Arbeitslosenversiche
rung eben nicht bezahlt - eine andere Sozialversicherung 
lelstungspflichtig ist. Wenn das zum voraus feststehen 
würde, dass eine andere Sozialversicherung Leistungen 
bezahlen muss - beispielsweise Krankenversicherung oder 
Unfallversicherung -, wenn die Arbeitslosenversicherung 
nicht zahlungspflichtig ist, dann könnte man ohne weiteres 
auf den Antrag Leuenberger eintreten. Wie mein Vorredner 
bereits gesagt hat, ist dieser Antrag eigentlich systemwid
rig, und er ist, so sehr man die Schliessung der Versiche
rungslücke begrüssen müsste, trotzdem abzulehnen. 
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Bundesrat Honegger: Darf ich in Ergänzung zu dem. was 
Ihnen die beiden Herren Berichterstatter dargelegt haben, 
Herrn Leuenberger noch darauf aufmerksam machen. dass 
man zwischen der Invalidenversicherung und der Kranken
und Unfallversicherung unterscheiden muss. Was die Kon
kurrenz der Arbeitslosenversicherung zur Invalidenversi
cherung anbetrifft, ist ja im Absatz 2 vorgesehen, dass der 
Bundesrat die Koordination mit der Invalidenversicherung 
regelt. Ich glaube, hier haben wir mit Herrn Leuenberger 
keine grossen Differenzen. Hingegen entsteht eine Konkur
renz Arbeitslosenversicherung/Kranken- und Unfallversi
cherung. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir -
wenigstens vorläufig - kein Obligatorium in der Krankenver
sicherung haben. Ich muss auch darauf aufmerksam 
machen, dass die Zahl der Kranken- und Unfallkassen sehr 
gross ist und dass die Abrechnung zwischen den Arbeits
losenversicherungskassen und den zahlreichen Kranken
und Unfallversicherungskassen administrativ kaum zu 
bewältigen wäre. 
Zum Schluss darf ich nochmals wiederholen. was ich in der 
Eintretensdebatte bereits gesagt habe: Die Arbeitslosen
versicherung ist keine Subsidiärversicherung gegenüber 
allen andern. Ich bitte Sie, den Antrag von Herrn Leuenber
ger abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Leuenberger 
Dagegen 

Art. 15 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs. 1 
a. ... Bedingungen entspricht; 

26 Stimmen 
78 Stimmen 

b. angemessen auf die Fähigkeiten und wenn möglich die 
bisherige Tätigkeit des Arbeitslosen Rücksicht nimmt: 
c. dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem 
Gesundheitszustand ... 
d. Streichen 

Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2. 4 und 5: Zustimmung 
zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3 
... Arbeitslosenentschädigung. (Rest des Absatzes strei
chen) 

Minderheit (Daff/on) 
Art. 15 streichen 

Antrag Leuenberger 
Abs. 3 
Streichen 

Abs. 4 
... Wohnort zurückkehren kann. (Rest des Absatzes strei
chen) 

Antrag Carobbio 
Abs. 1 Bst. f 
den früheren Lohn einbringt. 

Art. 15 
Proposition de la commission 

Msjorite 
Al. 1 
a. ... contrats-types de travail: 
b . .•. du chömeur et. si possible, de l'actlvite ... 
c. Convient a l'äge, a la situation personnelle et a l'etat de 
sante du chömeur; 
d. Bitter 
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Pour le reste de l'al. 1 et al. 2, 4 et 5: Adherer au projet du 
Conseil tederal 

Al. 3 
... l'indemnite de chömage. (Biffer le reste de l'alinea) 

Minorlte 
(Dafflon) 
Biffer l'article 15 

Proposition Leuenberger 
Al. 3 
Biffer 

Al. 4 
... peut rentrer chaque jour a son domicile. (Bitter le reste 
de l'alinea) 

Proposition Garobbio 
Al. 1 !et. f 
Assure le salaire anterieur. 

M. Junod, rapporteur: Je vous ai indlque dans l'expose 
d'entree en matiere les raisons qui ont incite le Conseil 
federal a loserer dans la loi, et non plus seulement dans 
l'ordonnance comme c'est le cas dans le regime transitoire, 
les princi~s relatlfs au travail convenable. La commission a 
laborieusement entrepris d'ameliorer le texte du projet, 
mais sans rien changer d'essentiel quant au fond. Elle vous 
prie d'approuver l'article 15 dans son principe puisque c'est 
une garantle pour le travailleur. 
Je vous propose d'examlner tout d'abord l'article 15 dans la 
version de la majorite de la commission, avec les amende
ments qui nous sont proposes et, une fois cet exercice 
accompli, nous nous prononcerons sur le principe du main
tlen ou de la suppression de cet article puisqu'une minorite 
de la commission, emmenee par M. Dafflon, propose de 
renoncer a toute definition du travail convenable. 

Reimann, Berichterstatter: Schon in der Vernehmlassung 
wurde allgemein eine Definition der zumutbaren Arbeit 
gewünscht, denn vom Arbeitslosen kann man nicht verlan
gen, dass er eine Arbeit annehmen muss, welche für ihn 
unzumutbar ist. Mit Buchstabe a von Absatz 1 wird sicher
gestellt, dass ein Arbeitsloser nicht dazu ·angehalten wer
den kann, eine Arbeit anzunehmen, welche nicht gewissen 
Minimalbestimmungen (z. B. Gesamtarbeitsvertragsnor
men) entspricht. 
Die Kommission hat kleine Änderungen vorgenommen, 
Indem selbstverständliche Bestimmungen bezüglich 
Arbeitsgesetz und sittlicher Gefährdung (die im Obligatio
nenrecht geregelt ist) weggelassen werden. Die Mehrheit 
der Kommission vertritt die Auffassung, die Definition der 
zumutbaren Arbeit im Gesetz sei eine Notwendigkeit und 
liege im Interesse des Versicherten. Sie lehnt aus diesem 
Grunde den Streichungsantrag von Kollege Dafflon ab. 

M. Dafflon, porte-parole de la minorite: Je vous propose de 
bitter l'article 15, qui introduit dans la loi la notion de travail 
convenable. Cet artlcle est l'illustration de l'esprit qui a 
preside a l'elaboratlon de cette loi par les specialistes et las 
-experts. O'apres ces demiers, le chömeur est responsable 
de sa situatlon. C'est un parasite, qui se trouve bien sans 
travailler, et il taut l'obliger ä tout prix ä accepter n'lmporte 
quel emploi. 
Cet etat d'esprit a prevalu egalement chez certains mem
bres de la commission. On l'a constate en entendant las 
porte-parole des groupes et les autres orateurs s'exprimer 
a cette tribune.11 y a en fait deux courants: il y a les deputes 
qui veulent faire une loi pour pourchasser le chömeur, pour 
le contraindre, pour reprimer les abus lorsqu'il y en a - ils 
en voient d'ailleurs partout - et il y a ceux qui deslrent ela
borer une lol pour venir en aide a la population victime du 
chömage. 
Quelle est en realite la situation du chömeur? II dolt faire 
face non seulement ä la misere materielle, mais egalement 
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a une grande misere morale. Son objectif prtncipal est de 
retrouver du travail le plus vite possible. On ne peut pas 
s'habituer a l'etat de chömeur. On ne peut passe contenter 
d'etre un chömeur lorsqu'on est un citoyen ou une 
citoyenne normal. Or, la totallte de notre population, a quel
ques tres rares exceptions pres, est une population nor
male qui veut travailler. 
II n'est pas necessaire d'lntroduire dans la loi une disposi
tion qui oblige les chömeurs a accepter un emploi qui ne 
leur assurerait pas les memes conditions de travail et de 
remuneration qu'auparavant. 
Permettez-moi d'evoquer icl une periode de chömage que 
j'ai bien connue. Je ne sais pas si beaucoup de deputes qui 
siegent dans cette salle l'ont vecue. C'est peut➔tre un pri
vilege de mon äge qua d'avoir vecu une teile periode 
avant-guerre. Les chömeurs etaient en ce temps-la obliges 
d'accepter l'emploi qu'on leur proposait. L'office de place
ment les envoyait chez des employeurs qui adoptaient syste
matiquement le comportement suivant: ils engageaient des 
mancauvres mals leur faisaient faire un travail de profes
sionnel. II s'agit entre autres de fabricants de clötures en 
beton et de petits chalets en bois. lls engageaient des 
mac;:ons ou des menuisiers qualifies mais las payaient au 
tarif d'un mancauvre. SI le travailleur refusait l'emploi, 
l'office de placement ne lui versait pas las secours de chö
mage. 
Un ouvrier qui a un metier entre las mains, qui le connait et 
l'aime ne peut pas, meme si on le lui demande, saboter son 
travail. II accompllt donc son travail seien sa conscience, 
comme un ouvrier qualifie qui veut exercer son metier au 
mieux, meme si on le paie en dessous des tarifs. 
La disposition proposee est dangereuse parce qu'elle 
oblige des gens a accepter des salaires inferieurs aux tarifs. 
Elle est a l'avantage des employeurs et aussi une menace 
pour les salaires. C'est la raison pour laquelle je m'oppose 
ä l'introductlon de cet article 15 dans la loi. 
D'ailleurs, les principaux articles de la loi sont tous bases 
sur la mefiance. Relisez le proces-verbal de ce qui s'est dlt 
a cette tribune: tout le monde a parle des abus, tout le 
monde a dlt qu'II fallait empecher tel ou tel comportement, 
comme si c'etalt lä le principal. Or le chömage conceme 
des dizaines, des centaines de mllliers de travailleurs qui ne 
sont pas des delinquants en puissance. On dlrait qua l'on 
veut faire une loi uniquement pour reprimer. Dans le code 
civil ou dans le code des obligations, il n'y a pas seulement 
des articles qui punissent ceux qui commettent une taute. 
Dans la loi sur l'assurance-chömage, il n'y a que cela, ou 
presque. C'est absolument injuste. II est vrai qu'il existe des 
gens qui exagerent, II est vrai qu'il exlste des gens aso
claux, mais on ne falt pas üne loi pour quelques cas particu
liers; on la faifpour l'ensemble de la population. En periode 
de haute conjoncture, on trouve des parasites non seule
ment chez les travailleurs; ori en trouve aussi chez las 
employeurs et on ne prend pas de dlsposltlons ä l'egard de 
ceux-ci. 
C'est la raison pour laquelle je vous demande de vous 
opposer ä l'introduction dans la loi de l'article 15, qui oblige 
les travailleurs a accepter un emploi. II est dangereux pour 
las regions dont l'economie repose pratiquement sur une 
seule specialisation. Je prends l'exemple du Jura, des mon
tagnes neuchäteloises, qui est un pays horloger. On veut 
obliger las travailleurs au chömage ä quitter ces reglons 
pour pr.endre des emplois ailleurs. L'application de cette 
dlsposition mettrait en danger l'economie desdites regions. 
II taut donc la retuser. 

M. Junod, rapporteur: Le president a choisi une pro
cedure differente de celle qua j'avais proposee tout ä 
!'heure. Je me permets des lors de me determiner sur la 
proposition de minorite, qui est defendue par M. Dafflon. II 
s'oppose en principe ä l'insertion dans la loi de toute dispo
sition concemant le travail convenable. 
Dejä en commission, j'avais essaye, mais sans succes, de 
faire comprendre a M. Dafflon qua sa proposition etait 
directement contraire aux interets qu'il veut defendre. Cet 
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article 15 constltue une garantle en taveur des travailleurs. II 
precise ce qu'est le travail convenable. Ses dlspositlons 
indlquent au travailleur precisement quel travail il peut 
accepter et celui qu'il peut refuser. Nous avons retenu ici 
un certain nombre de crlteres. Or, la suppresslon de cet 
artlcte 15 mettrait justement le travailleur dans la situatlon 
inconfortabte decrite par M. Dafffon. Calui-ci invoque des 
motlfs qui me paraissent paradoxaux. Permettez-moi en 
l'occurrence une expression sportive: si la propositlon de 
minorite de M. Dafffon etait acceptee, calui-ci marquerait un 
autogoall 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Daffton 
Dagegen 

Abs. 1-AI. 1 

8 Stimmen 
71 Stimmen 

M. Carobblo: Comme on'vient de le dire, la notlon de travail 
convenable, dans la loglque de la loi en discussion, consti• 
tue une des dispositions cruciales du nouveau projet. 
M. Dafflon a deja fait valoir une serie de raisons qui mettent 
en cause la conception admise jusqu'ici s'agissant du tra• 
vall que le chOmeur est cense accepter. 
Ce probteme a suscite deja des dlscussions et des 
controverses sous le reglme en vigueur. II y a quetques 
annees, une ordonnance du Conseil·federal avait deflni la 
notlon de travait convenable: c'etait le travaii assurant une 
remuneratlon qui pouvalt etre inferieure de 15 pour cant au 
montant des indemnites de chömage. Or, cette notion etait 
contralre aux dlspositions d'une conventlon internationale 
slgnee et ratiflee par la Suisse. Cette situatlon fut 
denoncee; on la rectifla, tout an flxant le principe suivant: 
est repute travail convenable cetui assurant au travailleur . 
une retribution qui n'est pas inferieure a l'lndemnite de 
chömage. Catta dfspositlon est reprise teile quelle a l'artlcle 
15, lettre f, du projet de loi. On peut faire sienne i'idee da 
fixer dans la loi ies conditions deflnlssant la notlon de travail 
convenabfe, mais de telles dlspositlons ne doivent an aucun 
cas avoir des effets punitlfs pour le chOmeur, qui, rappe
lons-le, n'est generalement nullement responsable de la 
situation dans laquelle il se trouve. 

II faut absolument mettre l'accent, en cette matiere, sur la 
sauvegarde des interets du chOmeur. En aucun cas, las dls
positlons de cet article ne doivent permettre d'exercer une 
pression economique, en ce qui conceme le salaire notam• 
ment. sur les travailleurs, dans las periodes de dlfficultes 
conjoncturelles ou structurelles. Elias ne peuvent avoir 
pour but d'obllger le chOmeur a accepter des travaux qul 
seralent mal payes. par exemple. Pour l'artlcle 15, j'aurais 
prefere la verslon de l'ordonnance en vlgueur, en vertu da 
laquelle un travail est repute convenable lorsqu'il repond 
aux usages professionnels et locaux et qu'il correspond 
aux aptitudes et a l'etat de sante de l'assure. 

Je peux cependant me rallier a la teneur des lettres a, b, c
at e de l'artlcle 15 dans la version qui nous est proposee 
par le Conseil federal et la commission. En effet, ces dispo
siUons flxent assez clairement las conditlons qui doivent 
etre remplles pour qu'un chömeur pulsse ätre tenu 
d'accepter le travail qul lui est offert. J'approuve aussi la 
proposiUon de la commission visant a blffar la lattre d. Je ne 
peux, an revanche, approuver la lettre f. qul, en ce qul 
conceme la remuneration, reprend tel quel le principe 
enonce dans le droit en vigueur et en vertu duquel un travail 
est convenable lorsqu'il procure une remuneration qui n'est 
pas inferieure a l'indemnite de chömage. Une teile disposi
tion peut permettre d'exercer une pression sur ies salaires; 
alle peut obliger le travailleur a accepter un travail moins 
remunere et avoir pour effet de lui faire payer comme une 
taute le chömage dont il n'est pas responsable; eile peut 
servir aussi a l'humifier, a lui faire subir une perte de salaire 
importante par rapport ä. son gain precedent. II ne taut pas 
oubller, en effet, qua l'lndemnite s'eleve ä. 80 pour cent du 
demier salaira et que le chömeur subit donc une perte de 
20 pour cent. Pour un salaire moyen de 2500 francs par 
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mois, cela signifle une perte de 500 francs par mois, de 
6000 trancs par an. Le chömeur travaillera donc pour un 
salalre mensuel de 2000 francs. C'est une mesure punitive 
injustiflee qui frapperait ainsi le travailleur. 

Pour toutes ces raisons, je vous propose d'lntrodulre a la 
lettre f le principe seien lequel un travail est repute conve
nabfe lorsqu'il assure au chOmeur le salaire anterieur. A 
mon avis, c'est une question qui releve de la dlgnite et de la 
justlce. 

Je vous invite donc ä. voter en faveur de cette modiflcatlon 
de la lettre f de l'article 15. 

M. Junod, rapporteur: Je crois qu'il faut examiner la propo• 
sitlon de M. Carobbio dans le contexte general de l'artlcle 
15. II convient de rappeler que l'assuranc&-ehOmage. 
comme taute assurance, ne peut garantir que l'assure 
obtlendra la totalite des prestatlons dont il beneflciait 
anterieurement. En d'autres termes, l'assure ne peut 
pretendre un salaire equivalant a celui qu'il recevait aupara
vant. Une teile exigence irait trop loin. La garantle du salaire 
integral est un postulat que ne peut realiser aucune assu• 
rance, fOt➔lle sociale. 
D'autre part, il ne taut pas confondre le principe pese a la 
lettre f, qui conceme le montant de la retribution, avec celui 
qui est enonce a la lettre a. II faut en effet distlnguer la 
notion de «valeur» du travail anterieur de la notion de 
«remuneration„ du chömeur a qui l'on offre un travail 
«repute convenable», Au raste, comme l'a dit M. Carobbio, 
cette retributlon est conforme aux conventlons que la 
Suisse a signees. 

La version proposee par la commission et le Conseil federai 
me parait correspondra parfaitement au but que nous vou
lons atteindre dans le cadre de la dispositlon de l'artlcle 15. 
Je vous prie par consequent de repousser la proposition de 
M. Carobbio. 

Relmann, Berichterstatter: Nach dem Vorschlag des Bun
desrates, welcher von der Kommission unterstützt wird, ist 
eine Arbeit dann zumutbar, wenn der Lohn mindestens der 
Höhe der Arbeitslosenentschädigung entspricht, d. h. also: 
der Arbeitslose muss nicht eine Arbeit annehmen, deren 
Lohn niedriger ist als die Arbeitslosenentschädigung. Kol• 
lege Carobbio verlangt den bisherigen Lohn bzw. den Lohn. 
der bezogen wurde, bevor dar Versicherte arbeitslos 
wurde. Die Gefahr des Lohnabbaues in einer Krisen
situation ist sicher nicht zu bestreiten. Aus diesem Grunde 
ist in diesem Gesetz eine Barriere eingebaut - und diese 
Barriere Ist dringend notwendig -, indem vorgesehen Ist. 
dass der Lohn nicht niedriger sein soll als die Arbeitslosen• 
entschädlgung. Kann man aber so weit gehen, jedem ein• 
zeinen Versicherten über das Arbeitslosenversicherungs• 
gesetz den bisherigen Lohn zu garantieren? Ich glaube, in 
dieser Beziehung geht der Antrag Carobbio doch zu weit. 
Wir sind dar Auffassung, dass wir eine Barriere brauchen, 
dass wir etwas unternehmen müssen, damit der Lohn in 
einer Krisensituation nicht zu weit absinkt. Das Arbeitslo• 
senversicherungsgesetz kann aber nicht so weit gehen, 
jedem einzelnen den Lohn zu garantieren, den er beispiels
weise während der Hochkonjunktur erhalten hat. Abgese
hen davon, dass wir noch weitere Barrieren haben, Indem 
die Arbeitsbedingungen den gesamtarbeitsvertragllchen 
Normen entsprechen müssen. 

Man hat hier das Mögliche getan, um eine Verschlechte• 
rung der Arbeitsbedingungen in einer Krisensituation zu 
vermeiden. Aber so weit, wie Herr Carobbio gehen möchte, 
können wir über das Gesetz nicht gehen. Ich beantrag& 
lhnen, diesen Antrag abzulehnen. 

Le presldent: Le porte-parole du Conseil federal renonce a 
prendre la parole. II se rallie a la proposition de la commis
sion. Je vous prie de vous prononcer sur la proposition de 
M. Carobbio relative a l'alinea 1, lettre f. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag carobbio 

Abs. 2-AI. 2 

Angenommen -Adopte 

Abs. 3 und 4 - Al. 3 et 4 

84Stimmen 
10Stimmen 

Leuenberger: Ich schlage Ihnen vor, Absatz 3 zu streichen. 
Absatz 3 sieht vor, dass eine gewisse Kategorie von 
Arbeitslosen zu einem Lohn arbeiten soll, der unter der all
fälligen Arbeitslosenentschädigung liegt. Es handelt sich 
um diejenige Kategorie, die vorher in Artikel 13 aufgezählt 
wird, also um Leute, die infolge Krankheit, Unfall oder Mut
terschaft, Studien- oder Schulabschluss, Trennung oder 
Scheidung der Ehe, Invalidität oder Tod des Ehegatten 
arbeitslos wurden. Ausgerechnet diese Leute, die unschul
digerweise arbeitslos sind (vielleicht viel eher unschuldig 
als jemand, der einfach eine Kündigung erhielt), sollen zu 
Arbeitslosen zweiter Klasse werden. Sie sollen nämlich 
nicht nur in diesem Artikel hier benachteiligt werden; sie 

· sind schon b-,nachteiligt in Artikel 13 Absatz 4, wo eine 
20tägige Karenzfrlst eingeführt wurde, und sie werden spä
ter in Artikel 26 Absatz 4 noch einmal benachteiligt, indem 
dort die Taggelder befristet werden. Dies ist eine eindeutige 
Diskriminierung, die aufgehoben werden muss. Hinzu 
kommt, dass hier jemandem zugemutet werden soll, für 
weniger Geld zu arbeiten als er erhält, wenn er nicht arbei
tet. Das ist eine Bestimmung, die man kaum jemandem ver
ständlich machen kann. Das sieht niemand ein. Deswegen 
soll dieser Absatz 3 gestrichen werden. 
Der Herr Präsident hat mich vorhin gebeten, auch gleich 
meinen zweiten Antrag zu begründen: Ich schlage Ihnen 
zudem vor, In Absatz 4 die zweite Hälfte dieses Absatzes zu 
streichen, und zwar denjenigen Teil, der es ermöglichen 
würde, einem Arbeitslosen eine Arbeit zuzuweisen, wo er 
auswärts Wohnsitz nehmen müsste und sich dann nicht 
mehr um seine Familie kümmern könnte. Es wäre dann ein 
Beamter, der hier feststellen müsste, ob eine angemessene 
Unterkunft vorhanden sei und ob die Betreuungspflicht der 
Familie gegenüber noch «angemess!3n erfüllt„ werden 
könne .oder nicht. 
Ich möchte Sie nun doch daran erinnern - ich wende mich 
bewusst an die CVP -, dass es die Arbeitslosen sind, deren 
Eheleben - allein durch die Tatsache, dass sie arbeitslos 
sind - mehr oder weniger g·efährdet ist und dass die Ehe 
nicht noch mehr gefährdet werden darf dadurch, dass man 
einem Familienvater in allem Ernst zumutet, eine Arbeit in 
einer Entfernung anzunehmen, dass er unter Umständen 
nicht mehr bei der Familie wohnen kann. Wenn wir eine sol
che Bestimmung einführen, vom Prinzip wegrücken, dass 
er abends bei seiner Familie bleiben kann und den Ent
scheid darüber erst noch irgendeinem Beamten überlas
sen, machen wir die Arbeitslosen zu einer blassen Manö
vriennasse, ohne jede Rücksichtnahme auf ihre sozialen 
Verpflichtungen. Ich bitte insbesondere all diejenigen Fami
lienpolitiker, die sonst auch immer davon reden, wie wichtig 
die Familie und deren Erhalt sei, diesem Streichungsantrag 
zuzustimmen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 11 Uhr 
La seance est levee a 11 heures 
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Art. 15 

Fortsetzung - Suite 
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Rothen: Ich spreche zu Artikel 15 Absatz 3. Ich verweise 
auf die Ausführungen von Herrn Leuenberger, die er 
gestern im Zusammenhang mit seinem Antrag auf Strei
chung von Absatz 3 des Artikels 15 gemacht hat. 
In der Fassung des Bundesrates wurden die Absätze 2 bis 
5 dieses Artikels 15, abgesehen von redaktionellen Verän
derungen, aus dem bisherigen Recht übernommen. Mit der 
Streichung des 2. Satzes dieses Abschnittes 3 durch die 
Kommission erfährt dieser Abschnitt, wie es mir scheint, 
eine wesentliche Verschlechterung. Wenn in der Fassung 
des Bundesrates noch Gewähr geboten war, dass der Lohn 
den Umständen der Arbeit angemessen sein muss, ist dem 
mit der Fassung der Kommission nicht mehr so. Es besteht 
keine Gewähr mehr, dass der Lohn marktgerecht - wenn 
ich dem so sagen dari - oder (was offenbar richtiger sein 
dürite) einigermassen funktionsgerecht sein muss. Eine 
moralische und sachliche Voraussetzung bzw. Verpflich
tung für die Lohngestaltung besteht damit nicht mehr. Die 
Fassung der Kommission schliesst die Gefahr der Lohn
drückerei gewissermassen gesetzlich abgesegnet in sich. 
Ich verstehe nicht, warum die Kommission entgegen der 
Fassung des Bundesrates zu ihrer Fassung kommen 
konnte. 
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Ich bitte die Kommission. dazu eine Erklärung abzugeben. 
Wenn diese Erklärung unbefriedigend ist, möchte ich Ihnen 
empfehlen, dem Antrag von Herrn Leuenberger zuzustim
men und Absatz 3 von Artikel 15. zu streichen. 

M. Junod, rapporteur: M. Leuenberger nous propose de bif
fer l'alinea 3 de l'article 15; il entend par la ne pas faire de 
difference, en ce qui conceme le travail dit «convenable», 
entre ceux qui ont ete astreints au paiement de cotisatlons 
et ceux qui en sont dispenses. Tout d'abord, je constate 
qua la reglementation prevue correspond aux dlspositions 
du regime transitoire et qua l'appllcation de ces mesures a 
donne satisfactlon. II est donc raisonnable de las recon
duire. Ensuite, le fait de vouloir traiter de maniere semblable 
deux categories de personnes dont la ·situatlon est diffe
rente n'a rien a voir avec l'egallte de traitement. mais res
sortit plut0t a l'egalitarisme, qui n'est rlen d'autre qu'une 
forme d'arbitraire. Or c'est exactement ce qua souhaite M. 
Leuenberger. 
en conctusion, la commission a l'unanimite a ete d'avis qu'il 
fallait considerer l'article 15 sur le travail convenable dans 
son ensemble et de ca point de vue cet article forme un 
tout equilibre. Elle considere, an l'occurrence, qua l'exis
tence de l'alinea 3 se justifle parfaitement. 
Je voudrais maintenant donner l'explication que me r.ecla
malt tout a !'heure M. Rothen au sujet de la position·de la 
commisslon, qui a biffe la demiere phrase de cet alinea 3. 
La commission l'a biffe non pour des raisons de fond, mais 
afln d'eviter une repetltlon. En effet. le principe de l'aiinea 3 
est deja contenu au 1er alinea. lettre a. comme je l'ai dit. II 
ne faut pas confondre le concept de "remuneration du tra
vailleur„ avec celui de «valeur du travail qui lui est confie». A 
rnon avi$, la phrase de l'alinea 3 q~e je cite: «Cependant la 
retrtbutlon doit ätre an rapport avec le travail compte tenu 
des circonstances„ est parfaitement recouverte par la dis
positlon du 1 er allnea. lettre a: .. est conforme aux usages 
protessionnels et locaux. an particulier aux contrats collec• 
tifs ou contrats-types de travail ainsi qu'a la loi sur le tra
vail.• Nous pensons qua cette dispositlon est sufflsante et 
qu'il convient d'eviter un doublet a l'aiinea 3. 
en consequence, au nom de la commission, je vous invite a 
rejeter la proposition de M. Leuenberger concemant cet ali
nea 3. 
J'en viens maintenant a l'aiinea 4. Cette dispositlon est 
aussi issue du regime transitoire. Au demeurant, alle regle 
de manlere nuancee deux objectlfs apparemment contra
dlctoires: la mobilite professionnell& sur le plan geographi
que, d'une part, et les devoirs · qua le travailleur doit pouvoir 
assumer envers ses proches, d'autre. part. Votre commis
slon a longuement discute, au chapitre VI, les articles 66 et 
sulvants qui concement las empiois hors de la region de 
domicile du travailleur. Elle a admls le prlncipe de la mobilite 
dite ccgeographique„ du travailleur, mais an souhaitant que 
l'on ait recours a cette possibillte avec prudence, notam
ment afln -de ne pas reporter les dlfflcultes d'une region 
dans une autre. II faut neanmoins reserver cette possibilite; 
or la proposltlon de M. Leuenberger la condarnne et rend 
caduques las mesures des artlcles 66 et suivants ou tQut au 
moins leur enleve une grande partie de leur substance. La 
commlssion, pour sa part, considere qua l'atinea 4 doit ätre 
maintenu car II tlent deja compte des soucis exprlmes par 
M. Leuenberger dans sa redaction, encore une fois, nuan
cee. Je vous propose des lors de rejeter egalement l'amen
dement de M. Leuenberger a. l'atinea 4. 

Relmann, Berichterstatter: Der Antrag Leuenberger zu 
Absatz 3 steht im Zusammenhang mit Artikel 13. In Arti
kel 13 regelt das Gesetz, unter welchen Umständen ein Ver
sicherter von der Erfüllung der Beitragszeit, welche zum 
Bezug von Leistungen verlangt wird, befreit werden kann, 
zum Beispiel wegen Schulausbildung oder weil ein Versi
cherter wegen Umschulung, Weiterbildung oder wegen 
Krankheit oder Unfall nicht arbeiten und deshalb auch keine 
Beiträge bezahlen konnte. Nach Artikel 13 Absatz 4 muss 
der versicherte Arbeitslose, welcher die Beitragszeit nicht 
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erfüllt hat, eine Karenzzeit von maximal 20 Tagen leisten. 
Der Rat hat sich diese Woche für diese 20 Tage entschie
den. Der Bundesrat setzt allerdings. in diesem Rahmen-die 
Karenzzeit in der Verordnung noch definitiv-fest. . 
In Artikel 15 Absatz·3 wird der versicherten Gruppe, welche 
von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist, ein weiteres 
Erschwernis auferlegt, indem diese versicherten Arbeitslo
sen auch dann eine Arbeit annehmen müssen, wenn der 
Lohn niedriger ist als die Arbeitslosenentschädigung. Mit 
dieser Einschränkung wird die Meinung vertreten, es sei 
notwendig und auch gerecht, wenn zwischen Versicherten, 
welche die Beitragszeit erfüllt haben, und den jenigen. bei 
denen das nicht der Fall ist, ein Unterschied gemacht wer
den soll bei den Leistungen. Wie ich bereits gesagt habe, 
besteht allerdings bereits ein Unterschied mit den maximal 
20 Tagen Karenzzeit, für die sich der Rat diese Woc;he ent
schieden hat. Man kann sich natürlich fragen, wo dann die 
Grenze liege, wenn die Höhe der Arbeitslosenentschädi-
gung unterschritten werden könne. · 
Zu der Frage, weiche unser Ratskollege Rothen aufgewor
fen liat, warum dann die Kommission dazu gekommen sei, 
den letzten Satz in• Absatz 3 zu streichen, der verlangt, dass 
der Lohn der Arbeit entsprechen soll: Ich kann hierzu nur 
sagen, dass die Kommission in der Annahme zu diesem 
Entscheid gekommen ist, dass bereits in Buchstabe a von 
Artikel 15 geregelt ist, dass die Arbeitsbedingungen den 
gesamtarbeitsvertraglichen Nonnen entsprechen sollen. 
Aus diesem Grunde hat die Kommission dieser - wie Kol
lege Rothen sagt - Verschlechterung zugestimmt. Es stellt. 

. sich · die Frage, ob es eigentlich eine Verschlechterung ist, 
weil man bereits in Buchstabe a auf den Gesamtarbeitsver
trag verwiesen hat. 
Nun zu Absatz 4 von Artikel 15, zum Antrag von Ratskol
lege Leuenberger: Eines der Hauptmerkmale dieses Geset
zes ist es, nicht nur Arbeitslosenentschädigung auszurich
ten, sondern vor allem auch vorhandene Arbeitsmöglichkei
ten auszuschöpfen, also Arbeit zu vennitteln. Das- Gesetz 
sieht auch vor, bei Annahme von Arbeit ausserhalb der 
Wohnregion Leistungen für die Ab.geltung von Transportko
sten und zusätzliche Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
auszurichten. Das stellt allerdings auch Anforderungen an 
den Arbeitnehmer, an-den Versicherten bezüglich geogra
phischer. Mobilität. Es ist eine Ermessensfrage, wieweit die 
Anforderungen an den Arbeitnehmer bezüglich geographi
scher Mobilität gehen sollen. Das Gesetz sieht vor, dass 
unter Umständen eine auswärtige Arbeit angenommen wer
den muss, ohne tägliche Rückkehr an den Wohnort, wenn 
die familiären Betreuungspflichten gewährleistet bleiben. 
Bei einem ledigen Versicherten scheint eine solche Anfor
derung noch zumutbar. Bei einem Verheirateten- ist die 
Frage berechtigt, welche Kriterien massgebend seien, nach 
denen entschieden werden solle, ob die Ausübung der 
familiären Betreuungspflichten gewährleistet sei oder nicht. 
Ich muss sagen: Nach meinem Empfinden sollte man einem· 
Verheirateten nicht gegen seinen Willen eine auswärtige 
Arbeit ohne tägliche Rückkehr zumuten. Sollte also der 
Antrag Leuenberger abgelehnt werden, müsste auf jeden 
Fall in der Verordnung diesen Umständen in genügender 
Weise Rechnung getragen werden. 
Wir hatten keine Gelegenheit mehr innerhalb der Kommis
sion, zum Antrag LeuenbergeF Stellung zu nehmen. Ich 
überlasse es dem Rat, darüber zu entscheiden. 

Abstimmungen - Votes 
Abs. 3-AI. 3 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Leuenberger 

Abs. 4 -Al. 4 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Leuenberger 

Abs. 5-A/. 5 

Angenommen - Adopte 

62Stlmmen 
:r, Stimmen 

70Stlmmen 
35 Stimmen 
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Art. 16 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Der Versicherte muss, unterstützt durch das Arbeitsamt. 
alles Zumutbare ... 
... zu verkürzen. Insbesondere ist es seine Sache, Arbeit 
zu suchen, wenn nötig auch ausserhalb seines bisherigen 
Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen könnten. 

Abs. 2und4 
Streichen 

Abs.3 
Zustimmung zum Entwurt der Bundesrates 

Abs. 5 
... Arbeitsamtes angemessene Umschulungs- ... 

Antrag Leuenberger 
Abs. 4 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Antrag Carobbio 
Abs. tbis 
Das Arbeitsamt hilft dem Arbeitslosen, berät und leitet ihn 
bei ·der Arbeitssuche. 

Abs.2 
Streichen 

Antrag Mascarin 
Abs. 4 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Art. 16 
Proposition de /a commission 

Al. 1 
Avec l'appui des offices du travail, l'assure est tenu ... 
... l'abreger. En particulier il lui incombe de chercher du tra
vail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerc;ait pre
cedemment. II doit pouvoir apporter la preuve des efforts 
qu'il a toumis. 

Al.2et4 
Biffer 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 5 
... de suivre des cours appropries de reclassement ou de ... 

Proposition Leuenberger 
Al. 4 
Selon projet du Conseil federal 

Proposition Carobbio 
Al. fbis 

L'office du travail aide le chömeur, le conseille et le guide 
dans la recherche d'un emploi. 

A/.2 
Bitter 

Proposition Mascarln 
Al. 4 
Selen projet du Consell federal 

M. Junod, rapporteur: Nous abordons ä l'article 16 le pro
bleme des devoirs de l'assure et les prescriptions de 
contrOle. L'artlcle 16, 18 ' alinea, dans la version de la com
mission, est une synthese des alineas 1 et 2 du projet du 
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Conseil federal. Je vous propose d'approuver cet alinea 
premler modifie et de bitter l'allnea 2. 
Je vous propose d'autre part de traiter cet article alinea par 
alinea, en sorte que les propositions Carobbio, Mascarin et 
Leuenberger puissent ätre traitees successivement. 
Je constate que l'idee de M. Carobbio recouvre l'une des 
propositlons de la commission en ce sens qu'il veut lui 
aussi, d'apres ce qu'il m'a declare, bitter l'alinea 2, version 
du Conseil federal, si bien qu'il y a la une raison de plus 
pour admettre sans autre l'alinea premier et commencer la 
discussion avec l'alinea 1bis. 

Relmann, Berichterstatter: Bei Artikel 16 geht es um die 
Pflichten des Versicherten in bezug auf die Kontrollvor
schriften. Die Kommission schlägt Ihnen hier eine Abände
rung vor, indem die Absätze 1 und 2 in einen einzigen 
Absatz 1 zusammengefasst werden sollen. Wir beantragen 
also Streichung des Absatzes 2. 

Abs. 1-AI. 1 

Angenommen - Adopte 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 

M. Carobblo: L'alinea en question contient des dispositlons 
importantes dans le contexte de la loi en discussion. 
Comme l'a dit le rapporteur de langue franc;aise, II conceme 
d'une part les obiigations que doit rempiir l'assure des qu'il 
est au chOmage et, d'autre part, le röle des offices du tra
vail. Quiconque lit le texte, mäme dans la version amelioree 
de la commission que nous avons approuvee tout ä !'heure, 
s'aperc;oit· rapidement que les obligations de l'assure 
l'emportent nettement sur celies des offices du travail. Le 
rappel du röle de ces offices semble surtout, dans la ver
sion du ·Conseil federal mais aussi dans une certaine 
mesure dans celle de la commission, ne pas exprimer 
!'Intention de leur faire jouer un röle actif dans l'interet des 
assures. C'est alnsi que l'assure est tenu de tout entrepren
dre pour eviter le chömage ou l'abreger, de eher.eher du tra
vail, eventuellement en dehors de la profession qu'il exer
c;ait, .d'apporter las preuves des efforts qu'il a foumis et de 
se soumettre au contröle edicte par le Conseil federal. 
Le röle des offi~es du travail, lul, reste secondaire. De toute 
fac;on, ils n'ont pas l'obligation de prouver leurs efforts et 
leur engagement positif. 
Une teile conception est a mon avis discutable et inaccep
table. II s'agit en effet de dispositlons qui etablissent des 
rapports bureaucratiques - celles de tout l'artlcle - entre 
chömeurs et offices du travail ou caisses de chömage. Elles 
ne permettent pas, ou que tres rarement, d'atteindre 
l'objectlf vise, a savoir la lutte contre les abus. L'obligation 
de foumir 1a preuve des efforts· accomplis pour trouver un 
nouveau travail tauche souvent les travailieurs qul etaient 
serieusement decides a faire ces efforts. Elle ne tciuche 
pas, en revanche, ceux qui veulent proflter et presentent 
suffisamment de preuves de leur «bonne volonte•. 
C'est pourquoi je suis d'avis que l'on doit insister sur le röle 
des offices du travail et leur collaboration avec les chö
meurs, afin de trouver a ces demiers une occupation cor
respondant le plus largement possible a leurs interäts et a 
leurs aspirations. 
II est donc important que la loi etabllsse clairement, plus 
clairement que ne le fait. fe texte de la commission, le röle 
qui doit ätre attribue aux offices du travall. Ces demiers doi
vent ätre renforces, non seulement pour leur permettre de 
s'occuper des täches accrues que la nouvelle loi leur 
impose, comme le dlt un autre article de 1a loi et comme le 
dit le message du Conseil federal, mais aussi pour leur per
mettre de mieux developper leurs täches d'aide, de conseii
ler et de guide du chömeur. Cela est d'autant plus urgent et 
important que ces offices doivent pouvoir mieux developper 
leur activite concemant les travailleurs qui sont au chO-

. mage, touches dans leur sante, et qui ne sont pas ou ne 
peuvent pas etre au benefice des rentes-invalidite. 
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II s'agit, an partlculier. des nombreux cas de beneficiaires 
de demi-rentes d'invalidite qui perdent leur travail, bien 
qu'ils jul:ltifient de qualifications professionnelles. Cela est 
surtout important si l'on veut eviter, et je crois qu'il taut agir 
dans ce sens, d'institutionnaliser la flgure du travailleur 
exclu du droit aux prestations d'invalidite parce qu'il n'est 
pas invalide, mais aussi aux prestations de l'assurance-chö
mage simplement parce que, en theorie, il pourrait trouver 
une occupation mals que personne ne l'engage. Ces cas-la 
sont plus nombreux qu'on ne le pense. 
C'est dans cette optique, pour pennettre d'ameliorer le tra
vail de placament et d'instaurer un rapport positif de colla
boratlon entre offices du travail ou calsses de chömage 
d'une part et chömeurs de l'autre qua je vous propose 
d'ajouter un alinea 1bis a l'artlcle 16 dlscute - ca nouvel ali
nea precise mieux que l'alinea 1er que l'office du travaii aide 
le chömeur et le conseiile - et da bitter l'alinea 2 de ca 
meme articie, comma le propose du raste la commission. 
Je vous invite a appuyer ma proposition. . 

M. Junod, rapporteur: Ja voudrais faire la remarque sui
vanta concamant la proposition de M. Carobbio: Nous 
sommes, ici, au chapitre intituie «Oevoirs de i'assure et 
prescriptions de contröle•. Dans la loi, nous trouvons un 
autre chapitre intitule "Autorites cantonales competentes»; 
je fals allusion a l'article 84 notamment. 
A l'artlcle 16, le legisiateur definit las devoirs et las respon
sabilites de l'assure tandis qu'a l'artlcie 84, il definit las 
devoirs des autorites cantonales. Or, ca qua vous venaz da 
dira, Monsieur Carobbio, est dans le droit fil de ca qui est 
prevu a l'artlcle 84. SI vous me permettez l'expression. vous 
enfoncez une porte ouvarte. En effet, l'article 84 dit ceci: 
«l,.es autorites cantonales competentes conseillent las chö
meurs. et s'efforcant de las placer, le cas echeant avec la 
collaboration des institutions paritaires de placement.• L'aii
nea 2 de ca meme article 84 dlspose qua las autorltes can
tonales peuvent deieguar ces competences, de maniere 
generaie ou seion las cas, aux offices communaux du tra
vail. Qua regle la version de la commission, a l'alinea 1er? La 
responsabiiite qui incombe au travailleur de se trouver un 
nouvei emploi et la liaison necessaire avec las offices du 
travaii, le travailleur agissant avec l'appui de ces offices. 
La propositlon da M. Carobbio n'a pas sa piace ici; an 
outre, quant au fond, eile est amplement realisee par l'arti
cle 84. Des lors, je vous prie da la rejeter. 

Refmann, Berichterstatter: Artikel 16 regelt die Verpflich
tungen des Versicherten. Die Kompetenzen und Pflichten 
der kantonalen Amtsstellen sind in Artikel 84 geregelt. Dem 
Grundsatz nach sind wir mit dem Vorschlag des Kollegen 
Carobbio einverstanden, d. h. die Arbeitsämter sollen den 
Arbeitslosen helfen und diese bei der Arbeitssuche bera
ten. Diese Aufgabe ist jedoch in Artikel 84 geregelt. wo es 
heisst: «Die zuständigen kantonalen Amtsstellen beraten 
die Arbeitslosen und bemühen sich, ihnen allenfalls in 
Zusammenarbeit mit paritätischen Stellenvermittlungsinsti
tutionen Arbeit zu vennittaln.» 
Die Kommission hat hier noch beigefügt: "· .. mit paritäti
schen oder von den Trägerorganisationen geführten Stel
lenvermittlungsinstitutionen ... » 
Aus diesem Grunde beantrage ich Ihnen. den Antrag 
Carobbio· abzulehnen. 

Le president: Apres avoir entendu les explications du rap
porteur. M. Carobbio decide de retlrer sa proposltlon. 

Abs. 2 und 3 - Al. 2 et 3 

Angenommen - Adopte 

M. Junod, rapporteur: Une remarque pour le proces-verbal: 
-M. le president, vous venez de faire adopter l'alinea 2 alors 
qu'il est biffe dans la version de la commission. Je vous prie 
donc d'en prendre acte. L'allnea 2 selon la varsion de la 
commission n'existe plus, les alineas 1 et 2 ayant ete rau-· 
nis en un seul. 
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Abs. 4-AI. 4 
Frau Mascarin: Wir beantragen Ihnen, Absatz 4 in der Fas
sung des Bundesrates stehenzulassen. Unser Antrag deckt 
sich mit einem Antrag Leuenberger. 75 Tage kontrollierte 
Arbeitslosigkeit entsprechen 15 Wochen. Es ist nach unse
rer Meinung angemessen. wenn einem Arbeitslosen nach 
dieser Zeit ein gesetzlicher Anspruch auf eine Woche 
Ferien zugestanden wird, d. h. fünf kontrollfreie Tage, ohne 
dass er seiner Arbeitslosenentschädigung verlustig geht. 
Das würde einem nonnalen Ferienanspruch eines Arbeit
nehmers von drei Wochen Ferien pro Jahr entsprechen. Der 
Arbeitslose w:ann ja nicht einfach Ferien nehmen, wann es 
ihm passt; er muss vennittlungsfähig sein und damit zur 
Kontrolle erscheinen. 
Wir glauben nicht, dass dieser Ferienanspruch auf dem Ver
ordnungsweg geregelt werden sollte, wie das angetönt 
worden ist. Der bundesrätlichen Verordnung wird mit die
sem Arbeitslosenversicherungsgesetz ohnehin ein sehr 
grosser Rahmen zugemessen; die konkreten Kontrollmass
nahmen folgen ja erst dort. Wenn man nun auch noch die
sen Ferienanspruch der Arbeitslosen, der ihnen unbedingt 
zustehen sollte. in die Verordnung verweisen wollte, käme 
man damit der Tendenz entgegen, den Arbeitslosen poten
tiell als arbeitsscheu oder Ferienmacher einzustufen. Man 
nimmt ihm hier das gesetzliche Recht auf Ferien (bzw. gibt 
es ihm gar nicht). 
75 kontrollierte arbeitslose Tage bedeuten eine sehr lange 
Zeit, sowohl für den Arbeitslosen wie seine Familie, eine 
Zeit mit vielen Problemen, und zwar nicht nur finanzieller 
Art. Es scheint uns ein Akt der Gerechtigkeit zu sein, die
sen Ferienanspruch im Gesetz einzubauen. Dieser 
Anspruch betrifft in einer Zeit niedriger Arbeitslosigkeit nur 
einzelne Fälle, die schwer vermittelbar sind. Bei einer Mas
senarbeitslosigkeit würde es sehr viele betreffen, aber sie 
haben auch ein Recht auf Ferien. Man sollte diesen Ferien
anspruch ein für allemal regeln und nicht auf den Verord
nungsweg vertrösten. Wir glauben, das sei eine Kompe
tenz. welche die Verordnung überschreitet. 
Wir bitten Sie deshalb, die ursprüngliche Fassung beizube
halten. 

Rathen: Frau Mascarin hat zu Artikel 16 Absatz 4 bereits 
das Wesentliche gesagt. Ich möchte Ihnen lediglich noch 
erklären, dass die solothumische Regierung - jedenfalls der 
zuständige Departementschet - ebenfalls die Meinung ver
tritt, Absatz 4 von Artikel 16 sollte stehenbleiben. 
Wir haben bis jetzt von selten der Kommission keine Erklä
rung erhalten, weshalb dieser Absatz 4 gestrichen werden 
sollte. Neben der Begründung durch Frau Mascarin ist noch 
auf folgendes hinzuweisen: Aus der Sicht unseres kantona
len Arbeitsamtes - ich spreche hier vom Kanton Solothum 
-, offenbar aber auch der Ämter anderer Kantone, zeigt es 
sich, dass sich gerade im Zusammenhang mit Betriebsfe
rien Schwierigkeiten ergeben in bezug auf die Stempelkon
trolle bzw. in bezug auf die Kontrolle ganz allgemein. 
Diesen Schwierigkeiten könnte man begegnen, indem man 
Absatz 4 von Artikel 16 bestehen lie.sse. Ich möchte Sie 
demzufolge bitten, auch aus rein sachlicher Sicht und im 
Interesse einer rationellen Verwaltung, den erwähnten 
Absatz 4 nicht zu streichen. 

M. Junod, rapporteur: Les alineas 3 et 4 concement las 
modalites de contröle. 
Le prlncipe du contröle n'est pas conteste. Cependant, il 
faut preciser qu'il ne s'agit pas de soumettre le chömeur a 
una obligation purement fonnelle ou bureaucratique; il 
s'aglt de garder le contact avec lui et de l'aider a trouver un 
nouvel emploi. 
La prlncipe du contröle n'est donc pas en cause. La com
mission n'a pas moins longuement debattu de la question 
des modalites de ce contröle et des possibilites de l'alleger 
lorsque certaines conditions sont remplies. Elle a finale
ment decide de maintenir la disposition de l'alinea 3, qui 
donne au Conseil federal la competence d'organiser ce 
contröle et, le cas echeant, de l'alleger dans cartaines cir
constances. 
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La suppression du 48 aiinea, qui n'a trait qu'ä l'une des 
modalites d'organisation du contröle, ne met pas en cause 
la possibilite offerte par les dispositions dudit aiinea: la 
responsabilite de leur applicatlon en est simplement laissee 
au Conseil federal. Les propositions de M. Leuenberger et 
de Mme Mascarin concernent donc simplement une moda
lite d'application et non le principe du contröle. Au lieu de 
regler cette question par voie legale, eile sera reglee par 
voie d'ordonnance. 
Tout ä l'heure, M. Rathen a parle des dispositions qui ont 
ete prises ä cet egard par le canton de Soieure. Nous en 
avons aussi parle au sein de la commission. C'est une rai
son de plus pour la commission de ne pas s'opposer ä 
l'allegement du contröle dans certaines circonstances, not
amment dans celles qui sont mentionnees ä l'alinea 4. 
Cependant, nous estlmons qu'II est plus conforme ä la 
systematique de la loi de regler les modalites du contröle 
uniquement par voie d'ordonnance plutöt que de les regler 
partlellement par cette voie et partiellement par la voie 
legale. 
Pour ces differentes raisons, je vous invite ä ne pas donner 
suite aux propositions de Mme Mascarin et de M. Leuen
berger. 

Relmann, Berichterstatter: Bei seinen Bemühungen, 
zumutbare Arbeit zu finden, soll der Versicherte vom 
Arbeitsamt unterstützt werden. Das bedingt natürlich, dass 
sich der versicherte Arbeitslose periodisch beim Arbeits
amt meldet. 
Absatz 3 bestimmt, dass diese Kontrollvorschriften über die 
Verordnung geregelt werden sollen. Die Kommission findet, 
die flexible Lösung der Verordnung eigne sich besser, 
diese Vorschriften den entsprechenden Bedürfnissen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen. 
Es kann kaum die Rede davon sein, dass man in der Ver
ordnung eine tägliche Kontrolle, ein tägliches Stempeln, 
vorsieht. Mit der Streichung von Absatz 4 geht es der Kom
mission nicht darum, dem Arbeitslosen die fünf Tage 
«Stempelferien» - wenn ich so sagen darf - zu entziehen; 
es geht ihr vielmehr darum, flexibler zu sein, vor allem auch 
zum Beispiel in bezug auf die E;letriebsferien. Man will die 
Kontrolle also nicht verhärten, sondern im Sinne einer flexi
bleren Lösung die Kompetenz der Verordnung überweisen. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, dem Antrag der Kommission 
auf Streichung von Absatz 4 zuzustimmen. 

Bundesrat Honegger: Zur Beruhigung von Herrn Leuenber
ger und vor allem von Frau Mascarin darf ich festhalten, 
dass der Bundesrat in seiner Verordnung wahrscheinlich 
weitgehend an das anschliessen wird, was er selbst bei 
Absatz 4 des Artikels 16 für richtig erachtet hat. 
Der Bundesrat ist heute der Meinung, dass die Ferienrege
lung in der Verordnung doch etwas flexibler gestaltet wer
den könne. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Mascarin/Leuenberger 

Abs. 5-AI. 5 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3 

78 Stimmen 
33 Stimmen 

Der Bundesrat regelt, wie der Entschädigungsanspruch für 
Personen bestimmt wird, die vor der Arbeitslosigkeit als 
Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf dabei von der allge
meinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, 
als die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten. 

84-N 
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Antrag Günter 
Abs. 4 (neu) 

Arbeitslosenversicherung. Bundesgesetz 

Der Bundesrat legt die Richtlinien für die Ausrichtung von 
Beiträgen an Institutionen fest, welche Behinderte beschäf
tigen (Art. 6 Abs. 2 Bst. b bis). Diese Beiträge sollen eine 
sinnvolle Beschäftigung der Behinderten im Falle des Feh
lens von Aufträgen sichern. 

Art.·17 

Proposition de Ja commission 

Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil tederaJ 

Al. 3 
Le Conseil federaJ regle de quelle maniere se determine le 
droit ä l'lndemnite des personnes qui ont exerce, avant le 
chömage, une actlvite en tant que travailleurs ä domicile. II 
ne peut s'ecarter de la reglementation generale du present 
chapitre que dans la mesure ou les partlcularites du travail ä 
domicile l'exigent. 

Proposition Günter 
Al. 4 (nouveau) 
Le Conseil federaJ edicte les directives applieables ä l'octroi 
des contributions aux institutions qui occupent des handi
capes (art. 6, 2e al., let. bbis). Ces contributions devront per
mettre d'occuper intelligemment les handicapes lorsque les 
commandes sont insufflsantes. 

Abs. 1-3 - Al. 1-3 

Angenommen - Adopte 

Abs. 4-AI. 4 

Günter: Ich möchte beim Artikel 17 mit dem Absatz 4 noch 
einmal das Problem der Behinderten aufnehmen. Ich habe 
mich überzeugt, dass man es auch in Artikel 17 lösen 
könnte, nachdem der Rat bei Artikel 6 keine Einschiebung 
machen wollte. Ich erlaube mir, nochmals darauf zurückzu
kommen, weil ich der Meinung bin, dass mein Vorschlag bei 
Artikel 6 mit unrichtigen Argumenten bekämpft wurde. 
Erstens: Es wurde der Eindruck erweckt, es handle sich um 
ein neues Problem, um einen neuen Vorschlag, der plötzlich 
dem Rat vorgelegt werde, ohne dass die Kommission dazu 
Stellung nehmen konnte. Richtig ist, dass der formulierte 
Antrag erst vor kurzem vorgelegt wurde. Die lnvalldenver
bände und die Behindertenorganisationen haben aber den 
Bundesrat schon vor längerer Zeit intensiv auf dieses Pro
blem aufmerksam gemacht: es haben auch Besprechungen 
mit Mitarbeitern des Bundes stattgefunden. 
zweitens: Ich habe im März 1980 eine Interpellation einge
geben, die dieses Problem behandelte. Die Antwort darauf 
fiel damals so aus, dass ich annehmen musste, dass das 
Problem hier, in diesem Gesetz, geregelt werde. Wie sich 
die Situation aber heute präsentiert, hat man zwar in Artikel 
14 eine Lockerung zugunsten der Behinderten gemacht; 
man ist aber sehr, sehr wenig weit gegangen. 
Man hat mir allgemein Sympathie für den · Vorschlag 
bekundet und dann mit einem hinzugefügten «Aber" doch 
Ablehnung empfohlen. Wenn man wirklich Sympathie für 
den Vorschlag empfindet, die Behinderten auch gegen 
Arbeitslosigkeit zu schützen, dann wäre das richtige Verfah
ren, hier dem Vorschlag, sozusagen im Sinne einer proviso
rischen Lösung, zuzustimmen. Der Ständerat wird dann 
etwas Zeit haben, über das Problem nachzudenken. 
Ich bin durchaus bereit, das Problem auch an anderer Stelle 
zu lösen, muss aber feststellen, dass bis heute einfach 
nichts geschehen ist und qass das Problem eben an sich in 
den Fragenkreis der Arbeitslosenversicherung gehört. 
Um was geht es? Es geht, kurz gesagt, darum, dass in Zei
ten der Rezession die geschützten Werkstätten und damit 
die Behinderten als erste Ihre Arbeit verlieren und sie zum 
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Teil nach Hausa geschickt werden müssen. Und, Herr Bun
desrat, da muss ich Ihnen nun einfach sagen: Es handelt 
sich nicht um ein Problem der IV. Die IV wird sich mit Recht 
dagegen wehren, wenn sie zur Kasse gebeten wird, weil die 
Behinderten arbeitslos geworden sind und in ihren 
geschützten Werkstätten keine Arbeit mehr haben. Das ist 
ein Arbeitslosenversicherungs-Problem! 
Ich gebe durchaus zu. dass man gegen den Vorschlag, hier 
etwas zu machen, Einwände bringen kann - aber sie sind 
nicht gebracht worden -, zum Beispiel, dass man das Pro
blem kantonal lösen könnte. Man kann tatsächlich 
Beschäftigungstherapie machen, wenn der Kanton grosszü
gig ist und seinen Teil am Defizit und die IV den anderen Teil 
übernimmt. Aber, wie gesagt: Erstens ist es an sich nicht 
ein IV-Problem, und zweitens gibt es einfach grosszügige 
Kantone und andere. 
Wlr könnten auch das Arbeitslosenproblem k;µ,tonal lösen, 
wenn es unbedingt sein muss! Aber wir haben uns ent
schlossen, ein Bundesgesetz daraus zu machen, und ich 
begreife nun wirklich nicht. warum man die gesunden 
Bevölkerungsschichten gegen die Folgen der Arbeitslosig
keit flnanzlell schützen will und sich bei den Behinderten 
dagegen sträubt, nur weil es vielleicht juristisch nicht ganz . 
genau in einen spezlellen Artikel hineinpasst. 
Es gibt nämlich nur noch ein stichhaltiges Argument dage
gen, und das ist der Missbrauch. Das wurde mir in den 
Wandelhallen angedeutet. Da hiess es: .. Ja, wenn die 
Arbeitslosenversicherung bei den geschützten Werkstätten 
zu zahlen beginnt, dann bemühen sich diese überhaupt 
nicht mehr um Aufträge und lassen nur noch die Arbeitslo
senversicherung zahlen!,. 
Ich meine, das wäre ein schlechtes Argument. denn die 
geschützten Werkstätten werden zwar zum Teil privat 
getragen, aber sie erfüllen Staatsaufgaben. Und wenn der 
Staat dem Staat selbst nicht mehr traut, stimmt etwas nicht 
mehr. Es geht hier nicht um ein Problem zwischen Privaten 
und Staat, sondern um ein Problem zwischen verschiede
nen Funktionen desselben Staates - sei es nun Bund, Kan
ton oder Gemeinde. 
Dieses Problem ist meines Erachtens lösbar. Daher habe 
ich·mir erlaubt. eine flexible Lösung, die wie folgt lautet, vor
zuschlagen: «Der Bundesrat legt die Richtlinien für die Aus
richtung von Beiträgen an 1n·stitutlonen fest. welche Behin
derte beschäftigen. Diese Beiträge sollen eine sinnvolle 
Beschäftigung der Behinderten im Falle des Fehlens von 
Aufträgen sichern ... 
Ich meine. damit sei doch ganz klar gesagt. was ich haben 
möchte, d. h. was die Behinderten im Jahre der Behinderten 
von Ihnen möchten. Mit der Zweitberatung des Gesetzes 
durch den Ständerat im Hintergrund wäre es angezeigt, hier 
ein Zeichen zu setzen. damit dieses Problem gelöst wird. 
Wenn wir es nämlich nicht hier lösen, dann wird auf Jahre 
hinaus wieder gar nichts geschehen, und dann wird das 
Problem auf die kantonale Ebene abgeschoben. Ich danke 
Ihnen, wenn Sie zustimmen. 

Weber-Schwyz: Ich möchte einleitend feststellen, dass der 
Antrag Günter aus einer berechtigten Sorge um die Erhal
tung der Behindertenarbeitsplätze gestellt wurde, vor allem 
für Zeiten von Rezession und Unterbeschäftigung. Gleich
zeitig. sei festgehalten, dass das Begehren an die falsche 
Adresse gerichtet ist. Bei Annahme seines Vorschlages 
müsste man sogar die Frage stellen, ob es sich nicht um 
eine Zweckentfremdung von Arbeitslosengeldern handeln 
würde. Ich will in Erinnerung rufen, dass die Behindertenbe
triebe zwei Hauptaufgaben haben: nämlich erstens die Ein
gliederung (hier ist eindeutig die Invalidenversicherung 
Kostenträgerin), und zweitens ~ie Aufgabe der Dauerbe
schäftigung in geschützten Werkstätten für Leute, die nicht 
eingliederungsfähig sind oder in der Wirtschaft keine 
Arbeitsplätze finden. Da haben, sofern kein kostendecken
der Betrieb möglich ist, die Kantone und Gemeinden für die 
Kosten aufzukommen. Ich bin sogar der Meinung, dass es 
sich da um eine klassische Fürsorgeaufgabe handelt. Und 
ich will Herrn Günter sagen, dass es bereits einige Kantone 

gibt, die für solche Fälle Beitragsdeckungsgesetze erlassen 
haben, um Behindertenarbeitsplätze zu sichern. Ich bin der 
Meinung, dass da Lücken bestehen, aber diese Aufgabe ist 
eine Aufgabe von Kantonen und Gemeinden, vor allem um 
diese Plätze auch unabhängig des Konjunkturverlaufs zu 
sichern. Aus diesem Grunde möchte ich beantragen, sofern 
der Vorschlag nicht zurückgezogen wird, diesen Antrag 
abzulehnen. 

M. Junod, rapporteur: M. Günter nous propose aujourd'hui 
d'introduire un nouvel alinea 4 a l'article 17 alors qua nous 
avions refuse le principe qu'il nous soumettait a i'article 6. 
M. Günter se rend bien compte qua ses d~ux propositions 
sont dependantes l'une de l'autre mais il s'obstine cepen
dant a reprendre cette question car il veut, dit-il, faire en 
sorte qu'au moins ce probleme soit examine a fond par la 
commission -du Conseil des Etats. 
Je vous ai fait part hier de nos preoccupations a l'egard des 
handlcapes et j'ai meme fait a ce propos une declaration au 
nom de la commission. Je crois que notre loi sur l'assu
rance-chömage prend plus en consideratlon les individus. 
las handlcapes. qua las institutions. Or, apres ce qua vient 
de declarer a cette tribune M. Weber-Schwyz, qui connait 
tres bien la mattere puisque, sauf erreur, ii est responsable 
d'un des ateliers proteges de son canton, je n'ai plus 
grand-chose a ajouter. 
En effet, il ne faut pas considerer l'assurance-chömage 
comme une instltution qui devrait permettre de resoudre 
tous las problemes. Nous devons garder en memoire les 
buts de la loi. C'est pourquoi la questlon des ateliers ou des 
institutions qul occupent las invalides doit etre resolue 
gräce a l'assurance-invalidite, voire a travers las disposi
tions de l'assistance a l'echelon des cantons et des com
munes, et, comme l'a dit M. Weber-Schwyz, ca soutien 
demeure independant de la conjoncture. 
Pour toutes ces raisons, je vous prle de conflrmer votre 
vote concemant l'article 6, an rejetant le nouvel article 17, 
alinea 4, qua vous propose M. Günter. 

Relmann, Berichterstatter: Der Rat hat vorgestern den 
Grundsatz zum Antrag Günter zu Artikel s· Absatz 2bis mit 
54 zu 34 Stimmen abgelehnt. Herr Günter sagt mit einem 
gewissen Recht, die Leistungen an Behindertenwerkstätten 
durch die Arbeitslosenversicherung wäre eine Kompensa
tion dafür. dass Behinderte, die Beiträge bezahlen, zum Teil 
nicht in den Genuss von Leistungen der Arbeitslosenversi
cherung kommen. Ich habe bereits bei der Antwort zum 
Antrag Artikel 6 Absatz 2bis erklärt, dass hier natürlich zwei 
Sozialversicherungen in der gleichen Aufgabe legiferieren, 
und es stellt sich die Frage, ob es zweckmässig ist. wenn 
nun die Arbeitslosenversicherung zum Teil eine Aufgabe 
übernimmt. weiche Aufgabe der (nvalidenversfcherung ist. 
Persönlich hätte ich nichts dagegen. wenn die Arbeitslo
senversicherung von ihren Geldern hin und wieder, wenn es 
notwendig ist. bei grosser Arbeitslosigkeit Leistungen an 
Behindertenwerkstätten ausrichtet. Aber es ist eine Ermes
sensfrage, ob wir diese gegenseitige Konkurrenzlerung in 
der Sozialversicherung wollen oder nicht. Ich würde es dem 
Rat überlassen, hier zu entscheiden. 

Bundesrat Honegger: Darf ich Herrn Günter nochmals 
sagen, dass es in den geschützten Werkstätten keine 
Arbeitslosen geben kann? Die geschützten Werkstätten 
werden nie einen Invaliden nach Hausa schicken, weil er 
keine Arbeit mehr hat; es ist Aufgabe der geschützten 
Werkstätten, fürBeschäftlgungsarbeiten auch dann·zu sor
gen, wenn keine Aufträge vorhanden sind. Und deshalb ~ 
geht es hier nicht um eine Aufgabe der Arbeitslosenversi
cherung, sondern. wie das Herr Webe~ dargelegt hat. der 
Kantone und Gemeinden sowie, meiner Auffassung nach, 
der Invalidenversicherung. Weil es sich hier um eine 
wesensfremde Angelegenheit handelt, muss ich Sie bftten, 
den Antrag von Herrn Günter abzulehnen. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Günter 
Dagegen 

Art. 18 
Antrag der Kommission 

. . . auf einen Arbeitstag fallen. 

Art. 18 
Proposition de Ja commission 

... sur un jour de travail. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19 und 20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 19 et 20 

Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit t 
(Carbellay, Couchepin, Keller) 

27 Stimmen 
63 Stimmen 

Ein volles Taggeld beträgt 75 Prozent des versicherten Ver
dienstes. Für ... 
... beträgt es 85 Prozent. Diese ... 

Minderheit II 
(Dafflon) 
Ein volles Taggeld beträgt 80 Prozent des versicherten Ver
dienstes. Diese Personen erhalten zudem einen Zuschlag, 
der den auf den Tag umgerechneten Haushaltungs- sowie 
gesetzlichen Kinder- und Ausbildungszulagen entspricht, 

Abs. 1bis 
Die Arbeitslosenentschädigung gilt als Lohn im Sinne der 
Gesetzgebung über die AHV/IV/EO/AVI. Die Kasse zieht 
den Beitragsanteil des Arbeitnehmers von der Entschädi
gung ab und entrichtet ihn zusammen mit dem von ihr zu 
übernehmenden Arbeitgeberanteil der zuständigen AHV
Ausgieichskasse. Der Bundesrat kann das Verfahren abwei
chend von den Bestimmungen des AHVG regeln. 

Abs. 2, 3 und 4 
Mehrheit 

Streichen 

Minderheit 

(Allenspach, Ammann-Bern, Aubry, Harl, Hösli, Linder, 
Risi-Schwyz, Schnyder-Bem, Weber-Schwyz) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Zehnder 

Abs. 1 
Ein volles Taggeld beträgt 85 Prozent des versicherten Ver
dienstes. Verheiratete und ihnen gleichgestellte Personen 
erhalten zudem einen Zuschlag ... 

Art. 21 
Proposition de la commission 
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Al. 1 
Majorite 
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Adherer au projet du Conseil fadaral 

Mlnorite I 
(Darbellay, Couchepin, Keller) 
... se monte a 75 pour cent du gain assure . 
. •. s'eleve a 85 pour cent ... 

Mlnorite II 
(Dafflon) 
Une indemnlte joumaliere pleine et entiere se monte ä 80 
pour cent du gain assure. Ces personnes touchent en outre 
un suppiement qui correspond au montant calcule par jour, 
des allocations de manage, des allocations legales pour 
enfants ... 

Al. fbis 

L'indemnite de chömage est reputee salaire au sens de la 
legislation AVS/ Al/ APG/ AC. La caisse deduit de l'lndemnite 
la part de cotisation du travailleur et la verse avec celle de 
l'employeur, qu'elle prend ä sa charge, a la caisse de com-

.. pensation AVS competente. Le Conseil federal peut ragler 
la procedure en derogeant aux dlspositlons de la loi fade
rate sur l'assurance-vieillesse et_survivants (LAVS). 

Al. 2, 3, 4 

Majorite 
Blffer 

Minorite 
(Allenspach, Ammann-Seme, Aubry, Harl, Hösii, Linder, 
Risi-Schwyz, Schnyder-Beme, Weber-Schwyz) 
Adherer au projet du Conseil federal . 

Proposition Zehnder 

Al. 1 
Une indemnite joumaliere pleine et entiere se monte a 85 
pour cent du gain assure. Pour les personnes marlaes et 
pour celles qui leur sont assimllaes, elie s'eleve .•. 

Abs. 1-AI. 1 

M. Darbellay, porte-parole de la minorite 1: La modification 
que je propose ici n'est pas une modlflcation de tond. Je 
me declare d'accord avec tous ceux qui ont dit a cette tri
bune que les personnes qui sont au chömage, comme 
celles qui beneficlent d'une indemnite versee par une assu
rance-accidents, ne doivent pas gagrier plus que ceux qui 
tnivaillent. II s'agit donc la uniquement d'une question de 
mesure. 
Le Conseil federal proposait - j'emploie volontairement 
l'lmparfait - une indemnite joumaliere correspondant ä 70 
et a 80 pour cent du gain assure, selon que les personnes 
sont celibataires ou chargees de famille, mais il n'etait pas 
question de deduire 1a·rente AVS de ces montants. La com
mission, afin d'eviter une lacune en ce qui conceme les 
assurances sociales, propose de considerer les indemnltes 
de l'assurance-chömage comme un salaire. Cela revient a 
dire que 1a caisse serait chargee de retenir les cotisations 
patronales et que l'interesse lui-meme se verrait retenlr les 
cotlsations du travallleur, si bien qu'au lieu de recevoir res
pectivement 70 et 80 pour cent, les chömeurs recevraient 
66 et 76 pour cent environ. II me semble que ces normes 
sont tres basses, specialement en ce qui conceme les 
salalres modestes. Et pour revenir aux 70 et 80 pour cent 
initiaux, les prestations, avant deduction des cotisations 
AVS, devraient se monter a 75 et 85 pour cent. 
II taut retenir egalement d'autres inconvenients materiels. 
Celui qui est au chömage ne beneflcie plus, en general, de 
l'assurance de prevoyance professionnelle puisque plus 
personne ne verse pour lui de cotisation a la caisse de 
retraite. C'est donc un drolt qu'il perd et s'il voulait le main
tenir, s'il avait la possibilite materielle de le faire, il devrait 
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payer a. ce titre, an plus de ses propres cottsations, cetles 
du patron, si bien qu'il devrait sacrifier 8 a. 10 pour cent de 
plus et son revenu serait ramene a. moins de 60 pour cent 
respectLvement 70 pour cent de son ravanu anterieur. II me 
semble qu'en adoptant las normes de 75 et 85 pour cent 
nous nous rapprochons da cetles prevues au depart par le 
Conseil federal. 

M. Dafflon, porte-parote de la minorite II: M. Darbellay pro
pose de fixer les indemnites journalieres ä 75 pour cent du 
gain assure pour une personne ceiibataire et ä 85 pour cent 
pour une personne mariee. Je vous propose de ne pas faire 
de differenciation entre ces deux categories d'assures. 
La proposition de la minorite II a deux aspects: le premier, 
de decider qua l'indemnite joumaliera pour le chömaur, 
quelle que soit sa qualite, est de !'ordre de 80 pour cent, 
donc sans distinction de l'etat civit. Le deuxieme aspect, 
c'est d'incture dans les indemnites las allocations de 
manage. Nous avons souvent antendu dire ici - non saute
ment dans Ja dlscussion concemant cette toi mais ä. 
d'autres occasions - qu'il fallait harrnoniser les leis, qu'il ne 
fallait pas traiter differemment des categories similairas ou 
presque similairas. Or, ici, Ja majorite voudrait qu'on traite 
differamment las ceiibataires et las maries. 
Dans la vie quotidienne, au travail, las salaries perc;:oivent le 
meme salaire, qu'ils soient maries ou celibataires. Celui qui 
est marie a droit parfois a une allocation de manage et, s'il a 
des enfants, a des atlocations familiales et. quetquefois, 
professionnelles. Or, la loi ne considere pas les ailocations 
comme un element du salaire, mais il est precise que le 
chömeur marie peut beneflcier egalement. a cöte de son 
indemnite, du pourcentage sur las allocations auxquetles il 
a droit. 
J'ajoute que, en ce qui conceme l'assurance-accidents. 
tous les salaries, quel que seit leur etat civil, rec;:oivent la 
meme indemnite. On veut, pour l'assurance-chömaga, faire 
une dlstinctlon. De mema, dans l'assurance-maladie cotlec
tive, l'assure caiibataira rec;:oit, an cas de maladie, las 
memas prastations qua l'assura marle. II tauche, comme 
dans l'assurance-accidents, le 80 pour cent de son saiaire. 
J'ajoute que cartains ceilbataires ont egalement des 
charges qui ne sont pas prevues ni evoquees dans cette loi. 
II serait anormal de las dlscriminer. Or, c'est ca qua vous 
feriez en votant le texte de la majorita. 
Seton ta decision de la commission, le chömeur doit acquit
ter la cotisation d'assurance-chömage de 0,5 pour cent sur 
ses indemnites. II n'est pas fait de distinctlon entre maries 
et ceilbataires, la meme cotisation doit etre payee. J'ajoute 
encore qu'on discrimina las travailleurs puisqu'ils donnent 
les memes primes, qu 'lls soient maries ou cälibataires. 
La proposition qui nous est faite procede de la votonte qua 
j'ai deja denoncee au cours du debat d'entree en mattere et 
lors de l'examen de l'articte 15, de faire des dlscriminations 
et de l'idee que le chömeur est quelqu'un qu'il faut absotu
ment obliger a travailler. Je vous rapporte deux observa
ttons qui ont ete faites par des commissaires, dont je tairai 
le nom; ils se reconnaitront tres facilement. La premier a 
dectare qu'«il etait necessaire d'aller d'une fac;:on degres
sive, afln que le chömeur fasse davantage d'efforts pour 
retrouver un emptoi ... Le deuxieme a dit: «En principe, le 
chömeur n'a pas. assez de moyens, mais il faut l'obliger a 
travailler et ce n'est pas an lui allouant de grosses indemni
tes qu'on l'y obllgera» C'est vous montrer qua cet etat 
d'esprit est tortement ancre parmi de nombreux deputes. 
C'est la raison pour laquelle je vous demande de ne pas 
donner suite a la proposition de la majorite et de fixer le 
taux de l'indemnite de chömage a 80 pour cent du salaire, 
quel qua soit l'atat clvil du baneflciaire. 
Nous avons aussi une proposition de M. Zehnder que ce 
demier va defendre a cette trtbune. On pourrait s'etonner 
que je lui sois oppose; ca n'est pas du tout le cas et je suis 
d'accord avec son 85 pour cent. S'il l'avait propose an 
seance de commission, j'aurais accepte et renonce a Clepo
ser ma proposition. Cependant, je la maintiendrai parce 
qu'elle a un deuxieme aspect, je le souligne, qui prevoit 
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aussi d'incture dans las indemnites les ailocations de 
manage. Voila las motifs qui m'ont amene a maintenir cette 
propositlon de minorite que je vous invite a suivre. 

Vizepräsidentin: Das Wort hat Herr Zehnder zur Begrün
dung seines Antrages. 

Zehnder: Um was geht es hier? Sie haben über drei Grund
sätze abzustimmen bzw. zu entscheiden: nämlich erstens 
über das differenzierte Taggetd für Verheiratete und Ledige, 
zweitens über die Aufrechnung des AHV-Prämienabzuges, 
und drittens über die Leistungsgrösse. 
Zum Punkt 1 : Allein vom Versicherungsprinzip aus beurteilt 
ist eine Leistungsdifferenzierung nicht gerechtfertigt. 
Üblicherweise gilt nämlich, dass die Prämien die Leistungen 
bestimmen. Ledige und Verheiratete bezahlen aber hier im 
Arbeitslosenversicherungsgesetz die gleichen Prämien. Im 
Arbeitsprozess wird ebenfalls kein Unterschied gemacht; 
der Lohn wird nicht nach Zivilstand festgelegt. Das Arbeits
losentaggeld ist nicht mehr und nicht weniger als Lohner
satz bei aufgezwungener Erwerbslosigkeit. Zudem kennen 
wir weder bei der Unfall- und Krankenversicherung noch bei 
der Militärversicherung solche Unterschiede. Eine differen
zierte Taggeldleistung im ALVG widerspricht zudem auch 
den Harrnonisierungsbestrebungen unter den Sozialversi
cherungen, die auch von bürgerlichen Ratsmitgliedern 
beantragt werden und richtig und dringend sind. 
Im weiteren ertaube ich mir, einmal darauf hinzuweisen. 
dass zum Beispiel Ledi99 unter anderem schon bei den 
Steuern stärker zur Kasse gebeten werden als eben die 
Verheirateten. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, 
dass hier ein zusätzlicher Solidaritätsakt von den Ledigen 
verlangt wird. Solidarität kann man auch strapazieren. Diffe
renzen sind hier oder dort sicher am Platz, doch sollten wir 
uns schon aus referendumspolitischen Überlegungen nicht 
zu übertriebenen Beschlüssen hinreissen lassen, nur weil 
es vielleicht kosmetisch besser in die familienpolitische 
Form passt. Vergessen wir nicht: aus Ledigen werden Ver
heiratete, und dann sind es auch Familien. 

Zum Punkt 2: Dieser Punkt ist eine rein rechnerische und 
doch massgebende finanzielle Überlegung wert. Schon der 
Bundesrat hat Taggelder von 70 respektive 80 Prozent vor
gesehen, jedoch ohne dass davon 5 Prozent verloren
gehen durch den Beschluss der Kommission (siehe Abs. 
1bis), wonach die AHV-, IV-. EO-Prämien abgezogen wer
den müssen. ich unterstütze diesen Abzug voll und ganz. 
Dieser Abzug am Taggetd der Arbeitslosen sollte aber, 
damit das Leistungsziel von- 80 Prozent eingehalten bleibt, 
aufgestockt werden. Schilesslich kommt es für jeden Ver
sicherten wie auch für alle Lohnempfänger darauf an, wie
viel er ausbezahlt bekommt. 

Zu Punkt 3: Dieser Entscheid betrifft die Leistungsgrösse. 
Gewisse Mlnimalisten und Schwarzmaler gehen davon aus, 
dass die Taggelder nur so gross sein dürfen, dass sie für 
die Arbeitssuche und die Wiederaufnahme der Arbeit noch 
stimulierend wirken, dass jeder Anreiz für die menschliche 
Versuchung, solange als möglich arbeitslos zu sein, aus
bleibt, kurz gesagt. dass der Stellenlose einem finanziellen 
Druck ausgesetzt werden muss, damit dem Missbrauch ein 
Riegel geschoben ist. Diese Argumente sind für mich 
bedenklich, weit damit 8nzelfälle hochgespielt werden, die 
niemals Massstab sein dürfen für ein Versicherungswerk. 
Unverschuldete Bedrängnis würde damit bestraft. Zu dem 
sozialen Grundgedanken, welchen dieses Gesetz erfüllt. 
und der landesweiten Solidarität gilt es auch, den im 
Schweizervolk tief verankerten Versicherungswillen zu 
beachten und auch zu respektieren. Eine Risikoversiche
rung, die den ehrbaren und fleissigen, den arbeitswilligen 
und verantwortungsbewussten Arbeitnehmer nicht davor 
schützt, dass er in Schulden gerät oder gar armengenössig 
wird, bringt nicht den Schutz, den alle Wirtschaftsabhängi
gen erwarten, vor allem dann nicht, wenn der Schutzbedürf
tige hälftig an der Prämienzahlung beteiligt ist. 
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Schliesslich sollten Sie sich überlegen, wie ein Arbeitsloser 
- er ist ein Wirtschaftsopfer - bei Einkommensverminderun
gen von 20 und mehr Prozent ohne Schwierigkeiten über 
Wochen, eventuell Monate durchkommen soll. Das Leben 
ist teuer. Die ständigen Kostensteigerungen sind drückend, 
und auch die Lebensgewohnheiten sind nicht mehr diejeni
gen wie die vor 20 und 50 Jahren. Unter den mittleren und 
unteren Einkommen würde ein Einkommensverlust entste
hen, der stark ins Gewicht fällt. Wenn wir ein Beispiel 
betrachten: Ein Arbeitnehmer hat 3800 Franken monatlich 
verdient. Er bekommt nun 80 Prozent, das sind 3120 Fran
ken: es werden noch AHV-Prämien abgezogen von 156 
Franken. Er hat dann anstelle seines normalen Einkommens 
von 3800 Franken noch ein Einkommen von 2964 Franken, 
also einen Verlust von 836 Franken im Monat. Das ist in der 
Regel ein höherer Beitrag, als der Mietzins für die Wohnung 
beträgt. 
Sie sehen, und ich hoffe, Sie spüren es auch: Eine echte 
und tragende Volksversicherung - und das erwartet man 
hier - verlangt noch einen kleinen zusätzlichen Schritt vor
wärts. Ich möchte Sie deshalb bitten, klug und verständnis-

. voll zu entscheiden und meinem Antrag auf eine einheitliche 
Entschädigung von 85 Prozent zuzustimmen. 

Allenspach: Das Problem, dass die Bezüger von Sozialver
sicherungsleistungen netto, also unter Abzug der Sozialver
sicherungsprämien und unter Berücksichtigung der Kosten, 
die mit der Arbeitsleistung verbunden sind, nahezu gleich
viel erhalten wie jene, die arbeiten, ist längst bekannt und 
auch in der öffentlichen Diskussion schon sehr häufig 
erwähnt worden. Es ist etwas nicht normal und entspricht 
auch nicht dem Wesen der Sozialversicherung, wenn jener, 
der arbeitet, nicht mehr erhält als jener, der Sozialversiche
rungsrenten beziehen muss. Je geringer der Unterschied 
zwischen dem Lohn und den Sozialversicherungsrenten -
netto gesehen - ist, desto grösser ist auch die Versuchung, 
den weniger anstrengenden Weg des Bezuges einer Sozial
versicherungsrente zu gehen. Parlament und Verwaltung 
haben diese Problematik erkannt. Das Bundesamt für 
Sozialversicherung hat auf Verlangen des Ständerates 
einen umfangreichen Bericht erstattet über die Möglichkeit, 
anstelle des Bruttolohnes den Nettolohn als Grundlage der 
Sozialversicherungsöezüge zu wählen. Das Bundesamt hat 
im genannten Bericht die Berechtigung eines solchen 
Systemwechsels durchaus anerkannt. hat aber auch admi
nistrative Schwierigkeiten dargelegt, die ein solcher 
Systemwechsel nach sich ziehen würde. Es hat auch darauf 
hingewiesen, dass die. Differenzierung bei den Ansätzen 
vorgenommen werden müsste. 
WeRn wir die Anträge zur Arbeitslosenversicherung, wie sie 
heute gestellt worden sind, durchsehen, müssen wir fest
stellen, dass beim Antrag Zehnder eine Differenz von O bis 
5 Prozent zwischen dem verfügbaren Nettoeinkommen 
eines Arbeitslosen und dem Lohn eines Arbeitenden 
besteht, und diese Differenz ist meines Erachtens zu 
gering, als dass sie akzeptiert werden könnte. Das gleiche 
trifft auch für den Antrag Darbellay - mindestens für die 
Verheirateten-zu: Der Hinweis auf die 2. Säule und die ver
lorengegangenen Arbeitgeberbeiträge geht fehl, denn 
gerade bei den jungen Arbeitnehmern wird dem einzelnen 
gemäss dem Entwurf zum Bundesgesetz über die 2. Säule 
der Arbeitgeberbeitrag nicht direkt zugeschrieben, sondern 
er wird zur Aufstockung der Altersgutschriften der älteren 
Generation verwendet, eine Lösung, die durchaus richtig 
ist, die aber dazu veranlasser, sollte, die vorgesehene Diffe
renz beim Taggeld der Arbeitslosenversicherung zu erhal
ten. Der Bundesrat hat mit seinem Vorschlag dieses trag
bare Ausmass der Differenz meines Erachtens richtig fixiert 
und definiert. 
Man hätte meines Erachtens bei der Arbeitslosenversiche
rung durchaus auf den Nettolohn als Grundlage der Ver
sicherungsleistung gehen. können: die Kommission hat die 
Anpassungen anders vorgenommen, indem sie die Arbeit
nehmerbeiträge zur AHV vom Taggeld in Abzug bringen 
will. Ich glaube, dass die Kommission in Berücksichtigung 
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der ganzen Problematik den richtigen Weg gewählt hat. Aus 
diesem Grunde habe ich darauf verzichtet, Anträge einzu
bringen, die den Nettolohn als Basis der Arbeitslosentag
gelder hätten vorsehen sollen. Aber wenn Ansätze gewählt 
werden, die den Anträgen Zehnder und Darbellay entspre
chen, dann wird es unausweichlich sein, dass in den späte
ren Diskussionen die Frage, ob nicht der Nettolohn die 
Grundlage der Arbeitslosenversicherungs-Taggelder sein 
müsse, wieder aufgeworfen werden wird. 

M. Junod, rapporteur: Cet article 21 a retenu longuement 
l'attention de votre commission. C'est assez natural 
puisqu'il s'agit de la fixation du montant de l'indemnite jour
naliere. Celle-cl doit etre definie par rapport au gain assure. 
Enfin, il s'agit de savoir si l'on doit faire une distinction entre 
las celibataires, d'une part, et les personnes mariees et les 
personnes qui leur sont assimilees du fait qu'elles ont des 
charges de famille, d'autre part. 
Dans l'expose sur l'entree en matiere, j'ai attire votre atten
tion sur la querelle qui s'est elevee entre las partisans du 
gain net d'une part et ceux du gain brut de l'autre. Je vous 
ai egalement fait savoir qua la commission avait trouve une 
formule permettant d'eviter cet ecueil. Elle vous propose, 
d'entente avec le Conseil federal, un nouvel alinea 1bis a 
l'article 16. Aucune proposition individuelle n'a ete deposee 
jusqu'ici concemant cet alinea 1bis, si bien que je considere 
qu'il n'est pas mis en cause, ce qui revet une certaine 
importance pour la suite de la discussion relative ä l'alinea 1 
lui-meme. 
A cet alinea 1, nous sommes en presence de quatre propo
sitions: celle de la majorite, qui reprend la version du 
Conseil federal: elle prevoit une indemnite de 70 ou 80 pour 
cent selon que le beneficiaire est celibataire ou marie. II y a .. 
ensuite celle de la minorite I defendue par M. Darbellay, qui 
veut qua soit maintenue, comme II l'a dit, la distinction entre 
cellbataire et marle, mais que le montant de l'indemnite 
joumaliere soit porte a 75 ou a 85 pour cent du gain assure. 
La minorite 11, representee par M. Dafflon, propose une 
indemnite unique s'elevant a 80 pour cent du gain assure. 
La demiere proposition est celle de M. Zehnder. Elle va, 
apparemment du moins, plus loin qua celle de M. Dafflon 
puisqu'elle vise a porter le taux de l'indemnite a 85 pour 
cent. M. Zehnder a signale qu'il a fait distribuer un texte 
rectifie de sa proposition, rectffication qui conceme le texte 
franyais. 
La proposition de M. Darbellay (minorite 1) part d'un bon 
sentiment, mais elle ne resiste pas ä un examen approfondi. 
Elle a pour origine, comme l'a dit notre collegue, l'introduc
tion de l'article 1bis. Salon cette proposition, le beneficiaire 

· toucheralt approximativement la meme somme que celle 
qu'il recevrait s'il n'y avait pas de deductions sociales. Or, 
l'artlcle 1bis a ete introduit dans un double but: eviter, d'une 
part, qua le beneficiaire, en cas de chömage, ne rei;:oive 
une somme plus elevee que le salaire (diminue des deduc
tions sociales) qui lui etait alors versa; eviter, d'autre part, 
dans l'interet du beneficiaire, une lacune ou une solution de 
continuite dans son systeme de securite sociale. On ne 
saurait donc suivre la minorite I sans modifier l'equilibre du 
projet. Quant a 1a proposition de M. Dafflon, alle ne tient 
pas compte de la situatlon de l'assure; alle ignore sl celui-ci 
a ou non des charges de famille. M. Dafflon defend un prin
cipe egalltaire que votre commission a rejete par 14 voix 
contre 9. Sauls MM. Zehnder et Dafflon defendent encore 
cette position. 
Je viens de vous le dire: la proposition de M. Zehnder, sur 
Je fond, va encore plus loin que celle de M. Dafflon, si bien 
qu'au nom de la majorite de la commission, je vous invite ä 
vous an tenir a la version du Conseil federal et, par conse
quent, ä rejeter les propositions des minorites I et II de 
meme que celle de M. Zehnder. 

Relmann, Berichterstatter: Der Artikel 21 Absatz 1 regelt 
die Hohe des Taggeldes der Arbeitslosenversicherung. Die 
Kommission hat sich sehr lange mit diesem Problem 
befasst. Die Mehrheit der Kommission entschied sich 
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gemäss Vorlage des Bundesrates für eine Taggeldhöhe von 
70 Prozent bzw. 80 Prozent für Verheiratete und ihnen 
gleichgestellte Personen. Man ist davon ausgegangen, 
dass bereits in der früheren Praxis unterschiedliche Lei
stungen zwischen Verheirateten und Ledigen gehandhabt 
wurden, weshalb sich die Kommission entschied, auch im 
neuen Gesetz unterschiedliche Leistungen für Ledige und 
Verheiratete auszurichten. Dieser Entscheid fiel jedoch 
nicht einstimmig, sondern mit einer Mehrheit von 14 zu 9 
Stimmen. Es lagen auch Minderheitsanträge vor für eine 
niedrigere Leistung von 65 bzw. 75 Prozent; die Kommis
sion hat diese Anträge mit 20 zu 4 Stimmen abgelehnt. Der 
Antrag für 70 bzw. 80 Prozent ist in der Kommission nur 
sehr knapp durchgegangen gegenüber dem Antrag auf 75 
bzw. 85 Prozent, nämlicl1 mit dem Stichentscheid des Präsi
denten bei 12 zu 12 Stimmen. Den Antrag auf 80 bzw. 
90 Prozent hat die Kommission mit 14 zu 11 Stimmen abge-
lehnt. . 

Die Berechnung soll nach dem Antrag der Kommission auf 
dem vollen Lohn basieren, also nach dem Bruttoprinzip 
erfolgen, weil sich die Kommission für die Bezahlung der 
Versicherungsbeiträge durch die Arbeitslosenversicherung 
entschieden hat. Man will damit Versicherungslücken ver-. 
meiden. Nach Antrag der Kommission gemäss Absatz 1 bis 
wird die Arbeitslosenentschädigung wie Lohn behandelt, 
d. h. die Arbeitslosenkasse rechnet anstelle c;ies Arbeitge
bers mit der AHV ab, übernimmt die Hälfte der AHV-Prä
mlen zu Lasten der Versicherung und zieht die andere 
Hälfte dem Versicherten von der Arbeitslosenversiche
rungsentschädigung ab. 

Elne Minderheit I verlangt im Gegensatz zur Kommission 
eine Leistung von 75 bzw. 85 Prozent, während der Antrag 
Dafflon und der Antrag Zehnder auf eine einheitliche Ent
schädigung .hinauslaufen: mit 80 Prozent im Antrag der Min
derheit II Dafflon bzw. mit 85 Prozent im Antrag Zehnder. Es 
ist bestimmt eine Frage des Massas, wie hoch man bei der 
Bemessung des Taggeldes gehen soll. Fest steht - und das 
wird hier im Rat von niemandem bestritten -. dass die 
Arbeitslosenentschädigung nicht dem vollen Lohn entspre
chen soll. Es soll der AnreiZ bestehen, Arbeit anzunehmen 
und dabei mehr zu verdienen als durch eine Arbeitslosen
entschädigung. Die· Gefahr der Überversicherung ist inso
fern klein oder besteht überhaupt nicht, nachdem die Kom
mission vorschlägt - wie ich bereits ausgeführt habe·-, 
dass die Arbeitslosenentschädigung als Lohn behandelt 
werden soll, d. h. dass auch die Prämien der Sozialversiche
rungen von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen 
werden. 
in diesem Sinn beantragt Ihnen die Mehrheit der Kommis
sion ein Taggeld von 70 Prozent für Ledige und von 80 Pro
zent für Verheiratete, nach dem Bruttolohnprinzip berech
net und nach Abzug der Prämien der staatlichen Versiche
rung. 

La prealdent: A l'allnea 1, Je vous propose la procedure de 
vote suivante. Dans un premier vote eventual, nous oppose
rons la propositlon de la majorite de la commission a la 
minorite 1. Dans un deuxleme vote eventual, nous oppose
rons la minorite II ä la propositlon Zehnder. Dans un vote 
deflnitlf, nous opposerons le resultat de ces deux votes 
prellminaires. 

Abstimmungen - Votes 
Erste Eventualabstimmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 73 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 46 Stimmen . 

zweite Eventualabstimmung - Deuxleme vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit II 43 Stimmen 
Für den Antrag Zehnder 35 Stlmme~n 

Definitiv - Definitlvement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

81 Stimmen 
32Stimmen 
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Allenspach; Sprecher der Minderheit: Der Minderheitsan
trag zu Artikel 21 Absatz 2, den ich im Namen von neun 
Kommissionsmitgliedern vertrete, unterstützt die Vor
schläge des Bundesrates. Der Bundesrat hat eine Degres
sion der Taggelder der Arbeitslosenversicherung vorge
schlagen. Er hat diesen Vorschlag aufgrund mannigfacher 
Erfahrungen mit der bisherigen Arbeitslosenversicherung 
begründet. Der Bundesrat hat sich auf die Expertenkom
mission abstützen können, die in ihrer Mehrheit ebenfalls 
eine Degression der Taggelder empfohlen hat. Ich bean
trage, diese wohlerwogenen·Anträge des Bundesrates wie
derautzunehmen und zum Beschluss zu erheben. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass innerhalb der zweijähri
gen Rahmenfrist insgesamt 250 Taggelder ausbezahlt wer
den können. Das sind 50 Wochen oder nahezu ein Jahr. Die· 
Dauer des möglichen Taggetdbezuges ist also ausseror
dentllch lang; sie ist gegenüber der geltenden Regelung in 
der richtigen Annahme wesentlich ausgeweitet worden, 
dem Arbeitslosen sei mit einem langandauemden degressi-

, ven Taggeldbezug besser gedient als mit einem kürzeren 
Taggeldbezug und höheren Leistungen. Es ist sicher rich
tig, dass ein degressiver Taggeldbezug, wenn er lange Zeit 
andauern kann, dem Arbeitslosen einen bessern sozialen 
Schutz bietet. Auf diese Weise ist es möglich, in schweren 
Fällen sozialer Not dem Arbeitslosen besser entgegenkom
men zu können. 
Unter normalen Umständen sollte sich ein Arbeitsloser 
nicht uneing~schränkt auf einen so langen Taggeldbezug 
einrichten könne. Er braucht Impulse; Arbeit zu suchen und 
Arbeit anzunehmen. Diese Impulse würden ohne Zweifel 
dadurch verstärkt, wenn ein Arbeitsloser damit rechnen 
müsste. nach dem Bezug von 85 Taggeldem oder 
17 Wochen Arbeitslosigkeit eine Reduktion des Taggeldes 
um 1 O Prozent in Kauf nehmen zu müssen, und wenn nach 
dem Bezug von 170 Taggeldern oder 34 Wochen Arbeits
losigkeit eine weitere Kürzung in Aussicht steht. Dadurch 
entsteht bei langandauemder Arbeitslosigkeit ein gewisser 
Zwang zur Anpassung. Die Bereitschaft wird und muss 
gefördert werden, eine Arbeit auch ausserhalb der bisheri
gen Tätigkeit anzunehmen. Die vom Bundesrat vorgeschla
gene Degression schafft die Voraussetzungen dazu. 

Diese Degression ist aber auch gleichzeitig eine Schranke 
gegen eine langandauemde missbräuchliche Inanspruch
nahme der Arbeitslosenversicherung. Ich stimmte einer 
grosszügigen Regelung der Befreiung von der Erfüllung bei 
der Beitragszeit zu, und wir haben diese grosszügige Rege
lung auch in Artikel 13 beschlossen. Wir müssen Sorge tra
gen, dass jene, die noch nie im Arbeitsprozess gestanden 
haben oder immer wieder aus. dem Arbeitsprozess ausge
schieden sind, nicht quasi nach Belieben ein halbes oder 
ein ganzes Jahr uneingeschränkt Taggelder beziehen kön
nen. 8ne Degression ist hier sicher am Platze. Wir müssen 
ferner verhindern, dass kaum vermittlungsfähige Arbeits
lose und eigentliche Sozialfälle zwecks Entlastung der kom
munalen und kantonalen Fürsorgehaushalte ganz einfach 
der Arbeitslosenversicherung aufgeladen werden, und wir 
müssen verhindern, dass vorzeitige Pensionierungen zu 
Lasten der Arbeitslosenversicherung vorgenommen wer
den. Ich glaube, dass die genannten Fälle Missbräuche 
sind. Die Degression der Taggelder bei langandauemdem 
Taggetdbezug könnte derartigen Missbräuchen entgegen
wirken. · 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Degression ermöglicht 
zudem eine verbreiterte Aktivität der Arbeitsämter und der 
Arbeitsvermittlung, weil damit auch der Umfang der zumut
baren Arbeit grösser wird. Ich betrachte dieses vorgeschla
gene System der Degression der Taggelder als einen gang
baren Weg zwischen einem abzulehnenden übertriebenen 
Misstrauen gegenüber Arbeitslosen und einem allfältlgen 
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Missbrauch der Arbeitslosenversicherung. Es wäre mög
lich, um Missbräuche zu unterbinden, die Kontrollvorschrif
ten wesentlich zu verstärken. Das könnte aber zu inhuma
nen und bürokratischen Exzessen führen. Die andere Mög
lichkeit ist die Stärkung der Motivation und des Interesses 
des Arbeitslosen, sich noch intensiver um eine Arbeit zu 
bemühen. Dieser zweite Weg ist meines Erachtens sinnvoll. 
Er wird .aber nur mit der vorgeschlagenen Degression der 
Taggelder bei langandauerndem Taggeldbezug erreicht. Die 
sozialen Gesichtspunkte werden bei der vorgeschlagenen 
Degression durchaus berücksichtigt. Ich weise darauf hin, 
dass gemäss bundesrätlichem Antrag Arbeitslose mit gerin
gem Taggeld keine Kürzung zu· befürchten haben .. Das Tag
geld von Arbeitslosen, die 55 Jahre alt sind, wird ebenfalls 
nicht gekürzt. Bei allgemein erheblicher Arbeitslosigkeit 
kann der Bundesrat die Degression ganz oder teilweise auf
heben, und das gleiche gilt für besonders hart betroffene 
Versicherungsgruppen. Diese Rücksichtnahme auf die 
sozial Schwächeren sollte es uns allen erlauben, der von 
den Experten und vom Bundesrat vorgeschlagenen Lösung 
zuzustimmen. ich beantrage deshalb, Absatz 2 bis 4 in der 
bundesrätlichen Fassung zum Beschlusse zu erheben und 
meinem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

zehnder: Eine kurze Zeit von Arbeitslosigkeit lässt sich 
sicher bei .den beschlossenen Taggeldansätzen verschmer
zen. Erwerbslosigkeit von längerer Dauer wird aber zwangs
läufig problematisch. Mit dem Antrag der Minderheit, die 
Degression einzuführen, wird die Arbeitslosigkeit zum grös
sten Bedrängnis und zu einer noch grösseren sozialen 
Gefahr, als die Arbeitslosigkeit an und für sich schon dar• 
stellt. Diese Konsequenzen nehmen Herr Allenspach und 
seine Mltunterzeit:hner auf sich, nur um das Misstrauen zu 
befriedigen und vermeintlichem Massenmissbrauch zu 
begegnen. Hier gehen Sie doch etwas zu weit. Sie tun so, 
als ob der Arbeitnehmer in jedem Fall schuld sei, wenn er 
auf der Strasse steht, auch wenn es die Wirtschaft ist, wel
che versagt hat. Wie kann man wollen, dass ein Arbeitslo
ser, je länger und je mehr er in Not gerät, um so weniger 
Versicherungsleistungen erhalten soll? Ich muss anneh
men, Herr Alienspach, Sie würden wohl wieder die Nothilfen 
an Arbeitslose aus dem Jahre 1942 oder gar grosse Sam
melaktionen für die Winterhilfe, die auch Folgen der 
Erwerbslosigkeit zu lindem hatte, dem guten Versiche
rungsausbau vorziehen. Die SP-Fraktion und mit ihr alle 
Arbeitnehmerorganisationen dieses Landes können nie und 
nimmer eine solch unwürdige Regelung annehmen. Die 
Artikel 15 (zumutbare Arbeit} und Artikel 29 (Einstellung der 
Leistungen) und die Kontrollvorschriften genügen zur Miss
brauchsbekämpfung vollauf. Sie sollten noch zugunsten 
von Arbeitslosen verbessert und entschärft werden. 
Überdenken Sie, was durch den Artikel 21 Absatz 2 bei 
Annahme verursacht würde I Auch hier ein Beispiel: Der 
Erwerbslose, der 2600 Franken an seinem letzten Arbeits
platz verdiente, bekommt, wenn er verheiratet ist, ein Tag
geld von 80 Prozent während den ersten 85 Tagen oder je 
Monat 1976 Franken: er hat also eine monatliche Einbusse 
von·624 Franken. Nach dem 85. Tag bekommt er noch 1778 
Franken; die Einbusse beträgt bereits 821 Franken im 
Monat. Nach dem 170. Tag - ich gehe immer davon aus, 
dass er eben nicht schuld ist. äass er arbeitslos ist -
bekommt er noch 1600 Franken. Jetzt bekommt er im 
Monat bereits 1000 Franken weniger. Können Sie mir 
sagen, mit welcher Berechtigung solche massiven Kürzun
gen vorgenommen werden? Wie man in der heutigen Zeit 
plötzlich mit 1000 Franken weniger Einkommen leben soll? 
In der Kommission war Herr Allenspach mit seinem Antrag 
bei 16 zu 5 Stimmen unterlegen. Auf der Fahne stehen 
heute neun Namen. Da kann man nur feststellen: Herr 
Alienspach ist ein Künstler, er brachte es fertig, noch vier 
Mitglieder zu überreden. 
Ich gebe zu, dass es in diesem Versicherungszweig wie 
anderswo Profiteure gibt, die es verstehen, unberechtigten 
Nutzen zu ziehen. Wir kennen das auch in der Gewerk· 
schaftsbewegung. Nutzniesser sind die Nichtorganisierten. 
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Auch die Arbeitgeberorganisationen haben solche Tritt
brettfahrer. Es wäre aber noch niemandem eingefallen, 
diese in ihrer Existenz zu bedrohen. Ich anerkenne auch, 
dass die Absätze 3 und 4 dieses Artikels die unverständli· 
che Härte der Degression mildem würden. Sie werden aber 
unnötig, wenn Sie das Grundübel - eben den Absatz 2 -
ausmerzen. 
Ich bitte Sie auch, die Mär, es gebe eine Menge Erwerbslo
ser, die nicht unverschuldet arbeitslos seien, sondern 
infolge ihrer persönlichen Verhältnisse oder ihres ungenü
genden Arbeitswillens kein Arbeit fänden, nicht überzube
werten. Es wird doch tatsächlich übertrieben. Ich habe 
letzthin einen Vortrag gehört über die Situation in unseren 
Nachbarstaaten. Die EG haben heute 8,4 MIiiionen Arbeits
lose. Da kommt man schon auf besondere Gedanken. Aber 
man muss auch die Verhältnisse kennen. Ich bin felsenfest 
davon überzeugt, dass es solche Zustände. in unserem 
Lande - mit unseren Einrichtungen und unserer Zusam
mensetzung des Parlamentes - gar nie geben kann. Das 
wäre völlig unmöglich. Ich hoffe sehr, Sie werden mit eben
solcher Deutlichkeit und mit Protest, wie ich das auch getan 
habe, Worte zurückweisen, die allerdings ausserhalb dieses 
hohen Hauses geäussert worden sind und die lauten: Die 
Stellenlosen müsse man sukzessive an die Arbeitslosigkeit 
gewöhnen. Ich bedaure, dass ich jetzt wiederum von Herrn 
Allenspach in seinem Votum gehört habe, dass die Arbeits
losen Impulse brauchen würden, um wieder Arbeit aufzu
nehmen. Ich meine, unsere Arbeitslosen sind arbeitslos, 
weil diese Wirtschaftsordnung ihnen keine Arbeitsplätze 
verschaffen kann. Im übrigen ist ein Gesetz immer so gut, 
wie der Vollzug organisiert ist. 
Lassen Sie doch bitte den Geist des Misstrauens aus die
sem Gesetz verschwinden. Sie tragen dazu bei, wenn Sie 
der Kommissionsmehrheit folgen und die Absätz.e 2, 3 und 
4 streichen. 

Keller: Ich möchte mich hier ebenfalls für den Mehrheitsan
trag einsetzen und zugleich mitteilen, dass die Mehrheit der 
CVP-Fraktion diesen Antrag auf Streichung unterstützt. 
Die Frage ist gestellt: Soll das Instrumentarium zur 
Bekämpfung von Missbräuchen institutionell, also durch die 
degressive Gestaltung der Taggeldhöhe, noch ergänzt wer
den? Das Begehren nimmt vor allem Rücksicht auf die 
Sorge der Arbeitsämter, missbräuchlichen Bezug von 
Arbeitslosengeldern einzuschränken. Andererseits ist aber 
die degressive Ausgestaltung der Taggelder ein schllmmes 
Misstrauensvotum gegenüber dem Arbeitslosen. Mit Blick 
auf die heutigen· Lebensgewohnheiten bedeutet die Reduk
tion des Taggeldes auf 70 bzw. 80 Prozent bereits eine ein
schneidende Veränderung. Die heutige Konsummentalität 
ist doch dadurch gekennzeichnet, dass man im allgemeinen 
keine Ersparnisse anlegt; im Gegenteil, das blühende Klein
kreditgeschäft verrät offenherzig, dass zunehmend sogar 
künftige Einnahmen bereits für die Gegenwart beansprucht 
werden, d. h. in der Gegenwart verbraucht werden. Im Falle 
von Arbeitslosigkeit wirken -sich diese Lebensgewohnheiten 
uni so fühlbarer aus. Der Arbeitslose muss sich drastisch 
einschränken, wobei das auch bei bestem Willen nicht über
all - zum Beispiel bei. der Wohnungsmiete - möglich Ist. 
Jeder wird einsehen, dass dies den einzelnen - besonders 
aber die Familie - vor schwerwiegende Probleme stellt. 
Über Reserven verfügen die wenigsten. Damit sind wir bei 
vielen an einem wirtschaftlichen Minimum angelangt. Die 
Folgerung ist sicher richtig: Im Normalfall ist die Arbeitslo
sigkeit kein attraktiver Zustand. Muss also institutionell 
nachgedoppelt werden? Hat der Arbeitslose generell eine 
weitere «Einspritzung» nötig? Braucht er eine Dosis zusätz
licher Verunsicherung, damit er den Zustand der Arbeitslo
sigkeit überwindet? Genügt das Instrumentarium dieses 
Gesetzes nicht? Meines Erachtens haben wir das nötige 
Instrumentarium, das ausreichen sollte. Da ist einmal die 
gerade beschlossene Kürzung des Taggeldes auf 80 bzw. 
70 Prozent des Lohnes; dann aber auch die Begrenzung 
des Taggeldbezuges auf 85, 170, 250 Tage (bzw. 125 oder 
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250 Tage, je nachdem, wie wir bei Artikel 26 entscheiden 
werden). 
Dafür ist aber auch gesorgt mit der Umschreibung dessen, 
was zumutbare Arbeit sei. Die Verpflichtungen des Arbeits
losen sind in diesem Gesetz ebenfalls aufgezeichnet. Dies 
genügt also durchaus für eine individuelle, zielgerichtete 
Bekämpfung des Missbrauches. Individuelle Massnahmen 
bedeuten zweifellos für die Arbeitsämter Mehrarbeit und 
sind mit Schwierigkeiten verbunden. Aber der Schluss, weil 
es bei individuellen Massnahmen nicht immer einfach ist. 
den Missbrauch zu bekämpfen, müssten wir eine generali
sierende, institutionelle Lösung finden, muss abgelehnt 
werden. Besser wäre da durch eine gute, ausreichende 
Schulung des Personals der Arbeitsämter gedient. Die 
Degression darf nicht akzeptiert werden. weil sie den 
Arbeitslosen ganz allgemein - jeden Arbeitslosen - ins 
Zwielicht stösst. Sie ist - von hier aus gesehen - moralisch 
schlimmer als ein zum voraus tief angesetztes Taggeld. Sie 
geht von der Voraussetzung aus, dass der Arbeitslose sich 
selbst zu wenig um Arbeit bemüht habe und darum bestraft 
werden soll. Ein solcher Geist darf sich in diesem Gesetz 
nicht einnisten. Deshalb bitte ich Sie, hier für Streichung 
einzutreten. 

Frau Mascarln: Unsere Fraktion widersetzt sich der 
Degression der Taggelder entschieden. Der Antrag Allens
pach geht ja über die Fassung des Bundesrates hinaus, 
denn Sie haben gerade vorhin über die Absätze 1 und 1 bis 
beschlossen, so dass noch die AHV/lV-Beiträge von den 
Arbeitslosengeldern abgezogen werden. Per saldo 
bekommt der Arbeitslose weniger ausbezahlt, als in der 
ursprünglichen Fassung des Bundesrates vorgesehen war. 
Es. ist natürlich selbstverständlich, dass Herr Allenspach 
einen derartigen Antrag vertritt. Nach unserer Meinung 
kommen hier zwei Momente zum Ausdruck: Mit der soge
nannten Missbrauchsbekämpfung kann man den Arbeitslo
sen praktisch alles zumuten. Hier wird der Strafcharakter 
des Gesetzes besonders deutlich. Leute, die lange arbeits
los sind, sollen besonders bestraft werden; das sind offen
bar die Arbeitsscheuen, die besonders Faulen. Das trifft 
überhaupt nicht zu. Eine derartige Auffassung von Arbeits
losigkeit aus Unternehmerkreisen grenzt an Zynismus. 
In Einzelfällen ist eine derartige Regelung für die Arbeitslo
senversicherung finanziell völlig unerheblich. Wenn ein 
besonders „renitenter„ Arbeitsloser, ein sogenannter Miss
brauchsfall, das ganze Arbeitslosentaggeid bezieht, betrifft 
das die ganze Versicherung finanziell in völlig unerhebli
chem Masse. Es geht hier nur darum, bei grosser Massen
arbeitslosigkeit die Arbeitslosen zusätzlich die Folgen der 
Krise vermehrt spüren zu lassen. Das ist wohl die Hauptab
sicht des Herrn Allenspach: Die Arbeitnehmer, die ja an der 
Krise keine Schuld tragen, sollen die Kosten dieser Krise 
zusätzlich durch einen Abzug an den Arbeitslosenentschä
digungen mittragen müssen. Bei der letzten Krise haben wir 
das deutlich gesehen: Die Grossunternehmungen - ich 
zitiere hier nur die Basler chemische Industrie sowie die 
Grossbanken - haben von jener Krise profitiert, der Arbeit
nehmer bestimmt nicht. Es geht also nicht an, mit der 
Arbeitslosenversicherung, die offenbar nach dem Konzept 
des Herrn Allenspach Fürsorgecharakter haben soll, den 
Arbeitslosen noch einmal für die Wirtschaftslage zu bestra
fen, zu der er gar nichts zu sagen hat. Deshalb lehnen wir 
diese Degression der Taggelder ab und unterstützen den 
Antrag der Kommissionsmehrheit. 

Hösll: Herr Kollege Zehnder hat immer wieder vom Antrag 
der Minderheit gesprochen. Ich möchte ganz einfach präzi
sieren, dass es sich um einen Antrag des Bundesrates 
handelt, der von der Minderheit unterstützt wird. Nach den 
hier gehörten Ausführungen könnte man fast meinen, die 
Minderheit habe diesen Antrag selbst erfunden. Wir dürfen 
sicher feststellen, dass der . Antrag des Bundesrates aus 
dem Vernehmlassungsverfahren herausgewachsen ist und 
sicher reichlich überlegt wurde. Unsere Fraktion hat sich 
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denn auch entschlossen, den Minderheitsantrag zu unter
stützen. 
Persönlich möchte ich dazu noch ausdrücklich bemerken: 
Wäre hier allein Abschnitt 2 enthalten, dann würde ich die
sen auch streichen wollen; wir müssen ihn aber in Zusam
menhang mit den Abschnitten 3 und 4 sehen, und das 
scheint in der Diskussion beinahe untergegangen zu sein. 
Die Abschnitte 3 und 4 geben dem Bundesrat die Möglich
keit, dort entgegenzukommen, wo wirkliche Härten vorlie
gen. Er kann also beispielsweise Invalide generell von der 
Kürzung ausnehmen, aber auch die über 55jährigen. Weiter 
kann er gemäss Abschnitt 4 bei dauernder erheblicher 
Arbeitslosigkeit oder für besonders hart betroffene Versi
chertengruppen anordnen, dass das Taggeld weniger oder 
überhaupt nicht gekürzt werde. Wir zweifeln nicht daran, 
dass dann, wenn die Situation so sein sollte, der Bundesrat 
von dieser Möglichkeit auch Gebrauch machen würde. 
In diesem Sinne - unter Berücksichtigung der Abschnitte 3 
und 4 - sind wir der Ansicht, dass alle drei Abschnitte 2 bis 
4 tragbar und zu verantworten sind. 

Kunz: Nachdem der Rat sich vorhin für das Taggeld von 70 
bzw. 80 Prozent und nicht für ein höheres Taggeld gemäss 
Minderheitsanträgen entschieden hat, gestatte ich mir, 
mich für Streichung der drei Abschnitte einzusetzen und 
damit die Degression zu bekämpfen. Ich tue dies nicht als 
Fraktionssprecher, sondern ich tue dies persönlich. Unsere 
Fraktion ist in dieser Frage gespalten. 
Mir ist bekannt, dass der Bundesrat und vor allem die Ver
waltung in den Absätzen 2 bis 4, also in der Staffelung der 
Taggelder mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit, ein 
wichtiges Instrument zur Förderung der Arbeitsannahme 
sieht. Sie stützt sich dabei auf lange Erfahrungen und 
glaubt, das sei eine wichtige Missbrauchsverhütung. 
Es handelt sich hier bei dieser Frage um einen der grossen 
Streitpunkte zwischen den Sozialpartnern im Vemehmlas
sungsverfahren. Die Arbeitgeber haben sich deutlich für 
diese Missbrauchsbekämpfung durch Degression einge
setzt, während die Arbeitnehmerorganisationen aller Spar
ten glauben, dass die finanziellen Schwierigkeiten mit fort
gesetzter Arbeitslosigkeit zunehmen und zugleich die Ver
mittlungsmöglichkeiten für die Arbeitnehmer abnehmen, 
weshalb sie sich gegen eine Degression ausgesprochen 
haben. Diese Degression lässt sich wirklich nur befürworten 
unter dem Hauptwort „Generelle Missbrauchsbekämp
fung». Man wirft hier alle Arbeitslosen in den gleichen Topf 
und differenziert nicht. Dabei ist es ganz sicher, dass die 
sogenannten achten Arbeitslosen (unter 55 Jahre), die 
arbeitslos geworden sind, weil vielleicht in ihrem Beruf für 
sie nicht mehr in gleicher Weise Verwendung herrscht wie 
vorher, sehr stark bestraft werden, wenn man diese 
Degression einführt. 
Lassen Sie uns hier eine sogenannte - ertauben Sie mir das 
Wort - Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen. Auf der einen 
Seite die Profiteure, die es zweifellos gibt, auf der anderen 
Seite die echten Arbeitslosen, die durch ihre Arbeitslosig
keit in eine schwere wirtschaftliche Krise geraten. Wenn 
man diese beiden Kategorien gegeneinander nach volks
wirtschaftlichem und menschlichem Nutzen abwägt, sinkt 
die Waage deutlich gegen die Degression. Ich bitte Sie 
daher, hier der Mehrheit zuzustimmen. 

Eggll: Als ich den Antrag von Herrn Allenspach bzw. den 
Minderheitsantrag verfolgte, stellte ich einfach fest, dass 
dieser Antrag wiederum vom Misstrauen gegenüber der 
Arbeiterschaft strotzt. Und so zu politisieren ist einfach 
nach meiner Meinung falsch. Man sollte eben auch im 
Arbeitslosen den Menschen sehen. 
Ich komme nun auf das Protokoll der Kommission zurück. 
Und hier erstaunt mich schon einiges. Wenn ich zum Bei
spiel im Protokoll lese: «Herr Schnyder befriedigt die 
Degression der Taggelder nicht ... Nachdem ja in Artikel 15 
die zumutbare Arbeit klar umschrieben worden sei, erüb
rige sich hier die vorgesehene Kürzung der Arbeitslosen
entschädigung. Herr Schnyder unterschreibt aber hier den 
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Minderheitsantrag. Hier stellt sich nun doch die Frage einer 
gewissen Glaubwürdigkeit. 
Ich habe auf das Misstrauen hingewiesen und möchte ganz 
klar feststellen, dass Herr Kloter in der Kommission mit 
Recht feststellt, er möchte bestreiten, dass die Mehrheit 
der Schweizer Arbeitnehmer faul sei. Er hat dabei ausge
führt, sie seien fleissige Arbeiter, und es gäbe nichts 
Schlimmeres, als wenn sie arbeitslos seien. 
Hier wird nun eine Kollektivstrafe eingeführt. In unserem 
Rechtsstaat gibt es keine Kollektivstrafen, aber bei den 
Arbeitslosen. will man sie einführen. Das muss man sich 
überlegen. 
Es stimmt, Herr Bundesrat Honegger hat in der Kommis
sion ausgeführt, dass hauptsächlich die Arbeitsämter und 
die Arbeitgeber diese Kürzung wollen. Ich verstehe die 
Leute in den Arbeitsämtern. All das, was ihnen die Arbeit 
erleichtert, das will man machen. Das ist auch eine Folge 
des Personalstopps in Kantonen und Gemeinden, und im 
Bund übrigens auch, dass man sich die Arbeit so leicht wie 
möglich machen will. Das ist ganz klar. Aber sollen wir nun 
hier die Kollektivstrafe einführen? 
Herr Bundesrat Honegger hat aber in der Kommission auch 
ausgeführt, der Bundesrat habe es sich schwer gemacht, 
diesem Antrag zuzustimmen. Es seien Diskussionen im 
Bundesrat gewesen, ob man diese Degression einführen 
wolle oder nicht. Dies steht im Protokoll der Kommission. 
Und man hat dann einfach den Arbeitsämtern und den 
Arbeitgebern zugestimmt trotz einigen Bedenken. Ich 
möchte Sie nun doch bitten, von dieser Kollektivstrafe 
abzusehen. Die Arbeitsämter sollen die Einzelfälle abklären, 
und dort, wo es nötig ist, haben sie andere Mittel. Ich bitte 
Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Junod, rapporteur: Nous nous trouvons dans la situation 
suivante. La majorlte de la commission entend biffer les ali
neas 2, 3 et 4 de l'article 21 alors que la minorite, represen
tee par M. Allenspach, entend maintenir le texte du Conseil 
tederal. 
La discussion a montre que nous avions affaire ici ä deux 
conceptions differentes en ce qui concerne le paiement de 
l'indemnite journaliere. La majorite de la commission estime 
qu'il convient de s'en tenir a l'alinea 18 ', qui prevoit le verse
ment d'une indemnite de chömage correspondant a 70 
pour cent, voire, suivant les cas, a 80 pour cent du gain 
assure, ainsi que nous en avons decide tout ä !'heure. La 
majorite de la commission estime en effet que reduire apres 
un certain Japs de temps le montant de l'indemnite journa
liere revient a penaliser las chömeurs et meme, comme l'a 
dit tout ä !'heure M. Eggli, a les penaliser collectivement. Si 
le chömage se prolonge, on ne saurait en imputer la taute 
au chömeur, surtout s'll prend toutes les mesures pres
crites par la .loi pour retrouver un emploi. 
La minorite de 1a commission, au contraire, estime que la 
reduction de l'indemnite journaliere, une premiere fois de 
1 O pour cent apres le versement de 85 indemnites et une 
seconde fois de 10 pour cent egalement apres le versement 
de 170 indemnites, exerce un effet non negligeable sur la 
volonte du chömeur de retrouver un nouvel emploi. Ce prin
cipe etant pose a l'alinea 2, on a prevu des cauteles qui en 
attenuent la rigueur: d'une part lorsque l'indemnite est 
modeste (al. 3), d'autre part lorsque le chömeur a atteint 
l'äge de 55 ans ou est invalide. En outre, la disposition du 
quatrieme alinea perrnet au Conseil federal de renoncer en 
tout ou partle ä ces abattements en cas de chömage pro
nonce et persistant. M. Hösli a dejä releve les effets de ces 
deux alineas. 
En commission, la proposition de la majorite l'a emporte 
par 16 voix contre 5, quelques membres de la commission 
s'etant abstenus. Ces abstentions expliquent peut-etre le 
fait que la minorite de la commission compte maintenant 
neuf signataires, ä moins que certains commissaires aient 
change d'avis entre-temps. 
Apres avoir developpe dans leurs grandes lignes les deux 
theses en presence, je vous invite, au nom de la majorite de 
Ja commission, a vous prononcer en faveur de sa proposi-
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tlon, c'est-a-dlre de la suppression des alineas 2 ä 4, et a 
rejeter par consequent les propositions de la minorite 
representee par M. Allenspach. Je laisse a M. Honegger, 
conseiller federal, le soin de nous indiquer la solution a 
laquelle il donne finalement la preference. 
Je me perrnets pour terrniner d'attirer l'attention du conseil 
sur le fait que, s'il devait se prononcer en faveur de la pro
position de la minortte, il devrait de toute maniere reserver 
sa decision concernant l'article 26, afin que le nombre des 
indemnites journalieres dont il faudrait finalement tenir 
compte soit identique dans les deux articles. 

Relmann, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit bean
tragt Ihnen Streichung der Absätze 2 bis 4 von Artikel 21. 
Der Entscheid fiel in der Kommission mit 16 zu 5 Stimmen. 
Es scheint allerdings, wie es bereits angeführt wurde, dass 
die Befürworter der Mehrheit zum Teil zur Minderheit über
gewechselt haben. 
Die Minderheit beantragt Festhalten am Text des Bundesra
tes, wonach das Taggeld nach 85 Taggeldern um 10 Pro
zent und nach weiteren 170 Tagen um weitere 10 Prozent 
gekürzt werden soll. Die Kommissionsmehrheit empfindet 
es als unsoziale Härte, ausgerechnet diejenigen Versicher
ten, welche von den wirtschaftlichen Folgen von Arbeitslo
sigkeit besonders hart betroffen werden, durch Leistungs
kürzungen zu bestrafen. Herr Allenspach spricht davon, 
man müsse den Arbeitslosen dazu zwingen, Arbeit anzu
nehmen, indem man ihm die Leistungen kürze. Aber was 
nützt dieser Zwang, wenn bei grosser Arbeitslosigkeit ein
fach keine Arbeit vorhanden ist? 
Ich möchte noch auf etwas anderes aufmerksam machen: 
nämlich die Verpflichtung zur Annahme von Arbeit, wenn 
der Lohn der Höhe der Arbeitslosenentschädigung ent
spricht. Das heisst, ein Arbeitsloser müsste eine Arbeit 
annehmen nach der Kürzung von je 10 Prozent, die nur 
noch 56,7 Prozent bzw. 64,8 Prozent seines bisherigen Ver
dienstes entsprechen würde. Mit einer solchen Reduktion 
der Leistungen verliert aber die Arbeitslosenversicherung 
den Status einer fortschrittlichen Sozialversicherung. Bei 
allem Verständnis für das Bestreben zur Missbrauchsbe
kämpfung handelt es sich hier um eine Massnahme, mit der 
zu sehr unschuldige oder echte Arbeitslose betroffen wer
den. Vor allem nachdem der Rat alle Anträge für Taggelder 
über 70 bzw. 80 Prozent hinaus abgelehnt hat, ist eine wei
tere Kürzung der Leistungen nicht angebracht. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Kommissionsmehr
heit auf Streichung von Absatz 2 bis 4 zuzustimmen und die 
Anträge der Minderheit abzulehnen. 

Bundesrat Honegger: Ich habe mich in der Kommission 
dem Mehrheitsentscheid der Kommission nicht anschlies
sen können, und ich muss Sie auch heute bitten, dem Min
derheitsantrag bzw. dem Vorschlag des Bundesrates zuzu
stimmen. 
Gestatten Sie mir, noch einmal kurz die Gründe darzulegen, 
weshalb der Bundesrat überhaupt dazu gekommen ist, 
diese Absätze 2, 3 und 4 in unseren Entwurf aufzunehmen: 
Vor allem möchte ich Sie bitten, dass man die Vorschläge 
des Bundesrates in den Folgen nicht dramatisiert. Wir ken
nen auch im Bundesrat das Schicksal der Arbeitslosigkeit; 
wir wissen, was es für einen Arbeitnehmer bedeutet. keine 
Arbeit zu haben, und was das für Familien usw. für Folgen 
mit sich bringen kann. 
Trotzdem glauben wir, dass es auch im Interesse derjeni
gen Arbeitslosen liegt, die Arbeit suchen, wenn die nötigen 
Instrumente geschaffen werden, damit Missbräuche 
bekämpft werden können. Es geht nur um die Missbräuche. 
Ob und wann diese Bestimmungen angewendet werden, 
darüber haben Sie heute nicht zu entscheiden. Es darf aber 
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung sein, nun einfach 
Verdienstausfälle zu decken, die nicht notwendigerweise 
hätten entstehen müssen. Vielleicht etwas extrem ausge
drückt könnte man sagen, dass ein Arbeitsloser nicht zula
sten der Arbeitslosenversicherung seinen «Traumberuf„ 
abwarten können soll. 
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Ganz wichtig sind nun die Vorbehalte, die Sie in Absatz 3 
und 4 finden. Herr Kunz, es ist einfach nicht richtig, wenn 
man behauptet, dass durch diese gestaffelten Taggelder 
die älteren Arbeitslosen betroffen würden. Wir haben im 
Absatz 3 ausdrücklich gesagt, dass Arbeitslose, die das 
55. Altersjahr erreicht haben, nicht unter diese Staffelung 
fallen. Auch Invalide fallen nicht unter diese Staffelung. Vom 
sozialen Gesichtspunkt aus betrachtet. sind also die nöti
gen Einschränkungen ausdrücklich in Absatz 3 festgehal
ten. 
Ganz wichtig ist aber auch der Vorbehalt im Absatz 4; die
ser Absatz 4 gibt ja dem Bundesrat die Kompetenz. bei 
andauernder Arbeitslosigkeit für besonders hart betroffene 
Versichertengruppen oder sogar ganz allgemein auf die 
Kürzung der Taggelder zu verzichten. Diese Kompetenz ist 
sehr wichtig. 
Man sollte diejenigen etwas beruhigen, die glauben, dass 
auch solche Arbeitslose von dieser Staffelung betroffen 
werden könnten, die bereit sind, innert nützlicher Frist eine 
neue Stelle aus eigenem Antrieb oder auch in Zusammenar
beit mit den Arbeitsämtern zu suchen und anzunehmen. Ich 
gebe hier die Erklärung ab, dass, wenn die Arbeitslosigkeit 
höher Ist als die zur Verfügung stehenden offenen Stellen, 
dann der Bundesrat zweifelsohne von diesem Absatz 4 
Gebrauch macht. Aber nehmen Sie die Situation, wie sie 
sich heute präsentiert: Wir haben heute 13 000 registrierte 
offene Stellen; sehr wahrscheinlich sind es' tatsächlich viel 
mehr, weil ja die offenen Stellen nicht gemeldet werden 
müssen. Demgegenüber haben wir etwa 5000 Arbeitslose. 
Wir sind der Meinung, dass ein Arbeitsloser, der gewillt ist, 
eine Stelle zu suchen und anzunehmen, heute innert nützli
cher Frist einen Arbeitsplatz findet. Er wird also das Tag
geld nicht von ausschöpfen müssen; bei der jetzigen Kon
stellation des Arbeitsmarktes wird er vorher eine offene 
Stelle finden. 
Um die Verhinderung von Missbräuchen in solchen Situatio
nen geht es bei der gestaffelten Auszahlung der Taggelder. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit der Kommission bzw. 
dem Vorschlag des Bundesrates zuzustimmen. 
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pour inconvenients lies a l'execution du travail. Le gain 
n'est pas •.• 

Al. 2 
... d'.un apprentissage, de meme pour las personnes qui 
sont liberees des obtigatlons relatives ä ia periode de coti
satlon, le Conseil federal fixe, a titre de gain assure, des 
montants forfaltaires appropries. (Bitter le raste de i'alinea) 

Al. 3 et4 
Adherar au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer au proj~t du Conseil federat 

Angenommen ~ Adopte 

Art. 24 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 3-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Moral, Darbellay, Eggll, Lang, Loetscher, Reimann, Zehn• 
der) · 

... Ersatzarbeit und 100 Prozent des ... 

Art. 24 
Proposition de Ja commission 

Le president: Nous passons au vote. II portera sur Jes ali- Al. 1, 3 a 5 
neas 2, 3 et 4 de l'articte 21. Adherer au projet du Conseil federat 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 22 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

66Stimmen 
55 Stimmen 

... massgebende Lohn, der während eines Bemessungs
zeitraums normalerweise erzielt wurde, einschliesslich der 
vertraglich vereinbarten dauernden Zulagen, soweit sie 
nicht als Entschädigung für mit der Arbeit verbundene 
lnkonvenienzen gelten. Der Verdienst ... 

Abs.2 
... beziehen, sowie für Personen, die von der Erfüllung der 
Beitragszelt befreit sind, setzt der Bundesrat angemessene 
Pauschalansätze als versicherten Verdienst fest. (Rest des 
Absatzes streichen) 

Abs. 3 und4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 22 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 
... des cotlsatlons qu·i est normalement obtenu durant une 
periode de reference, y compris les allocatlons reguliere
ment versees et convenues contractueilement, dans Ja 
mesure ou de telles allocatlons ne sont pas des indemnites 

Al. 2 
Majorite 
Adherar au projet du Conseil federal 

Mlnorite 
(Moral, Darbellay, Eggli, Lang, Loetscher, Reimann, Zehn
der) 
... le travail de remplacement et 100 pour cent du galn 
assure. Ce droit. .. 

M. Moral, porte-parole de la minorite: II n'est peut-etre pas 
inutlie de preciser de quoi il s'agit. Dans le cas partlculier, 
nous avons affaire ä des personnes sans travail qui auraient 
drolt aux prestations de l'assurance-chömage mais qui, 
pour eviter de devenir chömeurs, acceptent un travail de 
remplacement pour iequel la remuneratlon est inferieure ä 
l'lndemnite de chömage. Vous reconnaitrez que J'attitude 
des gens qui preferent le travail a l'oisivete est tout ä fait 
estlmable. La loi prevoit le versement d'une indemnite cor
respondant a ia difference entre,le montant du salaire versa 
pour ie travait de rempiacement effectue et le 90 pour cent 
du gain assure ( et non pas le montant total de ce demier). 
Le message nous apprend que l'idee d'une teile indemnisa• 
tion a ete fort bien accueillie lors de la procedure de consul• 
tation. La minorite, qua je represente ici, approuve pleine
ment le principe de cette indemnite. Elle se separe de Ja 
majorite sur un seul point: nous pensons qu'il est faux de 
penaliser celui qui a Ja volonte de travailler, en reduisant de 
10 pour cent la prestatlon ä laqueile il pourrait avoir droit. Le 
moins qua l'on puisse dire, c'est que ia proposition du 
Conseil federal et de la majorite de la commission n'incite 
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pas les chömeurs a accepter un travail de remplacement! 
C'est, a notre avis, le reproche principal que l'on peut faire 
a l'idee du Conseil federal et de la majorite de la commis
sion. 
Renoncer a une teile penalite nous parait d'autant plus sou
haitable et justifle que cette compensatlon est tout a fait 
limitee dans le temps. Elle ne pourra etre versee que durant 
six mois au plus. Je precise pour terminer qua ia proposi
tion de .la minorite n'a echoue que de justesse devant la 
commission puisqu'elle a ete repoussee par 12 voix contre 
11. Je vous invite, par consequent. a corriger cette lacune 
et a accepter la proposition de la minorite. 

M. Junod, rapportaur: Comme vient de le preclser M. Morel, 
nous sommes a l'artlcle 24 face au probieme da la compen
sation da ia difference de revenu en cas de travail de rem
placement. Le travail que peut accepter ie chömeur est dit 
«travaii de remplacement» lorsque la remuneration de ce 
travail est inferieure a l'indemnite de chömage a laquelle II a 
droit, ou lorsque le genre du travail ne saurait etre repute 
«convenable„ au sens de l'article 15 de la ioi. Pour inclter Je 
chömeur a accepter un travail, de «remplacement» dans 
l'attente d'un travail «convenable", l'alinea 2 prevoit une 
compensation en faveur de !'Interesse entre ie galn effecti
vement realise et le gain assure. La minorite de la commis
sion, au nom de iaquelle vient de s'exprimer M. Moral,' vou
drait qua cette compensation se fasse par rapport au 100 
pour cent du gain assure, afln d'encourager las chömeurs a 
accepter un travail de rempiacement. C'est ce que notre 
collegue Darbellay appeile «une sanction positive». 

En revanche, la majorite de la commission et le Conseil 
federal s'en tiennent a ia compensation iimitee correspon
dant au 90 pour cent du gain assure, afln d'inciter le chö
meur a reprendre un travail «convenable» et a ne pas sa 
contenter trop longtemps d'un travail a remuneration plus 
modeste. des lors qu'il peut compter sur urie compensation 
pleine par rapport au gain assure. Je vous invite a suivre la 
majorite de la commission, c'est-a.:dire a maintenir le texte 
du Conseil federal et. par consequent, a rejeter la proposi
tion de M. Morel. 

Relrnann, Berichterstatter: Beim Artikel 24 geht es um die 
Ersatzarbeit. Mit diesem Artikel will man den Arbeitslosen · 
dazu veranlassen, während der Arbeitslosigkeit Ersatzarbeit 
anzunehmen, und geht dabei auf 90 Prozent Einkommen, 
das er mit der Ersatzarbeit, gemeinsam mit der Arbeitslo
senentschädigung, erreichen darf. Man geht also hier über 
die Limite der Arbeitslosenentschädigung von 70 bzw. 80 
Prozent hinaus auf 90 Prozent, um eben den Arbeitslosen 
zu animieren, Ersatzarbeit anzunehmen. Die Minderheit der 
Kommission findet, man müsse noch weiter gehen, nämlich 
auf 100 Prozent, d. h. dass der Arbeitslose gemeinsam 
(Ersatzarbeit und Arbeitslosenentschädigung) auf 100 Pro
zent seines Lohnes kommen dürfe. Die Mehrheit der Kom
mission findet jedoch, dem angestrebten Ziel sei mit 90 
Prozent Rechnung getragen, und stellt Ihnen in diesem 
Sinne Antrag. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 
Antrag der Kommission 

73 Stimmen 
38Stimmen 
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a. höchstens 125 Taggeider, wenn .. . 
b. höchstens 250 Taggelder, wenn .. . 
c. Streichen 

Abs. 4 
... Anspruch auf höchstens 125 Taggelder. Für ... 
... bis auf 250 Taggelder erhöhen. 

Abs. 5 
Bei andauernder erheblicher regionaler oder allgemeiner 
Arbeitslosigkeit· ... 

Für den Rest von Art. 26: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Minderheit 
(Weber-Schwyz, Allenspach, Aubry, Couchepin, Harl, Hösii, 
Kühne, Linder, Messmer, Risi-Schwyz, Schnyder-Bem) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Renschler 
Abs. 1 
Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 8 
Abs. 2) haben Versicherte, welche. die Beitragszeit nach 
Artikel 12 erfüllt haben oder gemäss Artikel 13 von dieser 
Erfüllung befreit sind, Anspruch auf höchstens 250 Taggel
der. 

Abs. 2 bis 5 
Streichen 

Art. 26 
Proposition de Ja commission 

Majorite 
Al. 2 
a. 125 indemnites .. . 
b. 250 indemnites .. . 
c. Biffer 

Al. 4 
... , ont droit a 125 indemnites ... 
... ce droit ä .250 indemnites joumalieres. 

Al. 5 
... et persistant. regional ou general, le Conseil federal ... 

Pour Je reste de l'art. 26: Adherer au projet du Conseil fede
ral 

Mlnorite 
(Weber-Schwyz, Allenspach, Aubry, Couchepin, Harl, Hösli, 
Kühne, Linder, Messmer, Risi-Schwyz, Schnyder-Beme) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Renschler 
Al. 1 
Dans les limttes du delai-cadre applicable ä la periode 
d'indemnisation (art. 8, 28 al.). les assures qui reunissent les 
conditlons relatives a ta periode de cotisation selon l'article 
12 ou (lui sont liberes des obligations y afferentes 
conformement a l'article 13 ont drolt a 250 indemnites jour
nalieres au plus. 

Al.2a5 
Biffer 

Weber-Schwyz, Sprb..:her der Minderheit: Ich spreche als 
Vertreter einer starken Kommissionsminderheit und emp
fehle Ihnen, die ursprüngliche Fassung des Bundesrates 
anzunehmen. Die Fassung der Kommission, wie sie hier 
nun vorliegt, wurde nämlich in der Kommission sehr knapp, 
d. h. mit 11 zu 12 Stimmen, angenommen. 
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Seim Artikel 26 Absatz 2 geht es vor allem um eine ange
passtere und ausgewogenere Staffelung der Bezugsbe
rechtigung der Taggelder, es geht um eine Abstufung, die 
vor allem die Arbeitsaufnahme fördern und beschleunigen 
soll, es geht um eine Abstufung nach Versicherungsprinzip, 
was im Vernehmlassungsverfahren ausdrücklich begrüsst 
wurde. Der Artikel 26 muss aber auch im Gesamtzusam
menhang gesehen werden; gemäss Absatz 3 zum Beispiel 
kann durch Annahme einer Zwischenbeschäftigung die 
Bezugsberechtigung erweitert werden. Es ist im weiteren 
darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Gelder von Arbeit
gebern und Arbeitnehmern handelt. also keine Beteiligung 
der öffentlichen Hand vorgesehen ist. 
Zudem - das ist zu unterstreichen - gelten die Bestimmun
gen von Alinea 1 bis 4 für Situationen von normaler 
Beschäftigungslage, also für Zeiten, wo bei gutem Willen 
meistens Arbeit zu finden ist. B.ei andauernder und erhebli
cher Arbeitslosigkeit kann der Bundesrat nämlich gemäss 
Alinea 5 die Anzahl der Taggelder höher ansetzen. Bei Arti
kel 26 stellt sich die Frage der Solidarität nicht so sehr 
gegenüber den Arbeitgebern, die zum Teil ja solche 
Arbeitslosenbeiträge als Kosten vielfach abwälzen können; 
es geht hier vielmehr um die Solidarität gegenüber den bei
tragzahienden und aktiven Arbeitnehmern. Hier möchte ich 
Kollege Zehnder zitieren, der zu Recht gesagt hat: «Solida
rität kann auch strapaziert werden.» Ich meine, es besteht 
dafür eine gewisse Gefahr. Man stellt in öffentlichen 
Gesprächen immer wieder fest, dass die Arbeitnehmer
schaft in dieser Frage besonders hellhörig und aufmerksam 
ist. Echte und unverschuldete Arbeitslosigkeit soll mit die
sem Gesetz vor allem die finanzielle Stütze finden. Die 
bedrückende und moralische Belastung kann auch mit 100 
Prozent Entschädigung nicht gemildert werden. Darum ist 
letztllch die Abstufung der Taggeldberechtigung eine 
Anstandsverpflichtung auch gegenüber der arbeitenden 
Bevölkerung. In diesem Sinne bitte ich um Unterstützung 
der Kommissionsminderheit und gleichzeitig um Zustim
mung zur ursprünglichen bundesrätlichen Fassung. 

Renschler: Der Artikel 26 scheint mir einer jener Artikel des 
vorliegenden Entwurfes zu sein, bei dem die Vermutung 
naheliegt, es gehe weniger darum, die neue gesetzliche 
Grundlage für die Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit 
zu schaffen, als vielmehr darum, ein Gesetz gegen den 
Missbrauch der Arbeitslosenversicherung zu erlassen. Die 
Arbeitslosigkeit ist für jedermann, den sie trifft, ein harter 
Schicksalsschlag; dessen Auswirkungen sind für die 
Betroffenen genau die gleichen, ob eine kürzere oder län
gere Beitragszeit erfüllt ist. oder ob aus wichtigen Gründen 
sogar eine Befreiung von der Beitragszeit vorliegt. Eine 
Abstufung des Anspruchs auf Taggelder ist nach meiner 
Meinung aus dieser Sicht völlig unbegründet, sei sie nun· 
zweifach, wie das die Kommissionsmehrheit vorschlägt. 
oder sei sie gar dreifach, wie sie der Bundesrat vorsieht 
und die Kommissionsminderheit befürwortet. 
Bei der Höchstzahl der Taggelder ist die Notwendigkeit 
gegeben, den Solidaritätsgedanken uneingeschränkt zum 
Tragen zu bringen und die kleinliche Anrechnung von 
erbrachten Leistungen an Versicherungsbeiträgen fallenzu
lassen. Die Art von Solidarität, wie sie soeben Herr Weber
Schwyz dargelegt hat, muss ich mit aller Entschiedenheit 
zurückweisen. Sie plädieren offenbar für eine Solidarität 
gegenüber den Privilegierten: In unserer Arbeitslosenversi
cherung wird der Solidaritätsgedanke ganz generell in den 
Hintergrund gedrängt; es wurde schon mehrmals darauf 
hingewiesen. Ich wiederhole nur: Es fängt schon damit an, 
dass der beitragspflichtige Lohn begrenzt ist. und führt 
dann hin bis zur nach meiner Meinung sehr unsozialen 
Karenzfrlst für den Taggeldbezug der von der Erfüllung der 
Beitragszeit befreiten Personenkategorien. Die Forderung 
nach einer einheitlichen Höchstzahl von Taggeldern ist auch 
deshalb berechtigt. da es ja nicht der Arbeitnehmer ist, der 
darüber entscheidet. ob er arbeitslos wird, sondern der 
Arbeitnehmer wird von der Wirtschaft zu einem Arbeitslo
sen gemacht; er hat die Folgen zu tragen, die sich in keiner 
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Weise nach der Beitragsleistung, die er erbracht hat, rich
ten. Ich halte den Gedanken nicht für abwegig, dass jene 
Arbeitslosen, die nur das Minimum der Beitragszeit gemäss 
Artikel 12 erfüllen oder die gemäss Artikel 13 gar von der 
Beitragszeit befreit sind, in besonderem Mass in ihrer mate
riellen Existenz gefährdet sind und daher - wenn man so 
will - sogar Anspruch auf eine gewisse Privilegierung in 
dem Sinne haben sollen, dass ihnen die gleiche Höchstzahl 
von Taggeldern zugeprochen wird wie all jenen, die das 
Glück hatten, während mindestens zwölf Monaten ihre Bei
tragszeit erfüllen zu können. Das ist die Art von Solidarität, 
wie wir sie verstehen, Solidarität mit denen, die benachtei
ligt sind und nicht mit denen, die ein Privileg besitzen. 
Geradezu widersinnig ist der reduzierte Anspruch auf Tag
gelder bei den von der Beitragszeit befreiten Arbeitslosen. 
In Artikel 13 entbindet man jene Personen von der Beitrags
zeit, die innerhalb einer zweijährigen Rahmenfrist während 
mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung, Umschu
lung, Weiterbildung, Krankheit, Unfall. Mutterschaft oder 
Aufenthalt in einer Haft-, Arbeitserzeiehungs- oder ähnlichen 
Anstalt usw. nicht in einem Arbeitsverhältnis standen. Diese 
Befreiung erfolgt zu Recht, weil die betreffenden Personen 
über kein Erwerbseinkommen verfügen, das eine Beitrags
leistung zumutbar macht. Zumutbar soll aber ausgerechnet 
diesen Personenkreisen und -kategorien neben einer 
20tägigen Karenzfrlst ein minimaler Anspruch auf Taggelder 
sein. Hier - nach meiner Meinung - pervertiert geradezu die 
Logik. An den von der Beitragszeit befreiten Personenkrei
sen zeigt sich übrigens deutlich, dass mit dem sogenann
ten Versicherungsgedanken - hier Beitragsleistung, dort 
Versicherungsleistung - im Rahmen der Arbeitslosenversi
cherung nicht zu argumentieren ist. Es liegt nicht im alleini
gen Ermessen der Betroffenen, in welchem Ausmass -
wenn überhaupt - sie beitragsfähig sind. Also kann auch 
nicht die Leistung der Versicherung davon abhängig 
gemacht werden. 
Noch ein letztes Argument: Die vorgesehene DifferenZie
rung bei den Taggeldern kompliziert bei der längst fälligen 
Ratifikation der Europäischen Sozialcharta die Erfüllung 
eines der Kernartikel, nämlich Artikel 12 über das Recht auf 
soziale Sicherheit, indem dort eine Anrechnung ausländi
scher Beitragszeiten vorgesehen werden müsste. wenn hier 
eine Differenzierung in der Zahl der Taggelder vorgenom
men wird. Diesem Problem kann man aus dem Wege 
gehen, indem mein Antrag angenommen wird. Ich bitte Sie, 
ihm zuzustimmen. 

M. Magnln: Le groupe du PdT, PSA, POCH appuie la propo
sition de la majorlte de la commission. II considere que la 
duree des prestations de l'assurance-chömage est l'une 
des questlons essentielles contenues dans cette loi; eile 
jouerait un röle partlculierement important dans las 
periodes notamment ou de nombreux travailleurs seraient 
malheureusement victimes du chömage. Si l'on admet que 
le chömeur n'est en rien responsable de son etat, mais vic
tlme de la societe et du systeme, on est meme en droit de 
se demander si une limite a la duree des prestations se jus
tifie. Quelle serait, en effet, la situation du chömeur - et de 
sa famille s'il en a une - le jour ou les prestations de l'assu
rance-chömage seraient supprimees? II tomberait a l'assis
tance publlque. 
Qu'on ne vienne pas nous dire qu'avec de telles concep
tions, nous voulons creer une categorie de chömeurs pro
fessionnels. En effet. a de rares axceptions pres, las chö
meurs veulent sortir de cette condition, qui les humilie 
mäme s'ils n'en sont en rlen responsables; ils veulent tra
vailler. De plus. comme vous le savez pour l'avoir entendu 
dire a plusieurs raprises a cette tribune au cours de ce 
debat, la loi que nous discutons multlplie, a l'egard des chö
meurs. les mesures d'intlmidatio:,, de pression et d_e 
repression; celles-ci rendraient donc bien difficile taut para
sitisme. 
L'equite et les necessites de l'existence exigeraient donc 
qua le chömeur alt droit a une indemnite tant qu'il est chö
meur, car on ne peut lui imputer la responsabilite de ce . 
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chömage. Cela signifie que, sur te principe, nous sommes 
opposes a une limitation dans le temps des prestations de 
l'assurance-chömage. Si, en fait, nous nous rallions a l'opi
nion de la majorlte de la commission, nous considerons que 
ces proposltons constituent veritablement un minimum et 
_que, sur certains points, elles sont meme nettement insuffi
santes; nous partageons le point de vue exprime tout a 
!'heure par M. Renschler quant aux distinctions faites sur la 
base du montant des cotisations versees. 

M. Junod, rapporteur: C'est, avec celle de l'article 21, la dis
position la plus controversee. 
Cet artlcle 26 etablit une correlation, ä l'interieur du sys
teme du delai-cadre, entre la duree pendant laquelle une 
cotisation a ete payee et le nombre d'indemnites jouma
lieres que le chömeur peut pretendre. Nous sommes ici en 
presence de trois conceptions differentes. 
La plus !arge, celle presentee par M. Renschler, reprend la 
proposition defendue en commission par M. Zehnder. M. 
Renschler voudrait que l'on fit abstraction des periodes 
plus ou moins longues de cotlsations pour offrir, dans le 
delai-cadre, 250 indemnites. Sa proposition tient en un seul 
alinea, qui aurait pour effet la suppression des alineas 2 ä 5. 
Cette proposition a ete rejetee en commisslon; on l'a jugee 
manifestement trop genereuse. J'irai plus loin: en adoptant 
la proposition Renschler, on sortirait totalement du systeme 
de l'assurance puisque las cotisations ne correspondraient 
en aucune maniere aux prestations. Pour ces raisons, je 
vous propose, au nom de la commission, de rejeter la pro
posltion de M. Renscher. 
Restant les deux autres conceptions: celle de la minorite, 
defendue par M. Weber-Schwyz, qui vous demande d'en 
rester aux trois echelons prevus dans le projet du Conseil 
federal, ä savoir 85, 170 ou 250 indemnites joumalieres, sui
vant que l'on a cotise pendant 6, 12 ou 18 mois, et celle de 
la majorite de la commission qui, eile, vous demande de ne 
prevolr que deux echelons, ä savoir 125 ou 250 indemnites 
joumalieres, suivant que l'on a cotise pendant 6 ou 12 mois. 
La proposition de la minorite est plus proche du systeme de 
l'assurance, ou l'on etablit un rapport plus etroit entre coti
sations et prestations. La proposition de la majorite 
s'ecarte de ce principe et apparait ainsi plus genereuse a 
l'egard des assures en faisant jouer le principe de ta solida
rtte davantage que celui de l'assurance. 
Je vo1:1s invite, au nom de Ja majorite de ta commission, a 
voter en faveur du systeme a deux echeJons et a repousser 
a la fois la proposition de minorite et celle de M. Renschler. 
Mais quelle qua seit votre decision, celle-ci vaudra egale
ment pour J'alinea 4; II s'agit de maintenir une certaine har
monie dans l'application de l'articJe 26 flxant Je nombre des 
indemnites Joumalieres. Le vote qui va intervenir portera sur 
les allneas 1 ä 4 de l'article 26, l'alinea 5 pouvant etre traite 
separement. 

Relmann, Berichterstatter: Bei Artikel 26 geht es um die 
Staffelung der Anzahl Bezugstage, gemessen an den vom 
Versicherten geleisteten Beitragszeiten. Wir haben hier drei 
verschiedene Versionen. Im ursprünglichen Gesetzestext 
war vorgesehen, dass nach einer Beitragszeit von sechs 
Monaten Anspruch auf maximal 85 Taggelder, nach zwölf 
Monaten auf 170 Taggelder und nach achtzehn Monaten auf 
250 Taggelder besteht. Die Mehrheit der Kommission 
schlägt Ihnen vor, diese drei auf zwei Stufen zu reduzieren, 
mit einem Anspruch von 125 Taggeldem bei sechs Monaten 
Beitragszeit und von 250 Taggeldem bet zwölf Monaten Bei
tragszeit. 
Kollege Renschler schlägt vor, dass der Anspruch von 250 
Tagen ohne Staffelung von Anfang an bestehen soll. Man 
muss berücksichtigen - und davon ging die Kommission 
aus -. dass es sich ja hier um eine Versicherung mit Bun
desobligt_orium handelt. Ein Arbeitnehmer kann also nicht 
aus freien Stücken wählen, ob er sich versichern will oder 
nicht; er kann also nicht frei wählen, ob er Beiträge bezah
len will oder nicht. Wenn eine Lücke besteht, so geschieht 
das in der Regel nicht aus Verschulden des Versicherten, 
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zum Beispiel entstehen Lücken bei Krankheit oder auch 
wenn ein Arbeitnehmer keiner Beschäftigung nachgeht, 
weil er beispielsweise in der Ausbildung steht. Die Kommis
sion hat sich zwar für eine Staffelung entschieden, hat diese 
aber auf zwei Stuten reduziert. Sie schlägt - wie gesagt -
vor: 125 Taggelder nach einer Beitragszeit von sechs Mona
ten und 250 Taggelder nach zwölf Monaten Beitragszeit. Sie 
empfiehlt Ablehnung des Minderheitsantrages, der von Kol
lege Weber vertreten wird; sie beantragt Ihnen aber auch 
die Ablehnung des Antrages Renschler. 

Bundesrat Honegger: Für den Bundesrat ist wichtig, dass 
die Staffelung der Bezugsdauer nach vorhergehender Bei
tragszeit beibehalten wird. Ob es drei Stufen sind, wie es 
der Bundesrat vorgeschlagen hat, oder nur zwei, wie das 
die Mehrheit der Kommission vorschlägt, ist eine Ermes
sensfrage. Auf alle Fälle aber geht der Antrag von Herrn 
Renschler viel zu weit. Stellen Sie sich einmal vor, was das 
für die sogenannten Befreiten bedeuten würde! Es würde 
bedeuten, dass ein Schulabgänger sofort ohne irgendwel
che Beitragszahlung während eines ganzen Jahres Arbeits
losenentschädigung beziehen könnte! Damit wäre Miss
bräuchen Tür und Tor geöffnet. Ich möchte Sie bitten, den 
Antrag Renschler abzulehnen. 

Le presldent: Je vous propose la procedure de vote sui
vante pour ce qui conceme les alineas 1, 2, 3 et 4. En vote 
preliminaire, la proposition de la majorite de la commission 
sera opposee ä la propositlon Renschler. Le resultat sera 
ensuite, en vote definitlf, oppose a la proposition de la. 
minorite Weber-Schwyz. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Renschler 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

75 Stimmen 
37 Stimmen 

55 Stimmen 
72 Stimmen 

Le presldent: Je me dois de rappeler qu'en vertu de l'article 
25 du reglement - je ne fais pas d'allusion personnelle - les 
membres du conseil n'ont pas le droit de lire, a la tribune, 
des proces-verbaux de commission. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est inte"ompu 

Schluss der Sitzung um 12.15 Uhr 
La seance est levee a 12 h 15 
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Art. 27 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 

... vermittlungsfähig sind und deshalb die Kontrollvorschrif
ten nicht erfüllen können, haben, sofern sie die übrigen 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das 
volle Taggeld. Der Anspruch beginnt jedoch•erst nach einer· 
Wartezeit von zwei Arbeitstagen, ausgenommen wenn die 
Arbeitsunfähigkeit durch Mutterschaft bedingt ist oder der 
Arbeitslose sich zur Behandlung in einer Heilanstalt befin
det. Er dauert höchstens bis zum 30. Tag nach Beginn der 
ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb 
der Rahmenfrist auf 34 Taggelder beschränkt. 

Minderheit 
(Dafflon) 
... teilweisen Arbeitsunfähigkeit. Der Arbeitslose kann die
sen Anspruch einmal pro Kalenderjahr geltend machen. 

Abs. 2 

... Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, wer
den ... 

Abs. 3 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4 
Mehrheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Dafflon) 
... mindestens 75 Prozent arbeitsfähig sind. Bei geringerer 

· Arbeitsfähigkeit wird auf Verlangen der Kasse eine dem 
Grad der Leistungsfähigkeit entsprechende Leistung aus-

. gezeichr:,et. 
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Abs. 5 
Der Arbeitslose muss seine Arbeitsunfähigkeit beziehungs
weise seine Arbeitsfähigkeit mit einem ärztlichen Zeugnis 
nachweisen. Die zuständige kantonale Amtsstelle oder die 
Kasse kann ... 
. . . anordnen. (Rest des Absatzes streichen) 

Art. 27 
Proposition de la commission 

Al. 1 
Majorite 

... d'accident ou de matemite, et qui de ce fait ne peuvent 
pas remplir les prescriptions du contröle, ont dreit a la 
pleine indemnite joumaliere, s'ils remplissent les autres 
conditions dont depend le droit a l'indemnite. Toutefois le 
droit ne prend naissance qu'apres un delai d'attente de 
deux jours de travail, excepte lorsque l'incapacite de travail 
resulte de la matemite ou que le chömeur se trouve an trai
tement dans une maison de santa. Leur droit est. .. 
... ·ou partielle de travail et se limite a 34 indemnites jouma
liere durant le delai-cadre. 

Minorite 
(Dafflon) 
... ou partielle de travail. La chömeur peut faire valoir ce 
droit une fois par annee civile. 

Al. 2 
... ou de l'assurance-accidents qui representent une com
pensation du revenu, sont deduites •.. 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 4 

Majorite 
Adharer au projet du Conseil federal 

Minorite 
·(Dafflon) 
... a raison de 75 pour cent au moins. En cas d'incapacite 
de travail inferieure, l'indemnite sera versee en fonction du 
degre de capacite de travail a la demande de la caisse. 

Al. 5 

Le chömeur doit apporter la preuve de son incapacite ou de 
sa capacite de travail an produisant un certificat medical. 
L'autorite cantonale competente ou la caisse peut toujours 
ordonner, aux frais de l'assurance-chömage, un examen 
medlcal par un medecin-conseil. (Biffer le raste de l'alinea) 

M. Dafflon, porte-parole de la minorite: A l'artlcle 27, il s'agit 
de l'indemnite joumaliere en cas d'incapacite passagere de 
travail, totale ou partielle. La majorite propose que les chö
meurs, qui ne sont passagerement ni aptes a travailler ni a 
etre places, ou subissent une diminutlon de leur capacite 
de travail ou de leur aptitude au placement en raison de 
maladie, d'accident ou de maternite - et qui de ca fait ne 
peuvent pas remplir les prescriptions de contröle - ont droit 
ä la pleine indemriite joumaliere s'ils remplissent les autres 
conditions dont depend le droit a l'indemnite. Toutefois, le 
droit ne prend naissance qu'apres un delai d'attente de 
deux jours de travail, excepte lorsque l'incapacite resulte 
de la matemite ou qua le chömeur se trouve an traitement 
dans une maison de sante. Leur droit est maintenu au plus 
jusqu'au trentieme jour suivant le debut de l'incapacite. 
Je propose, quant a moi, de faire en sorte que le projet qui 
donnait trente jours d'indemnite durant le delai-cadre - la 
majorite n'en proposait que 34 - ne contienne aucune limi
tatlon, et d'accorder le droit aux chömeurs de faire valoir ce 
droit une fois par annee civlle. La possibilite est dejä assor
tie d'une serie de conditions. II. ne taut pas encore limiter le 
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nombre d'lndemnites. C'est la raison pour laquelie je vous 
invite ä ne pas le faire, comme le souhaite Ja majorite de Ja 
commission. 
A l'alinea 4, un autre probleme a trait au chömeur qui a 
epuise son droit, mais qui est encore passagerement 
trappe d'incapacite restreinte de travail. La majorite veut .lui 
donner le droit ä une pleine indemnite s'il est apte au travail 
ä raison de 75 pour cent au moins, et une ä demi-indemnite 
s'il est capable de travailier ä 50 pour cent au moins, ce qui 
veut dire qu'en dessous de 50 pour cent, le travailieur qui 
est dans cette situation n'aurait droit ä rien. Je propose que 
l'indemnite. soit prise en compte selon l'incapacite du tra
vailleur, meme en dessous de 50 pour cent, en laissant le 
drolt ä la Caisse de chömage, qui a le contact avec le sala
rie et peut obtenir - avec l'accord du salarie - des rensei
gnements du medecin, de fixer cette possibilite de poursui
vre le droit ä l'indemnite. 

I 
M. Junod, rapporteur: L'artlcle 27 s'efforce de coordonner 
pratiquement deux types d'assurances sociales. II taut rap
peler que c'est un exercice difflcile pour deux raisons au 
moins. La premiere, du falt que le droit ä une prestation ne 
prend pas naissance pour les memes motifs, suivant qu'il 
s'agit d.'.assurance-chömage ou d'assurance-maladie. Dans 
l'un des cas, la perte de gain est la consequence d'une 
situation creee sur Je marche du travail, dans l'autre, Ja 
perte de gain est, par definition, la consequence d'une 
maladie. La seconde tient ä la nature et ä la forme des 
contrats d'assurance. L'assurance-chömage est regie de 
maniere exhaustive par une loi, celle que nous dlscutons; 
l'assurance-maladie offre un champ plus large aux contrats 
prives qui peuvent, par exempJe. prevoir des dela!s 
d'attente de durees differentes pour que le contrat depJ01e 
ses pleins effets. Ainsi, quels que soient Jes efforts entre
pris, il n'y aura jamais synchronisation parfaite, pas plus 
qu'il ne sera poss.ible d'eviter que certaines Jacunes subsis
tent. lnversement, il faut etre attentif ä ne pas favoriser les 
cumuls ou Jes abus. 
Cela dlt. la proposition de la commission se veut plus pre
cise, tout en etant plus favorable aux chömeurs que ne J'est 
la version du Conseil federal. La neuvelle redaction de J'arti
cle 27 precede d'un accouchement difficile. La commissien 
a debattu a plusieurs reprises de cette question peur elle
meme, mais aussi en rappert avec les dispositions medi
fiant les leis existarites, telles que-la loi federale pour l'assu
rance-en cas de maladie et d'accident, eu la lei federale sur 
le centrat d'assurance. Je veus renveie aux articles 113 et 
suivants du prejet. Le delai d'attente de deux jeurs de tra
vail, au lieu d'une semaine selon la version du Conseil fede
ral, doit etre considere comme le minimum minimorum si 
l'en entend desamorcer les tentatives d'abus. 
J.--en viens maintenant ä la proposltion de minorite Dafflon 
relative ä la demlere phrase du 1 er alinea. II subsiste lä, en 
effet, une difference entre la commission et M. Dafflon. M. 
Dafflon s'en tient ä l'annee civile, alors que taute la syste
matique du prejet est fondee sur le delai-cadre de deux 
ans. Faute de temps, je renence ä faire une nouvelle fois ä 
M. Dafflon la demonstration qui lui a ete deja presentee en 
cemmission, seien laquelle 34 indemnite~ joumalieres ver-· 
sees durant le delai-cadre de deux ans äquivalent pour le 
meins ä sa preposition. Dans certaines circonstances, cette 
solution est mäme plus avantageuse, en particulier 
lorsqu'un cas de maladie chevauche sur deux annees 
civiles. Je me limite donc ä vous demander de rejeter la pro
position de minorite Dafflon concemant l'alinea 1. 
A l'alinea 4. nouvelle proposition de minorite Dafflon. A ce 
prepos, je rappelie que nous sommes en train de mettre au 
peint un article dont la note marginale est la suivante: 
«lndemnite joumaliere en cas d'incapacite passagere de 
travail totale ou partielle ... II s'agit, pour la commission, de 
s'en tenir aux propositions du Conseil federal, pour eviter 
de tomber dans l'exces de minutie que nous suggere M. 
Dafflon. 
Je vous propese de rejeter egalement cette proposition. 

825 Arbeitslosenversicherung 

Reimann, Berichterstatter: Mit Artikel 27 soll eine Versiche
rungslücke geschlossen werden, welche bei Krankheit ent
stehen kann. Sie entsteht dann, wenn ein Arbeitsloser 
infolge Krankheit in seiner Vermittlungsfähigkeit eingestellt 
ist und deswegen keinen Anspruch auf Arbeitslosenunter
stützung erheben kann. Hinzu kommt. dass viele Arbeitneh
mer mit aufgeschobener Leistung gegen Krankheit versi
chert sind, indem der Arbeitgeber aufgrund der obligatio
nenrechtlichen Verpflichtung zum Beispiel für die ersten 30 
Tage bei Krankheit die Lohnzahlung übernimmt. Gemäss 
Artikel 27 soll bei Arbeitslosigkeit die Arbeitslosenversiche
rung anstelle des Arbeitgebers treten und für die ersten 30 
Tage bei Krankheit Leistungen auszahlen. Ab dem 31. Tag 
müsste dann die Krankenversicherung Leistungen erbrin
gen. Das Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen -..._ 
hat sich anerboten, bei der Schliessung dieser Versiche
rungslücke mitzuwirken. indem durch eine Anpassung des 
KUVG die lückenlose Leistung ab 31. Tag durch die Kran
kenversicherung gewährleistet werden soll. Wir kommen 
bei Artikel 113 und 113a auf diese Änderungsanträge, wel
che auch das Bundesgesetz über den Versicherungsver
trag betreffen. zu sprechen. 
Die Kommission hat die ursprünglich vorgesehene Karenz
zeit bei Krankheit vor einer Woche auf zwei Tage reduziert, 
in der Meinung, es sei ungerecht, einen Arbeitslosen, der 
zugleich noch krank ist. mit einer Woche Karenzfrist zu 
bestrafen. Der Anspruch von total 34 Tagen besteht inner
halb der Rahmenfrist von zwei Jahren. 
Unser Ratsmitglied Dafflon beantragt, diesen Anspruch auf 
ein Kalenderjahr festzulegen. Ich habe persönlich diesen 
Antrag auch in der Kommission gestellt. weil die Kranken
versicherung in der Regel von einem Leistungsrahmen 
eines Kalenderjahres ausgeht. Die Kommission hat diesen 
Antrag mit 12 zu 1 0 Stimmen abgelehnt, weil man nicht von 
der im Arbeitslosenversicherungsgesetz festgelegten 
Rahmenfrist von zwei Jahren abweichen wollte. In Absatz 4 
zum Artikel 27 wird der Anspruch bei teilweiser bzw. ver
minderter Vermittlungsfähigkeit geregelt, wenn die Ansprü
che gemäss Absatz 1, also bei Krankheit, erschöpft sind. 
Man beschränkt sich dabei auf zwei Stufen: bei einer 
Arbeitsunfähigkeit von mindestens 50 Prozent das halbe 
Taggeld, und bei mindestens 75 Prozent das volle Taggeld. 
Kollege Dafflon beantragt, · bei weniger als 75 Prozent 
Arbeitsunfähigkeit ein Taggeld, das sich genau nach dem 
Grad der Leistungsfähigkeit bemisst, und bei 75 Prozent 
Arbeitsunfähigkeit das volle Taggeld. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt die zweistufige Rege
lung, weil bei der Berechnungsart der Arbeitslosentaggel
der eine Regelung nach Antrag Dafflon zu einer wesentli
chen Komplizierung führen würde. Im übrigen entspricht 
der Kommissionsantrag auch der Regelung, wie wir sie 
beim lnvalidenversicherungsgesetz kennen. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen also Ablehnung 
der Anträge Dafflon zu Absatz 1 und Absatz 4. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2 und 3-AI. 2 et3 
Angenommen - Adopte 

Abs. 4-AI. 4 

Abstimmung -Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Aps. 5-AI. 5 
Angenommen - Adopte 

Art. 28 
Antrag der Kommission 

62 Stimmen 
27 Stimmen 

61 Stimmen 
29 Stimmen 
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Abs. 1 
Hat die Kasse begründete. Zweifel ... 
. . . erfüllt werden, so zahlt sie Arbeitslosenentschädigun
gen aus. 

Abs. 2 und 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 28 
Proposition de la commission 

Al. 1 
Si la caisse a des doutes ... 
... pretentions. alle versa l'indemnite de chömage. 

Al. 2et3 
Adherer au projet du Conseil federat 

Schmid: Die Ausgangslage ist folgende: Wlr sind uns dar
über einig, dass der Arbeitnehmer vor Verlusten aus· dem 
Konkurs seines Arbeitgebers so umfassend wie möglich zu 
schützen ist. Das gilt für Lohnansprüche vor, aber auch für 
Lohnansprüche nach der Konkurseröffnung. Diese Lohnan
sprüche nach der Konkurseröffnung möchte ich hier zur 
Diskussion stellen. Ich denke an den Fall, wo ein Konkurs 
eröffnet wird und die Konkursverwaltung unmittelbar nach 
Eröffnung die Geschäftstätigkeit des Konkursiten einstellt 
oder doch drastisch reduziert. In einem solchen Fall werden 
die betroffenen Arbeitskräfte arbeitslos. Sie haben aber 
Anspruch auf den Kündigungslohn, d. h. auf den Lohn wäh
rend der Frist, binnen welcher das Arbeitsverhältnis zu kün
digen ist; in der Reget werden das zwei Monate sein. 
Nun steht aber keineswegs fest. dass der Konkursit zur 
Bezahlung dieses Kündigungslohnes überhaupt noch in der 
Lage ist. Somit bestehen Zweifel an der Realisierbarkeit die
ser Lohnansprüche. Deshalb meine Frage an Herrn Bun-· 
desrat Honegger: Zahlt die Arbeitslosenkasse in solchen 
Fällen die Arbeitslosenentschädigung? Ich frage deshalb, 
weil das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil 
vom 27. Mai 1980 diese Frage. gestützt auf das Arbeitslo
senversicherungsgesetz von 1951, verneint hat. In der Bot
schaft finden sich über diese F.ätle keine Ausführungen. Im 
Sinne einer Interpretation von Artikel 28 Absatz 1 des Ent
wurfes ist daher eine Stellungnahme des Bundesrates 
erwünscht. Ich brauche nicht besonders zu betonen, dass 
ich eine positive Antwort erwarte. 
Dafür, dass der Arbeitnehmer nicht zwi:limat für dasselbe 
entschädigt wird, sorgt Artikel 28 Absatz 2. wonach bei der 
Zahlung der Arbeitstosenentschädtgung alle Ansprüche des 
Arbeitslosen im Umfange der ausgerichteten Entschädi
gung auf die Kasse übergehen. 

Bundesrat Honegger: Die von · Herrn Nationalrat Schmid 
aufgeworfene Frage ist durchaus berechtigt. Einleitend ver
weise ich aber darauf - Herr Schmid -. dass der von Ihnen 
genannte Entscheid des Eidgenössischen Versicherungs
gerichtes durch unsere Fassung von Artikel 28 Absatz 1 
obsolet geworden ist. Man kann also nicht mehr auf eine 
Praxis des Versicherungsgerichtes verweisen. 
Im übrigen gebe ich zuhanden der Materialien in aller Form 
bekannt, dass die Ausrichtung der Arbeitslosenentschädi
gung nach der Konkurseröffnung durch die Fassung von 
Absatz 1 des Artikels 28 tatsächlich zugelassen ist. 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs. 1 Ingress und Bst. a-f 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(Die Änderung im Ingress betrifft nur den französischen 
Wortlaut) 
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Minder;heit 
(Dafflon) 

Bst. a 

N 18 juin 1981 

durch eigenes schweres Verschulden arbeitslos ist; 

Bst. f 
Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt hat. 

Abs.2 
Streichen 

Abs. 3 
Mehrheit 
. .. Einstellungsgrund höchstens 40 Tage. Die ... 

Minderheit 
(Daffion) 
... höchstens 30 Tage. Die ... 

Abs. 4 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 29 
Proposition de /a commission 

Al. 1 preambule 
La caisse suspend le chömeur dans l'exercice de son droit 
ä. l'indemnite lorsqu'elle a etabtt qu'il: 

Al. 1 le.t. a-f 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federat 

Minorite 
(Dafflon) 

Let. a 
Est sans travail par suite d'une taute grave de sa part: 
Lst. f 
A obtenu indument l'indemnite de chömage. 

Al. 2 
Biffer 

Al. 3 
Majorite 
... ne peut exceder 40 jours ... 

Minorite 
(Daffion) 
... ne peut exceder 30 jours ... 

Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federat 

M. Dafflon: A l'articte 29, nous avons trois propositions de 
minorite. II s'agit de la suspension du droit a l'indemnite. 
Tout d'abord a la lettre a, la majorite de la commission veut 
suspendre le droit a l'indemnite lorsque le travailleur "est 
sans travail par sa propre taute .. , alors que je propose «est 
sans travail par suite d'une taute grave de sa part». En effet. 
la notion de faute est tres subjective. C'est l'employeur qui 
va dire que le travailleur est sans travail par sa propre faute. 
C'est lul qui fournira les preuves de la taute du satarie qui 
est mis au chömage. C'est trop grave de priver un travail
leur de son indemnite de chömage parce qu'il a commis 
une taute. On ne punit pas l'emptoyeur quand il commet 

· une taute, et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. C'est 
la raison pour laquelle je vous propose de dire: par suite 
d'une taute grave. · 
A la lettre t, la commission propose de suspendre le dro.it a 
l'indemnite lorsque ie chömeur "a obtanu ou tente d'obtenir 
indument l'indemnite de chömage». Je propose de dire: «a 
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obtenu indüment l'indemnite de chömage.» Vouloir suppri
mer le droit ä l'indemnite parce que le chömeur a tente 
d'obtenir ce droit, c'est lui faire un proces d'intention. Tant 
qu_'il n'a pas tauche l'indemnite, il peut hesiter, il peut refle
chir, il peut renoncer ä la toucher lndüment. On ne va pas le 
punir parce qu'il a, peut-etre par erreur, essaye d'obtenir 
des indemnites de chömage. Dans le code penal, on punit 
les gens lorsqu'ils sont coupables. On ne les punit pas 
lorsqu'ils ont tente de commettre une taute. Je vois certains 
juristes qui levent les bras. C'est vrai que dans la pratique 
ce n'est pas si net, c'est meme parfois tres imprecis, je 
l'admets. Le cas du chömeur est different, sa situation est 
parfois drarnatique parce qu'il a souvent la charge d'une 
tamllle. S'II lui arrive d'etre tente, qu'on lui montre son 
erreur. Qu'on ne le punisse que lorsqu'il a touche l'indem
nite, car ä ca moment-lä il a commis une taute. Je vous 
demande de suivre ma proposition. 
A l'alinea 3, il s'agit de la suspension du droit ä l'indemnite 
pour le salarie qui a renonce ä faire valoir des pretentions, 
qui n'a pas fait son possible pour trouver lui-meme un tra
vail convenable et qui n'observe pas les prescriptions de 

· contröle ou qui donne des indications fausses. La commis
sion propose de dire que la duree de la suspension ne peut 
exceder 40 jours. Mais c'est considerable, si une semaine 
compte cinq jours d'indemnisation, 40 jours d'indemnisa
tion peuvent representer huit semaines. 
Je propose de diminuer ca laps de. temps et de dire: «ne 
peut exceder 30 jours" en souhaitant que cette mesure 
soit appliquee le moins souvent possible. 

Eggll: Ich äussere mich zu Artikel 29 Absatz 3, ertaube mir 
aber zunächst eine Vorbemerkung. Dieser Antrag des 
Herrn Dafflon wurde in der Kommission von unserer Seite 

. ebenfalls gestellt wie viele andere, die er nun übernommen 
hat. Die Mitglieder unserer Fraktion in der Kommission 
haben sich überlegt, weiche Minderheitsanträge, bei denen 
wir nicht zum Zuge gekommen sind, im Rat wiederaufge
nommen werden sollen. Wir stellten fest, es habe keinen 
Sinn, bei jedem einzelnen Artikel einen Minderheitsantrag 
zu unterbreiten. Wir gingen davon aus, nur dort solche 
Anträge zu stellen, bei denen wir wirklich Wert auf ihre 
Annahme legen. 
Trotzdem unterstütze ich im Namen der Fraktion in diesem 
Fall den Antrag Dafflon, und zwar aus folgenden Gründen: 
Bei der bisherigen Regelung waren 48 Tage oder - bei der 
6-Tage-Woche - acht Wochen vorgesehen. Gemäss bun
desrätlichem Vorschlag waren 50 Tage vorgesehen, das 
wären zehn Wochen, also eine noch längere Frist als bis
her. Im Kommissionsvorschlag sind es 40 Tage oder acht 
Wochen. Mit andem Worten: Es besteht die Möglichkeit, 
eine Sperrfrist von praktisch zwei Monaten festzulegen. 
In der Kommission wurde uns jedoch versichert, dass bis
her gemäss der heute geltenden Praxis kaum jemals 
48 Tage Sperrfrist ausgesprochen worden seien. Im 
Grunde genommen würde sich also eine Reduktion auch 
aufgrund der bisherigen Praxis aufdrängen, so dass man 
ruhig auf 30 Tage heruntergehen könnte. Das wären immer 
noch anderthalb Monate. 
Was will man eigentlich? Man will den schuldigen Arbeitslo
sen bestrafen. Man nimmt immer an - und mit Recht -. 
dass ein Arbeitnehmer einen gewissen Notgroschen habe. 
Diesen Notgroschen braucht er dann in diesen anderthalb 
Monaten oder schon vorher, und dann bleibt nichts anderes 
übrig, als dass die Fürsorge bezahlt, d. h. die Gemeinde. 
Man straft also nicht nur den Arbeitnehmer, sondern auch 
die Familienangehörigen, was bei Familien mit Kindern 
besonders schlimm ist. Dazu kommt, dass die Gemeinde 
bzw. der Steuerzahler aufzukommen hat. Das wirkt sich 
besonders bei grosser Arbeitslosigkeit doppelt aus. weil 
dem Arbeitnehmer die Sperrfrist an die Bezugsdauer ange
rechnet wird, d. h. ein Arbeitsloser könnte gemäss Kommis
sionsvorschlag statt während 150 nur noch an 110 Tagen 
Arbeitslosenentschädigung beziehen. Das würde sich also 
vorher und nachher auswirken. 
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In diesem Sinne bitte ich Sie, ausnahmsweise einmal dem 
Minderheitsantrag zuzustimmen. 

M. Junod, rapporteur: Les dispositions de l'article 29 
concernent la suspension du droit a l'indemnite. 
M. Dafflon s'en est pris d'abord ä Ja notion de taute et prä
sente une proposition de minorite. Je conviens avec lui qu'il 
aurait peut-etre ete preferable de preciser qu'on entend 
sanctionner l'attitude de Ja personne qui est sans travail de 
son propre fait. La notion de Ja taute recouvre en effet aussi 
bien un comportement reprehensible sur Je plan penal 
qu'une attltude honorable, mais qui peut avoir pour conse
quence de leser Ja caisse d'assurance-chömage. II taut 
cependant se garder de gloser trop longuement sur ce 
terme parce que, d'une part, il est dit expressement a l'ali
nea 3 que la duree de Ja suspension est proportionnelle ä 
Ja gravite de Ja taute et que, d'autre part, le fardeau de la 
preuve incombe ä Ja caisse. Je vous invite par consequent ä 
refuser Ja proposition de M. Dafflon relative au 1e, alinea, 
lettre a, de l'article 29. 
M. Dafflon propose aussi la suppression de la lettre fdu 1er 
alinea. considerant que Ja tentative d'obtenir indument une 
indemnite de chömage ne doit pas etre sanctionnee. Seule 
la perception frauduleuse de l'indemnlte doit l'etre ä ses 
yeux. Cette vision des choses me parait dlfficilement 
acceptable. Au raste, meme si nous suivions M. Dafflon 
dans cette voie, la tentative d'obtenir indüment une indem
nite serait couverte, si je puis dire, par Ja disposition de la 
lettre e, en vertu de laquelle l'assure n'a pas droit ä 
l'indemnite «s'il est etabli qu'il a donne des indications 
fausses ou incompletes ou a enfreint, de quelque autre 
maniere. l'obligation de foumir des renseignements et d'avi
ser». 
La disposition du 3° alinea fixe Ja duree maximale de la sus
pension du droit a l'indemnite. II s'agit lä d'une question de 
mesure. II appartient ä la caisse d'apprecier la gravite de la 
taute et de prononcer le cas echeant Ja suspension, qui ne 
doit pas, selon Ja version du Conseil federal, exceder 
50 jours par motif de suspension. La majorite de la com
mission a ramene cette duree ä 40 jours et le Conseil fede
ral s'est rallie ä cette modification. M. Dafflon, comme 
M. Eggli, qui est venu a sa rescousse, proposent de rame
ner cette duree a 30 jours. Au nom de Ja majorite de Ja com
mission, je vous prie de vous prononcer en taveur de la pro
position moyenne, soit pour la duree de 40 jours, proposi
tion qui l'a emporte devant la commission par 12 voix 
contre 7. 

Relmann, Berichterstatter: Artikel 29 regelt die Fälle, 
welche das Einstellen der Anspruchsberechtigung des Ver
sicherten zur Folge haben. Unter anderem sieht das Gesetz 
eine Einstellung der Anspruchsberechtigung vor, wenn der 
Versicherte durch eigenes Verschulden arbeitslos wurde. 
Herr Dafflon schlägt unter Alinea 1 Buchstabe b vor, dass 
die Anspruchsberechtigung nur dann eingestellt werden 
soll, wenn der Arbeitslose durch eigenes schweres Ver
schulden arbeitslos geworden ist. Die Kommissionsmehr
heit widersetzt sich diesem Antrag mit einem Stimmenver
hältnis von 12 zu 7 Stimmen und beantragt Ihnen, auch bei 
normalem Verschulden die Anspruchsberechtigung zu kür
zen oder einzustellen. 
Die Buchstaben b bis f sehen eine Einstellung der An
spruchsberechtigung vor, wenn der Arbeitslose zu Unrecht 
versucht hat, Leistungen zu erwirken. Herr Dafflon schlägt 
vor, dass diese Einstellung der Anspruchsberechtigung 
erst dann erfolgen soll, wenn der Versicherte tatsächlich 
Leistungen zu Unrecht erwirkt hat. Die Mehrheit der Kom
mission empfiehlt Ihnen Ablehnung des Antrages Dafflon. 
Artikel 29 Absatz 3 regelt die maximale Dauer der Einstel
lung in der Bezugsberechtigung. Die Dauer der Einstellung 
richtet sich nach dem Grad des Verschuldens. 
Der Bundesrat schlägt Ihnen ein Maximum von 50 Tagen 
vor, die Kommission reduziert auf 40 Tage, und Herr Daf
flon schlägt Ihnen, unterstützt durch unser Ratsmitglied 
Eggli, 30 Tage vor. Es handelt sich sicher um eine Ermes-
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sensfrage, wie weit man in der Dauer der Einstellung gehen 
will. Der Rat hat zu entscheiden zwischen diesen drei Vor
schlägen, 50 Tage, 40 Tage oder 30 Tage. Die Kommis
sionsmehrheit schlägt Ihnen eine Dauer der Einstellung von 
bis zu maximal 40 Tagen vor. 

Abstimmungen - Votes 
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Antrag Hösli 
Abs. 2 
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Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird je Abrechnungspe
riode ein halber Arbeitstag als Karenzzeit abgezogen. 

Eventualantrag Ammann-Sem 
(falls die Anträge abgelehnt werden) 

Abs. 2 Abs. 1 Bst. a - Al. 1 !et. a 
Für den Antrag der Mehrheit 
.Für den Antrag der Minderheit 

54 Stimmen Streichen 

Abs. 1 Bst. f - Al. 1 /et. f 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2-AI. 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 4 -Al. 4 
Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Bst. d 

38Stimmen 

59 Stimmen 
33 Stimmen 

59Stimmen 
39 Stimmen 

. . . ist und erwartet werden darf, dass durch Kurzarbeit 
ihre Arbeitsplätze erhalten werden können. 

Bst. e 
Streichen 

Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2 bis 4: Zustimmung 
zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 30 
Proposition de /a commission 

Al. 1 

Let. d 
La reduction de la duree du travall est vraisemblablement 
temporaire, et s'il est possible d'escompter que la reduc
tion de l'horaire de travail permette de maintenir les emplois 
en question. 

Let. e 
Biffer 

Pour le reste de l'al. 1 et al. 2 a 4: Adherer au projet du 
Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Jeanneret 
Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 
Streichen 

Antrag Allenspach 
Abs. 2 
Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird je drei Abrech
nungsperioden ein voller Arbeitstag als Karenztag abgezo
gen. 

Art. 31 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Jeanneret 
Al. 1 !et. b et al. 2 
Biffer 

Proposition Allenspach 
Al. 2 
Par trois periodes de decompte, il y a lieu de deduire ... 

Proposition Hösli 
... a prendre en consideration un demi-jour de travail, a titre 
de delai de carence. 

Proposition subsidiaire Ammann-Seme 
(en cas de rejet des propositions Jeanneret) 

Al. 2 
Biffer 

M. Jeanneret: II nous appartient, au nom du groupe liberal, 
d'expliquer brievement - et par la nous repondons a votre 
attente, Monsieur le ?resident - les motlfs qui sont a la 
base de notre proposition. 
Tout cf.abord, nous precisons que nos remarques concer
nent tant l'article 31 que l'article 36, car le mäme esprit 
caracterise ces deux notions, ca qui fait que nous ne nous 
exprfmerons qu'une fois. Nous dirons ensuite que notre 
amendement est dans la ligne de ceux qui ont ete deposes 
par·MM. Allenspach et Hösli, puis par M. Ammann-Seme. 
Nous reprenons a la base une idee qui a deja ete develop
pee devant la commission. II convient d'abord de trancher 
une question fondamentale de prtncipe et, selon le resultat 
du vote, d' examiner eventuellement et subsidiairement les 
idees developpees par nos trois collegues. 
Avant d'expllquer rapidement le detail de notre proposition, 
nous voudrions la situer dans sa philosophie generale, ce 
qui nous parait d'ailleurs !'essential. Enfin, nous souhaite
rlons insister sur l'importance du probleme souleve a pro
pos de plusieurs regions industrielles de la Suisse ~ et je 
pense notamment aux cantons hortogers. 
Taut toume autour de la notion de chömage partiel et de 
l'attltude que l'on a vis-a-vis de ce secteur important de la 
loi. Nous insisterons sur les risques que prendrait notre 
conseil an adoptant, tel quel, le texte propose. II convient ici 
d'ecouter les associations professionnelles qui ont, en 
l'espece, une large experience. Les mesures envisagees 
rendraient pratiquement impossible le recours au chömage 
partial, ce qui est contraire au vaau du legislateur. Si, devant 
des restrictions et des charges trop nombreuses, las 
employeurs renoncent au chömage partiel, ils devraient 
alors purement et simplement renvoyer du personnel, ce 
qui serait regrettable et dommageable pour les employes et 
pour le pays. Or, les expertences accumulees pendant la 
demiere recession ont clairement· montre que ca chömage 
partial repondait a une necessite, dans l'interät meme des 
partenaires sociaux. La possibilite d'utiliser cette procedure 
a permis au surplus d'eviter de graves troubles sociaux. 
Certes, il peut y avoir des abus. Ces demiers do)vent etre 
evites ou corriges mais, dans la pesee d'interets, _les ris
ques de quelques abus, d'ailleurs vite efimines, ne doivent 
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pas conduire a condarnner le systeme lui-meme qui, en soi, 
est positif pour tous. II va de soi que, dans notre esprit, il 
s'agit d'un chömage partial de courte duree. 
Je dirai maintenant quelques mots sur les diverses proposi
tions . La mesure prevue a l'article 31, 1er alinea, let. b, rend 
impossible l'indemnisation d'un chömage qui atteindrait for
tement une partie d'une entreprise et mäme, ce qui est sou
vent le cas, quand le personnel d'un departement ou d'un 
atelier ne peut pas etre occupe dans d'autres secteurs de 
l'entreprise. Les notions de l'article 31, 2& alinea, et de l'arti- . 
cle 36, let. b, sont semblables. On est ici au-dessus de la 
norme de l'avant-projet et pour que ccle jour d'attente„ ne 
represente pas une charge superieure aux 1 o pour cent 
prevus lnitialement, il convient que l'entreprise ait deja le 
taux de chömage tres· eleve de 50 pour cent. 
Voilä pourquoi, et nous insistons une fois encore sur ce 
probieme de principe qui consiste ä maintenir par des 
regles simples ia notion de chömage partial, nous vous invi
tons, a titre principal, a accepter notre arnendement. 

Allenspach: Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten und feh
lenden Aufträgen müssen sich die Betriebe überlegen, ob 
sie Kurzarbeit einführen sollen oder ob sie Mitarbeiter ent
lassen müssen. Die Möglichkeit, Kurzarbeit durchführen zu 
können, ist keine Vergünstigung oder gar ein Geschenk an 
den Unternehmer. Sie ist die Alternative zu Entlassungen. 
Hätte die Möglichkeit der Kurzarbeit nicht bestanden, dann 
hätte es während der vergangenen Rezession einige 
10 000 Vollarbeitslose mehr gegeben. Wenn es mit dieser 
Vorlage dem Arbeitgeber erschwert oder teilweise sogar 
verunmöglicht wird, Kurzarbeit einzuführen, dann bleibt ihm 
nur die Alternative der vermehrten Entlassungen übrig. 
Diese Vorlage enthält Erschwerungen verschiedenster Art. 
Der Arbeitgeber beispielsweise muss die Kurzarbeitent
schädigung vorschiessen, was ihm Zins- und Liquiditätsko
sten verursacht. Er muss die vollen gesetzlichen und ver
traglichen Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, und er 
muss zudem 9emäss Artikel 31 Absatz 2 jeden Monat 
einen vollen Arbeitstag, an dem nicht gearbeitet wird, zu 
seinen Lasten übernehmen. 
Die ersten beiden Erschwerungen könnten akzeptiert wer
den. Die Karenzzeit hingegen ist kontraproduktiv und nicht 
gerechtfertigt. Es wird gesagt, der Arbeitgeber müsse die
sen Karenztag im Sinne eines Lastenausgleiches bezahlen, 
da auch der Arbeitnehmer bei der Kurzarbeit einen Ausfall 
erleide. Wer so argumentiert, übersieht, dass die · fixen 
Kosten des Betriebes bei Kurzarbeit in unveränderter Höhe 
weiterlaufen. Diese fixen Kosten sind mitunter sogar noch 
höher als die Lohnkosten. Auch ohne Karenztag verliert der 
Arbeitgeber bei Kurzarbeit weit mehr als der Arbeitnehmer. 
Das Argument des Belastung;;gleichgewichtes ist also nicht 
stichhaltig. 
Es wird ferner gesagt, der Karenztag sei notwendig, um die 
missbräuchliche Einführung der Kurzarbeit zu verhindern. 
Auch diese Argumentation ist meines Erachtens unzutref
fend. Nach der Schaffung der Übergangsordnung hat es 
vorerst einige Missbräuche gegeben. Missbräuche wurden 
aber sofort erkannt und durch eine Änderung der Ausfüh
rungsbestimmungen . erfasst. Es bedurfte also dazu keiner 
Karenztage! 
Es ist in diesem Rate schon oft gesagt worden, man solle 
nicht immer von Missbräuchen ausgehen, das Arbeitslosen
gesetz solle doch kein Misstrauensgesetz sein, deshalb ist 
ja auch die Degression der Taggelder abgelehnt worden. 
Wenn Sie in dieser Situation den vollen Karenztag belassen, 
dann beurteilen Sie Missbräuche durch den Arbeitnehmer 
als unwahrscheinlich, Missbräuche durch den Arbeitgeber 
aber als feste und generell verbreitete Tatsache. Gegen 
eine solche Diskriminierung muss ich mich zur Wehr set
zen. 
Der Bundesrat hat in der Botschaft das Junktim klar festge
halten. Der Selbstbehalt des Arbeitgebers sei - so schreibt 
er dort - «das unerlässliche Gegenstück zur Staffelung der 
Taggelder bei der Ganzarbeitslosigkeit ... Sie haben diese 
Staffelung abgelehnt; mit. Blick auf die bisherigen 

Beschlüsse des Rates ist daher der Karenztag zu Lasten 
des Arbeitgebers auch nicht mehr gerechtfertigt. 
Solite aber der Rat aus Gründen der politischen Opportuni
tät an einem Karenztag festhalten, so muss eine andere 
Lösung gewählt werden. Ich habe den Antrag unterbreitet, 
dass ein Karenztag nicht pro Abrechnungsperiode, pro 
Monat, übernommen werden muss, sondern pro drei 
Abrechnungsperioden, also pro drei Monate. Ich betrachte 
diesen Antrag als Eventualantrag zum Antrag der Kommis
sionsmehrheit, falls dieser gegenüber den Anträgen Jean
neret, Ammann und Hösli obsiegen sollte. 
Mit meinem Antrag möchte ich wenigstens die langandau
ernde Kurzarbeit von dieser kollektiven Bestrafung ausneh
men. Wenn für jeden Monat ein voller Karenztag vom 
Arbeitgeber übernommen werden muss, dann wird man 
eine Kurzarbeit von mehreren Monaten in den Betrieben 
nicht durchstehen können. Längerandauernde Kurzarbeit 
wird ein Betrieb nur dann durchführen, wenn er grosse 
Arbeitsprobleme hat, wenn er wirklich in Schwierigkeiten 
steckt. Missbräuche sind also bei einer langandauernden 
Kurzarbeit ausgeschlossen. Deshalb stellt sich bei dieser 
langandauernden Kurzarbeit die Frage der Missbrauchsbe
kämpfung nicht. 
Mein Antrag lag schon in der Kommission vor. Die Kommis
sionsmehrheit hat den Antrag und die Argumentation unter 
anderem mit der Begründung abgelehnt, man solle die lang
andauernde Kurzarbeit nicht erleichtern; es sei besser, 
wenn diese Arbeitskräfte wieder dem Arbeitsmarkt zur Ver
fügung gestellt würden. Diese Fragestellung ist von grund
sätzlicher Tragweite. Sie sollte deshalb auch von diesem 
Rate entschieden werden. Wollen wir den schwachen 
Unternehmen die mehrmonatige Kurzarbeit erschweren 
oder durch einen monatlichen Karenztag wirtschaftlich gar 
verunmöglichen, damit diese Unternehmen die Arbeits
kräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen müssen? 
Wenn Sie diese Frage bejahen, müssen Sie der Kommis
sionsmehrheit und dem Bundesrat zustimmen. Betrachten 
Sie aber eine langandauernde Kurzarbeit als sinnvolles 
soziales Auffangnetz, dann sollten Sie meinem Antrag 
zustimmen. 
Die Verwaltung möge nun nicht behaupten, mein Antrag sei 
administrativ nicht durchführbar. Ich habe ihn mit Fachleu
ten durchbesprochen und stehe der Verwaltung bezüglich 
der Realisierung gerne zur Verfügung. 
Öffentlichkeit und Arbeitgeber haben ein Recht darauf, den 
Willen des Rates in dieser Frage kennenzulernen. Von die
ser Enscheidung wird es abhängen, ob bei einer künftigen 
Rezession - und auf diese müssen wir das Arbeitslosenver
sicherungsgesetz ausrichten - Kurzarbeit über Monate hin
aus möglich ist und als ein wichtiges Instrument der 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik eingesetzt werden il· 
kann, oder ob bei Jangandauernden Schwierigkeiten ver
mehrt zu Entlassungen geschritten werden muss. 
Ich trete dafür ein, dass die Kurzarbeit auch ein langandau
erndes Auffangnetz sein soll, und bitte Sie deshalb, meinem 
Antrag zuzustimmen. 

Hösll: Artikel 31 Absatz 2 ist kurz und lautet: «Vom anre
chenbaren Arbeitsausfall wird je Abrechnungsperiode ein 
voller Arbeitstag als Karenztag abgezogen ... Mein Abände
rungsantrag geht dahin, statt einen vollen nur einen halben 
Arbeitstag als Karenzzeit abzuziehen. 
Dieser Abschnitt von Artikel 31 ist an nicht weniger als drei 
Sitzungen in der Kommission erörtert worden. Es sind auch 
entsprechende Anträge zur Diskussion gestanden. Dies 
nicht nur von Arbeitgeber-, sondern auch von Arbeitneh
merseite. Deshalb, weil beide Seiten wissen, dass Kurzar
beit sowohl im Interesse der Unternehmungen als aucti der 
Arbeitnehmer und damit für ganze Regionen von grosser 
Wichtigkeit werden kann. In diesem Zusammenhang wur
den die folgenden Varianten geprüft und verworfen: 
1. Gänzliche Streichung - analog Antrag Jeanneret -; 
2. Statt einen Karenztag pro Arbeitsperiode nur einen pro 
Kurzarbeitsphase. Dieser Antrag wurde nicht mehr aufge
nommen; 
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3. Statt pro Abrechnungsperiode pro drei Abrechnungsper
ioden einen Karenztag - das entspricht dem Antrag Allen
spach. 

Der erste Vorschlag, also jener auf Streichung dieses vollen 
Karenztages zu Lasten der Arbeitgeber, wurde von der 
Kommission deutlich abgelehnt. Man suchte deshalb nach 
Ersatzlösungen. Die zwei anderen Vorschläge wurden weni
ger aus grundsätzlichen Erwägungen, als vielmehr aus 
Gründen mangelnder Praktikabilität abgelehnt. Da ich von 
der Notwendigkeit einer Alternativlösung zum Vorschlag 
des Bundesrates überzeugt war und bin, habe ich nach 
einer anderen Variante gesucht. Sie ist so einfach, dass es 
eigentlich erstaunen muss, dass niemand früher schon dar
auf gekommen ist. Mein Vorschlag ist leicht praktikabel und 
wird zudem der sogenannten Opfersymmetrie gerecht. 
Leicht praktikabel ist der Vorschlag deshalb, weil es ver
waltungsmässig auf keiner Stute schwerfallen sollte, die 
Kosten eines sogenannten vollen Arbeitstages durch zwei 
zu teilen. Weder auf Gemeinde- noch Kantons-, noch Bun
desebene sollte das Schwierigkeiten bereiten, um so den 
halben Arbeitstag zu ermitteln. 
Gerecht ist er aufgrund der folgenden Überlegungen: 
Gemäss Artikel 33 Absatz 1 beträgt die Kurzarbeitsent
schädigung für die Arbeitnehmer dur.chweg 80 Prozent, 
das Opfer des Kurzarbeitenden somit 20 Prozent. Das häu
figste Mass an ~urzarbeit betrug nachgewiesenermassen in 
der Rezession 20 Prozent: mit anderen Worten: einen Tag 
pro Woche, also einen Fünftel. Nun umfasst aber eine 
Abrechnungsperiode einen Monat bzw. - was wichtig ist -
vier aufeinanderfolgende Wochen. Pro Abrechnungspe
riode müsste also der Arbeitgeber einen Tag von diesen 
vieren, somit einen Vlertel oder 25 Prozent auf die eigene 
Kappe nehmen. Nur der Rest würde durch die Arbeitslosen
versicherung getragen. Das könnte man noch etwa hinneh
men: der Arbeitnehmer 20 Prozent. der Arbeitgeber mit 
25 Prozent etwas mehr. Nun hat aber Kollege Allenspach 
bereits auf die Fixkosten hingewiesen, die ja beim Arbeitge
ber zusätzlich anfallen. Dazu kommt ein weiteres. Artikel 36 
Utera c verpflichtet nämlich den Arbeitgeber, auch für die 
austallende Arbeit die Sozialversicherungsbeiträge voll zu 
erbringen. Das macht - ohne die entfallenden Beiträge an 
die SUVA - mindestens 9 Prozent aus, also zusammen mit 
dem vollen Karenztag 34 Prozent. Das sind prohibitive 
Ansätze. Die Kurzarbeit wird damit selbst dann verunmög
licht, wenn sie- voll gerechtfertigt ist, sinnvoll und im Inter
esse auch der Belegschaft sowie der betroffenen Regionen 
liegen würde. Ich habe bereits vor einigen Tagen beim Ein
treten gefragt: Will man das wirklich? Mein Vorschlag, einen 
halben statt einen vollen Arbeitstag als Karenztag zu neh-

• men, würde den Anteil von 25 auf 12.5 Prozent halbieren. 
Dazu die 9 Prozent Sozialbeiträge addiert, ergäbe somit für 
die am meisten vorkommenden Kurzarbeitszeitfälle, eben 
jenen von 20 Prozent statt total 34 Prozent, einen Selbst
behalt von 21,5 Prozent, immer abgesehen von den ande
ren Unkosten und Fixkosten. Der Ausfall des Arbeitneh
mers beträgt - wie erwähnt - 20 Prozent. Diese Relation, 
das Opfer des Arbeitgebers etwas höher, erscheint mir 
gerecht. Ich habe gesagt. mein Vorschlag sei erstens leicht 
praktlkabel, zweitens gerecht. Ich hoffe, dies nun klar dar
gelegt zu haben. 
Als wesentliches Moment kommt hinzu, dass dieser Vor
schlag auch volkswirtschaftlich richtig ist. Die Rezession 
hat nämlich gezeigt, dass Kurzarbeit ein wertvolles Mittel 
zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit sein kann. Ohne diese 
Möglichkeit müsste leider vermehrt zu Entlassungen 
geschritten werden. Eine durch prohibitive Bestimmungen 
verunmöglichte Einführung von Kurzarbeit würde vor allem 
schwache Branchen treffen und sich weitgehend gegen
über Arbeitnehmern asozial auswirken. Der halbe Karenz
tag - zusammen mit der Verpflichtung zu Sozialleistungen, 
gemäss voller Arbeitsleistung - genügt sicher, um Miss
brauch zu verhindern. Andererseits hat gerade die Möglich
keit von Kurzarbeit dazu beigetragen, ein gutes Sozialklima 
aufrechtzuerhalten. Die jetzt im Entwurf vorgesehene 
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Lösung müsste unweigerlich früher oder später zu vermehr
ten Entlassungen führen. Auf dem vollen Karenztag behar
ren heisst also, entsprechende Verantwortung gegenüber 
Arbeitnehmern, Arbeitgebern und ganzen Regionen zu 
übernehmen. Ich empfehle Ihnen, falls Sie nicht Artikel 31 
Absatz 2 gemäss Antrag Jeanneret überhaupt ~~reiqhen 
wollen, aufgrund dieser Erwägungen aus voller Uberzeu
gung, meinem Antrag zuzustimmen, und danke ihnen für ihr 
Verständnis. 

Ammann-Sem: Bei den verschiedenen Anträgen zu diesem 
Artikel geht es um die Frage, wie weit Kurzarbeit über die
ses Gesetz erschwert werden- soll (Erschwernisse, welche 
ausschliesslich zur Verhütung von früher vereinzelt vorge
kommenen Missbräuchen eingebaut worden sind). Solchen 
Missbräuchen stehen jedoch unzählige äusserst sinnvolle 
Kurzarbeiten in der Rezession bis heute gegenüber, die 
sich zum Segen für alle Beteiligten ausgewirkt haben; posi
tiv für die Arbeitnehmer. welche mit sehr geringen Lohnein
bussen ihren Arbeitsplatz und damit - was oft mindestens 
so wichtig ist - ihren Wohnort beibehalten konnten, trotz
dem jedoch jederzeit frei waren, eine andere Stelle anzu
nehmen; positiv auch für die Arbeitgeber, welche trotz 
momentaner Unterbeschäftigung ihr qualifiziertes, eingear
beitetes Personal nicht verloren haben, positiv_ auch für die 
gesamte Volkswirtschaft, bringt doch jeder nicht notwen
dige Stellenwechsel grosse, unproduktive Kosten, nicht 
zuletzt während der Einarbeit am neuen Arbeitsplatz. Beto
nen möchte ich, dass ich selbstverständlich auch der Mei
nung bin, dass alle notwendigen Massnahmen getroffen 
werden müssen, damit missbräuchliche Kurzarbeit erfolg
reich verhindert werden kann. Man darf jedoch die Kurzar
beit in berechtigten Fällen nicht dermassen erschweren, 
dass sie aus Kostengründen praktisch nicht mehr vorge
nommen wird, dass man auch bei uns dazu übergeht, Bela
stungslücken ausschliesslich und kurzfristig mit Entlassun
gen auszugleichen, wie dies zum Beispiel in Amerika der 
Fall ist. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass Kurzarbeit an sich für 
jeden Arbeitgeber bereits eine schwere finanzielle Bela
stung darstellt, die er sich zweimal überlegen muss. Im 
Gegensatz zur Rezession wird man heute wegen vielerorts 
ungenügender Reserven viel schneller zu Entlassungen 
gezwungen sein. Denken wir ferner daran, dass der Arbeit
nehmer auf Kurzarbeit sowieso um so weniger ausweichen 
wird, je ungünstiger die allgemeine Beschäftigungslage der 
Wirtschaft ist. Eine Entlassung in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten wiegt für den Arbeitnehmer aber sehr viel schwerer. 
Gerade die Arbeitnehmer haben deshalb ein ganz besonde
res Interesse daran, dass die Kurzarbeit nicht zusätzlich 
erschwert wird. 
Mit dem Antrag der Kommission kostet die gearbeitete 
Stunde den Arbeitgeber bei einer Arbeitszeitreduktion von 
zum Beispiel 25 Prozent rund 15 Prozent mehr als bei 
einer vollen Beschäftigung. Erschwerend kommt dazu, dass 
der Fixkostenzuschlag bei reduzierter Produktion ja sofort 
wesentlich höher sein wird. Allein durch diese Mehrkosten 
ist jeder Arbeitgeber gezwungen, sich genau zu überlegen, 
ob er sich Kurzarbeit wirklich leisten kann. Zur Kurzarbeit 
kann er sich wirklich nur dann entschliessen, wenn er in 
absehbarer Zeit mit grosser Wahrscheinlichkeit wieder mit 
einer vollen Beschäftigung rechnen kann. 
Bel dieser Gelegenheit möchte ich auf eine Differenz zwi
schen Botschaft, Seite 105, und Auffassung des BIGA hin
weisen. Es geht hier um die nicht unwesentliche Frage, ob 
der Arbeitnehmer den Karenztag der Kurzarbeit zu 
100 Prozent oder nur zu 80 Prozent entschädigt bekommt. 
Ich bitte Herrn Bundesrat Honegger, diese Frage zu klären. 
Aus all diesen Gründen finde ich es nicht zu verantworten, 
die Kurzarbeit über dieses Gesetz bewusst sehr wesentlich 
zu erschweren. Darf ich Sie darauf aufmerksam ·machen, 
dass der Bundesrat bei restriktiver Auslegung von Arti
kel 31 Ziffer 4 einen sehr grossen Teil an sich sinnvoller 
Kurzarbeit verunmöglichen könnte. Selten ist ja in einem 
Betrieb die gesamt Produktlo,:ispalette durch Auftragslük-
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ken gleichermassen betroffen. Darf ich Herrn Bundesrat 
Honegger bitten, uns zu erklären, wie er diese Frage zu 
regeln gedenkt. 
Im übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass der Bundes
rat in Artikel 32 lückenlos alle Möglichkeiten erhält, um 
irgendwelche Missbräuche zu verhindern. Den Erschwerun
gen mit den Karenztagen stehen vermeintliche Basserstel
lungen der Arbeitnehmer gegenüber. Die damit verbunde
nen Erleichterungen nützen dem Arbeitnehmer aber dann 
herzlich wenig, wenn er wegen der erschwerten Kurzarbeit 
entlassen worden ist. Die Karenztage sind absolut nicht das 
Mittel, befürchtete Missbräuche zu verhindern. Ich bitte Sie 
deshalb, in den Abstimmungen mitzuhelfen, dass eine sinn
volle Kurzarbeit durch dieses Gesetz nicht oder möglichst 
wenig erschwert wird. Stimmen Sie also dem Antrag Jean
neret zu. Sollten Sie der Meinung sein, dass Ziffer 1 Buch
stabe b - also die 10-Prozent-Klausel pro Betrieb - für die 
Missbrauchsverhütung unbedingt erforderlich wäre, was ich 
allerdings nicht glaube, dann stimmen Sie bitte wenigstens 
meinem Eventualantrag zu. 
Darf ich Sie noch zuhanden der kommenden, recht kompli
zierten Abstimmungen darauf aufmerksam machen, dass 
die Kurzarbeit durch die verschiedenen Anträge in ·folgen
der Reihenfolge erleichtert wird: am meisten durch den 
Antrag Jeanneret, dann durch meinen Antrag, dann durch 
den Antrag Allenspach, dann durch den Antrag Hösli, und 
am wenigsten erleichtert wird die Kurzarbeit durch den 
Antrag der Kommission. 

Keller: Kurzarbeit vermag den wirtschaftlichen, aber auch 
den sozialen Schaden eines Beschäftigungseinbruchs in 
Grenzen zu halten. Sie ist ein wichtiges arbeitsmarktpoliti
sches Instrument. Beide, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, 
sind daran interessiert; der Arbeitgeber, weil er die Chance 
hat, seine Unternehmung ohne einschneidenden Verlust an 
Kapazität über die Runden zu bringen; der Arbeitnehmer, 
weil er das mit der vollen Arbeitslosigkeit verknüpfte Übel 
nicht auskosten muss und eine verhältnismässig . beschei
dene Einbusse erleidet. Daher kann das Gesetz nicht die 
Absicht verfolgen, den Entscheid des Arbeitgebers, ob -er 
Entlassungen vornehmen soll oder ob er zu Kurzarbeit 
übergehen will, zugunsten der Entlassungen zu beeinflus
sen. Damit stellt sich die Frage: Lässt es sich rechtfertigen. 
dem Arbeitgeber bei Kurzarbeit einen vollen Karenztag 
anzulasten, oder behindert diese Massnahme seinen Ent
scheid, Kurzarbeit einzuführen statt Entlassungen vorzu
nehmen, über Gebühr? 
Vorerst ist zu prüfen, welches Ausmass diese Belastung für 
den Arbeitnehmer annimmt. Die Belastung des Arbeitge
bers für diesen einen Tag pro Monat, den er zu tragen hat, 
macht bei einer Annahme von 20 Arbeitstagen 5 Prozent 
der gesamten Lohnsumme aus, die er monatlich entrichtet. 
Sollten diese 5 Prozent bei Kurzarbeit für den Unternehmer 
nicht tragbar sein? Es stellt sich die Frage, ob die wirt
schaftliche Lebenskraft eines Unternehmens, das Kurzar
beit einführt, diese Belastung nicht verkraften kann. Das 
Opfer, welches hier vom Arbeitgeber gefordert wird, lässt 
sich gut vergleichen mit der Lohneinbusse des Arbeitneh
mers bei Kurzarbeit. Wenn wir von einer 80prozentigen Ent
schädigung für den entfallenen Lohn ausgehen, dann muss 
der Arbeitnehmer bei einer um 20 Prozent verkürzten 
Arbeitszeit einen Selbstbehalt von 4 Prozent am gesamten 
Monatsgehalt übernehmen. Der Selbstbehalt des Arbeit
nehmers wächst mit zunehmender Kurzarbeit. Damit ist 
wohl eine gewisse Symmetrie von Arbeitnehmern und 
-arbeitgebern bezüglich des Opfers, das sie zu erbringen 
haben, gewährleistet. 
Wer auf Hilfe von der Arbeitslosenversicherung angewiesen 
ist, kann keinen 100prozentigen Anspruch auf Schadloshal
tung erheben. Eine in diesem Sinne totale Solidarität kann 
niemand fordern, weder der Arbeitnehmer noch der Arbeit
geber. Ein gewisser Selbstbehalt ist zumutbar: ein Karenz
tag für den Arbeitgeber und ein vergleichbares Opfer für 
den Arbeitnehmer. Konsequenterweise unterstütze ich 
denn auch den arbeitnehmerorientierten Antrag bei Arti-
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kel 33, das Taggeld auf 100 Prozent des entfallenen Lohnes 
anzusetzen, nicht. 
Diese Überlegungen stehen für mich im Vordergrund. Hinzu 
kommt aber auch bei Kurzarbeit der Gesichtspunkt des 
Missbrauchs, und hier ist auch nicht jeder Unternehmer 
gegen Versuchung genügend gefeit. Es liegt ja ganz in sei
ner Zuständigkeit, Kurzarbeit einzuführen oder aufzuheben. 
Das Gesetz schenkt dem Unternehmer ein beachtliches 
Vertrauen, denn es ist nicht vorgesehen, dass Beamte über 
seine Bücher gehen, um die Berechtigung zum Übergang 
oder zur Beibehaltung der Kurzarbeit im Einzelfall abzuklä
ren. Dies wünscht wohl auch niemand. Wenn man sich die
sen amtlichen Verzicht auf Betriebsschnüffelei vergegen
wärtigt, dürfte man die Einrichtung des Karenztages auch 
unter dem Gesichtspunkt der Missbrauchsbekämpfung als 
zumutbar erachten. 
Ich komme zum Schluss: Der Karenztag des Arbeitgebers 
ist das Korrelat, ist das gleichwertige Gegenstück zur 
Beschränkung des Taggeldes beim Arbeitnehmer. Deswe
gen sollte man gemäss Mehrheit diesem Karenztag zustim
men und die übrigen Anträge ablehnen. 

Wagner: Die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube! Was wollen diese vier Antragsteller? Herr Jeanne
ret will weder die 10 Prozent noch einen Karenztag; Herr 
Ammann will keinen Karenztag; Herr Hösli will nur einen hal
ben Karenztag, und Herr Allenspach will nur alle drei 
Monate einen Karenztag. Man sieht allein aus der Antrag
stellung, wie zerstritten diese Herren sind. Karenztage sind 
für den Arbeitnehmer immer eine Härte, sei das bei der 
Arbeitslosen- oder bei der Unfall- oder Krankenversiche
rung. Alle gestellten Anträge sehen auf den ersten Blick 
sehr arbeiterfreundlich aus. Mich macht aber stutzig, dass 
heute gerade diese vier Herren, die man wohl zu den 
Arbeitgeberkreisen zählen darf, diese Anträge hier vertre
ten. 
Als es um die Karenztage bei der SUVA ging, waren diese 
Tage vermutlich richtig, weil sie durch die Arbeitnehmer 
bezahlt werden müssen. Keiner dieser Herren war an die
sem Pult und hat sich dafür gewehrt, dass diese Karenz
tage bei der SUVA wegfallen. Den Grund, warum diese Her
ren gegen diese Karenztage sind, sehe ich eher darin, dass 
diese Tage in Artikel 36 dem Arbeitgeber zur Zahlung über
bunden werden. Der Bundesrat hat diese Lösung vorge
schlagen - nicht das Überbinden, sondern die Lösung der 
Karenztage -. und die Kommission hat anscheinend dem 
Bundesrat einstimmig beigepflichtet. Jedenfalls ist kein 
Minderheitsantrag auf der Fahne ersichtlich. Persönlich war 
ich nicht Mitglied dieser Kommission. 
Es soll mir niemand sagen, die Arbeitgeber wären nicht in 
der Lage, pro Monat einen Karenztag zu übernehmen. Dies 
ist jedenfalls sozialer, als diesen Tag der Arbeitslosenversi
cherung anzuhängen. Ich vermute aber auch, dass der Bun
desrat schon weiss, warum er auf diese Lösung gekommen 
ist. Er will mit der Überbindung des Karenztages an die 
Arbeitgeber auch verhindern, dass Arbeitgeber leichtfertig 
Kurzarbeit beschliessen. Man hat vermutlich aus den ver
gangenen Rezessionen einige Lehren gezogen. Man weiss 
heute, dass damals längst nicht alle Arbeitgeber hätten 
Kurzarbeit einführen müssen. Die Arbeitnehmer haben ja da 
nicht mitzubestimmen oder mitzuentscheiden. Wir wissen 
auch, dass es Arbeitgeber gab, die nach wenigen Wochen 
Kurzarbeit wieder mit Volldampf arbeiten liessen und schon 
in den ersten Tagen der Vollbeschäftigung wieder bei den 
Arbeitsämtern vorsprachen, um Überzeitbewilligungen zu 
erhalten. 
In der bisherigen Beratung sprach man von unberechtigten 
Taggeldbezügen, von arbeitsscheuen Menschen. Man 
muss nun aber auch davon sprechen, dass es Arbeitgeber 
gab, die ihre Arbeitnehmer missbräuchlich, wenn ich diesen 
Ausdruck verwenden darf, und zu Unrecht zu Kurzarbeit 
verdammt haben. Dieses Sündenregister ist nicht fein. Nach 
meiner Meinung liegt bei den Arbeitgebem der Prozentsatz 
an Missbrauch höher als bei den Arbeitnehmern, die zu 
Unrecht Taggeid bezogen haben sollen. Man darf nicht 
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immer von Sozialpartnerschaft und von sozialer Gerechtig
keit reden, sondern man muss diese gelegentlich auch in 
Taten umsetzen. Es wäre ein Unrecht, wollte man diese 
Karenztage, so wie es die Antragsteller wollen, der Arbeits
losenkasse anhängen. Die Arbeitnehmer würden es nicht 
verstehen, wenn man von der bundesrätlichen Fassung 
abweichen würde, Herr Allenspach hat hier den Teufel an 
die Wand gemalt. Das ist ja nicht verboten. Es geht den 
Antragstellern nicht um die Karenztage, sondern es geht 
ihnen nach meiner Meinung in erster Linie darum. dass die 
Arbeitgeber diesen Tag nicht bezahlen müssen. 
Ich bitte Sie also, diese vier Anträge abzulehnen und dem 
Bundesrat und der Kommission zu folgen. 

Kunz: Ich bin mit meinem Vorredner gar nicht einverstan
den. wenn er dartut. Kurzarbeit sei ein unsoziales Mittel. Es 
gibt Momente, wo man unbedingt zur Kurzarbeit greifen 
muss, um die Arbeitsplätze zu erhalten, urid das liegt 
ebenso im Interesse der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer. 
Ich bin aber nicht hier, um mit meinem Vorredner über die
sen Punkt zu streiten. Ich ertaube mir hier, als Sprecher der 
freisinnigen Fraktion darzulegen, dass. unsere Fraktion hier 
im Artikel 31 Alinea b für Streichung des Karenztages ein
tritt. wobei wir offenlassen. ob man dem Antrag Allenspach 
oder dem Antrag Ammann zustimmen möge; aber in der 
Tendenz verfechten wir hier Streichung-des Karenztages. 
In der Botschaft ist dargelegt. dass eine gewisse Verbin
dung zum Artikel 21 besteht. Im Artikel 21 hat der Rat 
beschlossen, auf die Degression zu verzichten, eine globale 
Reduktion der Entschädigung als Mittel zur Missbrauchs
bekämpfung nicht durchzuführen. Die logische Folge ist, 
dass man auch hier auf dieses globale Mittel zur Miss
brauchsbekämpfung verzichtet, gleich wie bei der Degres
sion, wenn man- auf die Botschaft abstellt. 
Aus diesem Grund und in Verbindung zum Entscheid zu 
Artikel 21 ist unsere Fraktion doch mehrheitlich der Auffas
sung, man solle. auf die Karenztage verzichten. 

M. Junod. rapporteur: Avec las articles 30 et suivants, nous 
abordons le chapitre relatif a la reduction de l'horaire de tra
vaii, le fameux «Kurzarbeit». Ces dispositlons sont du plus 
haut interät, tant pour J'economie qua pour les partenaires 
saciaux. Une activite reduite permet a une entreprise de 
surmonter un moment difficiie, sans pour autant qua soient 
rompus las contrats liant employeurs et travailleurs. 
Si chacun se felicite de cette solution et souscrit a l'idee 
qu'une indemnite est versee en cas de reduction de 
l'horaire de travaii, las difficultes s'annoncent lorsqu'il s'agit 
de definir las condltions de l'octroi de cette indemnite. 
Celles-ci sont enumerees a l'article 31. Si la Jettre a est 
admise, en revanche Ja lettre b, qui pose le principe selon 
lequel la reduction de. l'horaire de travaii doit ätre prise en 
consideratlon lorsqu'elle est superieure ä 10 pour cent de 
toutes les heures normalement effectuees par las travail
leurs de l'entreprise, est contestee. M. Jeanneret demande 
en effet la suppression de cette exigence, c'est la premiere 
dlfflculte. Une deuxieme surgit lorsqu'il s'agit de decider si 
l'employeur doit prendre ä sa charge une partie de ia perte 
de travail et. si oui, dans quelle proportion. Le projet du 
Conseil federal a opte pour un jour d'attente, Je fameux 
«Karenztag», prefere a un systeme proportionnel retenu 
dans l'avant-projet. M. Hösli propose un demi-jour, 
M. Allenspach- est favorable ä un systeme apparemment 
plus souple puisqu'il propose la prise en charge par les 
employeurs d'un jour de carenca, dans las limites non pas 
d'une periode de decompte, c'est-a-dire d'un mois, mais de 
trois periodes de decompte. MM. Jeanneret et Ammann, 
enfin, veulent supprimer la reference ä un quelconqua jour 
de carence. L'adoption de cette demiere propositiori entrai
nerait, logiquement, une modiflcation de l'article 36. 
Sur ie fond, vous venez d'entendre les arguments de 
MM. Jeanneret et Ammann, d'une part, et de MM. Hösii et 

· Allenspach, d'autre part. Pour las premiers, c'est une ques
tion de principe, pour les seconds, une question de 
mesure. La commission, quant ä elle, a tres Jargement 
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debattu cette question. A une forte majorite ä chaque fois, 
eile a donne la preference au texte du Conseil federal. Sans 
vouloir nier, ni minimiser les problemes qui ont ete souleves 
tout a !'heure. je crois pouvoir afflrmer qua la decision prise 
par la commission tient essentieiiement ä deux raisons: la 
premiere qui veut que soit mis en piace un dispositif de frei
nage afin qua le recours ä la reduction de i'horaire de travail 
n'intervienne qu·en cas de necessite demontree, pour assu
rer la continuite de l'entreprise. A cet effet. il faut pouvoir 
mesurer objectivement le nombre d'heures chömees. C'est 
la lettre b, de l'alinea 1. En outre, il convient de mettre une 
part de la perte de travail a la charge de l'empioyeur. II est 
sans doute difficiie d'etablir un paralielisme parfait entre ies 
pertes subies par l'employeur, qui voit egaiement son car• 
net de commandes s'amoindrir, et les pertes subies par le 
travailleur, dont l'indemnite de chömage est reduite par rap• 
port ä son salaire anterieur. Mais il n'an demeure pas moins 
qua ce parallelisme existe du point de vue de l'assurance• 
chömage qui, je l'ai deja rappele lors de l'examen d'autres 
articles, ne peut supporter seule toutes les consequences 
du chömage. La deuxieme raison de la commission tient au 
fait que l'introductlon d'un jour de carence a pour corollaire 
une importante simplication de la procedure de mise en 
ceuvre de la reduction de l'horaire de travail. De cette 
maniere, en effet. on reduit aussi considerablement les ris
ques d'abus. 
Ces motifs ont paru sufflsamment convaincants ä vos com
missaires qui. malgre leurs divergences, n!ont pas presente 
de proposition de minorite, M. Wagner l'a fait observer tout 
a l'heure. Au nom de la commission, je vous invite donc a 
rejeter successivament las propositions Jeanneret, Hösli, 
Aiienspach et, eventueiiement, Ammann. 

Reimann, Berichterstatter: Das dritte Kapitel dieses Geset
zes behandelt in den Artikeln 30 bis 40 die Kurzarbeitsent
schädigung. Im Artikel 31 geht es um den anrechenbaren 
bzw. entschädigungsberechtigten Arbeitsausfall bei Kurz
arbeit. 
Im Zusammenhang mit diesem Gesetz war viel von Miss
brauch und Missbrauchsbekämpfung die Rede. Das gilt 
aber nicht nur für den versicherten Arbeitnehmer. Die 
Erfahrungen während der Rezessionsjahre haben gezeigt. 
dass zum Beispiel bei Kurzarbeit auch die Arbeitgeber zu 
Missbrauch versucht sind und Kurzarbeit verfügen können, 
wenn es vor allem im Interesse des Betriebes liegt. Ein 
Karenztag pro Abwechslungsperiode zu Lasten des Arbeit
gebers ist nur eine bescheidene Barriei:e-Zl;H'- Bekämpfung 
des Missbrauchs. Man will mit diesem Karenztag den 
Arbeitgeber dazu veranlassen, alles zu unternehmen, bevor 
Kurzarbeit verfügt wird. Mit der Streichung des Karenztages 
entfällt für den Arbeitgeber ein wesentlicher Grund, Kurzar
beit zu vermeiden. 
Herr Allenspach möchte diesen Karenztag auf drei Abrech
nungsperioden ausdehnen. Das bedeutet, dass der Arbeit
geber, wenn er einmal den Karenztag geleistet hat. die 
Kurzarbeit unter Umständen verlängert, weil er fQr die nach
folgenden zwei Abrechnungsperioden keinen Karenztag 
mehr zu leisten hat. Dieser Antrag wurde übrigens in der 
Kommission mit 15 zu 4 Stimmen abgelehnt. Der Antrag 
Hösli auf Halbierung des Karenztages geht in ähnlicher 
Richtung. 
Die Kommission hat sich in langen Diskussionen mit diesem 
Problem auseinandergesetzt. Man hat festgestellt. was 
auch hier gesagt wurde, beispielsweise von Herrn Keller, 
dass ja auch der Arbeitnehmer ein Opfer bringen müsse bei 
Kurzarbeit. weil er einen Lohnverlust erleidet, trotzdem er 
eigentlich wenig oder nichts dazu beizutragen oder zu 
sagen hat. wenig mitzubestimmen hat, ob Kurzarbeit im 
Betrieb verfügt werden soll oder nicht. Hinzu kommt auch -
und das möchte ich hier betonen -, dass der Arbeitnehmer 
zur Hälfte mit seinen Beiträgen die Arbeitslosenversiche
rung finanziert und zur Hälfte auch die Leistungen, die bei 
Kurzarbeit von der Arbeitslosenversicherung erbracht wer
den müssen, bezahlt. 
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Herr Jeanneret beantragt Streichung von Buchstabe b in 
Absatz 1, d. h., dass auch Kurzarbeit, die weniger als 10 
Prozent der normalerweise geleisteten Arbeitsstunden 
beträgt, anrechenbar sein soll. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, der Fassung 
des Bundesrates mit einem Karenztag pro Abrechnungspe
riode zuzustimmen und die Minderheitsanträge Ammann, 
Allenspach, Hösli und Jeanneret abzulehnen. 

Bundesrat Honegger: Der Bundesrat hält an seiner Fas
sung fest. Die Kommissionsmehrmeit ist ihm gefolgt. Ich 
will nicht alle Argumente wiederholen, die in der Kommis
sion des langen und breiten dargelegt worden sind, son
dern nur noch einmal bestätigen, dass auch der Bundesrat 
daran interessiert ist, Kurzarbeit über die Arbeitslosenversi
cherung entschädigen zu können. 
Gleichzeitig stellt der Bundesrat aber auch fest, dass nicht 
nur bei Arbeitslosen schwarze Schafe vorkommen können, 
sondern auch bei den Unternehmern. zum Beispiel bei der 
Beanspruchung der Entschädigung für Kurzarbeit. Ich 
könnte Ihnen hier auch mit Beispielen dienen, ebenso wie 
hinsichtlich Missbräuchen durch Arbeitslose. 
Nun sagt man uns, wir hätten ja in Artikel 32 die Möglich
keit, genügende Kontrollen einzubauen. Das ist 9:ber leider 
nur in der Theorie der Fall. Es ist ausserordentlich schwie
rig, in einer Unternehmung festzustellen, ob zu Recht oder 
zu Unrecht Kurzarbeit eingeführt worden sei. Deshalb ist es 
notwendig, hier diesen Karenztag einzuführen. Ich glaube, 
man darf auch die finanziellen Folgen für den Arbeitgeber 
nicht übertreiben. 
Schllesslich wiederhole ich noch, ·dass ja der Arbeitnehmer 
bei Kurzarbeit auch nicht 100 Prozent des Lohnes erhält, 
sondern nur 80 Prozent. 
Eine letzte Bemerkung: Wir haben ja auch an anderen Stel
len in diesem Arbeitslosenversicherungsgesetz Karenztage 
eingeführt, zum Beispiel bei der Schlechtwetterregelung. 
Dort waren die Arbeitgeber durchaus einverstanden und 
haben eingesehen, dass ein Karenztag angebracht ist. Hier 
besteht nun mindestens eine gewisse Parallelität; wollte 
man das streichen, dann müsste man sehr wahrscheinlich 
auch bei der Schlechtwetterregelung anders entscheiden. 
Das wäre aber zweifellos nicht richtig. 
Herr Ammann hat noch zwei Fragen an mich gestellt, 
zunächst, ob dem Arbeitnehmer für den Karenztag 100 Pro
zent des Lohnes zu entschädigen sei oder nur 80 Prozent. 
Ich glaube, Artikel 36 litera b gibt hier Auskunft - Herr 
Ammann -. denn es heisst hier: «Der Arbeitgeber ist ver
pflichtet ... , die Kurzarbeitsentschädigung für den Karenz
tag.zu seinen Lasten zu übernehmen ..... 

• Diese Kurzarbeitsentschädigung ist natürlich nicht der volle 
Lohn, sondern 80 Prozent. Ich möchte hier in aller Form 
bestätigen, dass dies die Auffassung des Bundesrates ist. 
Ihre zweite Frage betraf Seite 105 der Botschaft, wo ein 
Widerspruch enthalten sei. Ich glaube, dieser Widerspruch 
lässt sich sehr einfach erklären: Diese 5 Prozent sind nicht 
als Geldleistung zu verstehen, sondern in zeitlichem Sinne; 
dann sind sie richtig. Ich gebe aber gerne zu, dass hier die 
Formulierung zu solch widersprüchlicher Auffassung 
Anlass geben konnte. 

Abstimmung - Vote 
Abs. 1-AI. 1 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Jeanneret 

Abs. 2-AI. 2 

76Stimmen 
40 Stimmen 

Erste Eventualabstimmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag der Kommission 76 Stimmen 
Für den Antrag Jeanneret/ Ammann 36 Stimmen 

Zweite Eventualabstimmung - Deuxieme vote preliminaire 

Für den Antrag Hösli n Stimmen 
Für den Antrag Allenspach 10 Stimmen 
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Definitiv - Deflnitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Hösli 

Abs. 3-5 - Al. 3-5 
Angenommen - Adopte 

Art. 32 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 Bst. f 

71 Stimmen 
52Stimmen 

... Arbeitsstreitigkeit im Betrieb verursacht wird, in dem 
der Versicherte arbeitet. 

Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2: Zustimmung zum Ent
wurf des Bundesrates 

Art. 32 
Proposition de /a commission 

Al. 1 !et. f 
... au sein de l'exploitatlon dans laquelie travaille l'assure. 

Pour /e reste de l'a/. 1 et a/. 2: Adherer au projet du Conseil 
federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 33 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Oafflon) 
Die Kurzarbeitsentschädigung beträgt 100 Prozent des 
anrechenbaren Verdienstausfalles. 20 Prozent gehen zula
sten des Arbeitgebers. 

Abs. 2 
. .. weiter bezahlt werden oder als Entschädigung für mit 
der Arbeit verbundene lnkonvenienzen gelten. Die 
durch ... 

Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Egg/i 
Abs. 1 
Die Kurzarbeitsentschädigung beträgt 100 Prozent des 
anrechenbaren Verdienstausfalles. 

Art. 33 
Proposition de la commission 

Al. 1 

Majorite 

Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Dafflon) 
... se monte a 100 pour cent de la perte de gain prise en 
consideration. Le 20 pour cent est a la charge de 
l'empfoyeur. 

Al. 2 
... de travail est reduit et pour autant que de telles alloca
tions ne soient pas des indemnites pour inconvenients 
imposes par l'execution du travail. Les augmentations de 
salaire .... 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 



Assurance-chömage 

Proposition Egg// 
Al 1 
L'indemnite an cas da reduction de l'horaire de travail se 
monte a 100 pour cent de la perte de gain prise an ·conside
ration. 

Abs. 1-AI. 1 

M. Dafflon, porte-parofe de la minorite: A l'articfe 33, il s'agit 
du calcul de l'indemnite en cas de reduction de l'horaire de 
travail. La commission propose de porter l'indemnite a 80 
pour cent de la perte de gain. Je proposa que l'indemnite 
se monte a 100 pour cent mais que 20 pour cent soit a la 
charge de l'empfoyeur. Je vais vous donner mes raisons. 
Pendant la periode de 1974 a 1979, au moment ou notre 
economie a connu quefques difflcuftes, pfusieurs entre
prises de notre pays ont du avoir recours au chömage par
tial. II s'est avere, seien fes decfarations des organisations 
patronales, confirmees d'ailfeurs par les decfarations des 
syndlcats que, malgre le chömage partial, la productlon 
n'avait pas diminue. au contraire. et ceci parce que la pro
ductMte des travailleurs etait egalement an augmentation. 
Ainsi lorsqua les empfoyeurs recouraient au chömage par
tial, ils realisaient quand meme un certain profit an ce sens 
qu'ils avaient moins de depenses a affectuer pui~qu'ils 
chargealent la caisse de chömage d'indemniser las travail
leurs ä 80 pour cent. II nous parait donc normal de deman
der a l'employeur de participer egalement a !'Indemnisation 
du travailleur. II n'ast pas juste que, an cas de chOmage 
partial, seui le travailleur doive supporter 20 pour cent de 
perte de galn. 
Des empfoyeurs ont recouru et recourent encore abusive
ment a la mise au chömage partial et un contröle severe est 
par consequent necassaire. 
Ce sera peut-etre un coup de semonca pour les 
employeurs qul seraient tentes de recourir un peu trop faci
lement a la mise au chömage partial de leur personnel. Cela 
facilitera egalement l'apptication de la loi puisque l'article 35 
preclse que l'employeur qui a l'intention de faire valoir, en 
faveur de ses travailleurs, l'indemnite due en cas de reduc
tlon de l'horaire de travail est tenu de l'annoncer par ecrit a 
l'autorite cantonale competente dlx jours au moins avant le 
debut de la räductlon de la duree du travail. 
SI l'empfoyeur doit prendre a sa charge le 20 pour cent de 
la perte de gain, il sera moins tente de mettre son person
nef a la legere au chömage partial. 
Je vous demande de soutenir ma proposition. 

Eggll: Ich bin froh, dass der Rat bei Artikel 31 gemäss 
Antrag der Kommission entschieden hat, denn ich möchte 
Herrn Allenspach und andere darauf aufmerksam machen, 
dass sie eines vergessen haben: Die Kurzarbeit bietet auch 
dem Arbeitgeber Vorteile. Wenn ein Betrieb Kurzarbeit ein
führt, dann kann er seine qualifizierten Arbeitskräfte behal
ten, er braucht sie nicht zu entlassen, neue einzustellen und 
anzulernen. Das bedeutet für den Arbeitgeber einen Vorteil. 
Wenn Herr Dafflon uns nun von Missbräuchen bei Kurzar
beit erzählt hat, kann ich ihm zustimmen. Es sind auch mir 
Fälle bekannt, in denen die Kurzarbeit dazu führte, dass 
dank der drohenden Vollarbeitslosigkeit eine grössere Lei
stung erbracht und in einer 80prozentigen Arbeitszeit fast 
gleichviel geleistet wurde wie vorher in der 100prozentigen, 
aber bei einem fast unmenschlichen Einsatz. Ich möchte 
betonen, dass das nicht überall der Fall war, aber es gab 
solche Betriebe. · 
Man muss sich einfach bewusst sein, dass der Arbeitneh
mer zur Kurzarbeit nichts zu sagen hat. Gemäss Gesetz 
verfügt der Arbeitgeber diese Kurzarbeit, und nach Artikel 
35 muss das zuvor der zuständigen Amtsstelle gemeldet 
werden, die dann entweder stillschweigend zustimmt oder -
wenn es offensichtlich missbräuchlich wäre - ablehnt. Der 
Arbeitnehmer aber hat dazu nichts zu sagen. Da muss ich 
mir einfach überlegen: Wer nichts zu sagen hat, soff nicht 
mit einer 20prozentigen Lohneinbusse bestraft werden. Es 
wäre sicher richtig, wenn der Arbeitnehmer, der nichts dazu 

834 N 18 juin 1981 

zu sagen hat, diese Einbusse nicht auf sich nehmen 
musste. 
Im Gegensatz zu Herrn Dafflon bin ich aber der Meinung, 
wir müssten die Kurzarbeit dort, wo sie wirklich nötig ist. 
zulassen, jedoch nur <;lann, wenn sie eben wirklich nötig ist. 
Wenn wir alle Lasten dem Arbeitgeber aufbürden, wird es 
dazu kommen, dass er kein Interesse an Kurzarbeit mehr 
hat. Darum sollten diese 20 Prozent von der Arbeitslosen
kasse übernommen werden, für die der Arbeitgeber ja Bei
träge bezahlt hat. Wir haben jetzt die Karenztage zu Recht 
gutgeheissen; die üblichen Lasten lassen wir den Arbeitge
ber auch tragen. Wir dürfen aber nicht übertreiben, sonst 
vertreten wir nicht die Interessen der Arbeitnehmer, wenn 
wir diese 20 Prozent bei Kurzarbeit dem Arbeitgeber bela
sten wollen. 
Hier möchte ich Sie einfach bitten, den Antrag Dafflon abzu
lehnen und meinem Antrag zuzustimmen. 

M. Junod, rapporteur: Nous nous trouvons en presence de 
deux propositions, f'une de M. Dafflon tormulee an sa qua
lite· de membre de la minorite de la commission et dont il 
est d'ailleurs fe sauf membre, l'autre de M. Eggli, presentee 
a titre individual. 
Les deux propositions visent a maintenir le revenu du tra
vailleur a son niveau anterieur. M. Dafflon voudrait qua le 80 
pour cent de f'lndemnite de chOmage soit prise en charge 
par la caisse et le 20 pour cent mis a la charge de 
l'employeur. 
M. Eggli, pour sa part, voudrait que la totalite de l'lndemnite 
soit mise a la charge de la caisse d'assurance-chömage. 
Dans las deux cas. le travailleur ne subirait ainsi aucune 
perte. 
Orla participation que l'on veut mettre a sa charge consti
tue le pendant de la contributlon patronale, dont nous 
avons admis le prlncipe. 
Je dois attirer votre attention sur le danger auquef serait 
exposee la caisse si l'une,·de ces deux propositlons devait 
etre acceptee. La travailll!ur pourrait etre tente d'exercer 
une activite remuneree en dehors de l'entreprise sans 
l'annoncer a la caisse ni a son employeur et gagner ainsi 
davantage que si son horaire de travail n'avait pas ete 
reduit. II n'aurait en outre plus aucun interet a reprendre 
son activite a pfein temps aupres de son employeur habi• 
tuel. 
Pour ces raisons. je vous invite, au nom de la tres grande 
majorite de la commission - en fait, M. Dafflon etait le sauf 
de son avis - a refuser aussi bien la proposition de minorite 
que celfe de M. Eggli. 

Relmann, Berichterstatter: Zu Artikel 33 liegen zwei 
Anträge vor. 
Nach dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit soll Kurzar
beit zu 80 Prozent des anrechenbaren Verdienstausfalles 
entschädigt werden. Herr Dafflon schlägt 100 Prozent vor, 
in der Auffassung, dass der Arbeitgeber die fehlenden 20 
Prozent bezahlen soll. Herr Eggli schlägt ebenfalls 100 Pro
zent Entschädigung vor, jedoch zulasten der Arbeitslosen
versicherung. 
Wir haben im Artikel 31 entschieden, dass der Arbeitgeber 
bei Kurzarbeit mit einem Karenztag belastet werden soll. 
Aus diesem Grunde schlägt Ihnen die Kommissionsmehr
heit vor, dass in Artikel 33 der Arbeitgeber nicht noch 
zusätzlich mit diesen 20 Prozent belastet werden soll. Der 
Antrag Eggfi wird von der Kommissionsmehrheit abgelehnt, 
da ihrer Ansicht nach auch bei Kurzarbeit nicht 100 Prozent 
Entschädigung ausgerichtet werden sollen. Ich muss Ihnen 
deshalb im Namen der Kommissionsmehrheit die Ableh
nung beider Anträge empfehlen. 

Abstimmung - Votes 
Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Eggli 

4Stimmen 
43 Stimmen 
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Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Eggli 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 2 und 3 - Al. 2 et 3 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 35 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Rothen 
Abs. 1 

30 Stimmen 
67 Stimmen 

... der zuständigen kantonalen Amtsstelle mindestens 30 
Tage vor Beginn ... 

Art. 35 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Rathen 
Al. 1 
... par ecrit a l'autorite cantonale competente trente jours 
au moins ... 

Rathen: Artikel 35 befasst sich mit der Voranmeldung von 
Kurzarbeit und mit der Überprüfung der Voraussetzungen. 
Das mit diesem Artikel umschriebene vorgehen ist, wie mir 
scheint, ein wertvolles Instrument zur Missbrauchsverhü
tung. Artikel 35 beinhaltet nicht ein Bewilligungsverfahren -
das ist wesentlich in dieser Angelegenheit - für jeden Ein
zelfall, sondern einerseits eine Pflicht der Arbeitgeber zur 
Voranmeldung und Begründung der Kurzarbeit und ande
rerseits die den kantonalen Amtsstellen eingeräumte Mög
lichkeit, in bestimmten Einzelfällen, d. h. bei Zweifeln am 
Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen. einschreiten zu 
können. Erhebt die kantonale Amtsstelle nicht Einsprache, 
kann die Auszahlung erfolgen. 
Im weiteren gilt es zu beachten, dass eine allgemeine Über
prüfung der Betriebssituation nicht vorgesehen ist. In der 
Botschaft wird das begründet mit der an sich richtigen 
Feststellung, dass der zuständige Verwaltungsapparat auf 
der Ebene des Bundes wie auf der Ebene der Kantone fehlt. 
Artikel 35 soll es nun ermöglichen, in ungenügend begrün
deten Fällen. und nur in solchen, den Anspruch durch Ver
fügung abzulehnen, worauf es dem Betrieb unbenommen 
bleibt, auf dem ordentlichen Rekursweg die Verfügung 
anzufechten, also sein Recht zu suchen, und mit weiteren 
Unterlagen seinen Anspruch zu untermauern. 
Es bleibt in diesem Zusammenhang festzustellen - diese 
Feststellung ist auch in der Botschaft enthalten, sie scheint 
mir wesentlich zu sein -, dass die Arbeitsämter bei der 
Beurteilung der vorliegenden Fragen sich nicht über die 
Wünschbarkeit von Strukturerhaltungen auszusprechen 
haben. Dagegen sollen sie, wenn triftige Gründe vorliegen, 
das Recht haben, einzuschreiten. Es geht hier nicht zuletzt 
auch darum. Missbräuchen zu begegnen. Das geht aus 
dem Gesetzestext klar hervor. 
Die Erfahrungen der letzten Rezesslön, wo die Kurzarbeit in 
unserem Lande - im Gegensatz zur Ganzarbeitslosigkeit -
stark verbreitet war, haben gezeigt, wie empfindlich die 
Öffentlichkeit auf jene Einzelfälle - ich glaube, wir können 
hier von Einzelfällen·sprechen -, da ungerechtfertigte Kurz-
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arbelt eingeführt wurde, reagierte. Das gilt es auch hier zu 
beachten. 
Entgegen dem ersten Entwurf ist in der vorliegenden Vor
lage darauf verzichtet worden, im Stadium der Voranmel
dung und Überprüfung der zuständigen Amtsstelle das 
Recht auf Erhebungen im Betriebe einzuräumen. Ich bin 
daran, aus der Botschaft (Seite 108) zu zitieren: «Dagegen 
könnte sich später, nach erfolgter Auszahlung der Kurzar
beitsentschädigung, bei Missbrauchsverdacht eine Über
prüfung aufdrängen, ob wirklich zu den angegebenen Zei
ten nicht gearbeitet worden ist, was allenfalls eine Einsicht 
in die Lohnbücher notwendig macht.» 
Erst nach erfolgter Auszahlung würden also bei Miss
brauchsverdacht Erhebungen gemacht. Wie mir scheint, 
sollten wir dafür sorgen. dass, soweit dies im Rahmen des 
vorliegenden Entwurfes noch möglich ist, die Überprüfun
gen der Voranmeldungen möglichst senös vorgenommen 
werden können. Wenn die Voranmeldung von Kurzarbeit 
und die Überprüfung der Voraussetzungen einen Sinn 
haben sollen, müssen sie ja frühzeitig erfolgen. sonst ist 
eine genügende Abklärung nicht möglich. Das in Artikel 35 
vorgesehene Verfahren könnte zu einer Farce werden, und 
die an sich zweckmässige Möglichkeit der Einführung von 
Kurzarbeit würde oder könnte entwertet werden. Das - so 
scheint mir - liegt weder im Interesse der Sozialpartner 
noch im Interesse der Kassen. 
Es bleibt nun zu beachten - das haben die Erfahrungen, die 
man in der letzten Rezession machen konnte, gezeigt -. 
dass die Einführu_ng von Kurzarbeit regelrecht schubweise 
erfolgen kann. So war die Situation während der letzten 
Rezession. Es muss angenommen werden, dass dem auch 
in Zukunft so wäre, für den Fall. dass wir mit derartigen 
Erscheinungen zu kämpfen hätten, was ja nicht auszu
schliessen ist, d. h dass Kurzarbeit schubweise anbegehrt 
würde. Diese schubweise Voranmeldung von Kurzarbeit 
belastet nun die zuständigen kantonalen Amtsstellen stark, 
zum Teil auch die kommunalen. 
Ihnen ist für die Prüfung der Voranmeldung von Kurzarbeit 
und.die Überprüfung der Voraussetzungen im Rahmen des 
vorliegenden Gesetzes im Interesse der Zielsetzung dieses 
Gesetzes genügend Zeit einzuräumen. Erforderlich ist, dass 
die zuständigen kantonalen Amstsstellen mindestens 30 
Tage vor Beginn der Kurzarbeit zu orientieren sind. Das 
kann um so mehr verantwortet werden, als Artikel 35 die 
Möglichkeit in sich schliesst, in Ausnahmefällen kürzere 
Anmeldefristen zu bewilligen: Ich verweise auf· den zweiten 
Satz in Abschnitt 1 von Artikel 35, wo es heisst, der Bun
desrat könne für Ausnahmefälle kürzere Anmeldefristen 
vorsehen. 
Es liegt im Interesse der Sache, diese Frist zu verlängern. 
Deshalb bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

M. Junod, rapporteur: Nous en sommes aux modalites 
d'introduction de l'annonce prealable de la reduction de 
l'horaire de travail. L'avant-projet prevoyait que cette 
annonce devait intervenir quatorze jours avant le debut de 
la reduction de l'horaire de travail. Lors de la procedure de 
consultation, ce delai a ete juge trop long et c'est ainsi que 
la version du Conseil federal et de la commission prevoit un 
delai de dix jours. J'ai souligne tout a !'heure l'interet de 
l'instltution de la reduction de -l'horaire de travail, tant en 
faveur de l'entreprise et des employeurs que des travail
leurs eux-memes. La solution du delai de dix jours tente de 
repondre a deux objectifs partiellement contradictoires: 
tout d'abord, la necessite de faire face rapidement a une 
situation economique par definition dlfficilement previsible 
et, d'autre part, la necessite d'informer suffisamment töt les 
travailleurs. 
Si vous suivez la proposition de M. Rothen qui voudrait por
ter ce delai a 30 jours, cela signifie que l'exception prevue 
par le Conseil federal pour une reduction de ce delai, 
deviendrait la regle. 
C'est pourquoi je vous invite a soutenir la proposition du 
Conseil federal et de la commission car eile me parait la 
plus raisonnable. 
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Refmann, Berichterstatter: Im Artikel 35 wird verlangt, dass 
der Betrieb die Verfügung von Kurzarbeit rechtzeitig mel
den muss, damit die Voraussetzungen überprüft werden 
können. Es ist wünschenswert, dass diese Meldung mög
lichst frühzeitig erfolgt Dies ist vor allem für die Arbeitsäm
ter wünschenswert. Es wäre auch wünschenswert für die 
Arbeitnehmer und für die Sozialpartner, aber vor allem auch 
für die Arbeitsämter wegen den Vorarbeiten. die getroffen 
werden müssen. 
Im ursprünglichen Text waren 14 Tage vorgesehen. Nach
dem dies aber von verschiedenen Seiten als zu lange 
bezeichnet wurde, hat man zehn Tage.im Gesetz aufgenom
men. Wegen den Schwierigkeiten, welche sich für einen 
Betrieb ergeben, wenn die Meldung schon einen Monat 
zum voraus erfolgen muss, hat die Kommission der Frist 
von zehn Tagen zugestimmt. 
Kollege Rothen verlangt 30 Tage. Wie gesagt, diese 30 Tage 
wären an und für sich wünschenswert, aber für die Betriebe 
ergäben sich bei dieser Frist tatsächlich Schwierigkeiten. 
weil man nicht unbedingt 30 Tage zum voraus bereits fest
stellen kann, ob Kurzarbeit verfügt werden muss oder nicht. 
Aus diesem Grunde empfiehlt Ihnen die Kommission diese 
zehn Tage. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Rothen · 

Art. 36 

Antrag der Kommission 

Bst. c 

60 Stimmen 
34Stimmen 

... Sozialversicherungsbeiträge mit Ausnahme derjenigen 
für die obligatorische Unfallversicherung, entsprechend 
der ... 

Für den Rest von Art. 36: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Anträge Jeanneretl Ammann-Bem 
(fallen dahin) 

Bst. b 
Streichen 

Art. 36 
Proposition de /a commission 

Let. c 
... versees a l'assurance obiigatoire an ·cas d'accidents; 
l'employeur ... 

Pour te reste de l'art. 36: Adherer au projet du Conseil fade
rat 

Propositions Jeanneretl Ammann-Seme 
(caduques) 

Let. b 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au proj~t du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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... ausgerichtete Kurzarbeitsentschädigung in der Regel 
innerhalb eines Monats. 

Art. 38 

Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federat 

Proposition Ammann-Seme 
(caduque) 

Al. 2 
... reduction de l'horaire de travaii. (Biffer le raste de l'ati
nea) 

M. Junod, rapporteur: A l'article 36, M. Jeanneret ayant 
retire sa proposition, nous avons adopte cet article dans la 
forme prevue par le Conseil federal et amendee par la com
mission. A l'articie 38, nous avons une proposition even
tuelle de M. Ammann, mais en l'absence de ca damier, on 
peut admettre qua sa proposition est caduque de par le 
vota intarvenu a l'article 31 et la retrait da la proposition 
Jeanneret a l'article 36. Je vous propose de voter an faveur 
de la proposition de la commission et du Conseil tederal. 

Relmann, Berichterstatter: Wir haben in Artikel 31 über das 
Ausmass der Karenztage bei Kurzarbeit entschieden. Wir 
haben auch begründet, warum man dem Arbeitgeber diese 
Karenztage auferlegt. Wenn wir also Absatz b von Artikel 36 
streichen, würde das heissen. der Arbeitnehmer müsse die
sen Karenztag übernehmen. Dann müssen wir aber noch
mals auf Artikel 31 zurückkommen. Ich möchte Sie jedoch 
bitten, die Anträge Amman~Bem und Jeanneret abzuleh
nen. Man kann wirklich nicht die Arbeitnehmer dafür verant~ 
worttich machen und sie mit Karenztagen bestrafen. wenn 
der Betrieb Kurzarbeit verfügt. Im Namen der Kommissions
mehrheit empfehle ich Ihnen somit Zustimmung zur Fas
sung des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit. 

Angenommen - Adopte 

Art. 39 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 40 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs. 1, 2, 4 und 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3 
... erzielte Einkommen dem Arbeitgeber mitteilen. Die
ser ... 

Minderheit 
(Dafflon) 
Streichen 

Art. 40 

Proposition de ta commission 

Majorite 
Al. 1, 2, 4 et 5 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Al. 3 
Le travailleur doit declarer ä l'employeur le revenu qu'il tire ... 

Minorite 
(Dafflon) 
Biffer 

M. Dafflon, porte-parole de la minorite: La proposition que 
je tais ä l'article 40 est similaire ä celle que j'avais faite ä 
l'article 15. II s'agissait du travail convenable auquel nous 
nous etions opposes. L'article 40 conceme l'occupation 
provisoire, c'est-a-dire le fait d'obliger un travailleur qui est 
au chömage partial ä accepter un autre travail dans une 
autre entreprise, la situation etant encore aggravee 
puisqu'on lui demande d'avoir l'autorisation de son 
employeur. C'est la raison pour laquelle je vous demande 

. de biffer cet artlcle. 

M. Junod, rapporteur: lci, je vous prie egalement de bien 
vouloir repousser la proposition de minorite de M. Dafflon. II 
me parait que lorsqu'une entreprise a introduit une reduc
tion de l'horaire de travail et que, par consequent. les tra
vailleurs ne sont, par deflnition, pas employes ä plein 
temps, il est partaitement justifle, lorsque des circons
tances le permettent, d'offrir ä ceux-ci un travail convenable 
pendant le temps qua dure la reductlon de travail. C'est par
faitement logique, M. Dafflon l'a indirectement reconnu. 
C'est une disposltion qui correspond ä celle de l'article 15 
du travail convenable. Nous avons rejete la proposition Dat
flon a cet article, je vous invite egalement ä le faire ä l'ar
ticle 40. 

Relmann; Berichterstatter: Artikel 40 lässt die Möglichkeit 
offen, während Kurzarbeit eine Zwischenbeschäftigung 
anzunehmen, statt Arbeitslosenunterstützung zu beziehen. 
Herr Dafflon beantragt Streichung dieses Artikels; die Kom
mission hat jedoch mit 14 zu 3 Stimmen entschieden, den 
Artikel 40 stehen zu lassen. Ich empfehle Ihnen, dem Antrag 
der Kommission auf Ablehnung des Antrages Dattlon zuzu
stimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 41 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 1bis 

79 Stimmen 
4 Stimmen 

Der Bundesrat bestimmt die Erwerbszweige, in denen 
Schlechtwetter.entschädigung ausgerichtet werden kann. 

Art. 41 
Proposition de la commission 

Al. 1 et 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. tbts 

Le Conseil federal determine les branches dans lesquelles 
l'indemnite an cas d'lntemperies peut etre versee. 

Angenommen - Adopte 

Art. 42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Ammann-Sem 
(fällt dahin) 

Abs. 3 
Streichen 

837 Arbeitslosenversicherung 

Art. 42 
Antrag der Kommission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Ammann-Seme 
(caduque) 

Al. 3 
Biffer 

M. Junod, rapporteur: A l'article 42, 3° alinea, nous avions 
aussi une proposition de M. Ammann-Berne qui voulait bit
ter cet alinea. II se referait, sans doute, ä la discussion que 
nous avons eue tout ä l'heure au chapitre de la reduction de 
l'horaire de travail et voulait qu'il y ait uri parallelisme entre 
ce regime et celui qui est institue an cas d'intemperies . 
M. Ammann-Seme n'est pas lä., et je viens d'apprendre qu'il 
a retire sa proposition. 

Angenommen - Adopte 

Art.43-44 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des· Bundesrates 

Proposition de la commission . 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Angenommen - Adopte 

Art. 45 
Antrag der Kommission 
Artikel 36 ist sinngemäss anwendbar. 

Proposition de Ja commission 
L'article 36 est applicable par analogie. 

Angenommen - Adopte 

Art. 46-54 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Angenommen - Adopte 

Art. 55 
Antrag der Kommission 
... ver.pflichtet, der Kasse alle erforderlichen ... 

Proposition de la commission 
. .. de foumir ä la caisse tous las renseignements ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 56 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Messmer, Allenspach, Aubry, Hari, Hösli, Kühne, Under. 
Risi-Schwyz, Schnyder-Bem, Weber-Schwyz, Wellauer) 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 
Streichen 

Art. 56 
Proposition de /a commission 
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Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnorite 
(Messmer, Allenspach, Aubry, Harl, Hösli, Kühne, Linder, 
Risi-Schwyz, Schnyder-Beme, Weber-Schwyz, Wellauer) 

Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 
Bitter 

Art. 56bls (neu) 
Antrag Weber-Arbon 
Bei einem Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung sind 
die Bestimmungen dieses Kapitels sinngemäss anwendbar. 

Art. 56b15 (nouveau) 
Proposition Weber-Arbon 
Les dlspositions du präsent chapitre sont applicables par 
analogie au concordat par abandon d'actif. 

Messmer, Sprecher der Minderheit: Aus der Botschaft des 
Bundesrates geht deutlich hervor, dass die Aufnahme der 
Insolvenzentschädigung in das Arbeitslosenversicherungs
gesetz nicht einheitlich positiv beurteilt worden ist. Insbe
sondere die Finanzierung wird aus verschiedenen Erwägun
gen kritisch beurteilt. Wenn man zum Schluss kommt - und 
das schien in der Kommission und heute auch im Rat 
unbestritten zu sein -, man habe die Möglichkeit einer 
Regelung dieses schwierigen Problems zugunsten der 
Lohnempfänger über dle~es Gesetz an die Hand zu neh
men. dann ist es mehr als fragwürdig, in diesem einen 
Punkt vom allgemein gültigen Finanzierungssystem abzuge
hen. Es geht doch wohl nicht an. dass ausgerechnet in 
einem Randgebiet versucht wird, ursachenabhängig, gleich
sam nach dem Verursacherprinzip. nur von einem Partner 
Zusatzbeiträge einzufordern. Wer kann denn überhaupt 
generell und mit Sicherheit feststellen, welche Faktoren zur 
endgültigen Insolvenz einer Anna geführt haben? Das 
dürfte gleich schwierig respektive unmöglich sein wie eine 
aussagekräftige Analyse über die Hintergründe und zusam
menhänge berechtigter oder unberechtigter Kurzarbeit 
oder, wenn Sie wollen, auch über das Eintreten der Arbeits
losigkeit an sich. 
Völlig daneben geht die Behauptung, die .Insolvenz lasse 
immer auf eine vermeidbare, schlechte Geschäftsführung 
schllessen, auf ein Fehlverhalten, bei dem die Arbeitnehmer 
in keiner Welse beteiligt gewesen seien. Es sind mir zahl
reiche Fälle bekannt, wo priorltär gerade die Rücksicht
nahme auf die Beschäftigten. die Erhaltung ihrer ange
stammten Arbeitsplätze den Entscheid zur frühzeitigen 
Betriebssanierung immer wieder hinausschieben liessen, 
bis die Situation schliesslich zur unabwendbaren Krise aus
gewachsen ist. 
Wenn wir die Insolvenzentschädigung im Gesetz belassen 
wollen, dann bitte ich Sie, sowohl aus Gründen der Syste
matik wie aus Gerechtigkeitsgründen diese artfremde Zu
schussfinanzierung abzulehnen und dem Streichungsan
trag der Kommissionsminderheit zuzustimmen. 

Weber-Arbon: Dutzende von Änderungsanträgen sind hier 
vorgestellt und begründet worden. Ich habe den Ehrgeiz. 
meinen Antrag auf die kürzeste Weise zu begründen. 
Sle sind im Begriffe, dem neuen Institut der Insolvenzent
schädigung für_ den Fall der Konkurseröffnung zuzustim
men. Ich bitte Sie, durch Gutheissung ·meines Antrages 
diese Regelung auch für den Nachlassvertrag mit Vermö
gensabtretung, den man gelegentlich als Salonkonk1Jrs 
bezeichnet. weil nämlich der Schuldner nicht mit der Hypo-

, thek von Verlustscheinen belastet wird, zu ermöglichen. 
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M. Loetscher: Je viens apporter ici mon appui a. la proposi
tion du Conseil federal et de la majorite de la commission. 
Le 1er alinäa de cet article 56 prävoit le financement des 
indemnites, en cas d'lnsolvabilitä. a. la charge de l'assu
rance-chömage, autrement dit avec une participation des 
employeurs et des employes. Je voudrais faire observer a. 
M. Messmer qua cette solution paritaire. que j'appellerais 
suisse, n'est pas courante, et qu'elle n'est pas appfiquee 
dans la plupart des pays qui nous entourent. En effet, une 
ätude comparatlve pour une assurance-insolvabilite du pro
fesseur Louis Dalleves, de l'Universitä de Geneve, et de 
M. Martin Ammann expose que, dans la plupart des pays 
qui connaissent une assurance-insolvabilite. a l'exceptlon 
des Pays-Bas, le flnancement de cette assurance est a la 
charge des seuls employeurs. Pour justifier cette solution, 
on fait valoir qu'il n'appartlent pas aux travailleurs. je cite: 
"··· de pätir d'une mauvaise gestion de l'entreprise a 
laquelle ils ne participent pas. qua c'est l'employeur seui qui 
cree le risque et doit le supporter, qu'il serait socialement 
injuste de faire payer par les travailleurs las fautes des 
patrons. Le projet de rapport de la commission CEE se 
bome a afflrmer, sur ce point, qua ces garanties, c'est-a
dire l'assurance-insolvabilitä, ne doivent en aucun cas 
entrainer des charges financieres supplämentaires pour les 
travailleurs ... 

Le 29 alinäa, qu'une minorltä vous propose de supprlmer. 
donne la competence au Conseil fedäral de percevoir une 
cotisation supplementaire a la charge des employeurs, lors
que les depenses necessaires au flnancement de l'indemni
satlon depasseraient un certain seuil. 

Avec le Conseil tedäral, j'estime qua cette proposition 
constitue un compromis acceptable entre les diverses soiu
tions preconisees dans les räponses re<;:ues a la suite de la 
consultatlon, comme au sein de la commission d'experts. 
C'est pourquoi je vous demande de repousser la proposi
tion de la minorite et de vous en tenir a celle du Conseil 
federal et de la majorite de votre commission. 

M. Junod rapporteur: En ce qui concerne i'article 56. 29 ali
nea. il y a une proposition de minorite de M. Messmer qui 
voudrait bitter une contribution particuliere des employeurs, 
dans le cadre du financement de l'assurance-chömage, 
destlnee a couvrir l'lndemnitä an cas d'insolvabilite. Je crois 
que M. Loetscher vient de dire l'assentiel. J'ai moi-meme 
declare, dans l'expose d'antree an matiere. que la couver
ture du risque en cas d'insolvabilite de l'amployeur etait un 
probleme sans rapport direct avec l'assurance-chömage. 
puisque l'insolvabilite de l'employeur peut resulter d'autres 
causes que celles inherentes au marche du travail. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle la base constitutlonnelle de 
ce chapitre se trouve non pas a l'artlcle 34ftovies. article topi
que qui fonde la loi sur le chömage, mais a l'article 341er qui 
habilite la Confederation a legiferer sur les rapports entre 
employeurs et employes, notamment an vue de regler !es 
problemes interessant l'entreprise et la profession. La solu
tion qui vous est proposäe nous parait d'autant plus se jus
tifier que ce sont !es risques inherents a l'employeur, en 
partie an tout cas, qu'il s'agit de couvrir. 
C'est la raison pour laquelle je vous propose de vous rallier 
a la solution retenue par le Conseil fedäral et par la majoritä 
de la commission et, par consäquent, de rejeter la proposi
tlon de minorite Messmer. 
J'en viens maintenant a l'artlcle 56bis, que nous propose 
M. Weber-Arben. L'article 50 prevoit que l'lndemnite an cas 
d'insolvabilite entre an ligne de campte lorsqu'une proce
dure de faillite est ouverte ou lorsque la saisie a ete deman
däe. M. Weber voudrait etendre cette possibilite au concor
dat par abandon d'actif. L'administration nous a fait savoir 
qu'un certain nombre de cas, plutöt rares, peuvent se prä
senter, dans lesquels il s'agirait de protäger !es interets des 
travailleurs. II n'y a donc pas de raison de s'opposer a. 
l'adoption de ca nouvel article 56bis, tel que nous le propose 
M. Weber-Arbon. 
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Reimann, Berichterstatter: Ich muss Sie vorerst darauf auf
merksam machen, dass auf der Fahne in deutscher Spra
che im Artikel 56 Absatz 2 der Satz nicht ganz fertig 
geschrieben ist. Absatz 2 muss also heissen: «Der Bundes
rat kann einen angemessenen Zusatzbeitrag zu Lasten der 
Arbeitgeber einführen, wenn die Aufwendungen für ein 
Kalenderjahr ein halbes Promille der der Beitragspflicht 
unterliegenden Lohnsumme übersteigen.» 
Man hat schon in der Vernehmlassung, aber auch in der 
Kommission darüber diskutiert, ob es richtig sei, dass bei 
Insolvenz - also bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers 
- Leistungen erbracht werden sollen, Leistungen, welche 
zum Teil vom Arbeitnehmer finanziert werden. Mit Absatz 2 
wird zum Ausdruck gebracht, dass dies nur bis zu einem 
bestimmten Ausmass zumutbar ist, nämlich bis zu einem 
halben Promille der versicherten Gesamtlohnsumme. Wird 
dieses Ausmass übertroffen, kann der B1Jndesrat von den 
Arbeitgebern einen Zusatzbeitrag verlangen. Der Strei
chungsantrag der Kommissionsminderheit wurde in der 
Kommission mit 15 zu 5 Stimmen abgelehnt. Ich empfehle 
Ihnen, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen und den 
Streichungsantrag der Minderheit abzulehnen. 
Zum Antrag Weber-Arbon, zu einem Artikel 56bis: Dieser 
Antrag geht in der Richtung, wie die Kommission das auch 
sieht, nämlich dass auch dann Leistungen erbracht werden, 
wenn anstelle eines Konkurses ein Nachlassvertrag mit Ver
mögensabtretung zustande kommt. Damit hat der Arbeit
nehmer - der ja ohnehin auch kein Interesse daran hat, 
dass der Arbeitgeber in Konkurs geht - ein Interesse daran, 
dass ein Nachiassvertrag zustande kommt. In diesem Sinne 
möchte ich Sie bitten, dem Antrag Weber-Arbon zuzustim
men. 

Bundesrat Honegger: Ich bin Herrn Weber-Arbon eine Ant
wort schuldig: Der Bundesrat ist mit seinem Antrag einver

_standen. 

Abs. 1 -Al. 1 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2 - Al. 2 . 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 56bls 

Angenommen gemäss Antrag Weber-Arbon 
Apopte selon la proposition Weber-Arbon 

Art. 5'/ 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 

53Stlmmen 
S7 Stimmen 

(Morel, Eggli, Lang, Loetscher, Reimann, Zehnder) 

Abs. 1 
... von Versicherten, deren Vermittlung ohne solche Mass
nahmen erschwert ist. 

Abs.2 
Streichen 

Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 5'/ 
Proposition de /a commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Minorite 
(Morel, Eggll, Lang, Loetscher, Reimann, Zehnder) 

Al. 1 
... dont le placement est difficile sans ces mesures. 

Al. 2 
Blffer 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

M. More!, porte-parole de la minorite: Le projet de loi ne 
prevoit le versement de prestations pour favorlser le reclas
sement, le perfectionnement et l'integration des assures 
que dans le cas ou leur placement est impossible ou tres 
dlfficile pour des raisons qui relevent du marche de 
l'emploi. La minorite de la commission trouve cette disposi
ton trop restrictive. II nous semble que cette aide devrait 
pouvoir etre versee lorsque le placement des assures est 
juge simplement difficile, non pas impossible ou tres diffi
cile. II n'en va pas que d'une pure questlon de nuance por
tant sur les mots, mais d'un probleme de fond, de principe. 
Un interpretation plus large de cette dispositlon permettrait 
d'atteindre plus facilement l'objectlf de 1a prevention du 
chömage que s'est fixe 1a loi. 
Par notre proposition, nous voulons egalement faciliter la 
reinsertion de la menagere qui desire reprendre une activite 
professionnelle. II taut bien reconnaitre que cette reprise 
necessiterait souvent un certain recyclage. 
A i'article 13, 2e alinea, nous avons adopte une disposition 
permettant de llberer des obligations relatives a ta periode 
de cotisations les personnes qui, par suite d'une separation 
de corps ou d'un divorce, d'une invalidite ou de la mort du 
conjoint, sont contraintes d'exercer une activite salariee ou, 
eventuellement, d'etendre une teile activite. Par notre pro
position de minorite, nous pensons plus partlculierement a 
ces diverses categories de personnes qui auraient, sans 
aucun deute, un besoin tout special de l'aide au reclasse
ment et a la reinsertion prevue a articte S7. 
Je voudrais, pour terminer, rassurer tous ceux qui craignent 
que l'assurance-chömage ne devienne en quelque sorte un 
instrument au service de l'education permanente et soit 
ainsi quelque peu detoumee de la stricte mission que lui 
impose la constitution federale. Teile n'est pas - et je vou
drais le preciser - l'intention de la minorite de la commis
sion. Une interpretation un peu plus large de cette disposi
tion, qui est prevue ä l'article S7, ne devrait ätre utllisee 
qu'en vue de lutter effectivement contre le chömage. 
J'ajouterai encore un mot au sujet de notre propositlon de 
blffer l'alinea 2 de l'article 57. Elle a, comme disent nos col
legues suisses-alemaniques: un caractere purement «cos
metique ... L'idee d'une collaboration entre las autorites can
tonales et les organes de l'assurance-invalidlte nous parait 
aller de sei; eile est implicite en taut cas dans toute la loi. 
Une teile precision. si eile est vraiment necessaire, devrait 
tout au plus avoir sa place dans l'ordonnanc:e, d'ou notre 
proposition de blffer cet alinea 2. 

M. Junod, rapporteur: M. Morel vient de justlfler sa proposi
tion en disant de maniere expresse qu'elle se voulait dans 
le droit fil du systeme de la loi sur l'assurance-chömage et 
qu'II ne s'agissait pas de detoumer cette loi de son objectif 
qui est precise par l'article constltutionnel. Or, si cette 
intention est bien reelle, il taut remarquer que dans la pro
position de minorite il y a autre chose qu'une querelle de 
mots pour savoir si le placement est impossible ou tres dlf_
ficile. II y a une mention qui figure dans le texte du Conseil 
federal, qui manque dans la version de la minorite, et qui me 
parait tres importante puisciu'elle fixe ie cadre dans iequel 
peuvent etre allouees les prestations prevues au chapitre V. 
II s'agit de la reference au marche de l'emploi. Nous devo~s 
tenir a cette prescription si nous ne voulons pas - et Je 
crois que M. Morel ne le veut pas non plus - que cette loi 
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soit utilisee a d'autres fins qua celles prevues par la dispo
sition constitutionnelle. 
Pour ces raisons, je vous invite a preferer la version de la 
majorite de la commission qui correspond au projet du 
Conseil federal. 
En ce qui conqeme l'alinea 2, je donne volontiers acte a M. 
Morel de sa deciaration. II n'est pas oppose a cette disposi
tion, il trouve qu'elle est superflue, cela va de soi dit-il, cela 
va aussi en le disant. Je laisse alors le conseil se determiner 
sur cet alinea 2. 

Relmann, Berichterstatter: Das 6. Kapitel regelt die Leistun
gen für Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit, also die Präventivmassnahmen, welche 
einen wichtigen Teil dieses Gesetzes bilden. 
Eine Kommissionsminderheit. vertreten durch Kollege 
Morel, findet, der Grundsatz. wie er im Artikel 57 formuliert 
ist, bilde eine Einschränkung der Präventivmassnahmen, 
und beantragt deshalb eine Modifizierung von Absatz 1 und 
Streichung von Absatz 2. 

Abstimmung - Vote 
Abs. 1-AI. 1 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2-AI. 2 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 3-AI. 3 
Angenommen - Adopte 

Art. 58-61 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

71 Stimmen 
42 Stimmen 

72Stlmmen 
38 Stimmen 

Le presldent: A l'article 59, 29 allnea. M. Leuenberger a 
retire sa proposition d'adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen - Adopte 

Art. 62 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. fbis (neu) 
Minderheit 
(Loetscher, Aubry, Dafflon, Darbellay, Eggli. Lang, Moral, 
Reimann, Zehnder) 
Leistungen werden ebenfalls ausgerichtet, wenn kollektive, 
aufgrund eines Planes regionaler Wirts.chaftshilfe getroffene 
Massnahmen zur Schaffung neuer beruflicher Qualifikatio
nen in der betroffenen Gegend beitragen. 

Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Abs. 3 
... Rechenschaft ab. Grössere Umschulungs- und Weiter
bildungsvorhaben unterbreitet sie der Aufsichtskommission 
zum Entscheid. 

Art. 62 
Proposition de la commission 

Al. 1 et 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
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(Loetscher, Aubry, Dafflon. Darbellay, Eggli, Lang, Moral, 
Aeimann, Zehnder) 
Des prestations sont egalement dues lorsque des mesures 
collectives prises sur la base d'un plan d'aide economique 
regionale contribuent a creer de nouvelles qualifications 
professionnelles dans la region consideree. 

Majorite 
Refus de la proposition de la minorite 

Al. 3 
... de surveillance. II soumet a la commission de surveillance 
pour decision les projets de reclassement et de perfection
nement ayant une certaine importance. 

M. Loetscher, porte-parole de ia minorite: Nous essayons 
de mettre sur pied une loi d'assurance-chömage moderne. 
progressiste, ou l'idee de prevention - qui est primordlale 
dans une loi comme celle-ci - devrait l'emporter sur celle 
de mefiance a l'egard du chömeur. 
S'll fallait encore souligner ici l'importance de la prevention, 
je rappellerais la disposition de la lettre b de l'article 1er, qui 
definit le but de cette IÖi et qui dit qu'elle vise en deuxieme 
lieu a prevenir le chömage imminent et a combattre le chö
mage existant. 
Comme il faudra, heias! s'attendre au cours des prochaines 
annees a devoir faire face a un chömage structurel contlnu, 
il m'apparait qua la loi sur l'assurance-chömage devrait 
pouvoir ätre utillsee aussi. dans cartains cas precis, comme 
un instrument complementaire de politique structurelle et 
qu'on ne doit passe contentar de la mettre en jeu lorsque 
le chömage a dejä fait son apparition. 
On me repondra qua d'autres moyens peuvent servir d'ins
truments de politique structurelle et le president de la com
mission me fera peut-etre remarquer que cette loi n'est pas 
un «fous-y-tout». Pourquoi s'interdirait-on d'utiliser cette loi 
co.mme un instrument compiementaire? 
La proposition de la minorite· vise simplement a menager 
une teile possibiiite. a prevenir le chömage en allouant des 
prestations pour financer la mise sur pied de programmes 
regionaux d'aide economlque-. La notion de region a ete 
evoquee a ptusieurs reprises au cours des travaux de la 
commission, notamment lors de la discussion de l'arti
cle 26. Elle a d'ailleurs ete introduite a l'alinea 5 dudit article. 
De nombreusas regions peripheriques et de non moins 
nombreux secteurs economiques fragiles pourrai~nt, une 
fois ou l'autre, beneficier de cette possibilita. 
Je vous recommande vivement de vous rallier a la version 
proposee par la minorite de la commission. Ce texte laisse 
au Conseil federal toute latitude de fixer l'importance et les 
modalites d'attribution des prestations dues. 
En introduisant cette disposition dans la loi, vous montrerez 
que vous accordez une importance primordiale au röle 
positif de cette nouvelle loi, a son röie preventif, ainsi qu'a 
la necessite d'une solidarite entre les differentes regions de 
notre pays. Je vous remercie d'avance d'appuyer notre pro
position. 

M. Junod, rapporteur: La proposition de la minorite de la 
commission qui vient d'etre presentee et defendue par M. 
Loetscher est precisement l'une de ces dispositions dont 
on peut se demander si alle peut avoir sa place dans une loi 
sur l'assurance-chömage. II s'agit de savoir si nous voulons 
une loi qui se refere uniquement au marche du travail, et 
cette reference me parait essentielle, ou si nous voulons en 
faire egalement un instn.iment de poiitique conjoncturelle. 
Or. nous avons clairement manifeste notre volonte de ne 
pas lui conferer un tel caractere. Si l'amendement de M. 
Loetscher avait comporte une teile restriction, nous aurions 
pu eventuellement envisager d'entrer en matiere sur cette 
proposition. 
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Certes, tout ce que vient de dire M. Loetscher est parfaite
ment vrai et sa demarche me parait justlfjee quant au fond 
mais, encore une fois, une loi sur l'assurance-chömage ne 
doit pas ätre une loi-panaeee, un moyen d'intervention sur 
la politique conjoncturelle. 
Pour ces raisons, je vous engage, avec la majorite de la 
commission, a rejeter la proposition de la minorite presen
tee par M. Loetscher. 

Relmann, Berichterstatter: Beim Artikel 62 geht es um die 
Zuständigkeit für Leistungen bei Präventivmassnahmen, 
also zum Beispiel Umschulung und Weiterbildung. Eine 
Kommissionsminderheit beantragt die Ausweitung dieser 
Leistungen auf Investitionspläne regionaler Wirtschaftsför
derung. Die Kommissionsmehrheit lehnt diesen Antrag ab, 
weil sonst unter Umständen Leistungen ohne Rücksicht auf 
die momentane Arbeitsmarktlage erbracht werden müssen. 
Die Kommissionsmehrheit ist der Auffassung, dass das 
über die Ziele dieses Gesetzes hinausginge. Mit 13 zu 8 
Stimmen empfiehlt die Kommissionsmehrheit also Ableh
nung des Minderheitsantrages Loetscher. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 63 
Antrag der Kommission 

Bst. c 
... mit einer Anstellung zu orts- und .. : 

63 Stimmen 
42Stimmen 

Für den Rest von Art. 63: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Art. 63 
Proposition de 1a commission 

Let. C 

... peut escompter un engagement aux conditions usuel
les ... 

Pour le reste de l'art. 63: Adherer au projet du Conseil fede
rat . 

Angenommen - Adopte 

Art. 64, 65 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 66. 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Arbeitnehmern, denen ... 
... Leistungen zugesprochen werden: 
a. Pendlerkostenbeitrag; 
b. Beitrag an Wochenaufenthalter; 

c. Umzugskostenentschädigung. 

Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 66 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 
... ou y rester, peuvent beneficier des prestations suivantes: 
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a. Contribution aux frais de deplacement quotidian: 
b. Contribution aux frais de· deplacement et de sejour heb
domadaire; 

c. lndemnite pour frais de demenagement. 

Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 67 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
... die nachgewiesenen notwendigen Umzugskosten ... 

Abs. 2 
Die Entschädigung darf ... 
zugesprochen werden. 

Art. 67 
Proposition de /a commission 

Al. 1 
... couvre les frais necessaires et attestes du demenage
ment... 

Al. 2 
(Ne conceme que le texte allemand) 

Angenommen ... Adopte 

Art. 68 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 69 
Antrag der Kommission 
. .. auswärtige Unterkunft und den Mehrkosten der Verpfle
gung sowie aus dem Ersatz ... 

Art. 69 
Proposition de Ja commisslon 
... logement pris a f'exterieur et pour les frais supplementai
res de sub$istance ainsi que le remboursement ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 70 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
... sechs Monaten erhalten. 

Abs.2 
Die Beiträge dürfen nur soweit ausgerichtet werden, als ... 

Abs. 3 und4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 70 
Proposition de la commission 

Al. 1 
... par semaine peuvent beneficier. durant. .. 

Al. 2 
Celles-ci ne peuvent etre versees que dans la mesure ... 
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AL 3 et4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 71 
Antrag der Kommission 
In Zeiten erhöhter Arbeitslosigkeit kann die Arbeitslosen
versicherung die vorübergehende Beschäftigung von 
Arbeitslosen im Rahmen von Programmen öffentlicher oder 
privater. nicht auf Gewinn gerichteter Institutionen zur 
Arbeitsbeschaffung oder ... 

Art. 71 
Proposition de Ja commission 
En cas de chömage prononce, l'assurance-chömage peut 
encourager, par l'allocation de subventions versees a des 
institutions publiques ou privees sans but lucratif, l'emploi 
temporaire •... 

Angenommen - Adopte 

Art. 72 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 73 
Antrag der Kommission 
Oie Arbeitslosenversicherung kann Beiträge an Massnah
men gewähren, welche die Arbeitsvermittlung mit techni
schen oder ausserordentlichen organisatorischen Mitteln 
wirksamer gestalten. Die Massnahmen müssen geeignet 
sein. Arbeitslosigkeit zu verhüten oder zu bekämpfen, und 
sie müssen einem erheblichen regionalen oder interkanto
nalen· Interesse entsprechen. An private. auf Gewinn gerich
tete Institutionen dürfen keine Beiträge gewährt werden. 

Art. 73 
Proposition de la commission 
L'assurance-chömage peut allouer des subventions visant a 
soutenir des mesures destlnees a accroitre l'efflcacite du 
placement par l'appllcation de moyens techniques ou de 
dispositions exceptionnelles d'organisatlon. Las mesures 
devront permettre de prevenir ou de combattre le chömage 
et präsenter un interet majeur sur le plan regional ou inter
cantonal. Les institutions privees a but lucratif ne pourront 
pas beneficier de telles subventions. 

Angenommen - Adopte 

Art. 74 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
... Artikeln 61 und 62. Über Beschäftigungsprogramme 
grösseren Umfanges entscheidet die Aufsichtskommission. 

Abs. 2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 74 
Proposition de la commisslon 

Al. 1 
... articles 61 et 62. La commission de surveillance statue 
lorsqu'il s'agit de programmes visant a encourager l'emploi 
et ayant une certalne importance. 
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Al. 2a4· 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 75-79 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 80-
Antrag der Kommission 

Abs. 1 Bst. a bis 
sie stellen den Versicherten in den Fällen von Artikel 29 
Absatz 1 in der Anspruchsberechtigung ein; 

Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2: Zustimmung zum Ent
wurf des Bundesrates 

Art. 80 
Proposition de ta commission 

Al. 1 /et. atns 

Elles suspendent le droit de l'assure a l'indemnite dans le 
cas de l'article 29, 1er alinea: 

Pour te reste de l'al.' 1 et al. 2: Adherer au projet du Conseil 
federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 81 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
... verursacht. Bei leichtem Verschulden kann die Aus
gleichsstelle auf die Geltendmachung des Schadenersatzes 
verzichten. 

Abs. 2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 81 
Proposition de ta commission 

Al. 1 

... par ses carences. En cas de faute legere, l'organe de 
compensation peut renoncer a faire valoir des dommages
interets. 

Al.2a4-
Adherer au proje~ du Conseil tederal 

Angenommen - Adopte 

Art. 82 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 Bst. k 
Streichen (siehe Abs. 1bis) 

Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2: Zustimmung zum Ent
wurf des Bundesrates 

Abs. 1bis 
Die Ausgleichsstelle unterbreitet der Aufsichtskommission 
a. die Betriebs- und Vermögensrechnung des Ausgleichs
fonds sowie den Jahresbericht zur Stellungnahme zuhan
den des Bundesrates; 
b. weitere periodische Rechnungsablagen: 
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c. periodisch Bericht über Geschäftsführungsprüfungen 
und Revision der Auszahlungen bei den Kassen sowie über 
die Entscheide der Arbeitsämter im Bereiche der Präventiv
massnahmen; 
d. ihre Anträge zu Gesuchen nach den Artikeln 72 und 73 
sowie zu Gesuchen um Beiträge für grössere Beschäfti
gungsprogramme nach Artikel 71 und 7 4 Absatz 1 ; sie legt 
periodisch Rechenschaft ab im Sinne von Artikel 62 Ab
satz 3. 

Art. 82 
Proposition de /a commission 

Al. 1 /et. k 
Blffer (voir .al. 1 bis) 

Pour le reste de l'al. 1 et al. 2: Adherer au projet du Conseil 
tederal 

Al. 1bis 

Le tonds de compensation soumet a 1a commission de sur
veillance: 
a. Le compte d'exploitation et le campte de la fortune du 
fonds de compensation ainsi qu'un rapport annuel pour 
prise de position a l'intention du Conseil federal; 
b. D'autres decomptes periodlques; 
c. Des rapports periodiques concemant le controle de la 
gestion, la revision des paiements effectues par les caisses 
et les decisions des offlces du travail dans le domaine des 
mesures preventives; 
d. Ses propositions sur les demandes au sens des articles 
72 et 73 ainsi que .sur les demandes de subventions concer
nant les projets de reclassement et de perfectionnement 
ayant une certaine importance au sens de l'article 60 et les 
programmes d'une certaine importance visant a encourager 
l'emploi selon les articles 71 et 74, 1er alinea: il rend compte 
periodiquement des subventions allouees an vertu de l'arti
cle 62. 3e alinea. 

Angenommen - Adopte 

Art. 83 
Antrag der Kommission 

Abs. 1-3 und 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4 
Es ist gemäss den Richtlinien der Aufsichtskommission auf 
Rechnung ... 

Art. 83 
Proposition de la commission 

Al. 1 a3et5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 4 
Elle dolt etr:e placee seien les directives -de la commission 
de surveillance pour le campte ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 84 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Bst. a 
... mit paritätischen oder von den Trägerorganisationen 
geführten Stellenvermittlungsinstitutionen ... 

Bst. g 
stellen den Versicherten im Falle von Artikel 29 Absatz 4 in 
der Anspruchsberechtigung ... 
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Bst. i 
... Absatz 3; 

Bst. k 
erstatten der Ausgleichsstelle zuhanden der Aufsichtskom
mission periodisch Bericht über ihre Bereiche der Präven
tivmassnahmen. 

Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2: Zustimmung zum Ent
wurf des Bundesrates 

Art. 84 
Proposition de /a commission 

Al. 1 

Let. a 
... de placement ou avec celle des institutions de placement 
gerees par les associations des fondateurs des caisses de 
chomage; 

Let. g 
... dans le cas prevu a l'article 29, 4e allnea, et restreignent ... 

Let. i 
•.. 3e atinea: 

Let. k 

Adressant au fonds de compensation. a l'intention de la 
commission de surveillance. des rapports periodiques sur 
leurs decisions ayant trait aux mesures preventives. 

Pour Je reste de /'al. 1 et al. 2: Adherer au projet du Conseil 
tederat 

Angenommen - Adopte 

Art. 85-87 
Antrag der- Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 

Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 88 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
... des Ausgleichsfonds und prüft Jahresrechnung und 
Jahresbericht der Arbeitslosenversicherung zuhanden des 
Bundesrates; sie kann den Jahresbericht auch selbst 
erstellen. Sie erlässt Richtlinien für die Anlage· des Aus
gleichsfonds. 
Abs. 1bis 
Sie berät den Bundesrat in allen finanziellen Fragen der 
Arbeitslosenversicherung, insbesondere bei Änderungen 
des Beitragssatzes, wobei sie selbst Antrag stellen kann, 
sowie bei der Bestimmung der anrechenbaren Verwaltungs
kosten der Kassen. 

Abs. 1ter 
Sie berät den Bundesrat im Rechtsetzungsverfahren und 
kann ihm Anträge stellen, besonders im Bereiche der Prä
ventivmassnahmen. 

Abs. 1quater 
Sie entscheidet über Leistungen an die Arbeitsmarktfor
schung und Arbeitsvermittlung (Art. 74 Abs. 2), über Lei
stungen an die Träger bei grösseren Umschulungs- und 
Weiterbildungsvorhaben (Art. 60) sowie über grössere 
Beschäftigungsprogramme (Art. 71 und Art. 74 Abs. 1) und 
ist befugt, der Ausgleichsstelle im Rahmen der gesetzli
chen Vorschriften allgemeine Richtlinien zu geben für die 
Durchführung der Präventivmassnahmen. 
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Abs. 2 
Streichen 

Abs. 4 
Die Kommission besteht aus je sieben Vertretern ... 

Abs. 3 und5 
Zustimmung Z1Jm Entwurf des Bundesrates 

Art. 88 
Proposition de la commission 

Al. 1 
... de compensation et examlne las comptes annuets ainsi 
qua le rapport annuel a l'intentlon du Conseil federal: eile 
peut aussi etablir eUe-mäme un rapport annuel. Elle donne 
des directlves pour les placements du fonds de compensa
tion. 

Al. fbis 

Elle assiste le Conseil federal dans toutes les questions 
flnancleres relative a l'assurance-chömage, notamment en 
cas de modiflcatlon du taux de cotisatlon, domaine ou etle 
peut formuter etle-mäme des propositions, ainsi qu'en ca 
qui conceme la determination des frais administratifs des 
caisses a prendre an campte. 

Al fter 

Elle assiste le Conseil federal dans l'elaboratlon des textes 
legistatlfs et peut formuler des propositlons, en partlculier 
dans le domaine des mesures präventives. 

Al. 1 quater-

Elle statue sur las prestations visant a promouvoir la
recherche en matiere de marche de l'empioi et le placement 
(art. 74, 2e al.) sur les .prestatlons octroyees aux organisa
teurs de cours de reclassement et de perfectionnement 
ayant une certaine importance (art. 60) ainsi qua sur les 
programmes d'une certaine envergure visant a encourager 
l'emploi (art. 71 et 74, 1er al.) et est habllltee a etablir, dans 
les limites des dispositons legales. des directives generales 
concernant la mlse an csuvre des mesures preventives. 

Al. 2 
Blffer 

Al. 4 
La commission comprend sept representants ... 

Al. 3et5 
Adherer au projet du Conseil federal 

M. Junod, rapporteur: Je voudrals, a l'artlcle 88, attlrer 
l'attentlon de mes collegues de langue franyaise sur la 
redactlon de l'alinea 4 qui ·n'est pas reproduit correctement 
dans le depliant. II s'agit ici de la compositlon de la commis
sion qui devrait comprendre «sept representants des 
emptoyeurs, sept des travailleurs ainsi que sept de la 
Confederatlon, des cantons et des milieux scientiflques ... Je 
vous prie de rectlfler dans ce sens, c'est une trad~tlon de 
l'allemand ou l'on dlsait «je 7„ pour les employeurs et les 
travailleurs. 

Angenommen - Adopte 

Art. 89 
Antrag der Kommission 

Abs. t und 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 
... Verzinsung. Bei länger dauernder schwerer Arbeitslo
sigkeit kann durch einfachen Bundesbeschluss auf die 
Rückzahlung der Darlehen verzichtet werden. 
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Art. 89 
Proposition de la commission 

Al. 1 et 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 
... taux d'interät equitable. En cas de chömage grave et de 
tres longue duree, on peut renoncer au remboursement 
des präts par arräte federal simple. 

Angenommen - Adopte 

Art. 90 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 91 
Antrag der Kommission 

Abs. 1-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 5 
... vergütet: dabei werden die Bereitschaftskosten ... 

Art. 91 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 
(La modlflcation a l'al. 5 ne concerne que le texte atlemand) 

Angenommen - Adopte 

Art. 92-93 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Angenommen - Adopte 

Art. 94 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Leuenberger: Kein Antrag, sondern eine Bemerkung zu 
diesem Artikel 94: Er regelt die Rückforderung von zu 
Unrecht ausbezahlten Leistungen. Wir verstehen nun die
sen Artikel so, dass - wenn der Kasse ein neuer Sachver
halt, ein neuer Tatbestand zur Kenntnis gelangt - eine 
Rückforderung möglich ist. Wir sind aber der Meinung, 
dass - wenn die Kasse später, sei es gestützt auf eine Pra
xisänderung eines Gerichtes oder gestützt auf die Revision, 
einen ihr schon bekannten Sachverhalt rechtlich anders 
interpretiert - eine Rückforderung nicht mehr möglich sein 
kann, weil das zu Ungerechtigkeit führt, wie die bisherige 
Regelung nämlich zeigt. wo vielleicht anderthalb oder zwei 
Jahre später eine Revision stattfindet, wo gesagt wird: Was 
ihr damals als unverschuldete Entlassung interpretiert habt, 
ist in Wirklichkeit nach unserer Auffassung eine verschul
dete Entlassung! - und nachher werden die Beiträg_e wieder 
zurückgezogen. So geht es natürlich nicht, sondern es 
muss so sein, dass die Kasse eine einheitliche Praxis 
durchführt, meinetwegen eben strenger kontrolliert wird 
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von Bern, weswegen wir diese Bemerkung hier gemacht 
haben wollen. 

Bundesrat Honegger: Ich nehme die Erklärung von Herrn 
Leuenbetger entgegen. Ich darf aber darauf aufmerksam 
machen, dass die vorgeschlagene Regelung im Artikel 94 
Absatz 1 genau der Regelung entspricht, wie sie auch Gül
tigkeit hat zum Beispiel im AHV-Recht oder bei der IV, bei 
den landwirtschaftlichen Familienzulagen, bei der Kranken
versicherung. Es ist also nichts Neues, was wir hier vor
schlagen. Im übrigen ist diese Prais für die Arbeitslosen
versicherung auch durch einen Entscheid des Eidgenössi
schen Versicherungsgerichtes gedeckt worden. 
Ich nehme aber die Anregung von Herrn Leuenberger ent
gegen. Wir wollen bei der Ausarbeitung der Verordnung 
nochmals darauf zurückkommen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 95-100 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 101 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 
Mehrheit 

a. die Kasse und das BIGA gegen ... 
b. die Kasse, die zuständige kantonale Amtsstelle und das 
BIGA gegen ... 

Minderheit 

(Kunz, Ailenspach, Hösli, Messmer, Weber-Schwyz) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 101 
Proposition de la commission 

Al. 1 
'Adherer au projet du Conseil feder:at 

Al. 2 
Majorlte 
a. La caisse et l'OFIAMT 
b. La caisse, l'autorite cantonale ... 

Minorlte 

(Kunz, Allenspach, Hösli, Messmer, Weber-Schwyz) 
Adherer au projet du Conseil federal 
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berechtigung seinen Niederschlag finden. Ein Exekutiv
organ darf gegenüber den übergeordneten Verwaltungsin
stanzen nicht ein Beschwerderecht haben; das wäre sonst 
meines Erachtens systemwiörig. Da heute die Kassen nicht 
mehr wie früher autonom sind, erscheint es nicht mehr 
zweckmässig, den Kassen, die kein eigenes finanzielles 
Interesse mehr haben, das Beschwerderecht einzuräumen. 
Es ist zudem nicht Sache der Kassen, Beschwerden zugun
sten des Versicherten gegen den Ausgleichsfonds zu füh
ren. Diese Aufgabe müsste beispielsweise bei den Ver
bands- und Gewerkschaftskassen der Träger der Kasse 
übernehmen, der dazu durchaus imstande wäre. 
Das sind die Gründe, weshalb die Minderheit hier ihren 
Antrag gestellt hat. 

M. Junod, rapporteur: L'artlcie 101 traite du droit de 
recours. La divergence qui oppose la majorite et la minorite 
de la commission tient en cecl: la majorite de la commis
sion a declde de donner aux caisses la qualite pour recou
rir, ce que ne prevoyait pas le projet du Conseil federal; 
comme l'a dit M. Kunz, ies avis au sein de la commlssion 
etaient tres partages a cet egard. Bien que ce ne soit pas lä 
un point essential de la loi, je voudrais cependant faire la 
remarque suivante: on entend souvent declarer icl qu'il 
s'agit de faire des economies et d'eviter de donner ä nos 
tribunaux un surcroit de travail. En l'occurrence, notre pre
mier devoir est donc d'eviter d'octroyer des droits de 
recours, lorsque cela n'est pas absolument justifie. Pour 
une fois, je suis de l'avis de la minorite de la commission, 
mais au nom de la majorite, je vous invite neanmoins a voter 
selon la propositlon que vous fait cette demiere, qui vous 
invite a conferer aux caisses la faculte de recourir. 

Relmann, Berichterstatter: In Artikel 101 beantragt die 
Kommissionsmehrheit, dass auch den Kassen ein 
Beschwerderecht gegen kantonale Amtsstellen und Re
kursinstanzen zustehen soll. 
Die Kommission '!Vaf in dieser Angelegenheit sehr geteilt. 
Eine - schwache - Mehrheit geht davon aus, dass die Kas
sen dort ein Beschwerderecht haben sollen, wo sie vom 
BIGA für einen Schaden haftbar gemacht werden. Bei den 
heutigen Kassen handelt es sich bekanntlich nicht mehr um 
autonome Kassen mit Mitgliedern. Es sind nur noch Zahl
stellen. Ein Interesse, zugunsten des Versicherten 
Beschwerden zu führen, liegt deshalb kaum bei den Kas
sen, sondern viel eher bei den Trägerorganisationen der 
Kassen, zum Beispiel bei den Gewerkschaften. 
Aus diesem Grunde beantragt Ihnen die Kommissionsmehr
heit (das Stimmenverhältnis war 10 zu 9), den Antrag der 
Minderheit abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 102 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

42Stimmen 
SO Stimmen 

Kunz, Sprecher der Minderheit: Der Artikel 101 regelt das Anträge Leuenberger 
Beschwerderecht. Die Minderheit hat mit ihrem Antrag Abs. 2 

einen Vorschlag aufgenommen, der in der Kommission mit ... sind den Beschwerdeberechtigten, nachdem ihnen vor-
nur einer Stimme Unterschied unterlegen ist und der dort in gängig Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde, 
der Kommission vom Bundesrat vorgeschlagen und ver-
fochten worden ist. Der Antrag der Mehrheit hat allerdings schriftlich mit Begründung · · · 
nach dem bisher geltenden Zustand durchaus seine Abs. 4bis 

Berechtigung. Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, ist gewährleistet. 
Nun ist aber eine neue Situation eingetreten: Gegenüber Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, ist dem Beschwerde-
dem bisherigen Zustand haben dte Kassen Ihre bisherige - führer die unentgeltliche Verbeiständung zu bewilligen. 
Autonomie verloren. Sie haben ihre finanzielle Selbständig-
keit und Verantwortung eingebüsst; sie sind zu Exekutiv
organen von Instanzen des Bundes beziehungsweise der 
Kantone geworden, ohne mehr eigenes finanzielles Risiko 
zu tragen. Das sollte meines Erachtens In der Beschwerde-

Art. 102 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil tederal 
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Propositions Leuenberger 
Al. 2 
... autorites legitimees a former recours, qui auront ete con
sultees au prealable; 

· AL 4bis 
Le droit de se faire assister est garanti. Lorsque las 
circonstances le justifient, on accordera au recourant 
l'assistance judiciaire gratuite. 

Leuenberger: Nachdem wir nun dabei sind, die Minder
heitsanträge jeweiien gutzuheissen, erlaube ich mir, gleich 
beide Anträge miteinander zu begründen. Der erste betrifft 
Absatz 2, wo ich den Grundsatz des rechtlichen Gehörs 
einbauen will. Es ist selbstverständlich, dass dieser Grund
satz auch unabhängig von diesem Gesetz und unabhängig 
von meinem Antrag besteht, aber in Tat und Wahrheit geht 
es eben oft so zu, dass die Kasse ein Protokoll zusammen 
mit dem Arbeitgeber erstellt - zum Beispiel über die Frage, 
ob jemand zu Recht oder zu Unrecht entlassen worden sei 
-, mit dem Arbeitnehmer darüber jedoch nicht spricht; letz
terer erhält dann lediglich eine Verfügung. 
Was bleibt ihm übrig, als einen Rekurs einzureichen? Dabei 
könnte das Ganze vermieden werden, wenn ihm das rechtli
che Gehör gewährt würde, wenn man mit ihm vorher über 
seine Lage sprechen würde. Dass die ganze Rekursführerel 
gegen Verfügungen der Kasse die Rekursbehörden fast 
lähmen und dass diese überlastet sind, ist eine Tatsache, 
die wir sicher hier alle kennen. Wenn wir den Grundsatz des 
rechtlichen Gehörs hier in das Gesetz nehmen, dann erfah
ren Ihn auch diejenigen Kassenverwalter, die nicht Juristen 
sind und die die anderen Gesetze und die Bundesgerichts
praxis nicht im Detail kennen. Soviel zu diesem Antrag. 
Mit meinem zweiten Antrag schlage ich Ihnen vor, dass das 
Recht zur Verbeiständung, unter Umständen auch das 
Recht zur unentgeltlichen Verbeiständung, bereits im kan
tonalen Verfahren gelten soll. Ich muss hier einfach darauf 
hinweisen, dass es um eine Vereinheitlichung des Sozlalver
sicherungsrechtes geht Wir haben diesen Grundsatz 
bereits in Artikel 85 Absatz 2 Buchstabe f des AHV-Geset
zes, und wir haben die genau gleiche Bestimmung im 
KIJVG, Artikel 30bis, Absatz 3 Buchstabe f. Auch das eidge
nössische Versicherungsgericht hat in einem· Urteil vom 
10. Januar 1977 (publiziert im Mitteilungsblatt des BIGA 
1977. Seite 99) den Grundsatz festgehalten. 
Ich bringe diesen Antrag ein, obwohl eine eindeutige 
Gerichtspraxis besteht, wiederum deshalb, weil gewisse 
Kassenverwalter nur dieses Gesetz kennen. Dann wissen 
sie, woran sie sich halten können. 
Im Interesse einer Vereinheitlichung der diesbeZÜgllchen 
Gesetzgebung ersuche ich Sie also, meine beiden Anträge 
gutzuheissen. 

M. Junod, rapporteur: Ces propositlons n'ont pas ete faites 
au sein de la commission. Je me permets donc de prendre 
position ici a tltre personnel. 
Concemant la propositlon Leuenberger, a l'alinea 2, il nous 
est suggere que non seulement on envoie par ecrit aux per
sonnes et aux autorltes legitlmees a tormer recours las 
decisions, mals qu'on doive les consulter prealablement La 
propositlon de M. Leuenberger constltue, a mes yeux, 
l'exemple de ce que le legislateur ne doit pas faire. 
A l'allnea 1, on nous indlque quelles sont les dispositlons 
generales applicables pour la procedure a suivre. On falt 
reference, notamment, a la loi sur la procedure administra
tive qua nous avons laborleusement mise sur pied en vue 
d'eViter precisement que, dans chaque loi federale, on pre
voie une regle un peu differente, alors qu'il n'y a aucune ral
son objective de le faire. Au surplus, sur le fond de la pro
positlon, je ne dlstingue personnellement pas la liaison qua 
l'on peut etabllr entre les destinataires d'une decision et la 
consultatlon de ces mämes destlnataires. avant la prlse de 
deciston. C'est a l'autorlte, et a eile seule, de mener l'ins
truction de la cause et de prendre l'avis des personnes et 
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instances qui peuvent apporter tes elements utiles d'appre
ciation. 
Pour ces ralsons, je vous invite a rejeter le premier amende
ment propose par M. Leuenberger. 
Quanta la seconde proposition, eile conceme l'alinea 4 sur 
le droit de se faire assister et d'obtenir l'assistance gratuite. 
A cet alinea 4, on prevoit que la procedure cantonale doit 
ätre simple, rapide et gratuite, sauf an cas de recours teme
raire. Voila le cadre qui est impose aux autorites canto
nales; il est amplement sufflsant. Des lors que !es cantons 
assument la responsabilite de cette procedure, je ne vois 
pas la necessite de creer des regles federales de proce
dure cantonale ou qui interferent en tout cas avec les 
regles cantonales. C'est meme contraire a une saine repar
tition des täches entre cantons et Confederation. II n'est 
pas sar que cela soit favorable a la securite du droit et du 
justiciable. 
En conciusion, je vous demande de rejeter la proposition 
de M. Leuenberger concemant l'alinea 4bis. De plus, je 
m'adresse ici a M. Leuenberger. si nous devions faire des 
lois qui soient accessibles a tous les citoyens qui n'ont pas 
la possibilite de se referer a d'autres lois, nous aurlons un 
travail absotument insurmontabie a faire. Je suggere alors a 
M. Leuenberger d'edlter un manuel a !'Intention de l'utilisa
teur de la loi sur l'assurance-chömage. Mais il n'appartlent 
pas au legislateur de donner des recettes pour se referer a 
d'autres lois paralleles a celles qu'il etabore. 

Retmann, Berichterstatter: Der Antrag Leuenberger zu Arti
kel 102 Absatz 2 verlangt, dass dem Beschwerdeberechtlg
ten Gelegenheit ZtJr Stellungnahme geboten werde. Der 
Antrag zu Artikel 4bis verlangt, dass er sich auch verbei
ständen lassen könne. 
Diese Anträge konnten in der Kommission nicht bespro
chen werden: ich kann deshalb nur meine persönliche Mei
nung dazu sagen: Ich habe der Begründung durch Kollege 
Leuenberger nichts beiZufügen: ich unterstütze sowohl den 
Antrag wie seine Begründung. 

Abs. 2-Al 2 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Leuenberger 

Abs. 4bls - Al. 4ms 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Leuenberger 

Abs. 1, 3-6 - Al. 1, 3-6 
Angenommen - Adopte 

Art. 103-112 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 113 
Antrag der Kommission 

Art. 12bis Abs. 2bis 

73 Stimmen 
36 Stimmen 

79Stlmmen 
36 Stimmen 

Arbeitslose Versicherte haben gegen angemessene Prä
mlenanpassung Anspruch auf Änderung ihrer bisherigen 
Krankengeldversicherung in eine Versicherung mit Lei
stungsbeginn ab 31. Tag unter Beibehaltung der bisherigen 
Taggeldhöhe und ohne Berücksichtigung des Gesundheits
zustandes im Zeitpunkt der Umwandlung. 

Für den Rest von Art. 113: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 
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Art. 113 
Proposition de la commission 

Art. 1zt,,s al.2bis 
Les chömeurs assures peuvent pretendre, contre une 
adaptation equitable des primes, a la modlfication de leur 
anclenne assurance d'une indemnite joumaliere en une 
assurance dont les prestations commencent des le 
31 8 jour, sous garantie du montant de l'anclenne indemnlte 
joumaliere et sans consideration de l'etat de sante au 
moment de la transformation. 

Pour le reste de l'art. 113: Adherer au projet du Conseil 
tederat 

Art. 113a 
Antrag der Kommission 

Titel und Ingress 
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
Das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag wird wie 
folgt ergänzt: · 

Art. 9 
Der Versicherungsvertrag ist unter Vorbehalt der Fälle nach 
Artikel 100 Absatz 2 nichtig, wenn im Zeitpunkt des Ab
schlusses der Versicherung die Gefahr bereits weggefallen 
oder das befürchtete Ereignis schon eir:1getreten war. 

Art. 100 Abs. 2 

Für Versicherungsnehmer, die nach Artikel 9 des Arbeitslo
senversicherungsgesetzes als arbeitslos gelten, sind über
dies die Artikel 12bis Absatz 1bis und 2bis des Bundesge
setzes über die Kranken- und Unfallversicherung sinnge
mäss anwendbar. 

Art. 113a 
Proposition de la commission 

ntre et preambu/e 

Loi federale sur le contrat d'assurance 
La loi federale sur le contrat d'assurance est completee 
comme il suit: 

Art. 9 

Le contrat d'assurance est nul sous reserve des cas prevus 
a l'article 100, 29 allnea, si, au moment ou il a ete conclu, le 
rlsque avait deja disparu ou si le sinistre etait deja survenu. 

Art. 100 al. 2 

Pour les preneurs d'assurance qui, en vertu de l'artlcle 9 de 
la loi d'assurance-chömage, sont reconnus ätre chömeurs, 
l'article 12bis, 1er alinea bis et 2& alinea bis, de la loi federale 
sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est an 
outre applicable par analogie. 

M. Junod, rapporteur: Juste un mot d'explication. L'arti
cle 113 regle la modlfication du drolt an vigueur. La commis
sion a aborde les questions y relatives dans sa demiere 
seance, en se reservant de demander l'avis du Departe
ment federal de l'interleur. C'est la raison pour laquelle 
nous vous avons soumis des propositions modlfiees de la 
commission; celles-ci ne changent rien quant au fond du 
probleme tel qu'il ressort du depliant. 
Je vous invite a adherer aux propositions de la commission 
qua contient la feuille volante qui vous a ete distribuee. 

Relmann, Berichterstatter: Zu den Artikeln 113 und 113a 
liegen modifizierte Anträge der Kommission vor. Es geht 
um eine Abänderung des KUVG und des Bundesgesetzes 
über den Versicherungsvertrag. Wir unterbreiten Ihnen 
diese Anträge nach Absprache mit dem Justiz- und Polizei
departement. Diese Änderungen ergeben sich aus Artikel 
27, wonach die Arbeitslosenversicherung bei Krankheit des 
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Arbeitslosen für die ersten 30 Tage an die Stelle des Arbeit
gebers tritt. Um keine Versicherungslücken aufkommen zu 
lassen, muss auf den 31. Tag die Krankenversicherung ihre 
Leistungen aufnehmen. 
In der Praxis bestehen aber viele Kollektivversicherungsver
träge, welche die Leistungen zum Beispiel erst ab dem 61., 
dem 91. oder dem 181. Tag beginnen lassen. Im Einverneh
men mit dem Konkordat SchweiZerischer Krankenversiche
rungen schlagen wir Ihnen vor, über das KUVG die Kran
kenkassen zu verpflichten, in jedem Fall und und ungeach
tet der unterschiedlichen Fristen, ihre Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit ab dem 31. Krankheitstag aufzunehmen. In 
Artikel 113 schlagen wir Ihnen eine entsprechende Ergän
zung von Artikel 12bis Absatz 2bls des KUVG vor. 
In vielen Betrieben bestehen aber auch Kollektivversiche
rungsverträge mit privaten Versicherungsgesellschaften. 
Das bedingt, dass wir die vorgeschlagene Ergänzung des 
KUVG auch auf das Bundesgesetz über den Versicherungs
vertrag ausdehnen. Sie finden den Vorschlag in Artikel 
113a, mit welchem eine Änderung von Artikel 9 und Artikel 
100 Absatz 2 des Bundesgesetzes über den Versiche
rungsvertrag vorgeschlagen wird. 
Nach Auskunft des Bundesamtes für das private Versiche
rungswesen kommt dieser Artikel nur zum Tragen bei Ein
zelversicherungsverträgen, da bei Ganzarbeltslosigkeit kein 
Arbeitgeber vorhanden ist und demnach für einen Arbeits
losen der Kollektivversicherungsvertrag dahinfällt. Es 
scheint mir deshalb wichtig, festzustellen, dass nebst den 
bestehenden Einzelversicherungsverträgen auch solche 
Kollektiwersicherungsverträge gelten, welche im Falle von 
Ganzarbeitslosigkeit in Einzelversicherungsverträge umge
wandelt werden. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen, diese beiden Änderungen 
der Artikel 113 und 113a anzunehmen. 
Angenommen - Adopte 

Art. 114-119 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition· de la commission 

Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Le president: Avant de passer au vote sur l'ensemble, je 
voudrais, en votre nom a tous, remercier le president de la 
commission et le rapporteur de langue allemande pour le 
tres grand travail qu'ils ont foumi. Nous leur devons, ainsi 
qu'au representant du Conseil federal, d'avoir pu termlner 
l'examen de cette loi cette session encore, dans l'interat de 
tous et surtout des travailleurs. (App/audissements) 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 

Für die Annahme des Beschlussentwurfes 

Abschreibung - Classement 

117 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Conformement aux propositions du Conseil federal et de la 
commission, le conseil decide tacitement de classer la 
motion Debetaz 76.356, 1978/1979 «Assurance-chömage 
dans l'agriculture», la motion Fischer-Weinfelden 78.343, 
1978/1979 «Assurance-chömage dans l'agriculture», le pos
tulat (Canonica)-Wyler n.372, 1978 «Garantie du salaire», le 
postulat Jelmini 78.516, 1978 «Assistance aux chömeurs» et 
le postulat Biderbost 79.428, 1979 uAssurance-ch0mage. 
Fonds de sauvegarde de l'emploi». 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 



Assurance-chömage. Regime transitoire 

81.009 

Arbeitslosenversicherung. Übergangsordnung 
Assurance-ehömage. Regime transitoire 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 25. Februar 1981 (BBI 1. 737) 
Message et projet d'arräte du 25 fevrier 1981 (FF 1, 753) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de Ja commission 
Entrer en matlere 

M. Junod, rapporteur: Tout d'abord, Monsieur le President. 
je voudrals vous remercier de vos aimables paroles de tout 
a !'heure. 
J'en viens maintenant au regime transitoire et a sa proroga
tlon .. Dans son message du 25 favrier 1981, le Conseil feda
ral expose les raisons qui militant en faveur de la proroga
tion du regime transitoire expirant au 31 mars 1982. 
Le dabat qul vient d'avoir lleu dans ca conseil, a propos de 
la nouvelle lol sur le chömage, apporte la preuve qua le 
calendrier prevu a l'origine etait trop serre, et qu'il convient, 
pour parer a toute- eventualite, de prevoir une marge sup
plementaire, autrement dit de fixer la fin du regime transi
toire au 31 decembre 1984. La Conseil faderal mettra tout 
en cauvre, ainsi qu'il l'a declare en commission et pour 
a!Jtant qua las travaux des Chambres le lui permettent. pQur 
qua la nouvelle loi puissa antrer an vigueur le 1 er janvier 
1984 dejä. C'est a l'unanimite que la commission vous invite 
a entrer en matiere. 

Le president: La rapporteur de langue aJlemande et le 
representant du Conseil faderal renoncent a prendre la 
parole. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion psr articles 

ntel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 1 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Kühne, Harl, Rlsi-Schwyz, Schnyder-Bern) 

Art. 1 Abs. 2 
Von der Beitragspflicht ausgenommen sind: 
a. Die Arbeitnehmer. die ihre Beiträge an die Alters- und 
Hlnterlassenenversicherung (AHV) mit Beitragsmarken ent
richten, und deren Arbeitgeber; 
b. Mitarbeitende Familienglieder nach Artikl!I 1 Absatz 2 
Buchstabe a und b des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1952 
über die Familienzulagen in der Landwirtschaft, die den 
selbständigen Landwirten gleichgestellt sind. 
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Ch. l 
Proposition de ta commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnorite 
(Kühne, Harl, ·Rlsi-Schwyz, Schnyder-Berne) 
Art. 1 al. 2 

18 juin 1981 

Ne paient pas de cotisatlons d'assurance-chömage: 
a. Les travailleurs qui paient leurs cotisatlons d'assurance
vieillesse et survivants (AVS) au moyen de timbres, ainsi 
qua leurs employeurs: 
b. Les membres de la famille travaillant dans une exploita
tlon agricole au sens de l'article 1er, 29 alinea, lettres a et b, 
de la loi federale du 20 juin 1952 fixant 1a regime des alloca
tions familiales dans l'agricuiture, qui sont assimiles a des 
agriculteurs independants. 

Küh~e, Sprecher der Minderheit: Die Übergangsordnung 
enthält insofern einen Fehler, als die mitarbeitenden Fami
lienmitglieder den landwirtschaftlichen Arbeitnehmern 
gleichgestellt sind. Dabei wurde offensichtlich übersehen, 
dass Söhne und Töchter nicht Arbeitnehmer im üblichen 
Sinne sind, sondern dass in der Regel eine Mitbeteiligung 
besteht; sie sind also mindestens zum Teil Selbständiger
werbende. Sie üben Chef- oder Vizecheffunktion aus. 
Der Bundesrat beurteilt heute dieses Problem richtig und 
hat dem konsequenterweise im neuen Bundesgesetz in 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b Rechnung getragen. 
Wir haben aber vorerst über die Übergangsregelung zu 

· befinden. Ich bin der Ansicht, dass wir die falsche Praxis 
nicht verlängern sollten und die Korrektur jetzt schon vor
nehmen müssen. Aus Präjudiz- und praktischen Gründen -
dfe Einführung wäre erst 1983 möglich - widersetzt sich der 
Bundesrat meinem berechtigten Antrag. In der Kommission 
hatte er damit Erfolg. · 
Da es in der Praxis nur noch um ein Jahr geht. will ich es 
heute - zusammen mit den Mitunterzeichnern - nicht auf 
einen Kampf ankommen lassen. Wir sind deshalb grosszü
gig; auch das kann die Landwirtschaft sein. Ich ziehe mei
nen Antrag zurück und beantrage Ihnen, der Verlängerung 
zuzustimmen. 

Le presldent: M. Kühne retire sa propositlon. 

Angenommen - Adopte 

ZJff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Chiffre II 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen,- Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Stärtderat - Au Conseil des Etats 

81.262 

Bönl Ernst, Slebnen. 
Petition zur Arbeitslosenversicherung 

96 Stimmen · 
(Einstimmigkeit) 

Petition concemant la lol sur l'assurance-ch6mage 

M. Junod soumet, au nom de la commission, le rapport 
ecrlt suivant: 
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1. Par lettre du 13 juin 1981, M. Böni a depose une petltion 
concemant la loi sur l'assurance-chömage, notamment a 
propos de la notion cctravail convenabJe ... 
2. La question soulevee par le petltionnaire a ete discutee 
au sein de la commlssion et au plenum, en relatlon avec le 
projet de loi du 2 juillet 1980 sur l'assurance-chömage obll
gatoire et l'lndemnlte en cas d'insolvabilite. La commission 
renvole a la discussion qui a eu lieu a ce sujet. 
3. La commission propose de ctasser la petitlon. 

Zustimmung - Adhesion 

Schluss der Sitzung um 19.40 Uhr 
La seance est levee a 19 h 40 

849 Kantonsverfassungen. Gewährleistung 
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81.009 

Arbeitslosenversicherung. Übergangsordnung 
Assurance-chomage. Regime transltoire 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 25. Februar 1981 (BBI 1737) 
Message et projet d'arrAte du 25 fevrler 1981 (FF 1753) 

Beschluss des Nationalrates vom 18. Juni 1981 
Oeclsion du Conseil national du 18 juin 1981 

Antrag der Kommission 
Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des Nationalra
tes 

Proposition de la commission 
Entrer en matlere et adherer a la decision du Conseil natio
nal 

Mlvllle, Berichterstatter: Ich habe Ihnen im Namen der ein
stimmigen Kommission für die Revision der Arbeitslosen
versicherung den Antrag zu unterbreiten, es sei dem Bun
desbeschluss über die Einführung der obligatorischen 
Arbeftslosenversicherung (Übergangsordnung) zuzustim
men, d. h., dieser Bundesbeschluss habe weiterhin zu gel
ten, und zwar bis zum Inkrafttreten eines Bundesgesetzes 
über die Neuordnung der Arbeitslosenversicherung, läng
stens jedoch bis zum 31. Dezember 1984. Die Gründe für 
die Notwendigkeit einer Verlängerung dieser Übergangs
ordnung liegen auf der Hand. Die Revision der Arbeitslo
senversicherung ist eines der · ganz grossen Geschäfte 
innerhalb unserer Neuordnung von Sozialversicherungs
strukturen, vergleichbar mit dem Bau der zweiten Säule, 
vergleichbar mit der Neuordnung der Krankenversicherung. 
Ihre Kommission befindet sich an der Arbeit, aber sie wird 
dafür noch einige Zeit brauchen. Ich darf darauf hinweisen, 
dass die nationalrätliche Kommission sechs Sitzungen zu 
diesem Thema durchgeführt hat, zum Teil zweitägige. Ihre 
Kommission hat im August getagt; sie wird wieder im 
November tagen, und meiner Schätzung nach wird im 
November das Geschäft noch nicht zu Ende behandelt wer
den können. Daraus - und aus der weiteren Behandlung 
der Vorlage im Plenum der beiden Räte - ergibt sich die 
Notwendigkeit einer Zustimmung zu dieser Verlängerung. 
Der Nationalrat hat sie am 18. Juni 1981 einstimmig gutge
heissen, und ich möchte Sie bitten, heute ein Gleiches zu 
tun. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Gesamtberatung - Traitement global du projet 

Titel und Ingress, Zlff. 1 und II 
Tltre et preambule, Ch. 1 et II 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

31 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Conseil national 

Sitzung vom 
Seance du 

9.10.1981 
9.10.1981 
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Arbeitslosenversicherung. Übergangsordnung 
Assurance-chömage. Regime transltolre 

Siehe Seite 848 hiervor - Voir page 848 cl-devant 

Beschluss des Ständerates vom 7. Oktober 1981 
Decislon du Conseil des Etats du 7 octobre 1981 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

166 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Sitzung vom 9.10.1981 
S~ance du 9.10.1981. 
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Arbeitslosenversicherung. Übergangsordnung 
Assurance-chömage. Regime transltolre 

Siehe Seite 402 hiervor - Voir page 402 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 9. Oktober 1981 
Decislon du Conseil national du 9 octobre 1981 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Bundesrat - Au Conseil federa/ 

38 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Arbeitslosenversicherung. Bundesgesetz 
Assurance-chomage. Loi 

Botsdlaft und Gesetznentwutf vom 2. Juli 1980 (881 III. 4891 
Message et projet de 1c1 du 2 juitlet 1980 (FF m. 485) 

Besc:hluu des Nationalrates vom 18. Juni 1981 
Oecision du Conseil natioflal du 18 juin 1981 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de la commission 
Et'ltrer en matiere 

Mlville,, Berichterstatter: Die •Arbeitslosenversicherung geht 
in der Schweiz schon auf eine lange Tradition zurück. Von 
den ersten Ansätzen im Jahre 1880 bis zum ersten Bundes
gesetz von 1951 hat sie sich bereits kräftig entwickelt .. Und 
doch genügt auch die damalige Regelung heute bei weitem 
nicht mehr. Der neue Verfassungsartikel, der 1976 mit gros
ser Mehrheit angenommen wurde. sieht die Arbeitslosen
versicherung als wichtiges Instrument der Sozialpolitik und 
zugleich des Arbeitsmarktes. Sie soll dem Arbeitslosen 
nicht nur ein Ersatzeinkommen sichern, sondern auch seine 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern, indem sie 
Massnahmen zur Förderung seiner Wiedereingliederung. 
finanziert. Was dies gerade heute und noch mehr in der 
Zukunft angesichts des sich immer rascher abwickelnden 
Strukturwandels bedeutet. braucht hier nicht dargelegt zu 
werden. Glücklicherweise ist man heute in der Öffentlichkeit 
von dieser Politik bereits ausgesprochen sensibilisiert für 
gerade diese mit dem Strukturwandel zusammenhängen
den Probleme. 
Was nun das vorliegende neue Arbeitslosenversicherungs
gesetz betrifft, so möchte ich hier einleitend klar zum Aus
druck bringen: Es ist höchste Zeit. dass dieses Gesetz 
kommt. und es ist nach Auffassung Ihrer Kommission ein 
gutes und ausgewogenes Gesetz. Es wird Arbeitgebern wie 
Arbeitnehmern schwierige Zeiten überbrücken helfen und 
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trotzdem allfälli~en Missbräuchen der ·einen wie der ande
ren Seite keinen Vorschub leisten. Es stellt nach Auffas
sung der Kommission einen würdigen Abschluss der gros
sen Arbeit dar, die seit Anfang der siebziger Jahre für die 
Verbesserung der Arbeitslosenversicherung geleistet wor-
den ist.. · · 
Die Kommission hat die Vorlage an drei Sitzungen im 
Umfang von insgesamt fünf Tagen durchberaten. Wie sie 
auf der Fahne ersehen, ist sie mit ihren Anträgen weitge
hend dem Nationalrat gefolgt. Über einige - zum Teil 
schwerwiegende - Punkte muss freilich noch diskutiert 
werden. Zu einigen Fragen liegen zudem Minderheitsan
träge vor. Über das neue Gesetz ist bereits so viel geredet 
und geschrieben worden, dass ich davon absehen möchte, 
es noch einmal von Grund ·auf darzustellen. Ich werde mich 
auf einige Schwerpunkte beschränken, denen aus der Sicht 
der Kommission besondere Bedeutung zukommt und kurz 
auf einige der wichtigsten Differenzen zum Nationalrat ein
gehen. 
Eines der Hauptanliegen der Kommission war, bei den Prä
ventivmassnahmen eine angemessene Regelung zu finden. 
Der Vorschlag des Bundesrates wurde von der einen Seite 
als zu wenig präventiv angesehen. weil sie sich strikte an 
die arbeitsmarktliche Indikation hält und dadurch eine vor
ausschauende Fort- und Weiterbildung durch Umschulung 
ausschliesst, wenn solche Massnahmen nicht der Vermei
dung oder Abkürzung einer bereits bestehenden oder 
unmittelbar drohenden Arbeitslosigkeit dienen. Von anderer 
Seite dagegen wurden umgekehrt einzelne der im Entwurf 

. vorgeschlagenen Massnahmen als zu weitgehend bezeich
net: Nach eingehender Diskussion folgte die Kommission 

. schliess,ich weitgehend dem Nationalrat. Sie beantragt 
jedoch die Umzugskostenentschädigung zu streichen, und 
zwar aus regionalpolitischen Überlegungen. 
Bezüglich der Beiträge an besondere Massnahmen auf dem 
Gebiete der Arbeitsvermittlung schloss sich die Mehrheit . 
dem Nationalrat an, während ein Minderheitsantrag auf. 
Streichung lautet. Im Hinblick auf die Präventivmassnahmen 
war im übrigen eine vom Nationalrat vorgesehene Änderung 
des Entwurfs von grosser Bedeutung. Es handelt sich um 
die verstärkte Mitsprache der Sozialpartner in der Versiche
rung. Diese wird von der Kommission voll unterstützt. In der 
Tat haben es dank dieser Regelung die Sozialpartner in der 
Hand, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber 
zu entscheiden, wieweit man bei diesen Präventivmassnah
men gehen soll. In den Einzelfällen wiederum sind es die 
Kantone, die über Zusprechung oder Ablehnung der Lei
stungen befinden, und zwar gestützt auf die 
Arbeitsmarktsituation in ihrem Gebiet sowie unter Berück-. 
sichtigung regionalpolitischer Erwägungen. Auf diese Weise 
besteht Gewähr dafür. dass eine wirklichkeitsbezogene. 
Praxis entsteht. Im übrigen misst ihre Kommission der vom 
Nationalrat vorgeschlagenen Verstärkung der Stellung der 
Sozialpartner auch im Bereiche der finanziellen Fragen 
grösste Bedeutung zu. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der Kurzarbeit. Die Kom
mission war sich absolut einig darin. dass der Kurzarbeit
entschädigung grösste Bedeutung zukommt. Sie erlaubt. 
dem Arbeitgeber die Erhaltung seines eingespielten Perso
nals und den Arbeitnehmern die Erhaltung ihres Arbeits
platzes. Die Kontroversen drehten sich aber um das für 
eine Entschädigung vorausgesetzte Mindestmass an 
Arbeitsausfällen sowie um den Selbstbehalt des Arbeitge
bers in Form eines Karenztages. Hier sah sich die Kommis
sion vor dem Problem, dass es aus vielen Gründen unmög-. 
lieh ist. in jedem Einzelfall die Notwendigkeit von Kurzarbeit 
durch irgendeine Instanz überprüfen zu lassen und dass 
deshalb auf ander_e Weise eine gewisse Bremse eingebaut 
werden muss. damit ein Arbeitgeber nicht ohne Not durch 
Kurzarbeit seine Lohnkosten auf die Versicherung abwälzt. 
Auf der anderen Seite wurde geltend Q_emacht. dass ein sol
cher Karenztag gerade für eine ums Uberteben kämpfende 
Firma unter Umständen nicht tragbar sei und dann dazu 
führe, dass der Betrieb zu Entlassungen schreite. Es liegt 
denn auch ein Minderheitsantrag auf Streichung des Selbst-
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behaltes vor. Trotzdem war die Kommission mehrheitlich 
von der Notwendigkeit einer solchen Missbrauchsbremse 
überzeugt. Sie trug jedoch den vorgebrachten Bedenken 
mit Beifügung einer Härteklausel Rechnung. Diese soll ver
hüten, dass Betriebe mit an sich guten Aussichten auf wei
tere Beschäftigung in einer kurzfristigen Krisensituation 
durch den Karenztag allzu stark belastet oder gefährdet 
werden, Auf der anderen Seite soll für den Normalfall dieses 
einzige Institut zur Missbrauchverhütung unbedingt erhal
ten bleiben. Im übrigen. war sich die Kommission absolut 
einig darin, dass die Kurzarbeit, so nützlich sie an sich ist. 
nicht der Erhaltung überholter Strukturen dienen darf, und 
dass deshalb an gewissen Einschränkungen festgehalten 
werden muss. 
Bezüglich des Mindestausfalls für die Entschädigung wurde 
ebenfalls ein Kompromiss gefunden, indem auch Ausfälle 
von genau 10 Prozent oder einem halben Tag pro Woche, 
bzw. einem ganzen Tag pro zwei Wochen, entschädigt wer
den sollen. Der Entwurf hatte gerade diese Grenze als kri
tisch angesehen und verlangt, dass die Ausfälle mehr als 10 
Prozent betragen müssen. Im übrigen gelangte die Kom
mission zur Auffassung, dass die Vorschrift über den Min
destausfall durch den 4. Absatz des gleichen Artikels 
wesentlich entschärft wird, nachdem der Ausfall auf eine 
Betriebsabteilung statt auf den Gesamtbetrieb bezogen 
werden kann. Bezüglich der Schlechtwetterentschädigung 
gab sich die Kommission Rechenschaft darüber, dass diese 
auf eine lange Tradition zurückblickt und im Baugewerbe, 
vor allem in Bergregionen von grosser Bedeutung ist und 
dadurch auch regionalpolitische Dimensionen hat. Im übri
gen führte dieser Abschnitt kaum zu Kontroversen. 
Sehr eingehend dagegen setzte sich die Kommission mit 
der Insolvenzentschädigung auseinander. Ein Mitglied hatte 
Zweifel an der Verfassungsmässigkeit dieser Leistung 
geäussert und einen Streichungsantrag gestellt. Die Kom
mission hielt jedoch. gestützt auf ein Gutachten des Bun
desamtes für Justiz. die Verfassungsmässigkeit für gege
ben. Insbesondere gelangte sie auch zur Überzeugung. 
dass sich eine Regelung dieses Problems im Rahmen der 
Arbeitslosenversicherung aufdrängt, da sich sonst keine 
vertretbare Lösung anbietet. Es gilt hier. eine schwerwie-· 
gende Lücke in der Sozialversicherung zu schliessen. Wie 
der Nationalrat schlägt aber die Kommission dafür vor, den 
vom Bundesrat vorgesehenen Sonderbeitrg zu Lasten der 
Arbeitgeber zu streichen. 
Einer der am meisten umstrittenen Punkte war die Höhe der 
Taggelder bei Ganzarbeitslosigkeit. Einige Kommissions
mitglieder traten unter Hinweis auf die SUVA-Regelung für 
ein einheitliches Taggeld für alle Versicherten in Höhe von 
80 Prozent ihres früheren Lohnes ein. Die Mehrheit folgte 
jedoch der vom Bundesrat vorgeschlagenen Abstufung 
nach Familientasten. Massgebend dafür waren Erwägungen 
tamilienpolitischer Art, aber auch die Tatsache, dass für 
einen Arbeitslosen ohne Unterhaltspflichten das Taggeld 
nicht so hoch angesetzt werden sollte, dass ihm die 
Arbeitsannahme als wenig wünschbar erscheinen würde. 
Noch heisser umstritten war indessen die Abstufung der 
Taggelder je nach Dauer der Arbeitslosigkeit. d. h. die 
sogenannte Degression der Taggelder. Auf der einen Seite 
wurde geltend gemacht, angesichts der hohen Taggelder 
von 70 und 80 Prozent des Lohnes zuzüglich Familienzula
gen müsse die vom Bundesrat vorgeschlagene Degression 
wiederaufgenommen werden. Damit werde nicht nur der 
Anreiz zur Arbeitsannahme verstärkt, sondern auch nach 
Ablauf der Bezugsdauer der Übergang zu den Fürsorgelei
stungen von Kantonen und Gemeinden gleitend statt 
abrupt erfolgen. Eine Minderheit dagegen wehrte sich 
gegen die Degression mit dem Hinweis darauf, dass dem 
Missbrauch durch andere Mittel entgegengewirkt werden 
könne als durch eine solche Generalprävention im Sinne 
der Reduzierung von immerhin als Ersatzeinkommen dekla
rierten Leistungen. Die Kommission entschied sich 
schliesslich mit starker Mehrheit für den Vorschlag des 
Bundesrates, also für die zeitgestaffelte Reduktion. Ent
scheidend dafür war. dass diese nach dem Entwurf doch 
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recht erheblichen Einschränkungen unterliegt: Der Versi
cherte kann versuchen; wenigstens mit einer Zwischenbe
schäftigung die Degression unwirksam zu machen; ferner 
kommt sie nicht zur Anwendung bei niedrigen Taggeldem, 
bei älteren oder behinderten Arbeitnehmern oder bei 
andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit gemäss Verord
nung. Die Kommission ist bei diesen Einschränkungen noch 
einen Schritt weitergegangen und will einen Verzicht auf die 
Degression durch bundesrätliche Verordnung auch bei . 
bloss regional starker Arbeitslosigkeit vorsehen. 
Sehr eingehend und an mehreren Sitzungen befasste sich 
die Kommission mit dem Problem der Behinderten in 
geschützten Werkstätten. Sie fand es stossend, dass Per
sonen, die nur in geschützten Werkstätten arbeiten können, 
Beiträge zahlen müssen, aber nicht anspruchsberechtigt 
sind. Das Problem hierbei ist, dass im allgemeinen nicht 
vorausgesagt werden kann.· ob ein solcher Behinderter frü
her oder später nicht doch wieder in der Wirtschaft einge
gliedert werden kann. Eine Beitragsbefreiung einzelner Per
sonen wäre somit für solche Versicherte nicht wünschbar 
und auch administrativ nicht durchführbar. Die beiden 
betroffenen Bundesämter BIGA und BSV erarbeiteten des
halb eine Lösung, wonach sämtliche Behinderten in 
geschützten Werkstätten von der Beitragspflicht befreit 
sind, jedoch die einzelnen Behinderten ohne vorgängige 
Beiträge gedeckt sind, sobald sie auf dem freien Arbeits
markt eine Beschäftigung suchen können. Diese Lösung 
schien der Kommission durchaus zweckmässig, wurde aber 
von den befragten Behindertenorganisationen abgelehnt. 
Diese machten geltend, die Behinderten wünschten Gleich
behandlung mit den Gesunden, und der gemeinsame Bei
trag falle für sie finanziell nicht ins Gewicht; im übrigen 
gelte im Rahmen der Sozialversicherung das Solidaritäts
prinzip. Unter diesen Umständen sah sich die Kommission 
nicht mehr veranlasst, auf einer Sonderregelung zu beste
hen. Als alter Gewerkschafter bin ich mit der Situation ver
traut, dass Verbandsspitzen oft besser wissen - oder zu 
wissen glauben -. was ihren Mitgliedern frommt. als diese 
selbst. 
Einiges zu reden gab auch die Finanzierung der Versiche
rung. Einzelne Kommissionsmitglieder wiesen darauf hin, 
dass in Ergänzung zur nationalrätlichen Fassung auch die 
Kantone zur Frage angehört werden sollten. ob auf die 
Rückzahlung der Darlehen der öffentlichen Hand verzichtet 
werden könne. Die Kommission gab sich aber Rechen
schaft darüber, dass es sehr schwierig wäre. hier einen 
Konsens zu erzielen. Schliesslich entschied sie sich ein
stimmig dafür, auf den vom Nationalrat vorgeschlagenen 
Zusatz gänzlich zu verzichten. weil es schliesslich auch 
ohne eine Gesetzesvorschrift dem Parlament unbenommen 
bleibt, im Bedarfsfalle einen solchen Einfachen Bundesbe
schluss zu fassen. 
'Nir sehen aus der Fahne. dass Artikel 113 stark geändert 
wurde. Die Kommission entschloss sich dafür, die Bestim
mungen über die Unfallversicherungen wieder zu streichen. 
nachdem heute festzustehen scheint, dass das neue Unfall
versicherungsgesetz entweder vor oder spätestens gleich
zeitig mit dem Arbeitslosenversicherungsgesetz in Kraft 
tritt. 
Kurz zu einigen redaktionellen Problemen. Die Redaktions
kommissionen haben ihre Arbeiten noch nicht abgeschlos
sen. In einigen Punkten hat unsere Kommission aber redak
tionelle Änderungen vorgeschlagen, wie Sie ebenfalls der 
Fahne entnehmen können. Die Radaktionskommission hat 
im übrigen angeregt, das Gesetz sollte auch einen Artikel 
mit einer Definition des «Versicherten„ enthalten. Das Pro
blem liegt darin. dass der Kreis der Beitragspflichtigen und 
der Berechtigten nicht in jedem Falle übereinstimmt. 
Unsere Kommission gelangte zum Schluss, es sei kaum 
möglich. eine Definition zu finden, die mit Garantie nicht mit 
irgendeiner Detailbestimmung des Gesetzes im Wider
spruch stünde. Zudem ist eine solche Definition durchaus 
nicht in allen Sozialversicherungsgesetzen enthalten. Die 
Kommission sah deshalb davon ab, einen solchen Artikel zu 
beantragen. 

Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass die Kommis
sion bei ihren Beratungen den Arbeitslosen immer als Men
schen in den Mittelpunkt ihrer Erwägungen stellte. Sie ist 
sich bewusst, dass Arbeitslosigkeit ein schweres Schicksal 
bedeutet und dass Missbräuche nur Ausnahmeerscheinun
gen sind. Aber.gerade im Interesse der ehrlichen Arbeitslo
sen - so befand eine Mehrheit - müssen die nötigen Mittel 
bereitgestellt werden. damit nicht durch stossende Einzel
fälle dieses grosse Sozialwerk in Misskredit gebracht wird. 
Im Namen der einstimmigen Kommission beantrage ich 
Ihnen. auf den Gesetzesentwurf einzutreten. 

M. Genoud: La generalisation de l'assurance-chömage et 
l'obligation d'y affilier las personnes de condition depen
dante ne peuvent plus etre mises en doute. Las conditions 
d'existence et le mode de vie de notre temps imposant ä la 
tres grande majorite des travailleurs de pouvoir compter en 
tout_temps sur un minimum de ressources mensuelles pour 
assurer le financement du budget personnel ou familial. Or, 
les variations conjoncutrelles toujours plus frequentes et 
soudaines, qui marquent l'economie moderne, creent de 
plus en plus des Situations de perte totale ou partielle de 
l'emploi. Meme si le phenomene a connu jusqu'ä mainte
nant dans notre pays une ampleur tres reduite, en compa
raison de ce qui se passe dans las autres pays industriali
ses, nous ne pouvons pas etre surs qua la situation ne se 
modifiera pas ä notre detriment. De taute fa~on. pour ceux 
qui sont trappes par le chömage, la situation personnelle 
est marquee de la meme difficulte, quelle qUe seit l'ampleur 
generale du phenomene. Le risque de voir des travailleurs 
et leur famille etre prives des moyens minimaux d'existence 
et en etre reduits. lors de la perte de l'emploi, ä des recours 
d'assistance, ne peut pas etre accepte. C'est donc ä bon 
droit qu'il est prevu d'assurer ce risque et de mettre las 
interesses a l'abri des graves consequences du chömage. 
Ceci etant admis, il importe de prevoir des dispositions qui 
servent le mieux possible le but qµe l'on s'assigne. II faut 
eviter de tomber dans las exces contraires qui sont appa
rus pendant les temps de preparation de cette matiere. 
Certains voudraient faire preuve d'une generosite sans 
limite qui n'exclut pas une certaine dose de naivete. 
D'autres. choques peut-etre par des cas d'abus qu·ns ont 
connus ou cötoyes, concentrent l'essentiel de leur reflexion 
sur las mesures propres ä eviter las abus. Las deux ten
dances partent certainement d'evidentes bonnes inten
tions. Jene pense pas que c·est dans une mise en opposi
tion totale de ces conceptions qua la solution doit etre trou
vee. II s'agit de doser raisonnablement la prise en campte 
de ces exigences. En un mot, il faut mettre sur pied une 
banne assurance contre les consequences du chömage, 
mais en evitant qua la solution ne devienne un oreiller de 
paresse qui tente ceux qui n'ont pas un amour debordant 
pour le travail. en las incitant trop peu ä faire effort pour 
quitter la situation de chömeur. 
II taut se rappeler qua plus une loi sociale est genereuse, 
plus las risques d'abus sont grands. En definitive, c'est ser
vir la cause des vrais chömeurs qua de prendre les 
mesures appropriees pour empächer qua des profiteurs 
peu scrupuleux ne portent atteinte au bon renom de toute 
l'institution. 
Le projet de loi qua nous traitons a le merite de ne pas se 
cantonner dans le röle d'assurance contre las conse
quences personnelles du chömage. en se contentant 
d'intervenir apres coup et sur le seul plan de la necessite 
financiere. II entend s·attaquer au mal lui-mäme du chö
mage, d'abord par des dispositions en matiere de reclasse
ment, perfectionnement et reintegration. Ce but est louable. 
On ne soulignera jamais assez que notre epoque voit dispa
raitre des protessions autrefois tres repandues, qua notre 
economie exige un perfectionnement professionnel continu 
et qua les travailleurs sans formation ou de formation 
ancienne et depassee sont les candidats au chömage les 
plus probables a chaque ralentissement conjoncturel. La 
mobilite profess1onnelle developee est l'un des meilleurs 
garants pour retrouver un emploi. II taut y ajouter, mais 
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dans une moindre · mesure, · la mobilite geographique qui 
doit etre encore encouragee dans notre pays ou l'on 
accepte difficilement les temps de deplacement quotidiens 
qui sont 1~ regle ·dan~ toutes les grandes agglomerations 
des pays voislns. · 
Toutefois, le developpement souhaitable de la mobilite 
geographique ne doit pas entrer en conflit avec d'autres 
objectifs.de la politique de developpement regional, notam
ment des regions peripheriques. C'est donc a bon droit que 
la commission propose de ne pas retenir l'indemnite pour 
demenagement qui pourralt contribuer a renforcer l'exode 
des regions les plus faibles en cas de difficulte sur le mar
che de l'emploi. Par contre, les soutiens envisages pour les 
deplacements quotidiens ou hebdomadaires, hors de la 
region economique, sont bienvenus. aussi bien au titre de 
la lutte contre le chömage que du souci du maintien de la 
population en regions peripheriques. 
Les mesures preventives ne remplissent leur röte et ne pro
curent l'effet attendu que si l'on accepte sans scepticisme 
qu'elles peuvent etre efflcaces. Elles ont cependant un 
cadre bien precls dans lequel leur action doit etre claire
ment contenue. II n 'apparttent pas a la legislation sur le 

. chömage de se substituer a celle qui regit 1a tonnation pro
fessionnelle et d'entreprendre un programme entrant en 

. concurrence avec cette demlere. II ne peut s'agir non plus 
de promouvoir par l'assurance-chömage le developpement 
regional. La legislation sur la matiere deploie un effet gene
rateur d'emploi qui, indirectement, combat le chömage, 
certes, mais les buts ne doivent pas etre confondus. 
En conclusion, je trouve le projet de loi a la fois adapte aux 

__ exigences de notre epoque· et empreint de l'equilibre sou
haitable entre les mesures de soutien, de contröle et de. 
prevention. Je voterai donc l'entree en matiere. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

· Schluss der Sitzung um 12.15 Uhr 
La seance est levee a 12 h 15 . -
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Hänsenberger: Die Vorlage über die Arbeitslosenversiche
rung, wie sie dem Ständerat von unserer Kommission vor
gelegt wird, ist sorgfältig erarbeitet worden. Herr Bundesrat 
Honegger und seine Mitarbeiter vom BIGA haben der Kom
mission und einzelnen Mitgliedern auf grossartige Weise 
die Arbeit erleichtert. alle nötigen Unterlagen wohlgeordnet 
zur Verfügung gestellt und jeden Wunsch für weitere Abklä
rungen rasch und sehr zuverlässig erfüllt. Als Kommissions
mitglied, das erstmals mit der Arbeitslosenversicherung zu 
tun bekommen hat und das auf Unterlagen der Verwaltung 
angewiesen war, nebst allem Material, das uns von anderer 
Seite zugestellt worden ist, danke ich Ihnen, Herr Bundes
präsident, und Ihren Mitarbeitern. 
Was die Kommission in ihren Änderungen gegenüber der 
Fassung des Nationalrates angestrebt hat, lässt sich. wie 
mir scheint, wie folgt zusammenfassen: 
1. Das Gesetz soll gut anwendbar sein und soll dem 
Arbeitslosen seine Guthaben möglichst unbürokratisch und 
korrekt zukommen lassen. 
2. Das Gesetz soll aber auch diejenigen, die durch ihre Bei
träge die nötigen Gelder aufbringen, davor schützen. dass 
das Geld unberechtigten Profiteuren zukommt. Die Kom
mission hat sich bemüht, nicht nur Missbräuche auf der 
Seite der Bezüger von Arbeitslosentaggeldem zu unterbin
den, sondern auch Missbrauchsrriöglichkeiten auf Arbeitge
berseite zu bekämpfen, insbesondere wenn Kurzarbeit 
angewendet würde, um Lohnkosten abzuwälzen. Die Kom
mission will mehrheitlich den Karenztag bei der Kurzarbeit 
beibehalten. der zu Lasten des Arbeitgebers geht. Miss
brauch ist nicht nur, was der andere tut! Dem einzelnen 
Arbeitslosen wird in diesem Gesetz mehnnals der Drohfin
ger aufgehalten und der missbräuchliche Bezug auf man
che Weise zu verhindern versucht. Hier, beim Karenztag der 
Kurzarbeit, gilt es, eine entsprechende Bestimmung dem 
korrekten Verhalten des Arbeitgebers zu widmen. Miss
bräuche können von beiden Seiten. vom Arbeitnehmer und 
vom Arbeitgeber. versucht werden. 
3. Das Gesetz soll mit der übrigen Gesetzgebung in Ein
klang gebracht werden. Das führte die Kommission dazu, 
die Wartezeit des kranken Arbeitslosen wieder auf eine 
Woche zu erhöhen, wie das der Bundesrat vorgesehen 
hatte. Es soll damit auch eine unverhältnismässige admini
strative Belastung bei kurzer Krankheit vennieden werden. 
4. In der wohl wichtigsten Differenz, der von unserer Kom
mission wieder nach Bundesratsvorschlag aufgenommenen 
Venninderung der Taggelder nach 85 oder 170 Tagen 
Bezug. ist doch zu beachten. dass diese Degression nur 
bei ausgewogenem Arbeitsmarkt in Kraft tritt und dass 
ältere und invalide Arbeitnehmer ausgenommen sind. Nach 
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17 Wochen Taggeldbezug sollte· es einem ·weniger als 
55jährigen Arbeitslosen, der· unbehindert ist, möglich sein, 
eine zumutbare Arbeit zu finden, wenn keine andauernde 
erhebliche Arbeitslosigkeit vorliegt. 
Wir müssen uns bewusst sein, dass die eidgenössischen 
Räte t1ier ein Gesetz schaffen über den Anspruch· auf Geld, 
das nicht von der Eidgenossenschaft stammt und· nicht . 

. dem Bund gehört. Das Einverständnis der Sozialpartner, die 
dieses Geld aufbringen. ist in dieser Vortage ganz beson
ders wichtig. Ausser ·in Notzeiten oder, wie der grund
legende Artikel 34novies der Bundesverfassung sagt, «bei 
ausserordentlichen Verhältnissen„ sind es ja nicht Bundes
mittel, über die wir hier legiferieren. Wir erlassen Bestim
mungen über die Bezugsberechtigung von Leuten, die 

. diese Gelder seiber bezahlt haben. 
Nur durch ein Abkommen zwischen den-Sozialpartnern war 
aber diese umfassende Regelung; die das Gesetz anstrebt, 
nicht zu erreichen. Das vorliegende Gesetz bindet nun alle 
Arbeitnehmer, ob sie organisiert sind ·oder nicht. und alle 
Arbeitgeber; die Versicherung wird dadurch auf eine breite 
gesamtschweizerische Solidarität abgestützt. Mit diesem 

. festen Boden können nun auch die Präventivmassnahmen 
zur Verhinderung der Arbeitslosigkeit finanziert werden und 

.. kann der Arbeitnehmer durch eine Insolvenzentschädigung. 
.. geschützt werden. 
. Die getroffenen Lösungen müssen für die Sozialpartner ein-. 
sichtig und verständlich sein und einen Weg zwischen 
unnötiger Härte und unzulässigen Missbrauchsmöglichkei
ten finden. Ich glaube, dass die Vorlage diesen Weg zeigt 
und dass wir das Gesetz als einen grossen sozialen Fort-. 

_ schritt betrachten dürfen. Ich befürworte Eintreten. 

M. Dreyer: II n'est jamais bon de legiferer ä chaud, sous la 
. pression des evenements, et ce tut une chance que le pro
jet de loi sur l'assurance-chömage füt prepare dans un cli-. 
mat economique relatlvement favorable. II faut retever ici. 

. comme l'ont fait d'autres orateurs, !'enorme travail accompli 
par le departement, qui mit sur pied ä temps une commis-

. sion d'experts, qui travailla dans la plus grande serenite. 
Mais tout au long des travaux preparatoires. comme aussi 
au cours des discussions de la commission de notre 
conseil, les difficultes de la demiere recession etaient 

. encore presentes ä l'esprit et chacun a pu se convaincre de 
l'utilite d'une revision complete de la loi, qui constitue une 
protectlon indispensable pour le travailleur. Nous le savons 
d'autant plus que le spectre du chömage a fait sa reappari
tion dans certaines branches economiques, ou les reduc
tions d'horaire. si ce n'est les suppressions d'emplois, se 
multiplient ä une cadence inquietante. Nous devons, sans 

.. pour autant ceder a la precipitation, häter le pas ver l'adop
tion definitive d'une solution raisonnable dans le sens qui 
nous est propose et, dans toute la mesure possible, nous 
nous efforcerons de ne pas multiplier les divergences sur 
des points qui ne seraient pas essentiels, pour eviter de 
legiferer ä chaud dans quelques mois dans une atmosphere 

_ peu propice ä la serenite des debats. 
Le projet qui nous est presente est equilibre. II est le fruit 
de l'experience acquise en la matiere et il comble les 
lacunes et las imperfections de la legislation en vigueur 
jusqu'ici. En 19n deja. nous avons apporte un premier cor
rectif par l'obligation generallsee de l'assurance et la simpli
fication de la perceptlon des cotisations. Ce fut une tres 
banne chose que cette perceptlon des cotisations avec 
l'affiliation automatlque. Le contröle des assures est consi
derablement simplifie, les formalites administratives egale
ment et ce qui fut considere alors comme une entrave cen
tralisatrice insupportable fonctionne aujourd'hui ä la satis
factln generale. Cette nouvelle formule ne comporte plus de 
subventionnement de la part des pouvoirs publics et le 
financement de l'institution n'en est pas pour autant com-

. promis. C'est un fait ä signaler pour une assurance sociale: 
elle ne comporte aucune charge financiere pour la Confe
deration et les cantons. 
Le fonctionnement de cette assurance sociale raste nean
moins complique. II en va ainsi de toute institution sembla-

ble si l'on entend subordonner le versement des presta
tions ä des conditions precises. On pourralt certes simpli
fier les formalites, mais ce serait ouvrir la porte aux abus qui 
menacent taut systeme d'assurance, ceux qui ont eu la 
charge d'appliquer l'assurance-chömage peuvent en temoi
gner. Mais la prevention des abus ne doit pas pour autant 
nous preoccuper au point qu'elle hante nos esprits et nous 
inciter ä multiplier les cauteles et les conditions restrictives . 
Nous n'arriverons jamais ä supprimer totalement les tenta
tions que peut susciter la perspective de la compensation 
d'une perte de gain. Les employeurs, de leur cöte. ne sont 
pas exempts de ces tentations; il taut se mettre ä 1a place. 
de celui qui est trappe par le chömage, qu'il soit employeur 
ou salarie, pour imaginer le choc psychologique et les 
conditons humiliantes qu'il doit alors subir. Toute suppres
sion d'emploi est ressentie tragiquement, aussi bien par 
celui qui doit la decider que par celui qui doit la subir. Des 
lors, point d'exces de laxisme ni trop de severite. 
Les innovations qu'introduit le projet sont bienvenues, en 
particulier, pour ne citer que les plus marquantes, celles qui 
ont trait au reclassement professionnel, aux mesures pro
pres ä encourager 1a mobilite professionnelle, et je n'hesite 
pas ä le dire, celles qui permettent l'indemnisation en cas 
d'insolvabilite de l'employeur . 
II faut avoir vecu 1a situation tragique ou peut conduire 
l'insolvabillte de l'employeur lorsque les salaries . 
conscients d'une menace de faillite qui pesait sur l'entre
prise, ont accorde trop de credit ä un employeur aux abois. _ 
qui preferait satisfaire les creanciers les plus impatients plu
töt que ceux qui attendaient le versement de leur salaire. 
Ces salaries en etaient reduits ä faire valoir une creance 
«privilegiee„ dans une mise en faillite. C'est un triste privi
lege lorsque des creanciers querulents s'ingenient ä s'elan
cer dans les meandres de la procedure. II importe donc de 
surmonter les hesitations d'ordre juridique qui ont pu naitre 
dans l'esprit de ceux qui etaient tentes de contester la base 
constitutionnelle du chapitre V. J'ai ete convaincu pour ma 
part de son existence dans l'article 34,ter de la constitution. 
qui confere ä la Confederatlon le droit de legiferer en vue de 
proteger les travailleurs. 
Enfin, je ne puis m'empecher de regretter une ombre au 
tableau. En effet. nous n'avons pas reussi ä trouver une 
solution satisfaisante pour une categorie de travailleurs qui 
a pourtant retenu longuement notre attention. II s'agit des 
handicapes. Le rapporteur de la commission, notre colle
gue Miville, a dit hier ce qu'il fallait dire ä cet egard, mais 
permettez-moi d'insister sur ce grave probleme. Le sort 
des handicapes a ete evoque au Conseil national lors de la 
discussion de l'article 14. 2e alinea, ä propos de l'aptitude 
au placement. qui est une notion importante de l'assu
rance-chömage et une condition essentielle au versement 
d'une indemnite. L'article 14. 2e alinea, a revu l'assentiment 
des principales organisations de handicapes, mais d'autres . 
organisations ont exprime un avis contraire et notamment 
celles qui representent les invalides qui travaillent dans des 
ateliers proteges. II y a en Suisse environ 200 ateliers pro
teges. occupant plus de 10 000 invalides. Or, les represen
tants de ces ateliers font rernarquer que l'alinea 2 de l'arti
cle 14 constitue une discrimination humiliante et propose 
en consequence sa suppression pure et simple. 
Le Conseil national n'a pas voulu trancher definitivement 
cette question tres delicate et, par la voix du rapporteur de 
la commission. il a suggere que le Conseil federal propose 
des dispositions satisfaisantes a la commission du Conseil 
des Etats. Deliberant sur cette question, notre commission 
a trouve qu'il etait choquant que les personnes occupees 
dans des ateliers proteges et qui ne peuvent pratiquement 
jamais exercer leur droit ä l'indemnite doivent payer des 
cotisations ä l'assurance-chömage. Nous aurions souhaite 
une solution qui prevoit non seulement de liberer des coti
sations ces personnes. mais encore de couvrir celles qui 
cherchent un emploi sur le marche libre du travail apres 
avoir effectue un sejour dans un atelier protege. L'adminis
tration nous a soumis. ä notre demande, une proposition 
dans ce sens: mais les textes qui nous furent proposes par 



10. März 1982 s 125 Arbeitslosenversicherung. Bundesgesetz 

l'OFIAMT ont suscite une violente opposition de la part de 
la presidence centrale de Pro· infirmis, du president de 
l'Association suisse des ateliers pour handicapes et du 
secretaire de la. Communaute de fravail pour la reintegration 
des ·handicapes-; Les -divergences d'opinions des organisa
tions interessees ont conduit la majorite des membres de la 
commission ä vous ·suggerer; ä leur corps defendant, le 
maintien du texte de l'article 14, 2.e·alinea. tel qu'il est pro
pose par le ConseH federal. Comme l'a fait hier M. Miville, 
on peut s'interroger quelquefois sur l'esprit et surtout sur le 
sens pratique qui anime les responsables de ces organisa
tions d'invalides. Nous n'avons pas pu- faire le bonheur des 
gens contre leur gre et etre · plus catholiques qua le pape. . 
En resume, si le projet de loi qui nous est soumis comporte 
des imperfections, s'il peut ätre considere comme trop peu 
genereux au gre de certains, il n'en constitue pas moins un 
incontestable progres qui merite notre -adhesion ä l'entree. 
en matiere. 

Schmid: Artikel 34novies der Bundesverfassung, der an der 
Volksabstimmung vom 13. Juni 1976, also noch während 
der Rezession, angenommen wurde, setzt der Arbeits
losenversicherung ein doppeltes Ziel. Zunächst soll aus Mit
teln der Versicherung den Arbeitslosen durch Ausrichtung 
von angemessenem Erwerbsersatz über den finanziellen 
Engpass der Erwerbslosigkeit hinweggeholfen werden, und 
zweitens soll die Versicherung durch finanzielle Leistungen 
zur Förderung von Massnahmen beitragen, die die Verhü
tung drohender und die Bekämpfung bestehender Arbeits
losigkeit zum Gegenstand haben. 
Ist die erste Zielvorgabe gewissermassen der eigentliche . 
und der klassische Gehalt einer Arbeitslosenversicherung, 
so zeugt die zweite Zielvorgabe von einem gewandelten, 
man könnte sagen, von einem umfassenderen Verständnis 
der Aufgaben einer solchen Versicherung. Es sollen nicht. 
mehr nur die finanziellen Folgen der Arbeitslosigkeit, son-. 
dem die Arbeitslosigkeit als solche bekämpft werden. In . 
diesem Lichte betrachtet, versteht man den grossen Stel
lenwert, den die Vorlage den· sogenannten präventiven. 
Massnahmen zumiss~. Dabei geht es namentlich um Mass
nahmen zur Förderung der beruflichen und geographischen. 
Mobilität. Die Förderung der beruflichen Mobilität ist in die
sem Zusammenhang uneingeschränkt zu begrüssen. 
Gerade in dieser Zeit eines enormen technologischen Wan-. 
dels ist es nicht zu vermeiden, dass bestimmte Kategorien . 
von Berufen obsolet werden, weil sich die Produktionsme
thoden grundlegend wandeln. Hier kann Arbeitslosigkeit. 
durch Umschulung vermieden werden. 
Auch die geographische Mobilität der Arbeitnehmerschaft . 
ist dazu angetan, namentlich regional begrenzte Arbeits
losigkeit zu vermeiden. Sie werden aber Verständnis dafür 
aufbringen, dass der Vertreter einer Randregion diese 
Massnahmen · zur Förderung der geographischen Mobilität 
trotzdem mit einer gewissen Zurückhaltung betrachtet. 
Solche Massnahmen können unerwünschte regionalpoliti
sche Nebenwirkungen zeitigen und dazu führen, dass die . 
ohnehin wirtschaftlich schwachen Randregionen Arbeits
kräfte vertieren, wenn der Umzug von Arbeitslosen in die 
Zentren finanziert wird. Der Antrag der Kommission auf 
Streichung der Umzugskostenentschädigung bringt hier 
eine wesentliche Entschärfung dieses ganzen Problemkrei
ses. Dabei gebe ich mir durchaus Rechenschaft darüber, 
dass Rücksichtnahme auf die Randregionen nicht bedeuten . 
kann. unrationelle und unwirtschaftliche Untemehmens
strukturen unter allen Umständen und bloss im Hinblick auf 
die Arbeitsplatzerhaitung zu perpetuieren. Das gilt übrigens 
generell. Massnahmen, die auf eine Erhaltung von Arbeits- .. 
plätzen zielen, das sind zum Beispiel auch die Kurzarbeits
entschädigungen, sind dort sinnvoll. wo eine dauernde 
Sicherung der Arbeitsplätze erreicht werden kann. Diese . 
dauernde Sicherung der Arbeitsplätze ist denn auch der _ 
Zweck solcher Massnahmen, und dieser Zweck wird in sein. 
Gegenteil verkehrt, wenn durch bestimmte Massnahmen 
unter dem engen Blickwinkel der aktuellen Arbeitsplatzsi
cherung obsolete Strukturen erhalten bleiben, die eines 
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Tages der wirtschaftlichen Konkurrenz dann ohnehin nicht 
mehr standzuhalten vermögen. Mit dieser Einschränkung 
versehen. ist der Komplex der Präventivmassnahmen zu 
begrüssen. Die Wirksamkeit der einzelnen Massnahmen 
wird abzuwarten bleiben. 
Gestatten Sie, dass ich zum Schluss auf einen Punkt hin
weise, der noch einer Stellungnahme des Bundesrates 
bedarf. Gemäss Verfassungsartikel hat der Bund dafür zu 
sorgen, dass Selbständigerwerbende sich unter bestimm
ten Voraussetzungen versichern können. Der vorliegende 
Entwurf enthält nun keine derartigen Bestimmungen. Die 
freiwillige Versicherung ist niclit geregelt.. Es ist bekannt, 
dass im Entwurf, der durch das Vemehmlassungsverfahren 
gegangen ist, entsprechende Regelungen vorgesehen 
waren und zufolge erheblicher Opposition gestrichen wor
den sind. Mangels eines entsprechend starken politischen 
Drucks ist dieses Anliegen vorerst offenbar auch nicht 
besonders aktuell. Immerhin wäre ich dem Bundesrat dank
bar, wenn er uns in diesem Zusammenhang seine Vorstel
lungen und Absichten bezüglich der freiwilligen Versiche
rung erläutern könnte. In diesem Sinne bin ich für Eintreten. 

M. Debetaz: Les jours se suivent, ils ne doivent pas force
ment se ressembler. Hier. j'etais en desaccord momentane 
avec M. Honegger, conseiller federal; il n'y aura pas de bis 
aujourd'hui, en tout cas pas de bis fondamental! 
Et je commencerai par des remerciements. Je sais gre au 
Conseil federal, et tout specialement ä M. le chef du Depar
tement federal de l'economie publique, de la suite qu'il a 
bien voulu donner ä la motion de M. le conseiller national 
Fischer et ä celle que j'ai eu l'honneur de developper dans 
cette satte. Les deux motions demandaient qua las mem
bres de la famille collaborant ä I' exploitatlon agricole soient 
liberes de l'assurance-chomage. En les assujettissant obli
gatoirement, le regime transitoire a provoque an campagne 
un mecontentement general et profond. La reaction de 
l'agriculture etait justifiee. Las membres de la famille qui . 
travaillent dans l'exploitation agricole agissent. en realite •. 
comme des independants. II importait, des lors, de les 
considerer comme tels et de les liberer de l'obligation de 
payer les cotisations de l'assurance-chömage. C'est .ce que 
fait le projet de loi qui nous est soumis. La solution est 
equitable. Je reitere mes sentiments de gratltude au 
Conseil federal. 
Des lors que j'ai la parole, je l'utiliserai quelques minutes . 
encore pour dire expressement-mön adhesion au projet de 
loi. Las travaux des experts et du departement ont conduit 
ä l'elaboration d'un excellent projet; l'action du Conseil . 
national - ce n'est pas le president de sa commission qui. 
me contredira - M de qualite; celle de notre commission 
aussi, cela va de soi, et M. le president Miville merite un 
compliment tout speclal. 
On a tenu compte des experiences faites lors de l'applica
tion du regime transitoire; on a affine. 
Les partenaires sociaux veulent, ä juste tite, ätre proches 
des assures pour le paiement des indemnites et pour les 
conseiller. Le projet de loi honore cette volonte. 
II appartient aux cantons d'ätre presents, actifs; ils le sont; 
ils po"urront continuer ä l'ätre. 
La perception des cotisations par les caisses de compen
sation AVS s'est revelee bonne; ce systeme judicieux est 
maintenu. 
On a innove la ou il le fallait. Je pense, entre autres, aux dis
positlons dont il faut saluer 1a presentation, aux mesures 
preventives et ä celles exprimant la volonte de trouver une 
solution saine aux graves problemes que l'insolvabilite de 
l'employeur pose aux travailleurs; ils ne re~ivent pas leurs. 
salaires alors qu'ils ont foumi les prestations decoulant du 
contrat de travail. 
D'autres dispositions positives meriteraient d'etre citees. 
Cela a ete fait par les orateurs precedents et la discussion 
d'aujourd'hui permettra de le faire encore. Des ameliora
tions restent possibles. J'ai notamment an vue les disposi
tions concernant le chömage partial. Plusieurs membres de 
la commission interviendront ä ce sujet. Les abus sont. 
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helas! ta'ujours possibles daris ce bas monde ·perfectible. 
Meme si · dans la matiere · qui retient notre attention ce 
matih, ils ne sont le faitque d'une minorite, tant du cöte des 
employeurs que des travailleurs. ces abus doivent etre pre
venus, · avec efficacite et rä.ison, comme l'a dit en termes 
convaipcarits mon collegue de gauche, une gauche geogra-
phique bien entendti'I · · 
Le chömage est loin d'atteindre• eher nous les chiffres et 
les pourcentages impressionnants qu'il connait dans de 
nombreux pays; c'est le cas des pays qui nous entourent. II 
n'en constitue pas moins, chez · nous aussi, un domalne 
ci'importance essentielle auquel il taut accordar une atten
tion prioritaire. Pour la personne touchee, pour sa famille, 
les problemes humains, psychologiques, sociaux, materiels 

. soht graves. Le fait que le nombre des personnes sans tra
vail soit proportlonnellement peu eleve ne change rien a 
cette gravite. Nous avons un imperieux devoir de trouver 
des solutions dans l'equite, dans la dignite de la personne 
humaine. Le projet de loi que nous examinons est impregne 
de cet esprit; Je vous engage, de mon oOte, a entrer en 
matlere. 
-- - --· ----.. . --· ·-- -- ·-·- . 

. Belser: Die Arbeitslosenversicherung ist eine Auffangein-
richtung für Zeiten, da es nicht gelingt, allen Arbeit zur Ver
fügung zu halten oder die vorhandene Arbeit auf alle 
Arbeitsfähigen zu verteilen. Auch wenn die Arbeitslosenver
sicherung von grosser Bedeutung ist, so haben für mich 
alle Anstrengungen zur Erhaltung und Schaffung einer aus
reichenden Zahl von Arbeitsplätzen doch Vorrang. Notfalls 
sind bei diesen Bemühungen auch ungewohnte Wege zu 
suchen und Risiken einzugehen. 
Das vorliegende Gesetz bringt gegenüber dem geltenden 
Recht sicher eine Reihe von Verbesserungen. Zum Teil hat. 
man sie seit Jahren auch in Aussicht gestellt. Diese Verbes
serungen seien ausdrücklich anerkannt. 
Zu eng gefasst sind meiner Ansicht nach die Leistungen für 
Massnahmen zur Verhinderung · und Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit, die sogenannten Präventivmassnahmen. 
Die entsprechenden Leistungen werden immer erst dann 
ausgerichtet, wenn die Arbeitslosigkeit schon da ist. 
Gerade in Gebieten, die von starker struktureller Arbeits-. 
losigkeit bedroht sind, müssten Anstrengungen zur Schaf
fung neuer beruflicher Qualifikationen früher einsetzen und 
als kollektive Massnahmen durchgeführt werden können. 
Arbeitslosigkeit bringt bei vielen Betroffenen einen · tiefen 
Einbruch ins bisherige Leben. Öfter werden mit dem Eintre
ten von Arbeitslosigkeit noch eine ganze Reihe persönli
cher Probleme akut, die nur begrenzt materieller Art sind. 
Ich konnte das im Zusammenhang mit einer grösseren 
Betriebsschliessung aus nächster Nähe miterleben. Die 
Arbeitslosenversicherung mildert zwar Sturz und Abstieg, 
die mit Arbeitslosigkeit verbunden sind. Individuelle persön
liche Not bleibt. Die kann man mit keinem Gesetz verhin
dern. Man sollte sie aber auch nicht durch gesetzliche Vor
schriften verstärken. 
Ich denke dabei an die vom Bundesrat und von der Kom-: 
missionsmehrheit vorgesehene Kürzung der Taggelder bei 
längerdauernder Arbeitslosigkeit und an die lange Karenz
zeit bei Krankheit und Unfall. Gerade härter betroffene 
Arbeitnehmer werden damit zusätzlich nochmals abge
stempelt. Ich habe auch kein Interesse daran, dass die 
Arbeitslosenversicherung missbraucht wird. Aber dieser 
Missbrauch ist individuell zu bekämpfen, auch wenn das 
etwas schwieriger ist. Wir sollten uns bei den Beratungen 
auch vor Augen halten, dass die Arbeitslosenversicherung 
im Normalfall ohne Beiträge der öffentlichen Hand aus
kommt Wo immer möglich hat da auch die staatliche Ver
waltung zurückzutreten und den Beiträge leistenden Arbeit
nehmern und Arbeitgebern die Entscheidungen zu _überlas
sen. Ich habe Interesse daran, dass dieses Gesetz recht 
bald an die Stelle der Übergangslösung tritt. Einzelne Teile 
davon, etwa die Insolvenzversicherung - da teile ich die 
Auffassung von Herrn Dreyer -, hätte man in jüngster Zeit 
gut gebrauchen können. 
Ich bitte Sie ebenfalls, auf die Vorlage einzutreten. 
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Kilndlg: Im Jahre 1976 hat das Schweizervoik dem Verfas
sungsauftrag zur Errichtung einer schweizerischen Arbeits
losenversicherung grossmehrheitlich zugestimmt; Ohne 
Ver.zug wurde ein Gesetz erarbeitet und beschlossen, das 
den wesentlichen Anliegen Rechnung trug. Ich glaube, dass 
man heute feststellen darf, dass die Auswirkungen dieses 
Gesetzes im grossen und ganzen positiv waren. Man war 
sich jedoch bereits damals im klaren, dass eine Revision 
des beschlossenen Gesetzes gewisse Unebenheiten aus
zugleichen haben werde. Diese Vorlage liegt heute vor 
unserem Rat. Wenn wir von Arbeitslosigkeit sprechen, so 
sprechen wir nur von den Folgen gewisser wirtschaftlicher 
Probleme, nicht aber über die Ursache selbst. Meines 
Erachtens ist daher nicht erste Aufgabe, Arbeitslosen zu 
helfen, sondern Arbeitslosigkeit nach Möglichkeit zu verhin
dern.· Dazu sind aber verschiedene Grundvoraussetzungen 
notwendig: einmal Ruhe und Ordnung im In- und Ausland, 
weitgehende, von Verantwortung getragene Freiheit für die 
Wirtschaft, Verzicht auf übermässige staatliche Lenkung, 
massvolle steuerliche Abschöpfung zur Erhaltung der 
Finanzkraft der Unternehmen, Schutz vor Monopolbildun
gen - auch vor staatlichen-. Verhinderung von staatlichen. 
Handelsdiskriminierungen. wie Zollvorschriften, Import
hemmnissen usw., dann die Leistungsbereitschaft jedes 
einzelnen, aber auch der organisierten Gemeinschaft, 
massvolle Forderungen an die Wirtschaft und vorab effizien
ter Einsatz der verfügbaren Mittel im Rahmen der sozialen 
Aufgaben der wirtschaftlichen und staatlichen Gemein
schaft, Erhaltung der internationalen Konkurrenzfähigkeit. 
Es mag scheinen, wenn wir in verschiedenen westlichen 
Industriestaaten Umschau halten, dass alle diese. Forderun
gen erst in zweiter Priorität angestrebt werden und dass die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze Vorrang hat. Frankreich ver
sucht dies durch Reduktion der Arbeitszeit und Erhöhung 
der Staatsangestellten zur besseren statistischen und 
steuerlichen Erfassung der Wirtschaft. Andere Staaten bie
ten durch überdimensionierte Entschädigungen Arbeitslo
sen einen gesicherten Alltag, der zum Nichtstun. zur Nicht
wiedereingliederung und was noch viel gefährlicher ist: zum 
grauen Markt führt. 
Inoffizielle Erhebungen zeigen, dass in verschiedenen Län
dern, zum Beispiel in den skandinavischen, wo wir uns 
selbst anlässlich. einer Delegationsreise erkundigen konn
ten, in Italien und weiteren . Ländern Anteile von bis zu 30 
Prozent des Produktionsvolumens inoffiziell vermarktet 
werden, d. h., dass dieser bedeutungsvolle Marktanteil und 
die damit verbundene Lohnsumme weder auf der Unterneh
mer- noch auf der Arbeitnehmerseite erfasst und•mit direk
ten oder indirekten Steuern belastet wird. Besonders stö
rend ist, dass ein grosser Teil dieser grauen Arbeitskräfte 
noch ·umfassende Arbeitslosenentschädigungen bezieht. 
Das alles sind Auswirkungen falscher Steuerpolitik und zu 
weitgehender Leistungen der staatlichen Sozialpolitik nebst 
ungenügenden Massnahmen zur Verhinderung des Miss
brauchs. Es muss daher eine unsere Hauptaufgaben sein 
und bleiben, Voraussetzungen zu schaffen, die es den 
Unternehmen erlauben, international konkurrenzfähig zu 
sein, eine starke Eigenfinanzierung und Kapitalkraft zu 
erhalten, nicht durch übermässige staatliche Eingriffe an 
der Produktivität gehindert zu werden, wie zum Beispiel 
durch ein übertriebenes Umweltschutzgesetz. Die Lei
stungsbereitschaft durch eine echte Sozialpartnerschaft 
muss erhalten bleiben. Auch die Eigendynamik sollte nicht 
durch unüberwindliche etatistische Schranken verunmög
licht werden. Nur so kann es uns gelingen, was bis heute 
erreicht wurde. dass das Krebsübel der Arbeitslosigkeit an 
der Wurzel bekämpft wird. Ich möchte auch davor wamen, 
zu glauben. dass staatliche Arbeitsbeschaffungspro
gramme, die ja auch finanziert werden müssen, mittel- oder 
langfristig die Beschäftigungsprobleme lösen könnten. Bes
ser wäre hingegen ein bewusstes antizyklisches Verhalten 
des Staates, im besonderen aber die Abkehr vom Inflations
denken. das so oft in letzter Zeit dazu führte - nicht nur in 
unserem Land -, dass die zunehmende Staatsverschuldung 
bagatellisiert wurde. 
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Nun noch einig~ Worte zum Gesetz uber·dle Arbeitslosen- Ich möchte auf bereits Gesagtes nicht eintreten, aber doch 
· versicherung; Wir ·möchten lhneii, empf1;1hlen, auf die Vor- festhalten. dass der Entwurf nicht nur den Verfassungsauf

lage einzutreten und im wesentlichen · den Anträgen der trag erfüllt, sondern ebensosehr - aus der Expertenkom
Kominissiorismehrheit"zuzustlmtnen: Die Kortimission liess mission beurteilt - ein Verständigungswerk zwischen 
sich vom· Gedanken lenken, dass vorab eine soziale Auf- Arbeitg.eber- und Arbeitnehmerorganisationen darstellt und 
gabe zu lösen sei, nämlich den von Arbeitslosigkeit Betrof- . in dieser wohl geglückten Symmetrie auf einen möglichst 
fenen die' existenzsichemde- Hilfe zukommen zu lassen, kleinen administrativen Aufwand Rücksicht nimmt. Der Ent-
dass aber gleichzeitig auch das Problem der Wie~ereinglie- wurf begnügt sich aber nicht nur mit der Ausrichtung von 
derung in den Arbeitsprozess · im Vordergrund stehen Taggeldern an bereits arbeitslos gewordene Arbeitnehmer. 
müsse· und dass aus diesem Grund -gewisse Leistungen, Das wäre sinnlos. Das Gesetz beschliesst bestehende Lük-
die die Umschulung errilöglictien oder die Mobilität fördern, . ken, vor allem bei der Schlechtwetterentschädigung im 
einer langandauernden Zahlung von Ersatzeinkommen vor- Baugewerbe; bei Krankheit und Unfall fördert es aber - und 
~iehen sind, Nicht ohne Probleme dürfte die neu vorgese-. das muss besonders betont werden - die Umschulung, die . 
hene Schlechtwetterentschädigung sein, da sie noch mehr Weiterbildung und die Wiedereingliederung. Den Verhü-. 
als die Kurzarbeit auf sehr schlecht zu überprüfende tungsmassnahmen kommt ein ganz besonderes Gewicht . 
Bewertungskriterien abstellt und bei ungünstiger Beschäfti- zu, ohne dass ein Missbrauch in grossem Rahmen betrie-
gungslage zum Missbrauch einlädt. Die lnsolvenzentschädi- ben werden kann. Der Gesetzentwurf hält nach meinem 
gung ist nach meinem Empfinden innerhalb des Systems Dafürhalten zwei Schwerpunkte fest, mit denen ein Miss-
der Arbeitslosenversicherung ein eigentlicher Fremdkörper, brauch verhütet werden soll. 
der - sofem nicht die von der Ständeratskommission bean- Der eine Schwerpunkt liegt in der degressiven Gestaltung 
tragte Bremse eingebaut wird - zu schwerwiegendem Miss- der Anzahl Tage und der Taggelder. Das andere Schwerge-
brauch führen kö11nte. Auch hat diese Leistung nichts mehr. wicht liegt bei. den vorgesehenen Karenztagen (Art. 31 ff.). 
zu tun mit Beschäftigungseinbrüchen oder mit Vermittelbar-. Ich darf hier bestätigen, dass in der Expertenkommission . 
keit der Arbeitskraft, sondern Schutz eines einzelnen Tell-_ diese beiden Schwerpunkte in langen Diskussionen zwi
habers am-wirtschaftlichen Leben. __ .. _ sehen den Sozialpartnern und den Kassen ausgehandelt 
Mit. ähnlichen Überlegungen liesse sich auch ein Gläubiger- worden sind. Ich glaube, man kann über diese beiden 
schutz und weiteres mehr konstruieren, denn der Zusam-. Punkte diskutieren. Es würde aber mit Bezug auf eine Pro
menbruch eines Unternehmens ist nicht in jedem Fall nur. . phylaxe ausserordentllch heikel sein, wenn einer dieser 
auf das Verschulden des Arbeitgebers zurückzuführen. Ich.. Schwerpunkte herausgebrochen würde, vor allem deswe
giaube jedoch, dass die von Ihrer Kommission vorgeschla-. gen, weil es sich um ein Verständigungswerk der Sozial
gene Lösung ein gutes Mittelmass darstellt und dass in - partner handelt. 
Zukunft bei der Anwendung des Gesetzes der Frage der Ich gestatte mir aber noch, auf eine Lücke, die heute 
Missbrauchsbekämpfung zum Schutze der gesamten besteht, hinzuweisen. Kapitel 5 des Gesetzentwurfes 
Volkswirtschaft sowohl gegenüber Arbeitnehmern als auch· behandelt den Bereich der Insolvenzentschädigung. Es ist 
Arbeitgebern äusserste Beachtung geschenkt werden - vorgesehen, dass beitragsberechtigte Arbeitnehmer von 
muss. - Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung 

-- ------ -- ----------- -------- unterliegen, Anspruch auf Insolvenzentschädigungen 
Knüsel: Der vorliegende Gesetzentwurf, den wir heute zu-· haben, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet · 
beraten haben, ist in seinem Verfassungsauftrag durch den · · wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zuste
KonJunktureinbruch im Herbst 1974 und die darauf folgen-· hen oder sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen· 
den Rezessionsjahre entstanden. Es hat sich gezeigt, dass · ein Begehren auf Pfändung gestellt haben. Dabei deckt die 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz aus dem Jahre 1951 Insolvenzentschädigung Lohnforderungen für die letzten 
völlig ungenügend war, um die Arbeitnehmer gegen die Fol-· drei Monate von Konkurseröffnungen oder Pfändungsbe
gen wirtschaftlicher, struktureller oder regionaler Arbeits-· gehren. Hier werden in Zukunft nach meinem Dafürhalten 
losigkeit zu schützen. Ich hatte Gelegenheit, in der Exper- akute Fälle abgedeckt und unverschuldete Notlagen gemil-
tenkommission sowohl bei der Konzeption des Verfas- dert. · 
sungsartikels wie beim Gesetzentwurf mitzuwirken und In der Übergangsordnung sieht es etwas anders aus. Bis 
habe festgestellt, mit welch grosser Effizienz und Zlelstre- anhin konnten die regionalen oder kantonalen Kassen der
bigkeit EVD und BIGA gearbeitljlt haben. Den verantwortli- artige Entschädigungen ausrichten. Das Eidgenössische 
chen Leuten im BIGA, Herrn Direktor Bonny, Frau Ryter und· Versicherungsgericht hat aber im Jahre 1980 in einem Ent
Herrn Jost, gebühren Dank und Anerkennung für diese · scheid verfügt, dass die Kassen ab sofort keine Zahlungen 
Jt?S~ Ari?~it. · an die durch Konkurs arbeitslos gewordenen Versicherten 

während der ordentlichen Kündigungsfrist leisten dürfen. 
Die Kassen hatten bis zu diesem Datum, bezugnehmend 
auf das bisherige Gesetz, den durch Konkurs arbeitslos 
gewordenen Personen Taggelder ausgerichtet. die die Kas
sen dann ihrerseits beim Konkursamt geltend machten. Die 
Kassen hatten dadurch die Möglichkeit, die von Arbeits
losigkeit betroffenen Arbeitnehmer mit Leistungen zu unter
stützen. Der Entscheid vom Jahre 1980 verunmöglicht Tag
geldzahlungen an Personen, die wegen Konkurs ihres 
Arbeitgebers arbeitslos geworden sind. Erst nach Ablauf 
der Kündigungsfrist dürfen Taggelder ausgerichtet werden. 
Das Gericht begründet den Entscheid damit. dass die 
durch Konkurs arbeitslos gewordenen Personen ihre For
derungen beim Konkursamt geltend machen müssen. 
Selbst wenn keine Hoffnung auf eine Erhältlichmachung des 
Lohnes besteht - so das Eidgenössiche Versicherungs
gericht -. erleidet der Versicherte keinen anrechenbaren 
Verdienstausfall. 

Der Verfassungsauftrag wurde unter dem Druck der wirt
sct,aftlichen Entwicklung rasch vorangetrieben. Im Jahre . 
1976 haben Volk und Stände dem neuen Artikel 34novies 
mit grossem Mehr zugestimmt. Schon in der Botschaft zum 
Bundesverfassungsartikel wurde dargelegt, dass es wegen . 
einer möglichen strukturellen oder technologischen .. 
Arbeitslosigkeit einer modernen, insbesondere einer prä- . 
ventiv wirkenden Arbeitslosenversicherung bedarf, um dem. 
einzelnen Arbeitnehmer im Falle von Arbeitslosigkeit den . 
Lohnausfall in angemessener Weise zu decken und ihm zur 
Verhütung von Arbeitslosigkeit durch finanzielle Leistungen . 
die Ausschöpfung vorhandener Arbeitsmöglichkeiten zu 
erleichtern. Der Verfassungsartikel enthält dementspre- _ 
chend einen verbindlichen Auftrag an den Gesetzgeber. 
Noch• im gleichen Jahr, als das Schweizervolk dem· neuen . 
Verfassungsartikel zustimmte, behandelte unser Parlament _ 
eine Übergangsordnung, die das Bundesobligatorium sowie _ 
den Zusammenschluss von kleineren, nicht rationell arbei- . 
tenden Kassen vorsah. Es wurden auch Vorschriften betref
·fend Finanzierung und Leistungen erlassen. Diese Über
gangsordnung hat sich unter den gegebenen Umständen 
sehr gut bewährt. 

Meine Fragen zu diesem Problem: 
1. Kann der Bundesrat oder das EVD durch Weisung oder 
Verordnung für diese Praxis, die nach meinem Dafürhalten 
fehlgeht, die Möglichkeit schaffen, diese Situation bis zum 
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· vermutlichen· Inkrafttreten des- heutigen Entwurfes am 
1. Januar 1984 zu. korrigieren? 
2. Die. Beiträge an' die Arbeitslc;,senv~rsicherung sind vom 
massgeb.endeQ Lohn· im Sinne des' AHV-Gesetzes zu ent
ricnten. Ist meine Annahme richtig, dass dieser massge
bende .Lohn itn gegenwärtigen Zeitpunkt 3900 Franken pro. 
Monat betragt? · · 
3. Sind auf .den Taggeldem die AHV, die IV und zukünftig 
auch die Beiträge an die zweite Säule zu entrichten? In Arti
kel 51 Absatz 2 steht, dass von der Insolvenzentschädigung 
die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge bezahlt wer
den müssen. 
4. Wir haben gestern ein Arbeitspapier von den Arbeitslo
senversicherungskassen zugespielt erhalten. Diese weisen 
darauf hin, dass sie bis anhin bezüglich der Missbrauchsbe-

- kämpfung die Entscheidungsbefugnis hatten. Sie sind über
rascht davon, dass man im Gesetzentwurf den kantonalen 
Arbeitsämtern diese Aufgabe überwiesen i:,at. Was war der 
Grund, warum man hier vom ursprünglichen Projekt abge-

-wichen ist? 
Ich bin für Eintreten. 

Bundespräsident Honegger: Ich möchte zunächst der vor-
- bereitenden Kommission sehr danken für die gründliche 
und seriöse Arbeit, die im Zusammenhang mit diesem 
neuen Arbeitslosenversicherungsgesetz geleistet worden 
ist; insbesondere danken möchte ich auct, ihrem Präsiden
ten, Herrn Ständerat Miville, für die umfassende Darstellung 
des ja nicht ganz einfachen Gesetzeswerkes. Ihnen möchte 
ich auch danken für die gute Aufnahme, die Sie gegenüber 
diesem Gesetzeswerk in, der Eintretensdebatte gezeigt 
haben. 
Ich möchte nicht wiederholen, was Sie viel überzeugender 
in der Eintretendebatte dargestellt haben, sondern auf die 
Detailberatung verweisen, wo einige von Ihnen aufgegrif-

- fene Probleme zweifelsohne nochmals diskutiert werden. 
Einige Bemerkungen zu den gefallenen Voten scheinen mir 
aber doch am Platz zu sein, vor allem dort, wo Sie Fragen 
an mich gestellt haben. 
Herr Ständerat Schmid, Sie stellen die Frage: Wie steht es 
eigentlich mit den Selbständigerwerbenden? Wann können 
die Selbständlgerwerbenden freiwillig der Arbeitslosenver
sicherungskasse angeschlossen werden? Dieses Problem 
ist im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Vorlage ver
schiedentlich aufgegriffen worden. Persönlich hätte ich 
eigentlich ganz gern gesehen, wenn man schon im Rahmen 
dieser Gesetzesvorlage das Problem der Selbständigerwer
benden hätte lösen können. Dieses Problem ist aber doch 
nicht so einfach, wie man annehmen könnte. Die Umschrei
bung des sogenannten Selbständigerwerbenden, der von 

· der Kasse profitieren kann, ist sogar ein sehr heikles Pro
blem. Es lag mir vor allem daran, mit dieser Gesetzesvor
lage rasch vorwärtszumachen und sie nicht mit Dingen zu 
belasten, die uns sehr-viel Zeit gekostet hätten. Aber ich 
gebe hier die Erklärung gerne ab, dass nach Abschluss die
ses Gesetzeswerkes sofort daran gegangen werden muss, 
das Problem der freiwilligen -Versicherung für Selbständi
gerwerbende ebenfalls zu regeln. Ich darf Ihnen versichern, 
es wird nicht auf die lange Bank geschoben! 
Herr Debetaz, Sie machen mit Recht darauf aufmerksam, 
dass wir einen Motionsauftrag erfüllt haben, indem wir die 
Familienmitglieder, die in der Landwirtschaft tätig sind, von 
Versicherungsleistungen ausnehmen und sie deshalb auch 
nicht mehr verpflichten, Beiträge zu bezahlen. Ich möchte 
allerdings darauf hinweisen, Herr Debetaz, dass dieser Ent
scheid für mich nicht so ganz einfach war. Die Landwirt
schaft profitiert hier von einer Massnahme, die andere. 
Kreise in der Bevöll<erung eigentlich auch für sich bean
spruchen könnten, weil sie zwar Beiträge entrichten, aber 
praktisch nie in den Genuss von Arbeitslosenentschädigun-. 
gen kommen. Nehmen Sie einmal alle Gemeinde-, kantons
und auch Bundesangestellten: Diese werden nie arbeitslos, 
und trotzdem hat man sie dazu verpflichtet, im Sinne der 
Solidarität mit den Arbeitslosen auch Beiträge zu bezahlen. 

In der Landwirtschaft hat man diese Solidarität am Anfang 
mindestens erwartet; man hat aber dann, aufgrund dieser 
beiden Motionen, davon Abstand genommen. Ich gebe 
gerne zt,1, dass sich die Verhältnisse nicht ganz vergleichen 
lassen. Trotzdem möchte ich - wie gesagt - darauf auf
merksam machen. dass es andere Kreise in unserer Bevöl
kerung gibt, die in der Beitragsleistung Solidarität zeigen 
und doch nie in den Genuss von Leistungen kommen. 
Verschiedentlich wurde das Insolvenzproblem angetönt. Ich 
gebe gerne zu, Herr Kündig, dass das Arbeitslosenversi
cherungsgesetz vielleicht kein idealer Ort ist, um diese 
Insolvenzentschädigungsfrage zu lösen. Aber leider hatten 
wir keine andere Möglichkeit. Wir haben lange mit dem 
Justizdepartement hin und her diskutiert, in welchem ande
ren Gesetz diese Insolvenzentschädigungen hätten unter
gebracht werden können. Wir haben aber keines gefunden. 
Ich habe dann persönlich sehr Wert darauf gelegt, dass 
diese Frage endlich einmal entschieden wird. Bei der Vor
bereitung dieser Arbeitslosenversicherungsvorlage ist man 
dann auf die Idee gekommen, die Frage in diesem Zusam
menhang zu lösen. Es ist unbestritten, dass bei Arbeitneh
mern, die von einem Konkurs betroffen werden und deshalb 
den Lohn nicht mehr ausbezahlt erhalten, ein soziales 
Bedürfnis besteht; auch Herr Kündig gibt dies ja ohne wei
teres zu. __ .. _ . . 
In Fällen, wo trotz des Konkursprivilegs der Lohn der Arbei
ter nicht gedeckt ist, ist es für diese ausserordentlich stos
send, die Leidtragenden sein zu müssen. Ich darf in diesem 
Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass die 
anderen Schuldner vielfach die Gelegenheit haben, vorher 
aden Weg zu finden .. , zum Beispiel über Faustpfänder. Der 
Arbeitnehmer kann sich, mindestens in der Regel, nicht 
entsprechend absichern. Das gilt zwar auch nicht für alle 
Gläubigerkategorien, da bin ich mit Herrn Kündig einver
standen. Aber es gibt. mit Bezug auf die Arbeitnehmer. 
doch stossende Beispiele. Ich möchte Sie bitten, dafür Ver
ständnis zu haben. Diese Härtefälle sollten ausgemerzt wer
den. Nachdem sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja ein
verstanden erklärt haben, die von ihnen aufzubringenden 
Mittel für diese Sonderfälle einzusetzen, glaube ich. dass 
man hier ein Auge zudrücken kann, wenn auch diese 
Bestimmung. Herr Ständerat Schmid, juristisch vielleicht 
nicht ganz am richtigen Ort plaziert ist. 
In dieser Diskussion ist auch die Frage des Missbrauchs 
aufgetaucht. Ich möchte hier ausdrücklich bestätigen, dass 
das bisherige Gesetz keine grosse Zahl von Missbräuchen 
an den Tag gebracht hat. Wir stellen r11ar Missbräuche fest. 
aber es sind Ausnahmen. Eine gewisse Verschärfung des 
Missbrauchsinstrumentariums ist notwendig; das ist der 
Zweck dieser Übung. Wir sollten einfach gewappnet sein, 
und zwar zum Schutze derjenigen Arbeitslosen. die eben 
nicht von der Situation profitieren. die Arbeitslosenentschä
digung jeweils bis zum letzten Tag beziehen und sich nicht 
mehr um die Arbeitsaufnahme kümmern. Zum Schutze der
jenigen, ·die diese Situation nicht ausnützen, wollen wir ein 
entsprechendes Instrument zur Verfügung haben. 
Herr Knüsel hat Fragen gestellt, wovon einige im Zusam
menhang mit den entsprechenden Artikeln, die wir noch zu 
behandeln haben werden, beantwortet werden können. 
Zur Frage, es sei das Taggeld erst nach erfolgter Kündi
gung auszubezahlen: Es ist das Prinzip der Arbeitslosen
versicherung, dass sie erst dann bezahlen kann. wenn der 
Arbeitnehmer kein Anstellungsverhältnis mehr hat mit dem 
Arbeitgeber. Das ist das Prinzip, und von diesem Prinzip 
können wir sehr wahrscheinlich nicht abgehen. 
Ihre zweite Frage lautete, ob die Insolvenzentschädigungen 
nicht eventuell früher in Kraft gesetzt werden könnten. 
Diese Frage ist auch im Nationalrat am Montag in der Fra
gestunde und in einer Dringlichen Interpellation von Herrn 
Nationalrat Zehnder gestellt worden. Ich habe. dafür Ver
ständnis, weil die Zahl der Konkurse nun in der Tat stark 
zunimmt, so dass sich hier schon Probleme stellen können. 
Nun ist aber die vorzeitige Inkraftsetzung gewisser Bestim
mungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes nicht so 
einfach. Zunächst sollte man das Endergebnis der Beratun-
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gen über.diese Vorlage ~ennen. Zweitens geht es um :in. 
Gesetz, so· dass wir die dreimonatige Referencfumsfr:ist 
abzuwarten· haben, ·bevor wir· auch nur Teil& davon in Kraft 
setzen können. Mit anderen Worten: Ich glaube nicht, dass 
es dankbar wäre, noch im Laute dieses Jahres einen T~il 

· dieses Gesetzes, eben zum Beispiel die lnsolvenz_entschä
.. digung,. vorzeitig.in. Kraft treten zu lassen. L:!~er macht die-. 

ses Gesetz eine ausführliche Verordnung notIg. Diese Ver- · 
-ordnung braucht noch etwas Zeit; wir sind auch verpflich
tet dazu eir.t Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 
Aucii wenn Sie Ihre Beratungen im Verlaufe dieses Jahres. 
abschliessen, die Schfussabstimmungen durchgeführt wer
den und die dreimonatige Referendumsfrist verstrichen ist,. 
brauchen wir sehr wahrscheinlich doch noch das nächste 

· Jahr für die Ausarbeitung der Verordnung, .so dass ein .. 
.. Inkraftsetzen dieses wichtigen Gesetzeswerkes auf den. 

1. Januar 1984 möglich sein sollte. Wir prüfen jetzt die _ 
Frage. ob man vielleicht auf den 1. Januar des n~c~sten 

_ Jahres das· Spezialproblem der lnsolvenzents~had1gung 
vorziehen könnte. Das hängt auch noch von der wirtschaftll-_ 

· chen Entwicklung im. Verlaufe dieses Jahres ab. 
Sie stellen sodann die Frage des Beitragsplafonds. Dieser. 

_· Beitragsplafond von. 3900 Franken wird immer gle!ch gere-_ 
_ gelt wie bei der SUV A. Es ist nun denkbar, dass beim neuen .. 

Unfallversicherungsgesetz dieser Plafond etwas anders. 
festgesetzt wird. Dann müsste di! ~eitslosenve~i~e-. 
rung nachziehen. Ich glaube, es ~e nicht zweck~s1g, -
wenn man in der Arbeitslosenversicherung andere Hochst- .. 
plafonds festlegen würde. Wir sind also der Meinung, wenn .. 

. der Höchstplafond von 3900 Franken bei der Unfallversi~he-_ 
rung geändert würde, dass wir ihn hier auch ände~. muss
ten. Das wäre dann ein Problem der Differenzbereinigung. . 
Wir haben in unserer Regelung - und das ist, glaube ich, die . 
letzte Frage; die Herr Knüsel hat, in bezug auf die Beiträge. 
für die zweite Säule - ausdrücklich nur die AHV, die IV und_ 
die Erwerbsersatzordnung vorgesehen. Die Beiträge für die_ 
zweite Säule sind von Firma zu Firma unterschiedlich, was. 
den Einbezug wesentlich komplizieren würde. . ... 
Auf die Eingabe der öffentlichen Arbeitslosenversiche-.. 
rungskassen kommen wir im Zusammenhan~ mit de!' ent-.. 
sprechenden Anträgen, die gestellt worden sind, zuruc~ -
Ich danke Ihnen nochmals für die gute Aufnahme und bitte_. 
Sie, auf die Vortage einzutreten. 

Al. 2 Jet. e 
Les chömeurs pour les indemnites selon l'article 21, alinea. 
1bis ainsi que les caisses de chömage pour la part de 
l'employeur correspondante. 

Mlvllle, Berichterstatter: Zu Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e: 
Diese Ergänzung hängt engstens zu~men r_nit d~r von 
der Kommission vorgeschlagenen Abweichung In Artikel 21 
Absatz 1 bis. Die Kommission vertritt die Auffassung, dass 
es wenig sinnvoll wäre, wenn aus den ausb~zahlten A~eits
losenentschädigungen auch an die Arbeitslosenversiche
rung selbst Beiträge bezahlt würden. Je nachdem, ob Sie· 
so oder anders beschliessen, muss an Qieser Ausnahme
bestimmung des Buchstabens e festgehalten werden. Aber 
das entscheidet sich erst bei Artikel 21. Ich schlage Ihnen 
deshalb vor, diese Frage unter jenem Artikel zu diskutieren 
und dann, je nach Ergebnis, den Buchstaben e in diesem 
Artikel 1 zu belassen oder zu streichen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heftl: Ich habe eine Frage zu stellen. Es heisst hier, je 
Arbeitsverhältnis gelte die Prämienleistung bis zum Höchst-· 
betrag der Unfallversicherung. Führt das dazu, wenn 
jemand zehn Arbeitsverhältnisse zu je 12 000 Franken hat, 
dass er dann mehr zahlt, als wenn er ein Arbeitsverhältnis 
zu 120 000 Franken hat? Wenn das richtig ist, was ist der 
Grund für diese Ungleichheit? 

Bundespräsident Honegger: Das ist keine Ungleichheit. Es· 
wird nur der Gesamtbetrag genommen, und total sind es· 
diese 3900 Franken. 
(Vergleiche auch Votum Honegger, Seite hiernach.) 

Angenommen - Adopte 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen ·- Art. 3-11 

Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Titel und Ingress, Art. 11 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zuni Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preamble, art. 11 

Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national-

Angenommen - Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und Abs. 2 Bst. &--d 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer a ia decision du Conseil national 

- Angenommen - Adopte 

Art.12 
- Antrag der Kommission 

-- Abs. 2 Bst. b 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Für den Rest von Art. 12: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates 

Art.12 
Proposition de la commission 

Abs. 2 Bst. e Al. 2 /et. b 
Arbeitslose für Entschädigungen nach Artikel 21 Absatz- Selon le projet du Conseil federal 

1bis und die Arbeitslosenkassen für den entsprechenden„ Pour Je reste de l'art. 12: Adherer a 1a decision du Conseil 
Arbeitgeberanteil. __ national 

Art.1 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 et a/. 2 Jet. a a d 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mlvllle, Berichterstatter: Zu Absatz 2 Buchstabe b: Sie 
sehen, dass die Kommission hier dem Entwurf des Bundes

„ rates folgt und damit den Zusatz des Nationalrates in bezug 
auf die Hauswirtschaftskurse eliminiert hat. Die Kommission 
war mehrheitlich der Auffassung, dass diese Kurse nicht als 
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Beitragszeiten gelten. Sie haben mit dem Militärdienst ein
zig das Obligatorium gemeinsam. Zudem bestehe - nach 
Meinung der Kommissionsmehrheit - die Gefahr einer 
Rechtsungleichheit. da die meisten Kantone solche Kurse 
berufsbegleitend durchführen oder diese Möglichkeit 
zumindest als Variante neben den zusammenhängenden 
Ganztageskursen zufassen. Es kommt dazu. dass die Mäd
chen im Alter dieses Kursbesuches ohnehin meist noch 
nicht beitragspflichtig sind und deshalb Ansprüche bei
tragsfrei gedeckt werden. Schliesslich ist auch noch zu 
erwähnen, dass zum Beispiel der Kanton Bern. einer der 
wenigen Kantone mit zusammenhängenden ganztägigen 
Kursen. dieses Obligatorium soeben aufgehoben hat. Die 
Bestimmung käme somit nur in seltenen Fällen zur Anwen
dung. Die Kommission empfiehlt Ihnen deshalb Streichung 
dieses Zusatzes. 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 2 und 4 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 3 
. . . ausweisen können. Der Bundesrat bestimmt. unter wel
chen Voraussetzungen in der Schweiz niedergelassene 
Ausländer bei Rückkehr nach überjährigem Auslandaufent
halt von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind. 

Art. 13 
Proposition de la commission 

Al. 1. 2 et 4 
Adherer ä. la decision du Conseil national 

Al. 3 
... correspondante ä l'etranger. Le Conseil federal deter
mine ä. quelles conditions les etrangers etablis en Suisse 
sont liberes des obligations relatives ä la periode de cotisa
tion lorsqu'ils rentrent au pays apres un sejour ä l'etranger 

• de plus d'un an. 

Mlvllle, Berichterstatter: Mit diesem Zusatz soll sicherge
stellt werden. dass auch Niedergelassene und nicht nur 
Schweizer nach überjährigen Auslandaufenthalten unter 
gewissen Voraussetzungen von der Erfüllung der Beitrags
zeit befreit werden sollen. 
Die Bestimmung ist vorsichtig formuliert und überlässt der 
Verordnung die notwendigen Einschränkungen. Man denkt 
zum Beispiel an den obligatorischen Militärdienst im Aus
land oder an eine bewusst vorübergehend angenommene 
Arbeitnehmertätigkeit im Ausland. Die Niederlassungsbewil
ligung bleibt nach dem neuen Gesetz gemäss Botschaft 
voraussichtlich drei Jahre lang erhalten. Die Kommission 
beantragt, diesen Zusatz aufzunehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
(Die Änderung in Abs. 3 betrifft nur den französischen 
Wortlaut) 

Art. 14 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 et 2 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al. 3 
S'il existe des doutes serieux quant a la capacite de travail 
d'un chömeur ... 
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Mlville, Berichtetstatter: Die Änderung in Absatz 3 betrifft 
nur den französischen Wortlaut. Dem deutschen Wort 
«Arbeitsfähigkeit» entspricht der Ausdruck «capacite de 
travail» und nicht «aptitude· au placement», welcher Vermitt
lungsfähigkeit bedeutet. 

Knüsel: Ich habe eine Frage zu Artikel 14 Absatz 1. Ich bin 
zweimal über diesen Satz gestolpert. Er heisst: «Der 
Arbeitslose ist verrnittlungsfähig, wenn er bereit, in der 
Lage und berechtigt ist. eine zumutbare Arbeit aufzuneh
men.» Der Nebensatz «wenn er bereit ist», kann nach mei
nem Dafürhalten zu Fehlinterpretationen führen. Das heisst 
doch. die Vermittlungsfähigkeit ist nur dann gegeben. wenn 
von Seiten der Kasse die Zumutbarkeit bejaht wird. Das 
kann die berufliche. die geographische oder die soziale 
Zumutbarkeit sein. Hängt sie wirklich von der Bereitschaft 
des Betroffenen ab? Oder anders ausgedrückt: Hängt 
diese vom guten Willen ab? Wenn dem so wäre. dann 
müsste dieser Nebensatz «wenn er bereit ist dazu» durch 
ein anderes Wort ersetzt werden. beispielsweise «wenn er 
fähig ist». Gegebenenfalls könnte man diesen Nebensatz 
streichen. 
Ich habe etwelche Bedenken. dass man hier den echten 
Arbeitslosen, der sich in der Notlage befindet, nicht ganz 
genau und klar trennt von demjenigen, der versucht. der 
Arbeit über den Schalter auszuweichen. Ich wäre froh . 
wenn man mir sagen könnte. warum man diesen Nebensatz 
aufgenommen hat. 

Mlville, Berichterstatter: Meiner Meinung nach ist das Krite
rium «fähig» enthalten in den Worten «in der Lage». Er muss 
also einerseits von sich aus bereit sein und andererseits 
muss er fähig, befähigt sein. und das drücken die Worte «in 
der Lage• aus. Damit sind beide Erfordernisse hier klar aus
gedrückt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 15 
Antrag der Kommission 

Abs. 1. 2 und 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 3 
Mehrheit 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 

(Meylan. Belser) 
Streichen 

Abs. 4 
... Unterkunft vorhanden ist: im zweiten Falle muss er 
zudem seine Betreuungspflicht gegenüber den Angehöri
gen ohne grössere Schwierigkeiten erfüllen können. 

Art. 15 
Proposition de la commission 

Al. 1. 2 et 5 
Adherer a la dec1sion du Conseil national 

Al. 3 

Majorite 
Selon le projet du Conseil federal 

Minorite 
(Meylan. Baiser) 
Bitter 

Al. 4 

... existent au lieu de travail: dans la deuxieme hypothese. il 
doit pouvoir en outre remplir ses devoirs envers ses pro
ches sans notables difficultes. 
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Abs. 1. 2 und 5 - Al. 1. 2 et 5 

Angenommen - Adopte 

Mlville, Berichterstatter: Hier liegt ein Minderheitsantrag 
Meytan-Belser vor, und ich schlage vor. dass dieser zuerst 
begründet wird. 

Abs. 3-AI. 3 

M. Meylan, porte-parole de la minorite: Nos diverses propo
sitions d'amendement n'ayant pas obtenu un grand succes 
au sein de la commission. nous n'aborderons ici que les 
questions qui nous paraissent tres importantes. Nous vous 
proposons donc de bitter l'alinea 3 de cet article 15. confor
mement ä un vcau exprime tres frequemment. des le debut 
des travaux de la commission d'experts. par les associa
tions de travailleurs, et notamment par l'Union syndicale 
suisse. Cet alinea 3 introduit une difference entre les chö
meurs qui ont rempli leurs obligations concemant les coti
sations et ceux qui n'ont pas pu le faire. Et surtout. cet ali
nea comporte la notion d'obligation. pour un chömeur. 
d'accepter un travail moins bien remunere que ce que lui 
vaudrait l'indemnite d'assurance-chömage. 

Nous reconnaissons que, si l'on veut appliquer strictement 
le principe de l'assurance. il doit y avoir· un lien entre la 
duree des cotisations et le droit aux prestations. Nous 
admettons la logique juridique indiscutable decoulant de 
cet alinea. Toutefois, si vous considerez que l'article 8, 3° 
alinea et les articles 12 et 13 determinent les personnes qui 
sont considerees comme ayant cotise, meme lorsqu'elles 
ne l'ont pas fait, vous remarquez que, dans la realite. les 
cas '"qui restent sont tres peu nombreux. Pourquoi intro
duire alors. dans une loi qui n'est pas seulement une loi 
d'assurance mais aussi une loi sociale. une disposition tres 
controversee du point de vue social, et cela par pur esthe
tisme juridique, alors qu'il serait facile de s'en passer et de 
donner ainsi satisfaction aux associations de travailleurs? 
En consequence, je vous demande de supprimer cet alinea 
3 qui n'a, je le repete, qu'une application limitee eu egard a 
l'article 13 que nous venons d'invoquer. 

Mlville, Berichterstatter: Die Kommission war der Auffas
sung. dass diese strengere Anforderung bezüglich der 
zumutbaren Arbeit vertretbar sei. nachdem die betroffenen 
Personen überhaupt keine Beiträge bezahlt haben. Zudem 
wird es sich vor allem um Schulentlassene handeln. die 
ohnehin nur wenige finanzielle Verpflichtungen haben und 
die nicht vom Anfang an gleichsam zu Arbeitslosen - wie 
soll ich das sagen - erzogen werden sollten. Im übrigen hat 
die Kommission nicht ganz begriffen, weshalb der National
rat mit der Streichung des letzten Satzes noch strenger 
sein wollte als der Bundesrat. Der letzte Satz sollte nämlich 
sicherstellen. dass niemand eine unterbezahlte Arbeit 
annehmen muss. Die Kommission beantragt Ihnen daher 
die Zustimmung zur Fassung des Bundesrates. 

Bundespräsident Honegger: Ich teile die Meinung der Kom
mission. Ich glaube, es wäre nicht angebracht, dass zum 
Beispiel ein Schulentlassener. der überhaupt noch nie Bei
träge an die Arbeitslosenversicherungskasse geleistet hat. 
genau die gleichen Leistungen erhält wie derjenige. der die 
entsprechend im Gesetz vorgeschriebenen Beitragsfristen 
einzuhalten hat. Damit würde man vor allem diejenigen. die 
aus .der Schule kommen. dazu erziehen. am ersten Tag 
bereits Arbeitslosenentschädigung zu beanspruchen. Das 
scheint dem Bundesrat einfach zu weit zu gehen; deshalb 
ist diese Einschränkung sehr wahrscheinlich sinnvoll. Wir 
denken also vor allem. Herr Meylan. an diejenigen, die diese 
Beitragspflichten nicht erfüllen. also vor allem die Schulent
lassenen. Ich glaube. dem Schulentlassenen kann man 
zunächst einmal zumuten. dass er mit etwas weniger aus
kommt als derjenige. der eine Familie zu unterhalten hat. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 4-AI. 4 

21 Stimmen 
9 Stimmen 

Miville, Berichterstatter: Diese Abweichung ist rein redak
tionell. Wir beantragen Zustimmung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 16-18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 19 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 3 und 4 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2 
... Ausscheiden aus seinen Diensten aus. Wird ... 

Art. 19 
Proposition de ta commission 

Al. 1, 3 et 4 

Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 2 
.. .lorsqu·il quitte ses services. Lorsque ... 

Mlville, Berichterstatter: Die Änderung in Absatz 2 ist eben
falls redaktioneller Art. Ein Betrieb muss nicht unbedingt 
identisch sein mit dem Arbeitgeber. 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 1bis 
... über die AHV/IV/EO. Die Kasse. 

Abs. 2 
Mehrheit 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Baiser. Meylan) 
Zustimmung zum Beschluss .des Nationalrates 

Abs. 3 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4 
Bei andauernd!,!r erheblicher regionaler oder allgemeiner 
Arbeitslosigkeit kann der Bundesrat ... 
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Antrag Guntern 
Abs. 2 
... 85 Taggeldern um 5 Prozent und nach dem Bezug von 
170 Taggeldern um 5 Prozent des zuletzt bezogenen Betra-
ges gekürzt. . . . · 

Art. 21 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al. fb1s 

... AVS/AI/APG. La caisse ... 

Al. 2 
Majorite 
Selon le proiet du Conseil federal 

Minorite 
(Belser. Meylan) 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al. 3 
Selen le projet du Conseil federal 

Al. 4 

En cas de chömage prononce persistant. regional au gene
ral. le Conseil federal... 

Proposition Guntern 
Al. 2 
... , est reduite de 5 pour cent apres le versement de 85 
indemnites journalieres et de 5 pour cent du dernier mon
tant ... 

Abs. 1-AI. 1 

Angenommen - Adopte 

Abs. tbis -Al. fb1s 

Mlvllle, Berichterstatter: Die Kommission vertritt mit der 
Streichung der Buchstaben «AVI» die Auffassung. dass aus 
der Arbeitslosenentschädigung wohl Beiträge an die AHV / 
IV/EO. also an Alters- und Hinterlassenenver'sicherung, 
Invalidenversicherung, Erwerbsersatzordnung. nicht aber 
an die Arbeitslosenversicherung selbst entrichtet werden 
sollten. Es erscheint sinnlos. dass diese Versicherung an 
sich selbst durch zusätzlichen administrativen Aufwand Bei
träge abführt. Zudem muss auf jeden Fall vermieden wer
den. dass Zeiten der Arbeitslosigkeit etwa als Beitragszei
ten beansprucht werden könnten. Damit würde die Bestim
mung über die vorgängige Beitragszeit sinnentleert. Ich 
beantrage Ihnen Zustimmung zu diesem Antrag der Kom
mission. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Belser, Sprecher der Minderheit: Die Übergangsordnung 
kennt keine degressiven Taggelder. Vor allem die verschie
denen Arbeitsämter erhoffen sich mit der Einführung 
degressiver Taggelder eine Erleichterung in der Arbeitsver
mittlung. Die Bestimmungen. wie sie hier vorliegen. haben 
folgende Auswirkungen: 
Ein Beispiel: Ein Verheirateter mit einem Bruttolohn von 
2600 Franken bekommt bei Arbeitslosigkeit ein Taggeld von 
80 Prozent. das sind 1976 Franken. Er hat eine Einbusse 
von 624 Franken. Nach 85 Tagen Arbeitslosigkeit bekommt 
er noch 1778 Franken. die Einbusse ist 821 Franken. nach 
170 Tagen noch 1600 Franken. also eine Einbusse von 1000 
Franken. Dabei ist jetzt zu berücksichtigen, dass wir in 
absehbarer Zeit Ja die zweite Säule. die berufliche Ver
sorge. obligatorisch erklären. die auf einem Kapitaldek-
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kungsverfahren, auf einem Beitragsprimat beruht. Er muss, 
wenn er also nicht Lücken in seiner zweiten Säule. in seiner 
beruflichen Vorsorge. eingehen will, während der Arbeits
losenzeit auch noch die Beiträge für die zweite Säule ent
richten. und zwar nicht nur seine eigenen Arbeitnehmerbei
träge. sondern ebenfalls die Arbeitgeberbeiträge. sei es 
nun bei der bisherigen Kasse, sei es bei der Auffangeinrich
tung. Der Betroffene muss bei diesen Kürzungen wohl auf 
Dinge. verzichten. die nicht nur zum Wahlbedarf. sondern 
schon eher zum Existenzbedarf gehören. 
Diese Kürzungen haben aber auch ihre Auswirkungen auf 
die Verpflichtung zur Annahme einer neuen Beschäftigung. 
Ein Arbeitsloser- müsste eine Arbeit annehmen. die nur 56. 7 
respektive 64,8 Prozent seines bisherigen Lohnes einbrin
gen würde. Damit wird die Arbeitslosenversicherung zu 
einem Instrument für eine drastische Reduktion der mittle
ren und kleineren Löhne, denn es sind diese Kategorien. 
die in erster Linie von Arbeitslosigkeit betroffen werden und 
bis t,eute auch wurden. Wenn man das will. so soll man 
offen sagen. dass man hier auf die Reduktion des Lohn
niveaus aus ist. Die Auswirkungen auf den sozialen Frieden 
dürften nicht allzu lange auf sich warten lassen, denn es 
handelt sich heute sehr oft nicht um Einzelfälle. die arbeits
los werden, sondern um ganze Belegschaften. einfach weil 
die Betriebe geschlossen werden. Die Argumentation der 
Kommissionsmehrheit stimmt eben für diese Situation 
nicht. 
Noch viel entscheidender für meine Ablehnung der Degres
sion der Taggelder sind zwei weitere Überlegungen. 

1. Wer nicht arbeiten will. wer also die Arbeitslosenversi
cherung bewusst belasten will, den bringen Sie mit diesen 
Kürzungen nicht von seinem Vorhaben ab. Das sind Leute . 
die keine grösseren Sorgepflichten haben oder vorhandene 
nicht mehr wahrnehmen. Das gibt es. Sie können nur durch 
individuelle Beratung wieder in den Arbeitsprozess einge
gliedert werden oder eben durch eine vollständige Einstel
lung der Taggelder. 

2. Mit dieser kollektiven Massnahme der Taggelderkürzung 
treffen Sie Unschuldige: Es wird die weit überwiegende Zahl 
der Betroffenen sein. denn allseits wird bestätigt. und Herr 
Bundespräsident Honegger hat das vorhin wieder gesagt. 
dass wir es bei der heutigen Regelung keineswegs mit 
Massenmissbrauch zu tun haben. Diese Unschuldigen wer
den ein zweites Mal gezeichnet. sie gehören zur Kategorie 
der Reduzierten: sie haben sich zu wenig um Arbeit 
bemüht. Daher werden sie bestraft. 
Ich war gestern an einer Besprechung, an welcher das 
Beschäftigungsproblem einer Region unseres Kantons be
sprochen wurde. Gemeindepräsidenten haben alle Betriebe 
angefragt, ob sie noch jemanden einstellen könnten. Wir 
sind auf sehr wenige gekommen im Moment. Und bei einer 
Schliessung, wie sie uns jetzt gerade betrifft. ist es abseh
bar. dass Leute mehr als 85 Taggelder beanspruchen müs
sen. bis sie wieder im Arbeitsprozess sind. 
Denken Sie auch daran. welche Auswirkungen diese 
Abstempelungen in der Familie haben können. Da bleibt 
einfach etwas zurück, denn das Gesetz sagt: Wenn du dich 
bemüht hättest. hättest du ja nicht eine Reduktion in Kauf 
nehmen müssen. Es gibt mehr Arbeitslose. die sich ihrer 
Arbeitslosigkeit schämen und die sich aus dem Leben der 
Gemeinschaft zurückziehen. als man das gemeinhin 
annimmt. Diese Belastungen sind gross. Arbeitshaltung 
und Arbeitsdisziplin unserer Bevölkerung sind heute ein
fach nicht so verheerend. dass solche kollektiven Straf
massnahmen bei der Arbeitslosenversicherung eingeführt 
werden müssten. Was man hier will. ist unverhältnismässig. 
Ich bitte Sie daher, den Beschlüssen des Nationalrates 
zuzustimmen und diesen Absatz 2 zu streichen. 

Guntent: Den Antrag, den ich unterbreitet habe. hat der 
Ratspräsident als Kompromissantrag bezeichnet. Ich 
möchte ihn persönlich nicht so verstehen. Er geht aller
dings davon aus. dass die grosse Mehrheit unserer Kom
mission sich für die Beibehaltung der Degression ausge-



10. März 1982 s 

sprechen hat: Ich glaube, dass wir uns an diese politische 
Realität halten müssen, und begründe meinen Antrag wie 
folgt: 
Ich hatte vorerst den Eindruck, dass· unsere Kommission 
mit ihrem Antrag in bezug auf den Artikel 21 Absatz 2 auf 
die Version des Bundesrates zurückbuchstabiert hat, dass 
sie also den Antrag des Bundesrates übernommen hätte. 
Dem ist nun aber keineswegs so. Im Gegenteil: unsere 
Kommission unterbietet den Antrag des Bundesrates, und 
zwar meiner Ansicht nach sehr stark. Mein Kollege Schmid 
hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich möcht dies erklä
ren. 
Nehmen wir vorerst die Fassung des Nationalrates. Der 
Nationalrat hat auf die Degression verzichtet, d. h. er hat 
Absatz 2 und damit auch Absätz 3 und 4 gestrichen (also 
keine Degression von je 10 Prozent). Er hat aber im Unter
schied zum Bundesrat einen Absatz 1 bis beigefügt, wonach 
AHV/IV/EO-Beiträge von der ausbezahlten Arbeitslosenent
schädigung in Abzug zu bringen sind. Diese werden somit 
zusätzlich in Abzug gebracht. Dadurch reduziert sich 
selbstverständlich die dem Arbeitslosen ausbezahlte Net
toarbeitslosenentschädigung. 
Unsere Kommission ist nun in Absatz 2, 3 und 4 auf die 
bundesrätliche Version zurückgegangen, hat aber gleichzei
tig auch diesen Absatz 1 bis des Nationalrates beibehalten, 
hat ihn stehen lassen und dadurch dem Arbeitslosen die 
Nettoentschädigung um diese Beiträge plus die Degression 
reduziert. Ich möchte daher betonen: Der Antrag des Bun
desrates und der Antrag unserer Kommission sind nicht 
mehr identisch, sondern unterscheiden sich in dem Sinne -
ich sage es nochmals-, dass der Arbeitslose sich AHV/IV/ 
EO-Beiträge in Abzug bringen lassen muss. Für ihn zählt ja 
das, was er in die Hand bekommt. Wir haben somit eigent
lich vier Lösungen; nämlich den Antrag des Bundesrates 
( Degression ohne Sozialabzüge); den Antrag des National
rates (keine Degression, aber Sozialabzüge); den Antrag 
der ständerätlichen Kommission (Degression und Sozialab
züge), und meinen Antrag, der eine mildere Degression und 
Sozialabzüge bezweckt. 
Herr Kollege Schmid hat diese Unterschiede berechnet. Der 
durchschnittliche Netto-Lohnprozentsatz - berechnet auf 
250 Bezugstage, also auf die maximale Bezugsdauer - sieht 
so aus, dass der Arbeitslose aufgrund der bundesrätlichen 
Lösung 72,4 Prozent erhält. gemäss der nationalrätlichen 
Fassung 76 und gemäss der ständerätlichen Lösung 68,7 
Prozent; aufgrund meiner Lösung sind es 72,2 Prozent. Mit 
meiner Lösung bin ich ungefähr aÜf der Stufe der Lösung 
des Bundesrates. Die ständerätliche Lösung fällt in bezug 
auf den Betrag, den der Arbeitslose zur Verfügung erhält, 
auch gegenüber dem Bundesrat massiv ab. In der letzten 
Phase, also nach dem 170; Tag, fällt er auf 61,5 Prozent hin
unter. Die doppelte 10prozentige Degression und die 5pro
zentigen Abzüge für die Sozialleistungen drücken die Aus
zahlungen bei den Arbeitslosen weit stärker als es selbst 
die bundesrätliche Absicht war. Wenn Sie bloss beim Lei
stungsziel des Bundesrates bleiben wollen - Beibehaltung 
der Degression und Abzug der Beitragsleistungen an AHV 
und IV noch dazunehmen -, dann müssen Sie mindestens 
auf meinen Vorschlag einschwenken. Und dazu möchte ich 
Sie einladen. 

M. Genoud: J'apporte mon soutien a la proposition de la 
majorite de la commission. 
II ne me parait pas tout a fait juste de pretendre qu·u s'agit 
ici d'une disposition qui penalise les chömeurs individuelle
ment ou collectivement. Le but de cette disposition est en 
realite d'inciter las interesses. apres une periode de chö
mage d'une certaine duree. a rechercher plus activement 
un ernploi. II taut avoir dirige un office cantonal du travail 
pour savoir qu'il y a toujours des chömeurs qui ont ten
dance a s'installer d'une maniere un peu trop habituelle 
dans leur situation et qui ne font pas l'effort voulu pour 
essayer de retrouver un emploi. 
La disposition dont le Conseil federal nous propose 
d'approuver l'introduction dans la loi vise precisement a 
18-S 

133 Arbeitslosenversicherung. Bundesgesetz 

inciter ces chömeurs a faire reellement un effort pour 
retrouver un emploi, du travail. Elle est absolument et par
faitement a sa place dans cette loi. 
Je crois qu'il est dangereux de ne considerer la disposition 
du deuxieme alinea de l'article 21 que pour elle-meme; il 
faut l'examiner conjointement avec les autres dispositions 
de cet article et en particulier avec celles des alineas 3 et 4. 
Cette regle, qui vise a inciter le chömeur a reprendre du tra
vail. n'est applicable que lorsque les circonstances laissent 
supposer qu'une demarche normale peut etre couronnee 
de succes. En effet. il est dit a l'alinea 3 que l'indemnite 
journaliere n'est pas reduite lorsqu·eue n'atteint pas un cer
tain montant ou qu'il s·agit de chömeurs qui ont au moins 
55 ans ou sont invalides. On sait qu'il est plus difficile pour 
ces categories de chömeurs de retrouver du travail. 
La disposition du 4e alinea, a laquelle la commission du 
Conseil des Etats propose d'ajouter les mots «regional ou 
general». permet au Conseil federal d'exclure son applica
tion car il serait certainement vain dans ces circonstances 
de rechercher un nouvel emploi. Ces possibilites evitent les 
cas de rigueur. Cette disposition ne vise donc qu·un mar
che du travail certes un peu perturbe, mais qui offre quand 
mäme aux chömeurs, qui font preuve de bonne volonte, la 
possibilite de se recycfer. 
II est vrai que nous avons propose l'introduction d'un alinea 
1 bts, mais il ne taut pas mettre en concurrence les deux 
notions, comme on vient de le faire. La disposition de l'ali
nea 1bis est tres necessaire a mon avis. En effet, comme on 
l'a vu au cours de l'examen de la loi sur la prevoyance pro
fessionnelle, il peut se trouver qua des interesses qui ont 
beneficie, au cours d'une partie importante de leur vie pro
fessionnelle, d'une indemnite pour accident. de chömage 
ou autre n'aient pas cotise dans une mesure suffisante aux 
caisses d'assurance sociale et se verraient, au terme de 
leur vie professionnelle, octroyer des rentes reduites. Pour 
cette raison, il est' normal et de l'interet des chömeurs de 
considerer les indemnites de chömage comme un salaire 
de remplacement. 
On a cite tout a !'heure un certain nombre de chiffres. Je 
veux bien admettre que, si l'on considere le cas d'un chö
meur celibataire et qu'on tient compte de tous les ele
ments, les consequences seraient un peu dures pour l'inte
resse mais. je le repete. il taut considerer ces chiffres a la 
lumiere de tous les autres et surtout admettre que. dans 
ces circonstances. il appartient a l'interesse de faire un 
effort pour retrouver du travaif. 
Las effets conjugues de ces deux dispositions vont peut
etre trop loin. mais je ne crois pas que nous puissions tran
cher aujourd'hui le probleme de savoir s·n taut reconsiderer 
tous ces chiffres. Je pense que la commission. lorsqu·e11e 
examinera la divergence. pourra eventuellement entrer en 
matiere et affiner un peu la disposition en question. mais 
dans son essence, eile raste importante car elle assure a la 
loi cet equilibre qu·on souhaite qu·e11e ait. II taut non seule
ment verser des indemnites aux chömeurs. mais aussi les 
inciter a sortir de leur situation dans la mesure du possible. 
Je vous invite donc a soutenir la proposition de la majorite 
de la commission. 

Mlville, Berichterstatter: Ich habe ja schon gestern in mei
nem Eintretensreferat dargelegt. dass die Degression der 
Taggelder wohi der am heissesten umstrittene Punkt der 
Vorlage ist. Die Kommission hat sich mit 8 zu 3 Stimmen für 
diese Degression entschieden. Die Taggelder - so wurde 
gesagt - seien verhältnismässig hoch: mit zunehmender 
Dauer der Arbeitslosigkeit müsse der Anreiz zur Annahme 
einer neuen Stelle verstärkt werden. Es sei besser. die 
Bezüge gleichsam gleitend zu reduzieren. so dass nach 
Ausschöpfung der Gesamtbezugdauer gegebenenfalls der 
Übergang zu den Fürsorgeleistungen von Kantonen und 
Geme.inden nicht zu krass sei. Zudem wurde geltend 
gemacht, dass soziale Härtefälle - dank den Einschränkun
gen iri den Absätzen 3 und 4 - ausgeschlossen werden. Bei 
kleinen Taggeldem. bei älteren und behinderten Arbeitslo
sen wird nicht gekürzt. und auch bei stärkerer Arbeitslosig-



Assurance-chömage. Loi 

keit entläßt sie. Auch die Familienzulagen bleiben unge
kürzt. Absatz 2 bietet zusätzlich eine Entschärfung, indem 
der Versicherte durch wenigstens vorübergehende Arbeits
aufnahme dafür sorgen kann, <:lass die Degression nach
folgender neuerlicher · Arbeitslosigkeit entfällt. Auch bei 
Kursbesuch entfällt die Kürzung (siehe Art. 59 Abs. 2). 
Besonders bei guter Beschäftigungslage - und auf diese 
bezieht sich die Degression - sollte es im allgemeinen mög
lich sein, dass ein Arbeitsloser höchstens nach dem Bezug 
von 85 Taggeldern, also nach 17 Wochen, wieder eine 
Arbeit findet. 
Obwohl sich die Kommission solchermassen für die Beibe
haltung der Degression aussprach, beantragt sie doch eine 
zusätzliche Entschärfung, indem durch Verordnung (Abs. 4) 
bei stärkerer Arbeitslosigkeit - auch blass regionaler Natur 
- die Degression gemildert oder aufgehoben werden kann, 
so zum Beispiel in den Uhrenregionen. 
Ich kann namens der Kommission zum Kompromissantrag 
von Herrn Guntern - als einen solchen Antrag bezeichne 
ich ihn - nicht Stellung beziehen. Persönlich überzeugt er 
mich in hohem Masse. nämlich mit seiner Begründung. wie 
sie sich aus der vom Nationalrat eingefügten Bestimmung 
1 bis ergibt. 
Was aber den Minderheitsantrag Belser/Meytan - in der 
Fahne abgedruckt - anbelangt; so muss ich Ihnen beantra
gen, dem Entwurf des Bundesrats zuzustimmen, mit der 
von der Kommission beantragten Ergänzung in Absatz 4. 

Stelner: Es liegt mir daran, dass auch noch ein deutsch
sprachiger Vertreter der Mehrheit sich dazu bekennt. Ich 
möchte Sie ebenfalls bitten - wie Herr Genoud und Herr 
Kommissionspräsident Miville -. hier der Mehrheit zuzu
stimmen und diese Degression wiederaufzunehmen. Die 
Begründung ist bereits geliefert worden, speziell auch von 
Herrn Genoud. Herrn Präsident Miville möchte ich das Kom
pliment machen, dass er - obwohl innerlich zur Minderheit 
stehend - die Mehrheitsargumente objektiv wiedergegeben 
hat. Ich möchte das ausdrücklich anerkennen. 
Zum Grundsätzlichen - bevor ich zum Antrag von Herrn 
Guntem Stellung nehme - folgendes: Die Zahlen. die wir 
heute von Herrn Baiser - Vertreter der Minderheit - bezüg
lich Auswirkungen der Kürzungen bei der Degression 
gehört haben, werden nicht bestritten. Aber ich bitte Sie zu 
beachten, dass die Mehrheit diesen Zahlen gegenüber 
etwas ganz anderes in den Vordergrund stellt: nämlich den 
Willen des bereits über längere Zeit Arbeitslosen. sich doch 
wieder um Arbeit zu bemühen, also den Anreiz dazu zu 
geben. Ganz sicher wird mit einer Degression, wie sie von 
der Mehrheit vorgeschlagen wird, ein solcher Anreiz ver
stärkt. 
Es liegt mir sehr daran, zu betonen. dass dies keine Straf
aktion. keine Kollektivstrafe ist. Das hat mir immer zu schaf
fen gemacht, dass laut Kritikern die Vertreter der Degres
sion die Bestrafenden seien. die Kollektivstrafen einführen 
wollten. Das ist nicht der Fall. Man will hier eine faire, kor
rekte Regelung Platz greifen lassen. Kein Kritiker, beson
ders via Medien, hat je daran gedacht, dass die Absätze 3 
und 4 noch bestehen. Man hat die Milderung dieser Härte
fälle, wie dies die Herren Miville und Genoud ausgeführt 
haben, in bezug auf die Älteren und Invaliden usw. gänzlich 
ausser acht gelassen. Ich möchte bitten. dass man das hier 
berücksichtigt und der Mehrheit zustimmt. Ferner sei etwas 
nicht vergessen: Wenn der Nationalrat auf diese Degres
sion mit nur 66 zu 55 Stimmen verzichtet hat. gibt das doch 
zu denken. nämlich erstens das Total der Stimmen und 
zweitens diese knappe Mehrheit. 
Nun ein Wort zum Antrag Guntem. der auf heute bereitge
stellt wurde. Wir haben die Begründung gehört; wir können 
uns dieser sicher nicht entziehen. Bestimmt hätten wir in 
der Kommission - wenn wir den Antrag gekannt hätten -
hier noch etwas Zeit darauf verwendet. Es wäre aber mei
nes Erachtens gefährlich, gesetzgeberisch derart aus der 
Hüfte heraus solche Bestimmungen einzuführen. Ich bitte 
Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Die Ausführungen von 
Herrn Guntem sind zwar wertvoll und geben der nationalrät-
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liehen Kommission und dem Nationalrat die Möglichkeit, 
diese Angelegenheit noch eingehend zu prüfen und im Rah
men des Differenzbereinigungsverfahrens wieder an uns 
zurückzuleiten. Das scheint mir die bessere Ausgangslage. 
als heute von der Mehrheit aus bereits auf diese 5 Prozent 
einzuschwenken. 

Bundespräsider;,t Honegger: Ich möchte mich nur dagegen 
wehren, Herr Baiser. dass es sich bei diesem Absatz um 
eine Art Generalstrafe handle. Das ist zweifelsohne nicht 
der Fall. In Wirklichkeit trifft diese Klausel nur jene Arbeits
losen, die bei etwas grösserer Bereitschaft zur Arbeitsan
nahme auch eine Stelle finden könnten. Sie gilt nämlich für 
eine ausgewogene Arbeitsmarktlage. 
Was heisst das? Das heisst zum Beispiel, dass die Zahl der 
offenen Stellen die Zahl der Arbeitslosen übersteigt. Dann 
darf man dem Arbeitslosen auch zumuten, dass er wieder 
eine Stelle annimmt und nicht einfach wartet. bis er ausge
steuert ist.Das ist der Sinn dieser Bestimmung. Vorausset
zung ist also eine ausgewogene Arbeitsmarktlage. 
Zweifelsohne - ich habe das dem Nationalrat und Ihrer 
Kommission ja auch bestätigt - wäre der Bundesrat sofort 
bereit, bei einer grossen Arbeitslosigkeit in unserem Lande 
von Paragraph 21 Absatz 4 Gebrauch zu machen. Er 
möchte aber auch darauf aufmerksam machen. dass die 
älteren und behinderten Personen nach Absatz 3 zum vor
neherein ausgeschlossen sind. Dann kommt noch dazu, 
dass die Versicherten ohnehin die Möglichkeit haben, min
destens vorübergehend irgendeine Arbeit anzunehmen und 
damit die Degression zu unterbrechen. Was also bleibt. 
sind diejenigen Arbeitslosen, die aus einer verständlichen 
menschlichen Versuchung heraus von vorhandenen 
Arbeitsmöglichkeiten nicht rechtzeitig Gebrauch machen. 
Aber es kann nicht zulässig sein, dass man mit Hilfe des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes und zu Lasten dieser 
Versicherung zuwartet, bis man seine Traumstellung (oder 
im Traumberuf wieder eine Stellung) gefunden hat! Für sol
che Fälle ist die Arbeitslosenversicherung nicht gedacht! 
Nun kommt noch dazu. dass es ausserordentlich schwierig 
ist, zwischen sogenannt echter und unechter Arbeitslosig
keit zu unterscheiden. Ich glaube, hier muss man etwas auf 
die Erfahrung der Arbeitsämter abstellen. Ich möchte Sie 
also bitten, hier diese Degression nicht zu dramatisieren. 
Die älteren Arbeitslosen fallen nicht darunter. Behinderte 
fallen nicht darunter, es muss eine ausgewogene Arbeits
marktlage bestehen: Sie sehen, es sind hier so viele Krite
rien eingebaut. dass wirklich kein Unglück passieren kann. 
Herr Baiser. wenn Sie dem Bundesrat folgen. 
Noch ein Wort zum Antrag von Herrn Guntem. Es ist richtig, 
die Fassung des Bundesrates sieht eine Degression des 
Taggeldes in zwei Stufen zu 10 Prozent vor. Das ergibt. 
wenn man das gesamte Taggeld berücksichtigt, 250 Taggel
der. 72.4 Prozent des versicherten Verdienstes. Der Natio
nalrat hat diese Degression bekanntlich gestrichen, er hat 
aber auf der anderen Seite die Bestimmung eingeführt. 
dass die Taggelder der Beitragspflicht der Sozialversiche
rung unterliegen sollen. Diese Regelung ergibt 250 Netto
taggelder zu 76 Prozent des versicherten Verdienstes, also 
mehr. als der Bundesrat in seiner Fassung vorgesehen 
hatte. Die ständerätliche Kommission - Herr Guntem hat 
das zu Recht dargelegt - kumuliert nun diese Degression 
auf zweimal 10 Prozent mit der Beitragspflicht an die Sozial
versicherung, und das ergibt in der Tat im Durchschnitt von 
250 Nettotaggeldern nur noch 68,8 Prozent des versicher
ten Verdienstes. 
Der Antrag von Herrn Guntem will dies korrigieren. indem 
er für die zwei Stufen nicht mehr 10 Prozent, sondern 5 Pro
zent in Aussicht nimmt. Und das ergäbe dann (wieder im 
Durchschnitt von 250 Nettotaggeldem) 72.28 Prozent des 
versicherten Verdienstes. Es ist also richtig, wenn Herr 
Guntem darauf aufmerksam macht, dass die Herabsetzung 
der Degression auf zweimal 5 Prozent bis zu einem gewis
sen Grad den Beitragsabzug kompensiere. Das führt dann 
ungefähr zur gleichen Belastung, wie sie der Bundesrat vor
gesehen hatte. Aber die Differenz ist auch wieder nicht so 
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gross. dass man daraus eine Geschichte machen sollte. Ich 
wäre mit Herrn Steinet"der Meinung, nachdemcvielleicht hier 
eine Differenz zum Nationalrat entsteht. dass man es direkt 
dem Nationalrat überlässt, eine vernünftige Mittellösung zu 
suchen. Ich möchte Sie deshalb von meiner Seite auch bit
ten. d~r Mehrheit der Kommission zuzustimmen. 

Belser, Sprecher der Minderheit: Ich möchte nur kurz fest
stellen, dass die Zahl der Arbeitslosen in gewissen Regio
nen bereits heute die Zahl der offenen Stellen übersteigt. 
Damit wären eigentlich die Bedingungen dafür erfüllt, dass 
die Degression fallen müsste. 

Bundespräsident Honegger: Wir kennen diese Regel noch 
nicht. und ein solcher Fall müsste natürlich im einzelnen 
angesehen werden. Man kann nicht allein auf die absoluten 
Zahlen abstellen! Im übrigen sieht die Verordnung vor, dass 
man zum Beispiel auch regional unterschiedlich vorgehen 
kann. In der Uhrenindustrie - das ist vielleicht das aktuellste 
Beispiel - wäre es dem Bundesrat möglich (wenn dieses 
Gesetz einmal in Kraft ist und die Zahl der Arbeitslosen in 
der Uhrenindustrie im Vergleich zu allen anderen Branchen 
in der Schweiz sehr stark ansteigen würde). aufgrund des 
Gesetzestextes die Degression auszusetzen. Ich glaube, 
der Bundesrat ist beweglich genug und würde in der Praxis 
Ihren Bedenken durchaus Rechnung tragen. 

Guntem: Ich bin der Auffassung. dass der Ständerat zum 
Ausdruck bringen muss, dass das Leistungsziel des Bun
desrates nicht unterboten werden soll. Das können wir tun, 
indem wir meinem sogenannten Kompromissvorschlag 
zustimmen. Wenn wir das nicht tun, dann unterbieten wir 
den Bundesrat. und das scheint mir in diesem Fall. in dieser 
sehr heiklen Frage, doch kritisch zu sein. Dies veranlasste 
mich, meinen Antrag einzubringen und Sie zu bitten. die
sem zuzustimmen. Ich glaube. dass der Nationalrat dann 
noch Gelegenheit hat. ihn näher zu überprüfen. 

Abstimmung - Vote 
eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag Guntern 
Für den Antrag der Mehrheit 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 3 und 4 - Al. 3 et 4 

Angenommen - Adopte 

Art. 22-25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit 
(Meylan, Baiser) 

Abs. 2 

15 Stimmen 
21 Stimmen 

28 Stimmen 
9Stimmen 

Der Versicherte hat Anspruch auf höchstens 250 Taggelder, 
wenn er die Beitragszeit nach Artikel 12 erfüllt hat oder 
nach Artikel 13 von der Erfüllung befreit ist. 

Abs. 4 
Streichen 
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Abs. 4bis 
Taggelder während Kursen nach Artikel 59 werden nicht 
angerechnet. 

Abs. 5 
. .. Beitragszeit zustände. (Rest des Absatzes streichen) 

Art. 26 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 

Minorite (Meylan, Belser) 

Al. 2 
L'assure a droit a 250 indemnites journalieres au plus 
lorsqu'il peut prouver qu'il a rempli les conditions fixees a 
l'article 12 ou qu'il est libere des obligations en vertu de 
l'article 13. 

Al. 4 

Bitter 

Abs. 4bts 

Pendant la duree du cours prevu par l'article 59, les indem
nites joumalieres ne sont pas prises en campte. 

Al. S 
... elles ont cotise. (Bitter le raste de l'alinea) 

M. Meylan, porte-parole de la minorite: Cette proposition 
de minorite est fondee, substantiellement, de la meme 
fac;:on que celle faite a l'article 16 tout a l'heure. Des lors 
que les conditions fixees, en ce qui concerne l'assure, par 
les articles 12 et 13 de cette loi sont reunies. il est inutile de 
faire des discriminations comptementaires. C'est non seule
ment inutile mais encore ressenti de la fac;:on la plus de~ 
sagreable dans les milieux interesses. II semble que l'on 
peut donc, sans dommage, campte tenu de toutes les 
garanties qui nous sont donnees par les articles que je 
viens de citer, bitter cette progressivite, en fixant que le 
droit aux 250 indemnites joumalieres annuelles est garanti 
lorsque les nombreuses conditions posees par les articles 
precedents sont reunies. 

Mlvllle, Berichterstatter: Die Kommission entschied sich 
mit 9 zu 3 Stimmen für die Fassung des Bundesrates und 
des Nationalrates. Die Höchstbezugsdauer soll also von der 
vorgängigen Beitragszeit abhängig· gemacht werden. Dabei 
war sich die Kommission bewusst, dass es einzelne Härte
fälle geben kann. Für jene Personengruppen, die im Hin
blick auf ihre besondere Situation auch ohne vorgängige 
Beitragszeit Leistungen erhalten sollen, ist in Absatz 4 ein 
Höchstanspruch von 85 Taggeldem - also 17 Wochen -
vorgesehen: der Bundesrat kann diesen bis auf 170 Taggel
der erhöhen. Die Bestimmung bezieht sich vor allem auf 
Jugendliche, die noch nicht oder kaum Beiträge geleistet 
haben. 
Es erschien der Kommission als nicht richtig, ihnen die volle 
Entschädigung auszuzahlen. Die Abstufung soll einen erzie
herischen Effekt haben. Sie entspricht zudem dem Versi
cherungsprinzjp. Bei Kursbesuch erhalten die Anspruchs
berechtigten übrigens unabhängig von der Beitragsdauer 
bis zu 250 Taggelder. Ich möchte hier noch darauf verwei
sen. das die Kommissionsmehrheit des Nationalrates sich 
ebenfalls für eine Abstufung - nur gemildert - ausgespro
chen hatte. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit muss ich Ihnen vor
schlagen. der Fassung des Nationalrates zu folgen. 

Bundespräsident Honegger: Ich möchte Sie bitten. der 
Kommission zu folgen. Bei diesem Artikel geht es vor allem 
darum zu vermeiden. dass zum Beispiel ein Schulabgänger , 
ohne jede Beitragszahlung sofort während eines ganzen 
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Jahres Entschädigung beziehen kann. Ich glaube, es ist 
sinnvoll, dass vor allem in solchen Fällen eine gewisse 
Abstufung vorgesehen wird. je nach der Dauer der Bei
tragszahlung. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 27 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Belser. Meylan) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 27 
Proposition de la commission 

Al. 1 

Majorite 
Selon le projet du Conseil federal 

Minorite 
(Belser, Meylan) 
Al.2a5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs. 1-AI. 1 

20 Stimmen 
8 Stimmen 

Belser, Sprecher der Minderheit: Mit Artikel 27 schliesst 
man eine Lücke zwischen der Kranken- und der Arbeitslo
senversicherung. Diese Regelung, ergänzt durch eine 
Absprache mit dem Konkordat der schweizerischen Kran
kenkassen, ist sehr begrüssenswert. 
Mit dem Einschwenken der Kommissionsmehrheit auf die 
Fassung des Bundesrates verbleibt diese Karenzzeit von 
einer vollen Woche uneingeschränkt; sie bleibt auch bei 
Mutterschaft und Hospitalisierung, und dies alles unter dem 
Titel der Missbrauchsbekämpfung. Ich sehe einfach nicht 
ein, wie man unter dem ntel der Verhinderung des Miss
brauchs eine Karenzfrist aufrechterhalten will bei einer Nie
derkunft oder Hospitalisierung. Diese Leute sind einfach 
aus den genannten Gründen arbeitsunfähig. 
Ich bitte Sie, hier der Fassung des Nationalrates zuzustim
men. Es erscheint mir als ungerecht. einen Arbeitslosen, 
der krank ist, mit einer Karenzfrist von einer vollen Woche 
zu belasten. So etwas kann man nur vorsehen, wenn man 
aus dem Vollen schöpfen kann. Zwei Tage, wie sie der 
Nationalrat vorsieht (mit Ausnahmen, bei Mutterschaft und 
Hospitalisierung), erachte ich als angebracht; das ent
spricht auch den Verhältnissen, wie wir sie in den übrigen 
Sozialversicherungen kennen. Ich bitte Sie sehr, hier auf die 
nationalrätliche Fassung einzuschwenken. Der Entscheid 
im Nationalrat ist eindeutig ausgefallen. Zudem sollten wir 
hier nicht mehr Differenzen schaffen, als zwingend nötig 
sind. 

Mlville, Berichterstatter: Ich komme meiner Verpflichtung 
nach, Ihnen die Vorschläge der Kommissionsmehrheit zu 
unterbreiten. Diese Mehrheit von 8 zu 2 Stimmen hat' sich 
für die Fassung des Bundesrates entschieden, begründet 
darauf, dass die Ausrichtung von Taggeldem an Kranke, die 
nicht vermittelbar sind. in diesem Gesetz im Grunde 
genommen ein Fremdkörper sei und schon aus diesem 
Grunde restriktiv behandelt werden müsse. Wenn schon 
nach zwei Krankheitstagen Entschädigungen ausgerichtet 
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würden - so wurde argumentiert -, dann wäre ein grosser 
administrativer Aufwand die Folge, und es würde sich nicht 
lohnen, ein Arztzeugnis zu verlangen. In Bagatellfällen soll 
also die Versicherung nicht bezahlen müssen. Bei der zwei
tägigen Wartezeit wurde wiederum die Missbrauchsgefahr 
ins Feld geführt und als sehr gross bezeichnet. 
Die Kommission beantragt Ihnen also Zustimmung zur bun
desrätlichen Fassung. 

Hänsenberger: Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschä
digungen an nicht vermittelbare Personen stellt einen Ein
bruch in das System der Arbeitslosenversicherung dar. 
wonach im Prinzip nur die vermittelbaren Personen Leistun
gen beanspruchen können. Die Ausnahmeregelung ist des
halb auf ein Minimum zu beschränken. Ich möchte gerade 
zu· Beginn bekanntgeben: Die Ausnahme Mutterschaft 
könnte man aus der Formulierung des Nationalrates über
nehmen. Das wäre im Sinne des Antrages von Herm Baiser 
machbar. Hingegen müssen wir auf dieser Wartefrist von 
einer Woche beharren. Der Entwurf des Bundesrates sah 
vor, dass Arbeitslose, die wegen Krankheit, Unfall oder Mut
terschaft vorübergehend nicht oder nur vermindert arbeits
und vermittlungsuntähig sind, nach Ablauf einer Wartezeit 
von einer Woche Anspruch haben. Mit dieser Wartezeit sol
len nicht nur Bagatellfälle ausgeschlossen, sondern auch 
die Missbräuche erschwert werden. Der Nationalrat strich 
die Wartezeit für Fälle, wo die Arbeitsunfähigkeit durch Mut
terschaft bedingt ist oder der Arbeitslose sich in einer Heil
anstalt befindet. Diese Einschränkungen, finde ich. könnte 
man durchaus in die Fassung des Bundesrates einbauen. 
Ich glaube, dass man ähnlich, wie Herr Guntern das heute 
angetönt hat, es dem Nationalrat überlassen könnte, die 
Bereinigung in diesen zwei Nebenpunkten vorzunehmen. In 
diesen Fällen ist die Missbrauchsgefahr infolge des beweis
baren Sachverhalts gering oder überhaupt nicht vorhanden. 
Die Wartezeit von einer Woche auf zwei Tage zu beschrän
ken. wurde in der Kommission des Nationalrats mit 5 zu 5 
Stimmen mit Stichentscheid des Präsidenten beschlossen. 
Der Umfang der Wartezeit hat doch für die praktische 
Durchführung der Stempelkontrolle eine grosse Bedeutung. 
Es ist ja vorgesehen, in der Verordnung nur noch zweimali
ges Stempeln pro Woche vorzuschreiben. Die Arbeitsämter 
werden dafür wie bisher bestimmte Wochentage festset
zen. Je nachdem. an welchem Wochentag ein Versicherter 
krank ist, können für ihn. wenn er Missbrauch treiben will. 
Stempelferien bis zu drei Taggeldem für einen einzelnen 
Krankheitstag oder zum Beispiel bis zu elf Taggeldem für 
drei vom Arzt bescheinigte Krankheitstage auf dem Spiel 
stehen. Ich könnte dazu ein ausführliches Beispiel zitieren. 
Mit der entsprechenden Wartezeit würden nun auch Baga
tellfälle. für die in der Regel kein Arzt aufgesucht werden 
muss, von der Deckung zum vornherein ausgeschlossen. 
Diese Art von Selbstbehalt wird jedoch ein Arbeitsloser 
nicht ohne zwingenden Grund auf sich nehmen. vor allem 
dann nicht. wenn er nicht wirklich ernsthaft krank ist. Bei 
einer Beschränkung der Wartezeit auf weniger als eine 
Woche Hessen sich diese Missbrauchsmöglichkeiten nur 
ausschliessen durch eine Rückkehr zur täglichen Stempel
pflicht. und ich glaube. dass das keine praktikable. zumut
bare Lösung ist, auch nicht für die Arbeitslosen. Aber auch 
mit einem ärztlichen Zeugnis allein ist das Problem nicht zu 
lösen. Die vom Nationalrat vorgesehene Entschärfung ver
zichtet hingegen auf eine Wartefrist bei Mutterschaft oder 
Aufenthalt in einer Heilanstalt. Sie scheint durchaus vertret
bar. Ich glaube. wir dürfen es dem Nationalrat überlassen. 
die Fassung des Bundesrates dann noch mit dieser Ent
schärfung zu versehen. Ich beantrage Ihnen, dem Mehr
heitsbeschluss der Kommission zuzustimmen. 

M. Genoud: Je peux me contenter d'une tres breve inter
vention. En effet. M. Hänsenberger, comme le president de 
la commission du reste, ont dejä mis l'accent sur les rai
sons fondamentales qui incitent ä faire preuve de beaucoup 
de mesure dans ce domaine. Je rappelle brievement qu'il 
s·agit ici d'une disposition qui deroge ä un principe fonda-
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mental de la loi sur le chömage. ä savoir verser une indem
nit~ a quelqu'un qui ne peut· pas ätre place, qui n'est pas 
apte au placement. Le risque d'abus est tres grave surtout 
du fait qu'on veut se contenter, seien la nouvelle reglemen
tation, de deux timbrages par semaine. Ainsi, en comptant 
avant le deuxieme timbrage les · jours qui precedent et les 
jours qLii suivent, si l'on passe ä cette notion de deux jours. 
on risque de voir l'interesse pouvoir pretendre ä cinq 
indemnites pour une simple grippe diplomatique. En voulant 
faire preuve d'une largesse extreme dans ce domaine, on 
court un risque beaucoup trop grand. Les abus seraient 
vraisemblablement nombreux. C'est pourquoi, comme l'on 
deroge ä un principe fondarnental, il taut, comme la com
mission vous le propose, revenir ä la proposition du Conseil 
federal et maintenir un delai d'attente d'au moins une 
semaine. 

Bundespräsident Honegger: Ich teile die Meinungen. die in 
dieser Diskussion zum Ausdruck gebracht worden sind. Ich 
möchte bloss nochmals bestätigen. dass Sinn und Zweck 
dieses Artikels 27 nach Ansicht des Bundesrates sind. 
stossende Härtefälle von kranken Arbeitslosen zu mildern. 
Im übrigen haben wir ein Krankenversicherungsgesetz. und 
nicht alles, was dort nicht geregelt ist. kann man nun ein
fach über die Arbeitslosenversicherung regeln. Kurz. dieser 
Artikel 27 soll stossende Härtefälle von kranken Arbeitslo
sen zu mildem versuchen. Es kann aber nicht darum gehen, 
dass man nun einfach Bagatellfälle oder - gestatten Sie mir, 
dass ich das sage - sogar simulierte Kurzabsenzen durch 
die Arbeitslosenversicherung deckt. Das kann nicht die 
Meinung sein. Die bundesrätliche Fassung will nichts ande
res. als das erreichen. Ich möchte Sie bitten, dem Bundes
rat zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
22Stimmen 
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Mlvllle, Berichterstatter: Ich spreche zu den Absätzen 1 
und 2 bzw. zu den Anträgen der Kommission zu diesen bei
den Absätzen. Sie haben einen inneren Zusammenhang. 
Die Kommission · hat sich aufgrund eines eingehenden 
Dokuments der Verwaltung davon überzeugt. dass die Ein
stellungsverfügungen nicht - wie vom Nationalrat 
gewünscht - ausschliesslich Sache der Kasse sein sollten. 
In gewissen Fällen ist die kantonale Amtsstelle, also das 
Arbeitsamt, mit dem Sachverhalt besser vertraut. Allerdings 
wollte die Kommission auch nicht ganz so weit gehen wie 
die bundesrätliche Fassung. Sie entschied sich dafür, dass 
nur die Fälle nach Buchstabe d und unter Umständen e 
durch die Arbeitsämter zu sanktionieren seien, nicht aber 
jene nach c. Tatsächlich ist es die Kasse, die in der Praxis 
die persönlichen Arbeitsbemühungen des Versicherten 

. überprüft und somit bei einem Verschulden auch die Ein
stellung verfügen soll. Die Kommission beantragt Ihnen eine 
Regelung. wonach das Arbeitsamt bei Verletzung von Kon
trollvorschriften· oder Nichtbefolgen von Weisungen über 
zugewiesene Arbeit die Einstellung verfügt. Das gleiche gilt. 
wenn gegenüber dem Arbeitsamt die Meldepflicht verletzt 
wurde. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 

Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.4 
b. Streichen 
c. Personen. die in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter. als 
finanziell am Betrieb beteiligte oder als Mitglieder eines ... 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 8 Stimmen Art. 30 

Abs. 2-5 - Al. 2 a 5 

Angenommen - Adopte 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Nach Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Die zuständige kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen 
nach Absatz 1 Buchstabe d. ebenso nach Buchstabe e. 
sofern ... 

Abs. 3 und 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 29 
Proposition de la commission 

Al. 1 

Salon le projet du Conseil federal 

Al. 2 
... du 181 alinea. lettre d: ... 

Al. 3 et 4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de Ja commission 

Al. 1 a 3 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al. 4 

b. Bitter 
c. (La modification ne conceme que le texte allemand) 

Mlvflle, Berichterstatter: Zu Buchstabe b: Ursprünglich 
dachte man bei dieser Bestimmung an Akkordanten oder 
Verhältnisse. wo der Versicherte nicht ein reiner Arbeitneh
mer ist. Die neueste Praxis des Eidgenössischen Versiche
rungsgerichts hat jedoch offenbar für solche Fälle die 
Anspruchsberechtigung aufgrund der geleisteten Beiträge 
bejaht. Die Kommission beantragt Ihnen deshalb, den 
Buchstaben b zu streichen: «Personen. die in keinem 
organisatorischen Unterordnungsverhältnis zum Arbeitge
ber stehen.~ 
Zu Buchstabe c: Hier beantragt Ihnen die Kommission eine 
geänderte Fassung, damit klarer ersichtlich ist. dass die 
beiden Elemente der finanziellen Beteiligung einerseits und 
des massgeblichen Einflusses auf die Entscheidungen des 
Arbeitgebers andererseits kumulativ vorliegen müssen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Bst. b 

... pro Abrechnungsperiode mindestens 10 Prozent ... 

Abs.2 
Mehrheit 

... Karenztag abgezogen. Für Härtefälle kann der Bundes
rat Ausnahmen vorsehen. 
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Minderheit . 
(Reymond. Debetaz. Dreyer. Meytan. Steinar) 
Streichen 

Abs. 3-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 31 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 

Let. b 
Elle est d'au moins 10 pour cent de toutes ... 

Al.2 
Majorite 
... de jour d'attente. Le Conseil federal peut prevoir des 
exceptions pour les cas de rigueur. 

Minorite 
(Aeymond, Debetaz, Dreyer, Meylan, Steinar) 
Biffer 

Al. 3-5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs. 1-AI. 1 

Mlville, Berichterstatter: Von Arbeitgeberseite waren· 
schwere Einwände gegen das Erfordernis eines Mindest
ausfalls vorgebracht worden. Die Kommission hielt jedoch 
eine solche Limite mehrheitlich für unerlässlich, damit die 
Versicherung nicht durch Bagatellfälle strapaziert wird. Sie 
überzeugte sich im übrigen davon, dass das Erfordernis 
eines Mindestausfalls wesentlich entschärft wird durch 
Absatz 4, wonach nicht auf den Gesamtbetrieb, sondern je 
nach Lage auch auf die einzelne Betriebsabteilung für die 
Bemessung des Mindestausfalls abgestellt werden kann. 
Zudem kam sie den geäusserten Bedenken insofern entge
gen, als sie den Ausfall-von genau 10 Prozent decken will, 
im Gegensatz zum Nationalrat und zum Bundesrat, die nur 
bei Ausfällen von mehr als 10 Prozent leisten wollen. Diese 
zusätzliche Abschwächung bedeutet. dass zum Beispiel 
auch Ausfälle von einem halben Tag pro Woche oder einem 
ganzen Tag je zwei Wochen entschädigt werden können. 
Zuhanden der welschen Ratsmitglieder muss ich noch prä
zisieren, dass die französische Radaktionskommission 
ohne Erfolg versucht hat, einen besseren Ausdruck für 
"Betrieb» zu finden. Gemeint ist in jedem Falle die Produk
tionsstätte und nicht etwa das kaufmännische Gesamtun
ternehmen. Absatz 4 und die Verordnung werden auch hier 
noch die nötigen Präzisierungen bringen. Die Kommission 
beantragt Ihnen, der Änderung in Buchstabe b zuzustim
men. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

M. · Reymond, porte-parole de la minorite: Une des 
constantes de la loi sur l'assurance-chömage que nous 
examinons est d'eviter ainsi que de reprimer, si c'est 
necessaire, les· abus. La disposition qui est envisagee a 
l'article 31. 2" alinea. n'a apparemment pas d'autre objectif. 
Elle vise. je le rappelle, a contraindre l'employeur, dans las 
cas de reduction de l'horaire de travail, a prendre a sa pro
pre charge un jour entier chöme de remuneration par mois, 
soit par exemple un jour sur quatre lorsque le chömage par
tial reduit 1a duree du travail d'un jour par semaine, ca qui 
est le plus courant. 
Cette exigence est apparue excessive a la minorite de notre 
commission qui propose de la bitter. Avant d'en expliquer 
las raisons, permettez-moi quelques considerations sur le 
chömage partial. 
Celui-ci a un but essential, celui d'eviter a une entreprise 
momentanement a court de commandes le licenciement 
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pur et simple du personnel. Durant la recession de 
1975/1976, qui dura tout de meme deux pleines annees et 
qui tut plus vive qu'on ne le croit, du moins dans certaines 
regions, le chömage partial a fait ses preuves comme solu
tion intermediaire et d'appoint. creant meme une solidarite 
souvent peu commune entre chefs d'entreprise et travail
leurs. Aujourd'hui meme, le reflux conjoncturel ou structu
rel qui s'est amorce depuis la fin de l'an passe nous fait 
constater que, selon un . communique de l'OFIAMT de 
tevrier demier, il y avait en Suisse. a fin janvier 1982. 22 777 
travailleurs an chömage partial, contre 17 187 en decambre 
1981. 
Las cantons les plus touches sont ceux de Neuchätel, de 
Soleure et de Beme, les secteurs de l'horlogerie. de la 
bijouterie et ceux de l'industrie des metaux et des 
machines sont les plus affectes. 
Que va+il advenir des entreprises concemees et de leurs 
employes an cas d'adoption de dispositions plus restric
tives dans la loi qua nous examinons? Pour l'employeur. la 
situation ast simple. Si les conditions posees a l'octroi des 
indemnites en cas de reduction de l'horaire de travail sont 
trop contraignantes, il preferera licencier purement et sim
plement une partie ou la totalite de sa main-d'ceuvre. Nous 
ne devons pas oubller qua l'entreprise, pas plus qua le syn
dicat, ne souhaite la mise en chömage. Si eile doit s·y 
resoudre, c'est que son portefeuille de commandes ayant 
baisse, et ses stocks de produits finis ayant augmente. alle 
rencontre des difficultes. Lorsque. mis an chömage, le per
sonnel ne produit plus, las frais fixes courent toujours. 
accentuant encore les difficuites. Des lors que la mise en 
chömage partial a pour but d'eviter le licenciement. repre
sentant une solution momentanee qui permet de „voir 
venir .. - comme on dit dans mon canton - et peut-etre de 
se ressaisir, ce n'est pas an chargeant exagerement l'entre
preneur qu'on va contribuer au retour rapide a une situation 
de plein emploi. 
Nous sommes certes conscients qua des abus doivent etre 
evites et reprimes. Ainsi. comme c'est d'ailleurs le cas dans 
le regime transitoire actuel, les ordonnances d'execution 
doivent par exemple empecher les entreprises de "Plani
fier» leur chömage partial de maniere a ce qu'il couvre las 
ponts de fin d'annee. De meme, il est inadmissible. comme 
le cas s'est produit. sauf erreur. dans le canton de Neuchä
tel durant la crise economique de 1975/1976. de faire bene
ficier du chömage partial un directeur d'entreprise dont le 
revenu demeurait confortable an depit du fait qu'il ne devait 
plus travailler que trois ou quatre jours par semaine. Je le 
repete, les ordonnances actuelles ont mis fin a ces abus et 
la loi que nous examinons impose des regles strictes qui 
vont dans le meme sens. Ainsi, les alineas 2. 3 et 4 de l'arti
cle 30 posent deja des conditions clairas, et d'ailleurs 
necessaires, que notre commission a admises a l'unani
mite. Ainsi aussi. l'article 31, 1er atinea. qui ne permet pas 
de chömer une ou deux heures le vendredi apres-midi pour 
simplement allonger les heures libres de fin de semaine. 
Ainsi enfin la longue enumeration de l'article 32. oü l'on voit 
vraiment que personne ne veut que des abus soient possi
bles. 
En revanche. le 2" alinea de l'article 31 va vraiment trop loin. 
Le jour de carence a la charge de l'employeur signifie qua. 
dans le cas d'un chömage partial d'un jour par semaine. 
proportion tres courante, l'entreprise devrait prendre ä sa 
charge 25 pour cent du coüt du chömage partial. On 
depasse largement la norme de l'avant-projet. qui prevoyait 
de mettre a la charge de l'entreprise 10 pour cent de ce 
cout. Pour ce faire. il faudrait que le chömage partial soit de 
deux jours et demi par semaine, ce qui est heureusement 
tres' rare. 
Durant les travaux de la commission. l'Office federal de 
l'industrie, des arts et metiers et du travail s'est montre par
ticulierement äpre sur ce point. Pourtant, il ne nous a pas 
convaincus. est-ce qua nous sommes plus äpres? Las 
documents qu·u nous a remis appreciaient toujours. dans 
des cas d'ecole. le coüt du jour de carence par rapport au 
coüt total de la masse salariale seulement. Jamais il n·est 
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tenu compte de l'incidence des investissemerits, lesquels 
representent, je l'ai deja dit, des charges fixes qui, en cas 
de chömage partiel. doivent se ri?percuter sur une produc
tion restreinte. 
Une des oppositions a la suppFession du jour de carence a 
la charge de l'employeur nous a surpris. Elle affirme qu'une 
symetrie est necessaire dans la loi, en ce sens qu'a la 
degressivite des prestations de chömage devrait corres
pondre un handicap pour l'employeur qui institue le chö
mage partial. 
On oublie trop, me semble-t-il, une fois de plus qua c·est le 
recul des commandes qui conduit ä la reduction forcee de 
l'horaire de travail. la symetrie residant dans le fait qua 
l'entreprise manque de liquidites. supporte des charges 
fixes accrues par unite de production, et qu'elle doit preci
sement tenter ä ce moment-la un effort promotionnel sup
plementaire pour essayer de repartir du bon pied. Ce n'est 
pas au moment ou la grave decision du chomage partial 
demontre qu'elle est en sursis que l'entreprise doit encore 
ätre handicapee par la mise a son compte du jour de 
carence. 
Nos arguments, vous vous en rendez campte, ont partielle
ment convaincu la majorite de notre commission, qui vous 
propose de completer tout de mäme le texte imperatif du 
Conseil federal par l'adjonction suivante: «La Conseil fede
ral peut prevoir des exceptions pour les cas de rigueur.» 
Notre executif se rallie d'ailleurs, je crois, ä cette formula
tion. 
Quant a la minorite de la commission, elle fait remarquer 
que la determination des cas de rigueur par un represen
tant de l'autorite forcement etranger a l'entreprise, voire au 
secteur economique. prendrait un temps considerable et 
rencontrerait de nouvelles difficultes. Si las autres condi
tions, nombreuses, que j' ai rappelees au debut sont rem
plies, il faut considerer qua l'entreprise doit pouvoir agir 
rapidement. En revanche, las rapports demandes. et plus 
simplement la connaissance meme des problemes specifi
ques poses ä une maison qui envisage d'introduire le chö
mage partial, retarderaient inevitablement une decision 
dont l'efficacite, pour l'emploi, depend d'abord du moment 
auquel alle est prise. 
Je sais qua certains s'opposent en fait et par principe a 
l'indemnisation en cas de chömage partial. lls estiment qu·il 
ne faut pas maintenir artificiellement las entreprises qui ne 
peuvent pas subsister. Je leur donne raison sur ca dernier 
point, mais j'affirme en meme temps que si le chömage par
tial n'existait pas. davantage d'entreprises horlogeres et de 
postes de travail auraient disparu. Nous devons absolument 
considerer a cet egard la situation particuliere de l'industrie 
des biens de consommation par rapport a celle des biens 
de production. Gatte derniere travaille ä la commande et 
eile planifie son activite en fonction de son portefeuille y 
relatif, alors que l'industrie des biens de consommation -
tout particulierement l'horlogerie, la bijouterie et le textile -
travaille pour le stock et est soumise ä la conjoncture des 
pays ou alle vend. Ce n'est donc pas en penalisant trop 
l'entreprise qui cherche ä conserver l'emploi en instaurant 
le chömage partial un certain temps. qua l'on attenue le 
mieux la durete de la recession. Au contraire, on precipite 
cette demiere car las entreprises prefereront debaucher 
purement et simplement plutöt que de supporter des 
charges malvenues a un moment difficile. 
C'est dans cet asprit que je vous demande devoter la pro
position de la minorite de la commission. 

Mlvllle, Berichterstatter: Ich habe bereits gestern im Eintre
tensreterat darauf hingewiesen, dass der Karenztag zu 
Lasten des Arbeitgebers einer der Hauptstreitpunkte dieser 
Vorlage ist. Die Kommission gelangte mehrheitlich zur Auf
fassung, dass ein gewisser Selbstbehalt des Arbeitgebers 
unerlässlich sei. Es ist das einzige Mittel zur Missbrauchs
verhütung, nachdem es in der Praxis absolut unmöglich ist, 
in jedem Einzelfall die Notwendigkeit von Kurzarbeit zu 
überprüfen. Zudem wurde betont. dass es nicht Sache der 
Arbeitslosenversicherung sei, Strukturerhaltung zu betrei-
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ben. Ein Betrieb. der diesen bescheidenen Selbstbehalt 
nicht zu tragen vermag, sei eben in der Regel kaum mehr 
lebensfähig. Dagegen gelangte die Kommission zum 
Schluss, dass den vorgetragenen Bedenken durch eine 
Härteklausel doch einigermassen Rechnung getragen wer
den könnte. Für Betriebe, die sich offensichtlich nur vor
übergehend in Schwierigkeiten befinden und gute Aussich
ten für ein Weiterbestehen haben, sollte ausnahmsweise 
auf den Karenztag verzichtet werden können, falls er eine 
zu grosse Belastung für den Betrieb bedeutet. Die Kommis
sion beantragt Ihnen mehrheitlich. der Fassung des Bun
desrates mit der vorgeschlagenen Ergänzung für Härtefälle 
zuzustimmen. 

M. Genoud: Je voudrais tout d'abord donner acte ä la mino
rite de la commission du fait qu'il peut se presenter des 
situations dramatiques ou besoin est de savoir s 'il taut pro
ceder a des licenciements an cas d'impossibilite d'intro
duire un chömage partiel et ou certaines entreprises ris
quent meme de compromettre leur existence ä cause de ce 
jour d'attente que l'on mettrait a leur charge. Neanmoins je 
voudrais prier la minorite de la commission de ne pas per
dre de vue - l'experience est lä pour nous l'apprendre -
que le chömage partiel peut aussi constituer une tentation 
dans la recherche d'une solution de facilite qui n'ameliore 
pas fondamentalement les choses. II y a eu de trop nom
breux cas, cela est prouve, oü l'on a eu recours systemati
quement et facilement ä cette solution du chömage partiel. 
Certes, dans certaines circonstances. cette solution a 
sauve des situations, et je tiens ä souligner l'aspect positif 
de cette mesure qui ne serait d'ailleurs pas proposee dans 
la loi qua nous traitons si eile n'avait pas de bons effets. 
Mais il y a aussi d'autres cas, ou il taut constater qua l'on a 
simplement prolonge - j'allais dire inutilement, an tout cas 
onereusement - l'agonie d'entreprises qui etaient condam
nees ä disparaitre au. tres souvent. a se redimensionner 
par des mises en place de structures plus reduites. 
II taut donc accepter et reconnaitre qu'une trop grande faci~ 
lite et une trop grande possibilite de recours au chömage 
partiel comportent de graves risques et de graves dangers. 
Nous avons aussi aborde. en seance de commission. le 
probleme d'un certain parallelisme. La texte du Conseil 
federal ne prevoyait, quant a lui, aucune derogation possi
ble a cette fixation du jour d'attente. Compte tenu de ca 
qua nous avons decide a rarticle 21, an matiere de degres
sion pour las indemnites de chömage, nous avons estime 
que l'on pouvait aussi, dans cet article 31 concernant le jour 
d'attente. adopter les memes principes, ä savoir que la 
regle doit comporter. ä l'article 21, un effort de la part du 
chömeur, et ä l'article 31 de la part de l'entreprise. Si a l"arti
cle 21 - on an a abondamment parle tout ä !'heure - on a 
prevu taute une serie de derogations possibles pour des 
cas de rigueur. il faut admettre ici aussi - et c'est ce que la 
majorite de la commission vous propose - qu'il y a et peut y 
avoir des cas de rigueur. M. Reymond vient d'ailleurs de le 
souligner. Toutefois. entre la generalisation de cette com
modite et ta possibilite. pour le Conseil tederal. de prendre 
en compte des cas de rigueur qui pourraient peut-etre 
condamner l'existence de certaines entreprises. il y a. je 
crois, une marge importante a prendre en consideration. 
M. Reymond a tout ä !'heure mis l'accent sur les difficultes 
qui surgiront lors des contröles administratifs et au sein des 
entreprises lorsqu'il faudra decider. sur la base des disposi
tions edictees par le Conseil federal. s'il y a rigueur ou non. 
Je voudrais lui faire remarquer que s'il craint- et je le crains 
souvent avec lui - un contröle administratif trop grand. ca 
contröle serait encore bien plus grand si l'on devait connai
tre de nouveau un recours trop systematique et trop facile 
au chömage partiel, car l'autorite de surveillance ne pourrait 
pas simplement laisser tomber las bras, en constatant ca 
qui est annonce et accepter l'operation sans intervenir. Les 
dispositions de l'article sont claires, il faudra administrer la 
preuve que cette perte de travail survient pour des raisons 
d'ordre economique. qu·e11e est inevitable. Au tond. on 
n'aurait mäme pas ca filtre qui fait qu'avant de recourir au 
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chömage partial. l'entrepreneur ou le directeur d'entreprise. 
s'il doit supporter lui-mäme en partie les consequences de 
sa decision, s'abstiendra probablement de presenter des 
demandes excessives ou intempestives. Voila pourquoi la 
formule-proposee entrainera beaucoup moins d'intrusion, si 
ce mot n'est pas trop fort, de la part de ·l'Etat dans la ges
tion des entreprises. 
Nous avons par ailleurs souligne combien il est important. 
mäme dans une loi ouverte, de prendre de bonnes disposi
tions en vue de combattre les abus. II existe ici, obligatoire
ment. aussi une possibilite ou un risque d'abus de la. part, 
cette fois, des entreprises. La meme logique reclame que 
nous prenions des dispositions assez semblables pour las 
deux grands partenaires de la loi, les chömeurs d'un cöte et 
les entrepreneurs de l'autre. C'est pourquoi je vous prie 
d'appuyer la majorite de la commission et l'adjonction 
qu'elle propose: la derogation possible entrant dans la 
competence du Conseil federal. 

Knüsel: Ich glaube, wir müssen den.Artikel in Beziehung zu 
den übrigen Artikeln setzen, welche die Missbrauchsbe
kämpfung regeln. Ich möchte Sie bitten zu beachten. dass 
wir bei Artikel 21 recht ausgiebig um die Frage der Miss
brauchsbekämpfung diskutiert haben. Im übrigen besteht 
das Kapitel Kurzarbeitsentschädigung nicht nur aus Artikel 
31, sondern es umschliesst die Artikel 30 bis 40. Ich glaube, 
wir kommen nicht darum herum, auch die übrigen Artikel, 
die diese Frage behandeln, mit in die Be~achtung einzube
ziehen. Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass Kurzarbeit 
bei strukturell bedingter Arbeitslosigkeit eine segensreiche 
Einrichtung sowohl für den Arbeitgeber wie für den Arbeit
nehmer sein kann, nämlich dann, wenn es darum geht. 
Schlimmeres zu verhüten. Ich glaube aber, dass hier Artikel 
21 bezüglich der Missbrauchsbekämpfung seinen Zwilling 
·in Artikel 31 hat, da dieser ebenfalls der Missbrauchsbe
kämpfung dient. Gemäss Artikel 31 Absatz 2 ist in jeder · 
Abrechnungsperiode, die aus einem Monat oder vier 
zusammenhängenden Tagen besteht, ein voller Arbeitstag 
nicht anrechenbar. Dieser Karenztag stellt den Selbstbehalt 
des Arbeitgebers dar. Artikel 36 Buchstabe a verpflichtet 
den Arbeitgeber, die Kurzarbeitsentschädigung für den 
Karenztag zu seinen Lasten zu übernehmen. Nun stellt sich 
die Frage: Ist dies angemessen bzw. zumutbar oder nicht? 
Nach Artikel 33 - ich möchte bitten, auch diesen zu beach
ten - beträgt die Entschädigung bei Kurzarbeit 80 Prozent 
des Verdienstausfalles, und zwar bis zum Höchstbetrag für 
die Beitragsbemessung von heute 3900 Franken im Monat. 
Wenn man von prozentualer Belastung bei Kurzarbeit 
spricht, so ist für den Arbeitgeber eindeutig die in Frage 
stehende Lohnsumme relevant, die bei einem Arbeitsausfall 
auf dem Spiele steht, wobei die prozentuale Belastung bis 
zur Höhe von 3900 Franken konstant ist. Wenn ich richtig 
orientiert bin, war es ja bis heute so, dass der Arbeitgeber 
nach Obligationenrecht die Lohnkosten zu 100 Prozent zu 
tragen hat, auch wenn wegen Auftragsmangels nicht gear
beitet werden kann. Nun ist es doch so, dass die Arbeits
losenversicherung dem Arbeitgeber bei Kurzarbeit die Ent
schädigung zu 80 Prozent abnehmen will und der Arbeit
nehmer dann· die verbleibenden 20 Prozent zu seinen 
Lasten zu übernehmen hat. Wenn man die ganze Rechnung 
aufstellt, so trifft diese Regelung den Arbeitgeber mit einem 
Lohnaufwand von 3,6 Prozent. 
Wenn man nun die Werte gegenseitig im Bewusstsein auch 
darauf abwägt, dass es ein Solidaritätswerk zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, dann komme ich zum 
Schluss. dass dieser Karenztag nicht nur ein Mittel zur Ver
hütung von möglichen Missbräuchen darstellt, sondern 
ebensosehr einen inneren, ich möchte sagen. gesell
schaftspolitischen Inhalt hat, der nicht zu unterschätzen ist. 
Ich meine die Opfersymmetrie. Über die Modalitäten. so 
haben wir bei Artikel 21 ja festgestellt, können wir im Diffe
renzbereinigungsverfahren noch diskutieren. Ich glaube, 
auch hierüber wird man gegebenenfalls. je nachdem, was 
bei Artikel 21 dereinst beschlossen wird. diskutieren kön-

nen. So bitte ich Sie, diese beiden Artikel als funktionale 
Einheit zu betrachten und daher der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 

M. Meylan: Cette question est importante. En l'occurrence. 
j'aimerais vous faire observer la composition extremement 
curieuse, du point de vue politique, de la minorite qui vous 
propose d'en rester ä. la legislation teile qu'eile est actueile
ment appliquee. Je ne crois pas que nous verrons tres sou
vent, dans ce conseil. une minorite formee de cette facon. 
c'est extremement rare. Une autre chose qui est rare et 
particuliere dans cette minorite, c·est qu'on y trouve trois 
anciens conseillers d'Etat qui furent dans leur canton. 
durant une periode de recession, responsables de l'econo
mie publique. J'aimerais des lors vous demander de bien 
vouloir considerer que, si nous avons signe ensemble la 
proposition developpee tout ä. !'heure par M. Reymond. 
c'est que nous savons un peu de quoi nous parfons. non 
pas parce que nous sommes meiileurs theoriciens qua 
d'autres, bien au contraire. mais parce que nous avons 
vecu les choses dans la pratique. Je voudrais simplement 
dire ceci: M. Genoud, tout ä. !'heure, a precise que nous 
vous proposions de maintenir le systeme actuel. Nous ne 
demandons rien d'autre. On a dit que ce systeme pourrait 
entrainer des abus. Eh bien ! j'affirme, avec les signataires 
de la proposition de minorite, qu'au cours d'une experience 
de plusieurs annees durant lesquelles nous avons constate 
les bienfaits du chömage partial dans certaines circons
tances limitees. je n'ai pas au connaissance d'abus qui 
n'auraient pas ete corriges. Si. dans les cantons de Fri
bourg, de Vaud ou de Neuchätel, on avait eu connaissance 
d'abus, je dis que nous disposions des moyens neces
saires, comme gouvernements cantonaux ou departements 
de l'economie publique. de faire cesser ces abus. Nous 
n'avons pas besoin de ceia pour prevenir les abus. 
L'autre argument developpe par notre coliegue Knüsei, tout 
a l'heure. est fonde an quelque sorte sur une comparaison. 
On a pris des mesures serieuses pour prevenir les abus 
que pourraient commettre les travailleurs. Alors. ici. pour 
avoir au moins une balance egale, nous ailons pren<!lre une 
mesure similaire de mefiance contre les patrons. Je n·ai pas 
a defendre ici les patrol_'ls. Je n'en ai pas recu le mandat. II 
ne s'agit pas, d'ailleurs. de defendre las patrons. il s·agit de 
defendre les entreprises. Dans ceiles-ci il y a des patrons et 
des travailleurs qui ont un droit an vertu du systeme qui 
existe actuellement. Ces travailleurs et ces patrons ont un 
droit parce que. en l'espece, leurs interets sont conver
gents. ils ont le droit de demander que nous nous pen
chions sur leur sort. Si vous rejetez notre proposition. j'ai 
bien peur qu'il faille reparier de ce probleme avant long
temps. II se posera dans beaucoup de regions de la Suisse. 
et pas seulement dans la nötre, parce que le mal qui nous 
trappe, je vous l'ai dejä dit plusieurs fois et je le repete, 
sevira ailleurs. ineluctablement. Alors ne venons pas parfer 
de mefiance envers les patrons pour compenser cette 
envers les ouvriers; defendons nos entreprises. 

Bundespräsident Honegger: Ich möchte nach dieser Dis
kussion nochmals betonen. dass der Bundesrat die Ent
schädigung von Kurzarbeit für ein äusserst wichtiges 
Instrument in unserer Beschäftigungspolitik hält. Dieses 
Instrument erlaubt in vielen Fällen das Durchhalten von 
Betrieben bei vorübergehendem Arbeitsmangel. Aber auf 
der anderen Seite möchte ich ebenso deutlich betonen. wie 
ich das vorher bei anderen Artikeln auch getan habe. dass 
von der Arbeitslosenversicherung nicht nur Arbeitslose. 
sondern auch Arbeitgeber profitieren können. 
Herr Meylan, es ist leider so. dass Arbeitgeber bei der Ent
schädigur:ig von Kurzarbeit erwischt worden sind. als sie 
missbräuchlich gehandelt haben. Nicht vergebens haben 
wir jeweils über Weihnachten und Neujahr besondere Vor
schriften erfassen müssen. weil man diese Gelegenheit 
benützt, um über die Feiertage mit der Arbeitslosenversi
cherung die Kurzarbeit entschädigen zu lassen! Das ist vor
gekommen! Ich könnte viele andere Beispiele erwähnen: 
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auch bei den Arbeitgebern gibt es schwarze Schafe. Und 
deshalb glaube ich; dass man auch in diesem Falle minde
stens das notwendige Instrumentarium dafür schaffen 
sollte, um solchen Missbräuchen entgegenzutreten. Nun ist 
es aber aiJsserordentlich schwierig, und zwar aus rechts
staatlichen, wirtschaftlichen, vor allem aber durchführungs
technischen Gründen. in jedem Einzelfall im Betrieb herum
zuschnüffeln und festzustellen. ob Kurzarbeit nun wirklich 
notwendig ist oder nicht. Wir haben diesen Apparat nicht 
zur Verfügung. Wir haben die Beamten nicht zur Verfügung, 
die im einzelnen Betrieb Missbräuche feststellen könnten; 
wir müssten auf das abstellen, was uns die Betriebsleiter 
oder Betriebsinhaber erzählen. Das einzige Mittel, das den 
Arbeitgeber sehr wahrscheinlich zwingt, die Kurzarbeit nur 
einzuführen, wenn sie notwendig ist. ist der Karenztag. Nun 
darf man aber auch wieder nicht dramatisieren. und Herr 
Knüsel hat recht. wenn er darauf aufmerksam macht. dass 
die Belastung bescheiden ist. Herr Reymond. die Belastung 
macht pro Arbeitnehmer allerhöchstens 3.6 Prozent des 
Lohnes der betreffenden Arbeitnehmer aus. Ich würde also 
meinen, dass die Belastung für den Arbeitgeber bei monat
lich 22 auszubezahlenden Taggeldern im Umfang von 3,6 
Prozent der Lohnsumme wirklich tragbar ist. Wenn dieser 
Anteil von 3,6 Prozent nicht mehr von einem Arbeitgeber 
übernommen werden kann, dann steht es wohl nicht mehr 
gut mit dieser Firma! Ich möchte Sie auch im Sinn einer 
gewissen Parallelität bitten. diesem Karenztag zuzustim
men. Sie können nicht nur bei den Arbeitslosen Miss
brauchsverhütung treiben und dann bei den Arbeitgebern 
beide Augen zudrücken! Ich möchte Sie deshalb bitten, die
sem Karenztag zuzustimmen. 

Präsident: Damit kann ich feststellen. dass der Bundesrat 
der Ergänzung, die die Kommission beantragt, zustimmt. 

M. Reymond: Je ne sais s'il convient de reprendre la parole 
apres M. Je president de la Confederation. J'aimerais 
cependant repondre tres rapidement a M. Honegger et a 
M. Genoud. En ce qui conceme M. Genoud. je ne souhaite 
pas qua son canton connaisse pendant plusieurs annees. 
une mevente de Fendant. Cela pourrait poser quelques pro
blemes dans un canton qui n'a pas. comme d'autres can
tons de notre pays. connu le chömage partial. 
Au sujet des abus de fin d'annee. f aimerais rappeler que je 
n'ai pas nie dans mon el<pose - personne ne le nie - qu'il y 
ait eu des abus au cours de la premiere annee du regime 
transitoire. Cela est vrai. Mais avec les dispositions 
actuelles, et avec les ordonnances d"execution. ces abus 
sont supprimes, 
Ensuite, vous avez dit que le jour de carence correspondait, 
dans les calculs que vous aviez faits. a 3 pour cent des 
salaires des entreprises considerees. J'insiste sur le fait 
que lorsqu'une entreprise est en chömage partiel, eile a des 
frais fixes qui se repartissent sur des coüts de production 
beaucoup plus bas. Je suis surpris que l'OFIAMT. qui 
devrait connaitre l'economie d'entreprise. ne tienne pas 
compte de ces frais fixes dans ses calculs. c·est primordial. 
En plus des frais fixes. il y a un autre element qu'on ne 
prend pas en consideration dans cette appreciation du jour 
de carence sur la masse salariale. c·est que l'entreprise en 
chömage partial doit faire un effort supplementaire de pro
motion pour trouver une nouvelle clientele. 
Enfin je reprends Ja question de la symetrie entre les indem
nites degressives prevues pour les chömeurs et la charge 
que representerait pour les employeurs Je jour de carence 
prevu. Cette symetrie n'existe que dans vos esprits. 
Les cas de rigueur dont parle M. Genoud pour les chö
meurs sont enumeres a l'article 21. On sait exactement 
quels sont ces cas. Dans ce qui nous occupe, on nous dit 
que Je Conseil federal peut «prevoir des exceptions pour 
les cas de rigueur». Ce sera un fonctionnaire, sans doute 
competent. qui les determinera. Mais determiner des cas 
de rigueur en etudiant le fonctionnement d"une entreprise. 
pour voir si eile doit ou non etre mise en chömage. et si eile 
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doit dans Je cadre du chömage partial supporter les jours 
de carence ou non, c'est un travail de longue haleine. 
M. Genoud n·a pas repris ·rargument qu'il avait soutenu 
devant la commission, concernant les cas de rigueur dans 
la vente d'immeubles a des personnes domiciliees a l'etran
ger. Je connais bien le probleme, j'applique cette loi dans 
mon canton. Les cas de rigueur dans la vente d"immeubles 
a des personnes domiciliees a l'etranger representent neuf 
mois d'etudes - alors que des gens sont dans la misere 
noire - pour aboutir a l'autorisation de vendre un petit cha
tet ou un petit appartement. Neuf mois de tractations pour 
prouver le cas de rigueur d'une personne seule: dans une 
entreprise il faudra un Japs de temps plus long encore. 
J'aimerais bien qu·on ne confonde pas les cas de rigueur 
enumeres a l'article 21 avec ceux proposes ici par Ja majo
rite de la commission. C'est pourquoi je maintiens Ja propo
sition de la minorite et vous recommande de Ja voter. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 3-5 - Al. 3-5 

Angenommen - Adopte 

Art. 32 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 Bst. c 
... soweit er auf Feiertage fällt, durch ... 

Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 32 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

26 Stimmen 
10 Stimmen 

(La modification a l'al. 1 Jet. c ne concerne que Je texte alle
mand) 

Mlville, Berichterstatter: In Buchstabe c haben wir eine 
kleine redaktionelle Änderung vorgenommen: Das Wort 
«entfällt» wird ersetzt durch «fällt». 

Angenommen - Adopte 

Art. 33 und 34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 33 et 34 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 35 

Antrag der Kommission 

Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 4 
... Anspruchsvoraussetzungen für nicht erfüllt. ... 

Art. 35 
Proposition de /a comrriission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 
(La modification a l'al. 4 ne concerne que Je texte allemand) 

Mlvllle, Berichterstatter: In Absatz 4 haben wir eine kleine 
redaktionelle Umstellung des Satzes vorgenommen. 

Angenommen - Adopte 
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Art.~ 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum· Beschluss des Nationalrates 

Art. 36 a 40 
Proposition de la commission 
Adherer a .la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 41 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
... , in denen wetterbedingte ... 

Abs. 1 bis und 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 41 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 
(Le modification a l'al. 1 ne conceme que le texte allemand) 

Mlville, Berichterstatter: In den Artikeln 41 bis 49 finden Sie 
überall die redaktionelle Änderung «Wetter„ statt «Witte
rung». 

Angenommen - Adopte 

Art. 42 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 Bst. a 
. . . durch das Wetter zwingend ... 

Abs. 2-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 42 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 
(La modification a l'ai. 1 ne conceme que le texte ailemand) 

Angenommen - Adopte 

Art. 43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de /a commission 
Adherer a la däcision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 44 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 3 und 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2 Bst. a 
... der von wetterbedingtem ... 

Art. 44 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 
(La modification a l'al. 2 ne conceme que le texte allemand) 

Angenommen - Adopte 

Art. 45-47 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

142 E 10 mars 1982 

Art. 45 ä 47 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 
Antrag der Kommission 
... die von wetterbedingtem ... 

Art. 48 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national . 
(La modification ne concerne que le texte allemand) 

Angenommen - Adopte 

Art. 49 
Antrag der Kommission 
... wetterbedingten Arbeitsausfällen. 

Art. 49 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 
(La modification ne conceme que le texte allemand) 

Angenommen - Adopte 

Art. 50 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Beitragspflichtige ... 

Abs. 2 
Der Anspruch besteht nicht, wenn der Arbeitnehmer die 
Zahlungsunfähigkeit seines Arbeitgebers absichtlich oder 
grobfahrlässig verursacht hat. 

Art. 50 
Proposition de /a commission 

Al 1 
Les travailleurs ... 

Al. 2 
Le travailleur n'a pas droit a l'indemnite, lorsqu'il a cause 
intentionneilement ou par negligence grave l'insolvabilite de 
son employeur. 

Mlvflle, Berichterstatter: Hier hat die Kommission einen 
Absatz 2 hinzugefügt. Sie war der Auffassung, es sollte eine 
Möglichkeit geschaffen werden, in extremen Fällen von 
Selbstverschulden 9ie Leistung verweigern zu können. 
Gedacht wurde zum Beispiel an einen Geschäftsführer. der 
den Untergang der Firma selbst verursachte und für den 
deshalb die Lohngarantie als nicht gerechtfertigt erscheint. 
Ich beantrage Ihnen Zustimmung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 51-56a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 51 a 56a 
Proposition de ta commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 57 
Antrag der Kommission 
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Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 3 
... die Vermittlungsfähigkeit verbessern. 

Art. 57 
Proposition de ta commission 

Al. 1 et 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 3 
... doit ameliorer l'aptitude au placement. 

Mlvllle, Berichterstatter: Die Kommission ist der Meinung, 
hier könne auf das Wort "wesentlich" verzichtet werden. Es 
sollte genügen, dass die Vermittlungsfähigkeit überhaupt 
verbessert wird; ob wesentlich oder nicht, lässt sich in der 
Praxis kaum abgrenzen. Die Kommission beantragt also. 
das Wort «wesentlich„ zu streichen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 58 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 2 und 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 3 
Soweit der Kurs es bedingt, braucht der Teilnehmer wäh
rend dessen Dauer nicht vermittlungsfähig zu sein. 

Art. 58 
Proposition de la commission 

Al. 1, 2 et4 

Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 3 
... apte au placement pendant la duree dudit cours. 

Mlvllle, Berichterstatter: In Absatz 3 finden Sie eine Präzi
sierung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 59 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Art. 59 
Proposition de la commission 

Al. 1 et 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 2 
Selon le projet du Conseil federal 

Mlvllle, Berichterstatter: Die Fassung dieses Absatzes· 
hängt vom Entscheid des Rates zu Artikel 21 ab. Mit der 
Aufrechterhaltung der Degression ist der entsprechende 
Vorentscheid getroffen worden. Die Kürzung der Taggelder 
kann hier ausser Betracht fallen. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 60-ö5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 60 ä 65 
Proposition de Ja commission 

Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 66 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 Bst.c 
Streichen 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 66 
Proposition de la commission 

Al. 1 let.c 
Bitter 

Al. 2 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Mlvllle, Berichterstatter: Zu Artikel 66 Buchstabe c und im 
Gefolge natürlich auch zu Artikel 67: Innerhalb der Lei
stungsarten möchte Ihre Kommission auf die Umzugsko
stenentschädigung verzichten. Sie hält eine solche Ent
schädigung aus regionalpolitischer Sicht für gefährlich. Die 
Versicherten sollten nicht geradezu ermuntert werden, 
ihren Wohnsitz aus Randgebieten in die Ballungszentren zu 
verlegen. Die Kommission beantragt Ihnen deshalb, die 
Umzugskostenentschädigung zu streichen, die beiden 
anderen Leistungen zur Förderung der Arbeitsannahme 
ausserhalb der Wohnortsregion aber beizubehalten. Diesen 
kommt nicht nur für die Förderung der Arbeitsannahme, 
sondern auch in regionalpolitischer Sicht grosse Bedeu
tung zu . 

Angenommen - Adopte 

Art. 67 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 67 
Proposition de la commission 
Bitter 

Angenommen - Adopte 

Art. 68-72 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 68 ä 72 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 73 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit 
(Steiner, Kündig) 
Streict,en 
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Art. 73 
Proposition de la comm;ssibn 

Majorite 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Minorite 
(Steinar, Kündig) 
Biffer 

Stelner, Sprecher der Minderheit: In der Kommission stellte 
ich den Antrag, den Artikel 73 - Beiträge an besondere 
Massnahmen auf dem Gebiete der Arbeitsvermittlung -
ersatzlos zu streichen. Nach Stimmengleichheit wurde der 
Antrag in der Kommission mit Stichentscheid des ex officio 
omnipotenten Präsidenten abgelehnt. Damit ist meines 
Erachtens die Legitimation gegeben, den Streichungsan
trag auch heute im Plenum noch einmal zu stellen. 
Ich darf - zusammengefasst - meine Begründung aus der 
Kommission wiederholen, dass nämlich mit diesem Artikel 
73 ein neues System geschaffen würde, dessen Kosten in 
keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Kaum 5 Prozent der 
Stellen werden über die öffentliche Stellenvermittlung 
besetzt. Die Arbeitgeber können nicht verpflichtet werden, 
offene Stellen zu melden. Ebensowenig können Stellensu
chende verpflichtet werden, sich bei den Arbeitsmarktbe
hörden zu melden. Es kann also nur ein kleiner Teil des 
Arbeitsmarktes erfasst werden, und Erfahrungen im Aus
land haben gezeigt, dass ein solches System auch nicht 
geeignet ist. Arbeitslosigkeit abzubauen. Im übrigen löst 
der freie Arbeitsmarkt diese Vermittlungsaufgaben besser, 
als dies eine zentrale Arbeitsmarktverwaltung tun könnte. 
Natürlich haben wir uns in der Kommission auch die Argu
mente der Befürworter zu Herzen genommen, nicht zuletzt 
diejenigen der Verwaltung selber, wie gewohnt kompetent 
vorgetragen durch Herrn Bonny. Sie vermochten indessen 
.unsere Bedenken nicht zu beseitigen, wonach gestützt auf 
die Erfahrungen diese neue Gesetzesbestimmung nicht 
notwendig ist. Es ist auch nicht unbedingt die Zeit für die 
Kreation neuer Beitragsverpflichtungen, auch wenn sie hier 
auf Kosten der Arbeitslosenversicherung selber gehen. Ich 
bitte Sie um Zustimmung zum Streichungsantrag. 

Mlvllle, Berichterstatter: Ich danke Herrn Steinar für die 
Bezeichnung «omnipotenter Kommissionspräsident». Die 
Qualifikation «potent» ist in jedem Fall eine schöne Sache, 
besonders wenn sie von einem Vertreter des Bauemstan
des stammt! (Heiterkeit) 
Die Kommission entschied sich nach einiger Diskussion 
mehrheitlich. dafür, dass die Leistungen an die Einrichtun
gen der Arbeitsvermittlung beibehalten werden sollten. Der 
Arbeitsvermittlung kommt effektiv eine sehr grosse Bedeu
tung zu, einerseits, um den Versicherten das Schicksal der 
Arbeitslosigkeit zu ersparen, andererseits aber auch zur 
Entlastung der Versicherungen. Es ist allgemein bekannt, 
dass die Vermittlungstätigkeit noch verbessert werden 
sollte. Dabei geht es nicht etwa darum, die private Vermitt
lungstätigkeit durch eine öffentliche zu ersetzen, sondem 
um die bessere Koordination sowohl zwischen den Kanto
nen als auch mit den privaten, nicht auf Gewinn ausgerich
teten Vermittelungsstelfen. Es würden somit zum Beispiel 
auch gewerkschaftliche Einrichtungen in den Genuss sol
cher Zuschüsse kommen. Die Kommissionsmehrheit ent
schied sich vor allem deshalb für die Beibehaltung dieser 
Bestimmung, weil hier gemäss Artikel 74 nicht etwa die Ver
waltung, sondem die Sozialpartner in der Gestaltung der 
Aufsichtskommission über die Gewährung von Leistungen. 
entscheiden. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen Zustimmung zur: 
Fassung des Nationalrates und Ablehnung des Strei
chungsantrages Steiner/Kündig. 

Kündlg: Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum Streichungs
antrag von Herrn Steiner. Wenn man die Ausführungen 
unseres Kommissionspräsidenten hört. könnte man eigent-
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lieh annehmen, dass es sich hier um etwas äusserst Bedeu
tungsvolles handelt. Ich bitte Sie aber, den Text dieses Arti
kels 73 einmal genau zu lesen. Hier heisst es nämlich: «Die 
Arbeitslosenversicherung kann Beiträge an Massnahmen 
gewähren, welche die Arbeitsvermittlung mit technischen 
oder ausserordentlichen organisatorischen Mitteln wirksa
mer gestalten.• Damit ist also nicht die normale Arbeitsver
mittlung gemeint, sondern es soll nur - es ist aus dem Text 
ersichtlich - die Arbeitsvermittlung mit technischen Mitteln 
wirksamer gestaltet werden. Man könnte darunter zum Bei
spiel ·verstehen, dass Anschlagstellen geschaffen werden, 
dass Stellenkarteien aufgebaut werden, dass Computer 
beschafft werden, dass das Lokalradio oder das Lokalfem
sehen für diese Tätigkeit eingesetzt wird. Dem Erfindergeist 
für spezielle Veranstaltungen sind hier keine Grenzen 
gesetzt. Oder es ist auch festgelegt. dass Beiträge an dieje
nigen zu zahlen sind, die ausserordentliche organisatori
sche Mittel zur Arbeitsstellenvermittlung einsetzen. Auch 
hier ist festzustellen, dass ausserordentliche Massnahmen 
notwendig sind, um Bezüger der Unterstützung werden zu 
können. Damit soll wohl ausgesagt werden, dass nicht 
Massnahmen im Rahmen der heutigen üblichen Arbeitsver
mittlung einzusetzen sind, sondem dass Sondermassnah
men als sogenannte Feuerwehrübungen zum Einsatz gelan
gen müssen. 
Mit Sondermassnahmen kann aber nur in wenigen Fällen 
dem Primärziel, das in diesem Artikel ja auch umschrieben 
ist. nämlich der Verhütung von Arbeitslosigkeit, entgegen
gewirkt werden. Wenn man noch berücksichtigt. dass der 
Einsatz der sogenannten ausserordentlichen Massnahmen 
oder ausserordentlichen Mittel einem erheblichen regiona
len oder interkantonalen Interesse entsprechen müsse, 
dann sehen Sie die absolute Fragwürdigkeit des Einsatzes 
der Arbeitslosenversicherungsmittel. Behalten wir doch 
diese Mittel, die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer berappt 
werden müssen, zur Entrichtung von Beiträgen, also für das 
Wesentliche, und setzen wir sie nicht ein für illusionäre 
Spielereien. 

Bundespräsident Honegger: Es ist diesmal nicht die Ver
waltung, Herr Kündig (Zwischenruf K ü n d i g : Ich habe 
nicht von der Verwaltung gesprochen), die über diese allfäl
ligen Massnahmen zu entscheiden hat. Die Erfindungsgabe 
liegt vielmehr bei der Aufsichtskommission, die bekanntlich 
paritätisch zusammengesetzt ist. Die Arbeitgebervertreter 
in dieser Kommission werden es also in der Hand haben zu 
bestimmen, ob irgend etwas in dieser Richtung getan wer
den soll oder nicht. Ich glaube, dass die Arbeitslosenversi
cherung an einer effizienten Arbeitsvermittlung direkt inte
ressiert ist, und wenn einmal versuchsweise, zum Beispiel -
zwischen einigen Kantonen, technische Mittel eingesetzt 
werden müssten, wäre es sehr wahrscheinlich zweckmäs
sig, wenn die Aufsichtskommission die Kompetenz hätte, 
Finanzmittel zur Verfügung zu steifen. Ich sehe die Sache 
nicht so schwarz wie Herr Kündig, da ja die Aufsichtskom
mission zweifelsohne dafür sorgen wird, dass nicht unsin
nig Geld ausgegeben wird. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 74-79 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 74 a 79 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 80 
Antrag der Kommission 

16 Stimmen 
14 Stimmen 
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Abs. 1 Bst. a bis 
... der Anspruchsberechtigung ein, soweit diese Befugnis. 
nicht nach Absatz 2 der zuständigen kantonalen Amtsstelle 
zusteht; 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss· des Nationalrates 

Art. 80 
Proposition de la commission 

Al. 1 !et. abis 
... de l'article 29, 1er alinea, pour autant que cette compe
tence n'appartienne pas, contormement au 20 alinea, a 
l'autorite cantonale competente: 

A/.2 
. Adherer a la decision du Conseil national 

Mlvllle, Berichterstatter: Diese Bestimmung ergibt sich aus 
der von uns im Artikel 29 getroffenen Regelung über die 
Einstellungsbefugnis. 

Angenommen - Adopte 

Art. 81 und 82 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 81 et 82 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 83 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heft!: Es heisst hier, dass das Vermögen des Ausgleichs
fonds auch beim AHV-Ausgleichsfonds angelegt werden 
kann. Der AHV-Ausgleichsfonds will aber natürlich seiner
seits anlegen. der verfügt ja selbst über Mittel. Was 
geschieht, wenn dieser AHV-Ausgleichsfonds negativ wird? 
Finanziert dann die Arbeitslosenversicherung gewissermas
sen die AHV? Ich verstehe nicht. wieso man das Vermögen 
des Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung beim 
AHV-Fonds anlegt. 

Bundespräsident Honegger: Was Herr Hefti darlegt. ist mei
nes Erachtens völlig undenkbar. Die Arbeitslosenversiche
rung kann nicht den AHV-Fonds finanzieren. 
Es ist heute schon so, Herr Hefti, dass der Bund Gelder, für 
die er keine Verwendung hat, dem AHV-Fonds übergibt. 
Der Bund selbst hat einfach den entsprechenden Apparat 
nicht zur Verfügung. 

Mlvllle, Berichterstatter: Ich wollte Ihnen auf diese zunächst 
etwas überraschende Frage, Herr Hefti, auch sagen, dass 
es sich hier einfach um eine organisatorische Vereinheitli
chung handelt, dass man einen versierten Anleger beizieht. 
Im weiteren scheint es mir ganz ausgeschlossen zu sein, 
dass eine Situation zustande kommen dürfte, in welcher der 
Ausgleichsfonds der AHV über keine Mittel mehr verfügt. 
Ich kann Ihnen jetzt die genauen Bestimmungen nicht zitie
ren. aber die Behörden, die dafür zuständig sind, sind 
gesetzlich verpflichtet, den Ausgleichsfonds der AHV so zu 
äufnen, dass eine Jahresausgabe der AHV damit getätigt 
werden kann. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 84 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Bst.a 
... beraten die Arbeitslosen und bemühen sich, ihnen 
Arbeit zu vermitteln, allenfalls in Zusammenarbeit mit paritä
tischen Stellenvermittlungsinstitutionen: 

Bst.g 
... stellen den Versicherten in den in Artikel 29 Absätze 2 
und 4 vorgesehenen Fällen in der Anspruchsberechti
gung ... 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 84 
Proposition de la commission 

Al. 1 

Let. g 
... dans les cas prevus a l'article 29. 2° et 4° alineas. et 
restreignent. .. 
(La modification a la let. a ne conceme que le texte alle
mand) 

A/.2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mlvllle, Berichterstatter: Die Änderung bei Buchstabe a ist 
rein redaktionell; bei Buchstabe g ergibt sich eine Ände
rung als Konsequenz aus der von uns in Artikel 29 
beschlossenen Einstellungsbefugnis. 

Angenommen - Adopte 

Art. 85-87 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 85 a 87 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 88 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heftl: Bei Absatz 4 möchte ich fragen, wieso auch noch 
Vertreter der Wissenschaft in diese Aufsichtskommission 
gewählt werden müssen. 

Bundespräsident Honegger: Sehr wahrscheinlich deshalb, 
weil auch die Wissenschaft zu diesen Problemen etwas zu 
sagen hat. 

Mlvllle, Berichterstatter: Es geht doch in diesem neuen 
Arbeitslosenversicherungsgesetz - im Unterschied zur bis
herigen Regelung - auch um Prospektives. Es müssen 
volkswirtschaftliche Probleme gelöst werden. Hieraus 
ergibt sich, dass Vertreter der Wissenschaft, beispielsweise 
der Nationalökonomie. beigezogen werden müssen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 89 
Antrag der Kommission 
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Abs. 1 und 3 
Zustimmung _zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2 
... gewähren Bund und Kantone Darlehen zu einem ange
messe11en Zins. (Rest_ des Absatzes streichen) 

Art. 89 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 et 3 
Adherer a la däcision du Conseil national 

Al. 2 
.:. taux d'interet equitable. (Bitter le raste de l'alinea) 

Mlvllle, Berichterstatter: Hier gelangte die Kommission, 
übrigens nach eingehender Beratung, zum Schluss, dass 
der vom Nationalrat gewünschte Zusatz nicht nötig sei. Es 
bleibt nämlich den Räten - auch ohne ausdrückliche 

· Gesetzbestimmung - unbenommen, durch einen einfachen 
Bundesbeschluss auf die Rückzahlung der Darlehen zu ver-
zichten. Als redaktionelle Änderung wird dann noch der 
Begriff «Zins„ an die Stelle des Wortes uVerzinsung„ 
gesetzt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 90 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 91 

Antrag der Kommission 

Abs. 1-4 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 5 
Mehrheit 
... vergütet; dabei werden die Bereitschaftskosten und das 
Risiko der Trägerhaftung (Art. 81) angemessen berück
sichtigt. , .. 

Minderheit 
(Schmid, Genoud, Reymond) 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Art. 91 
Proposition de Ja commission 

Al. 1a4 

Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 5 
Majorite 
... fes frais fixes et le risque de la responsabilite des fonda
teurs (art. 81) sont pris ... 

Minorite 
(Schmid, Genoud. Reymond) 
Salon le projet du Conseil federal 

Abs. 1-4 - Al. 1 a 4 

Angenommen - Adopte 

Abs. 5-AI. 5 

M. Genoud, porte-parole de la minorite: En ce qui conceme 
la proposition de la minorite, il s'agit plutöt ici d'une ques-
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tion de principe. Je me refererai tout d'abord-aux articles 81 
et 80. A l'article 81, il est precise que le fondateur repond 
envers la Confederation des dommages que sa caisse a 
provoques par ses carences. Le Conseil federal nous pro
pose que te fonds de compensation rembourse aux fonda
teurs des caisses de chömage les frais ä prendre en 
compte resultant de l'accomplissement des täches incom
bant aux caisses, !es frais fixes, etc. 
La majorite de la commission veut introduire une notion 
supplementaire, a savoir la couverture du risque de ta res
ponsabilite des fondateurs. Pour demander cette indemnite 
supptementaire, qui est du raste assez mal definie - fjgnore 
comment l'on chiffrerait la couverture de ce risque, peut
etre par une prima d'assurance - on affirme que la matiere 
est tres difficile a executer, qu'il y a des cas limites et qua 
certaines decisions peuvent etre prises et etre contestees 
par la suite en entrainant par lä des obligations onereuses 
pour le fondateur de la caisse. 
J'ai explique tout a !'heure qu'il s'agissait la d'une question 
de principe. II semble assez curieux que celui qui confie 
une täche relativement simple - je preciserai par la suite -
de distribution d'indemnite joumaliere, doive encore payer 
le risque a celui qui execute cette täche. Je pense qua la 
conflance dont on honore las fondateurs de caisses doit les 
amener ä prendre eux-memes leurs propres responsabili
tes quant a ta correction des operations auxquelles ces 
caisses procedent. Je rappellerai a ce sujet ta disposition 
de l'article 80, ä l'alinea 2, qui precise que «ta caisse soumet 
un cas a l'autorite cantonale pour decision torsqu'elle a des 
doutes quant ä savoir si l'assure a droit a l'indemnite, etc.» 
II taut donc se souvenir aussi du fait que las caisses de chö
mage sont assistees en permanence par les autorites can
tonales et, peut-etre pour des cas tres difficiles, par la pos
sibilite de poser la question au niveau de l'OFIAMT. La 
minorite de 1a commission trouve donc un peu choquant 
que soit encore ajoutee cette forme de remuneration pour 
des risques qui sont absolument courants et des risques 
qui n'en sont pas vraiment, si l'on applique !es dispositions 
de la loi qui mettent a couvert ces caisses dans tes cas deli
cats ou dlfficiles. C'est une question de principe, semble-t
il. Ou allons-nous si chaque fois que l'on confie une täche 
l'on doit encore payer l'assurance que celle-ci sera execu
tee correctement ä celui ä qui est devolu l'accomplissement 
de la mission? Teiles sont las raisons pour lesquelles je 
vous prie de bien voutoir vous en tenir au texte du Conseil 
federal et du Conseil national et ne pas prevoir cette indem
nite supplementaire. 

Mlvtlle, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit emp
fiehlt Ihnen, den Einbezug nicht nur der Bereitschaftsko
sten, sondern auch des Risikos der Trägerhaftung. Die 
Kommission hat mit 6 zu 4 Stimmen so entschieden. Es soll 
hier zum Ausgleich für das Haftungsrisiko ein angemesse
ner Verwaltungskostenzuschuss gewährt werden. Sehen 
Sie: auch eine gut arbeitende Kasse riskiert, Fehler zu 
machen. Bei leichten Fehlern kann die Ausgleichsteile 
davon absehen, sie haftbar zu machen, bei groben nicht. 
Eine gut arbeitende Kasse kann dann gegebenenfalls aus 
dieser Risikoprämie einen bescheidenen Gewinn erzielen. 
eine schlecht arbeitende Kasse wird umgekehrt mehr ver
lieren, als den Betrag dieser Prämie. So wird diese Prämie 
zur Aufmunterung, zum Ansporn für die Kassen im Hinblick 
auf gutes Arbeiten und zur Aufrechterhaltung ihrer wichti
gen Funktion. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen aus diesen 
Gründen, diesem Zusatz zuzustimmen. 

Belser: Die Argumentation der Minderheit entspricht hier 
einfach nicht der Alltagswirklichkeit der Durchführung die
ser Arbeitslosenversicherung. Sie haben heute auch eine 
Zuschrift erhalten des Verbandes der öffentlichen Arbeits
losenkassen der Schweiz. Wir haben im Artikel 81 darauf 
verzichtet, die Haftung auf grobfahrlässige und absichtliche 
Fehler einzuschränken. Das haben wir bei Artikel 81 nicht 
gemacht; wir haben eine leichte Einschränkung in der Fas-
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sung des Nationalrates, aber wir haben uns nicht auf das 
Grobfahrlässige und Absichtliche beschränkt. Nun zeigt 
sich, dass bei der Bearbeitung von Taggeldgesuchen auch 
mit bestem Willen Fehler nicht gänzlich auszuschliessen 
sind. Die Zahlstellen verfügen über keine Reserven - davon 
muss man ausgehen·-; sie verfügen über Verwaltungsko
stenbeiträge, aber sonst über nichts. Wenn die heutige Art 
der Revision, der ich beipflichte - denn bei der Revision soll 
man hart sein -. weiterhin so durchgeführt und gehandhabt 
wird, so werden einige dieser Zahlstellen ihre Tätigkeit auf
geben müssen, weil sie ihre Aufgabe bei diesen Entschädi
gungen gar nicht ausführen können. Deshalb bitte ich Sie, 
diese Beifügung, dass ein kleiner Beitrag unter dem Titel 
« Tragen des. Risikos» gewährt werden kann, im Gesetz zu 
belassen und der Mehrheit zuzustimmen. 

Bundespräsident Honegger: Um eine korrekt und rechts
gleich funktionierende Arbeitslosenversicherung zu ge
währleisten, ist es in der Tat unerlässlich, dass die Kassen 
bzw. ihre Träger für die ordnungsgemässe Durchführung 
haftbar gemacht werden können. Das ist der Standpunkt 
der Minderheit. Es ist auch mein Standpunkt und derjenige 
des Bundesrates. Nun haben aber in der Zwischenzeit die 
Kassenträger - wie es Herr Belser dargelegt hat - geltend 
gemacht, dass ihnen dadurch unter Umständen zu schwere 
Lasten entstehen könnten, die durch die Verwaltungsko
sten nicht mehr gedeckt wären. Mit anderen Worten: sie 
müssen für Fehler, die aufgedeckt würden, Gelder in 
Anspruch nehmen, die aus den normalen Verwaltungsbei
trägen nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Dieses Anliegen hat deshalb etwas für sich. Wir legen sehr 
grossen Wert darauf. nach wie vor an einer strengen Revi
sionspraxis festhalten zu können. Das ist das Wesentliche 
für den Bundesrat. Wenn man - wie es die Mehrheit 
wünscht - eine gewisse Risikoprämie einschliessen will, 
dann haben auch wir nichts dagegen einzuwenden. Dies 
entspricht einem klar ausgedrückten Wunsch der Kassen
träger; 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 92-95 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 92 a 95 
Proposition de· Ja commissiorJ 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 96 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

6Stimmen 
27 Stimmen 

Meier: Ich möchte nur den in der Kommission geäusserten 
Wunsch wiederholen, dass der Bundesrat im Rahmen von 
Artikel 95 Absatz 3 und Artikel 96 Absatz 2 eine Regelung 
ähnlich jener für die Invalidenversicherung trifft. Damit kann 
die steuerliche Erfassung der Leistungen aus Arbeitslosen
versicherung vor allem auch bei Teilarbeitslosigkeit gewähr
leistet werden. 

Bundespräsident Honegger: Ich teile die Auffassung von· 
Herrn Ständerat Meier. 

Angenommen - Adopte 

147 Arbeitslosenver.sicherung. Bundesgesetz 

Art. 97-100 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 97 a 100 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 101 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Arnold: Artikel 101 Absatz 2 Buchstabe b sieht vor, dass 
alle Beschwerdeentscheide der kantonalen Rekursinstan
zen dem BIGA mitgeteilt werden müssen, und dass das 
BIGA den kantonalen Gerichtsentscheid an das Eidgenössi
sche Versicherungsgericht weiterziehen kann. Ich bin über 
diese Regelung nicht recht glücklich, obschon sie schon im 
alten Gesetz enthalten war. Schon unter dem bisherigen 
Recht ergingen in den Kantonen in den letzten Jahren viele 
hundert Rekursentscheide. Nach dem Inkrafttreten des 
neuen Gesetzes werden die Fälle zunehmen, weil das 
Gesetz neue Sachgebiete, zum Beispiel die Insolvenzent
schädigung bringt. Zudem ist leider im Moment nicht mit 
einem wesentlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit zu rech
nen. Das BIGA wird also pro Jahr mit der Verarbeitung von· 
mehreren tausend Rekursentscheiden rechnen müssen. 
Der Bundesrat hat das Problem erkannt: er schreibt näm
lich auf Seite 153 der Botschaft unter dem Titel KPersonelle 
Auswirkungen für den Bund»: KDer vom BIGA geführten 
Ausgleichsstelle erwachsen im Zusammenhang mit der· 
Neuordnung eine Reihe neuer Aufgaben ... Und weiter unten 
im nächsten Absatz: KDazu kommt das Rekurswesen. Die 
bisher aufgebaute Rechtsprechung wird höchstens noch in 
einzelnen Fragen verwendbar sein; es gilt somit, die neue 
Judikatur praktisch in allen fünf neuen Leistungsbereichen 
aufzubauen und auch sämtliche kantonalen Rekursent
scheide zu überprüfen.~ Der Bundesrat glaubt gemäss Bot
schaft, dass er den Rechtsdienst im BIGA nur um einen 
Juristen erweitern müsse. Ich zweifle daran, ob das genü
gen wird. 
Ich kann in dieser Sache keinen Antrag mehr stellen, 
möchte jedoch zu bedenken geben. dass es bei den mei
sten kantonalen Beschwerden um Streitigkeiten zwischen 
dem Versicherten und seiner Kasse oder dem kantonalen 
bzw. kommunalen Arbeitsamt geht. Das BIGA ist also mei
stens gar nicht beteiligte Partei. Trotzdem gibt man ihm das 
Recht zur Anfechtung dieser Entscheide. 
Herr Bundespräsident, ich möchte hier einfach den Wunsch 
anbringen, dass in jenen Fällen, in denen das BIGA gar 
nicht beteiligte Partei ist, vom Anfechtungsrecht sehr 
zurückhaltend Gebrauch gemacht werde. Nur dann können 
diese vielen kantonalen Beschwerdeentscheide beim BIGA 
mit dem vorgesehenen Personal, den vorgesehenen 
Kosten, aber auch in absehbarer Zeit verarbeitet werden. 
Die Arbeitslosenentschädigung sollte nämlich möglichst 
rasch, zur Zeit der Arbeitslosigkeit und nicht erst Monate 
später, fliessen. 
Das allgemeine Anfechtungsrecht des BIGA. das wir hier 
finden - es findet sich auch in anderen Bereichen der Bun
desgesetzgebung - entspringt übrigens der unrichtigen 
Auffassung, die Bundesverwaltung müsse für eine einheitli
che Rechtsprechung in den Kantonen sorgen. Die Aufsicht 
über die kantonale Rechtsprechung ist aber nicht Sache 
der Verwaltung, sondern der eidgenössischen Gerichte. 

Bundespräsident Honegger: Ich nehme die Anregung von 
Herrn Ständerat Arnold gerne entgegen und bin auch gerne 
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bereit, das Problem in der Differenzbereinigung noch ein
mal zu prüfen, obschon hier keine Differenz besteht. 
Sie haben recht: Das Anfechtungsrecht des BIGA ist darin 
begründet, dass wir für eine gesamtschweizerisch einheitli
che Rechtsprechung sorgen müssen. Sie bezweifeln das. 
Ich bin.nicht Jurist, um beurteilen zu können, ob es wirklich 
notwendig ist. Aber in vielen anderen Bereichen existiert 
dieses gleiche Recht auch. Sie haben ja selbst darauf auf
merksam gemacht, dass diese Tendenz in anderen Sozial
bereichen nach wie vor besteht. Im alten Arbeitslosenver
sicherungsgesetz war es genau gleich geregelt; ob das 
dazu führte, dass das BIGA zu oft von diesem Anfechtungs
recht Gebrauch machte, kann ich nicht beurteilen; ich 
werde mir eine entsprechende Statistik geben lassen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 102 
Antrag der Kommission 

Abs. 1-4, 5 und 6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 4bis 
Minderheit 
(Meylan, Baiser) 
Das Recht, sich verbeiständen zu lassen. ist gewährleistet. 
Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, ist dem Beschwerde
führer die unentgeltliche Verbeiständung zu bewilligen. 

Mehrheit 
. Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Art. 102 
Proposition de /a commission 

Al. 1 a 4, 5 et 6 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 4bis 

Minorite 
(Meytan, Baiser) 
Le droit de se faire assister est garanti. Lorsque les circon
stances le justifient, on accordera au recourant l'assistance 
judiciaire gratuite. 

Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 

Abs. 1-4, 5, 6 - Al. 1-4, 5, 6 

Angenommen - Adopte 

Abs. 4bis - Al. 4bis 

M. Meylan, porte-parole de la minorite: Je serai bref, puis
que nous arrivons a la fin de l'examen de cette loi. mais je 
maintiendrai tout de meme cet amendement. Ce demier n'a 
aucune portee quant au fond. Le droit de se faire assister 
est garanti, en l'espece, notamment par un arret du Tribunal 
federal. Neanmoins. nous avons considere que. dans une 
loi sociale, il est important. pour le chömeur qui la lit et pour 
les secretaires syndicaux et secretaires d'associations. que 
ce droit d'assitance seit rappele dans la loi. On va me 
repondre, je le sais. que ce droit est materiellement d'ores. 
et deja acquis; je trouve cependant qu'il n'est pas inutile 
d'insister sur certaines choses s'agissant des lois sociales. 
De plus, si je maintiens cet amendement de la minorite, le 
demier, c'est pour profiter de roccasion de faire l'observa
tion suivante: de l'avis meme de jurisconsultes, de juges. 
federaux. lorsque nous promulguons des lois sociales de 
cette importance, nous ne prenons pas suffisamment garde 
ä promouvoir, du point de vue de la procedure. une certaine 
concordance. Chaque departement a ses habitudes. cha
que loi ses propres procedures, ce qui complique le travail 
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des avocats, des juges, des commentateurs. Sans toucher 
a la competence des cantons en matiere de procedure, 
nous pourrions faire davantage lorsque nous elaborons des 
lois de cette importance. 
Ce que je propose pour cette loi existe dans d'autres lois 
sociales; c'est pourquoi il ne me semblait pas inutile de 
l'indiquer ici. Mais je ne pense pas avoir convaincu la majo
rite de notre conseil. 

Mlvflle, Berichterstatter: Es handelt sich hier nicht etwa um 
eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit. Es dreht 
sich nur darum. ob autile" oder ainutile", wie sich Herr Kol
lege Meylan ausgedrückt hat. Die Kommissionsmehrheit 
glaubt, auf eine gesonderte Klausel über das Recht auf Ver
beiständung verzichten zu können, weil es auch ohne diese 
Vorschrift bestehe. 
Vorabklärungen haben ergeben. dass der Anspruch auf 
Verbeiständung unter gleichen Voraussetzungen in allen 
Zweigen der Sozialversicherung besteht, auch für das kan
tonale Beschwerdeverfahren. Aus diesem Grunde glaubt 
die Kommissionsmehrheit, diesen Minderheitsantrag zur 
Ablehnung empfehlen zu können. 

Bundespräsident Honegger: Diese Bestimmung ist in der 
Tat, wie es der Kommissionspräsident dargelegt hat. nicht 
unbedingt notwendig. Aber sie stört mich persönlich auch 
nicht. Wir wollen nicht Dinge, die in anderen Gesetzen ein
deutig geregelt sind, hier nochmals erwähnen. Wenn Sie 
hier aber eine- Ausnahme machen wollen und wenn es zur 
Verdeutlichung der Interpretation dieses Gesetzes beiträgt, 
habe ich nichts dagegen einzuwenden. In der Sache selbst 
besteht zwischen Herrn Meylan und mir keine Differenz. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 103-107 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 103 a 107 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 108 
Antrag der Kommission 

Wortlaut 
... und die interessierten Organisationen an. 

Art. 108 
Proposition de la commission 

Texte 
... et les organisations interessees. 

Angenommen - Adopte 

Art. 109-112 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 109 a 112 
Proposition de ta commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 113 
Antrag der Kommission 

12Stimmen 
22Stimmen 
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Titel 
Bundesgesetz über die Krankenversicherung 

Wortlaut 
Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung wird wie 
folgt geändert: ... 

Art. 64 Abs. 3 zweiter _Satz 
Streichen 

Art. 74 Abs. 2bis und 2ter 
Streichen 

Art. 79 Abs. 1 
Streichen 

Art. 126 
Streichen 

Art. 113 
Proposition de la commission 

Titre 
Loi federale sur l'assurance an cas de maladie 

Texte 
La loi federale sur l'assurance an cas de maladie est modi
fiee comme il suit: ... 

Art. 64 al. 3 2° phrase 
Bitter 

Art. 74 al. 2bis et 2ter 

Bitter 

Art. 79 al. 1 
Bitter 

Mlville, Berichterstatter: Hier geht es um die Umwandlung 
einer Kollektiv- in eine Einzelversicherung, ohne dass die 
Leistung reduziert wird. Die Fassung des Nationalrates 
berücksichtigt nur diejenigen Fälle, in denen der Arbeitneh
mer bereits vorher eine Einzelversicherung hatte. An sich 
wäre es möglich zu warten, bis das Krankenversicherungs
gesetz geändert wird. Die Kommission entschied sich aber 
für diese Ergänzung. Ich beantrage Ihnen Zustimmung zur 
Fassung der Kommission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 114-116 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 114 a 116 
Proposition de !a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 117 
Antrag der Kommission 

Ingress 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ziff. VII Abs. 5 und 6 
Abs. 5 
Streichen 

Abs.6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 117 

Art. 126 
Bitter 

-- Proposition de /a commission 

... - . Preambule 

Mlville, Berichterstatter: Da es nunmehr sicher zu sein .. 
. scheint, dass das Unfallversicherungsgesetz vor oder spä- -

testens gleichzeitig mit diesem Gesetz in Kraft treten wird, . 
und da dieses neue Gesetz die entsprechenden Bestim
mungen selbst enthält, beantragt Ihnen die Kommission die 

Adherer a la decision du Conseil national 

Chiffre VII a/ 5 et 6 
Al. 5 
Bitter 

unter Artikel 113 vorgeschlagene Änderung. In diesem Arti- Al. 6 
kei verbleiben somit nur noch die Bestimmungen über die - · Adherer a la decision du Conseil national 
Krankenversicherung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 113a 
Antrag der Kommission 

Titel und Ingress 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 100 Abs. 2 
Für Versicherungsnehmer und Versicherte, die nach ... 
... überdies die Artikel 5bis Absatz 4, 12bis Absatz 1bis 
und 2bis des Bundesgesetzes über die Krankenversiche- . 
rung sinngemäss anwendbar: 

Art. 113a 
Proposition de la commission 

Titre et preambule 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 100 a/. 2 
Pour las preneurs d'assurance et les assures qui, en vertu 
de l'article 9 de la loi d'assurance-chömage sont reputes 
chömeurs, les articies 5b1s, 4e alinea et 12b•s, alineas 1bis et 
2b•s de la loi sur l'assurance en· cas de maladie sont en outre 
applicables par analogie. 

20-S 

Mlvllle, Berichterstatter: Das ist ebenfalls eine Folge der 
bereits bei Artikel 113 erwähnten früheren Inkraftsetzung 
des Unfallversicherungsgesetzes. 

Angenommen - Adopte 

Art. 118 und 119 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 118 et 119 
Proposition de la commission 
Adherer a la .decisiori du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Präsident: Will jemand auf einen Artikel zurückkommen? 

Bundespräsident Horiegg·er: Entschuldigen Sie, wenn ich 
noch einmal auf Artikel 2 Absatz 1 zurückkomme. Herr Hefti 
hat mir in diesem Zusammenhang eine Frage gestellt, die 
ich offenbar nicht richtig beantwortet habe. Einer meiner 
Mitarbeiter hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich 
meine Aussage zu korrigieren habe, weil Herr Hefti vielleicht 
sonst daraus ableiten könnte, dass er inskünftig auf seinen . 
Verwaltungsratshonoraren keine Arbeitslosenversiche-
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rungsbeiträge mehr zu bezahlen hätte, und das möchte ich 
richtigstellen. Der Text von Artikel 2 Absatz 1 ist absolut 
eindeutig. Er sagt, der Plafond gelte je Arbeitsverhältnis. 
Das Arbeitsverhältnis ist also massgebend und nicht, wie 
ich Herrn Heftl fälschlicherweise geantwortet habe. der 
Gesamtplafond. Diese Lösung wäre sehr wahrscheinlich 
auch nicht durchführbar. Auf alle Fälle macht man mich dar
auf aufmerksam, dass es viel zu kompliziert wäre, wenn 
man da mit all den verschiedenen Arbeitgebern separat 
abrechnen müsste. Ich möchte Sie bitten, dafür Verständnis 
zu haben, Herr Ständerat Hetti. 

Präsident: Wird dieses Verständnis aufgebracht? 

Heft!: Wenn man die Möglichkeit der Rückforderung 
zuliesse, entstünden diese administrativen Umtriebe nicht. 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

81.262 

Petition Bönl Ernst. Slebnen 
Arbeltslosenverslcherungsgesetz 
Pttltlon Bönl Ernst. Slebnen 
Assurance-chömage 

37Stlmmen 
( Einstimmigkeit) 

Mlvtlle, Berichterstatter: Die Petltlonskommission hat unse
rer Kommission die Petition von Herrn Emst Böni, Siebnen, 
zur Beratung überwiesen. 
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Herr Bönl befasste sich in seiner Petition mit Fragen der 
Degression. Unsere Kommission hat diese Petition in ihre 
Beratungen einbezogen und ist dem Anliegen auch zum 
Teil entgegengekommen. Die Petition kann deshalb abge- __ 
schrieben werden. _ 
Und nun erlauben Sie mir noch ein Wort, Herr Präsident. __ 
weil ich heute als Sprecher der Kommission das Wort nicht . 
mehr ergreifen werde: Es ist mir wirklich ein Bedürfnis, der 
Verwaltung für ihre enonne Hilfeleistung bei dieser Bera
tung zu danken. Ich war zutiefst beeindruckt von der Über
sicht. der Sachkenntnis und der steten Hilfeleistung, die 
uns insbesondere vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe 
und Arbeit immer wieder entgegengebracht worden ist. 

Pljsldent: Wird zum ·Antrag der Kommission, der Petition 
keine weitere Folge zu geben, das Wort verlangt'? - Das ist 
nicht der Fall. Sie haben so beschlossen. 

Abschreibung - Classement 

Präsident:. Laut Seite 1 der Botschaft beantragt der Bun
desrat, zwei Motionen aus dem Jahr 1978/79 abzuschrei
ben, nämlich die Motion 78.356, Arbeitslosenversicherung 
in der Landwirtschaft, und die Motion 78.343 zum gleichen 
Gegenstand. - Ich stelle fest, dass diesem Antrag still
schweigend zugestimmt wird. 

Schluss der Sitzung um 11.55 Uhr 
La seance est levee a 11 h 55 
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